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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BU N DES KANZLERAMT 

Telex-Nr. 1370 

OVR: 0000019 

GZ 600.883/23-V/A/8/96 
Gesetzentwurf 

Entwurf einer Novelle 
zum Bundesvergabegesetz 

An 
die Österreichische Präsidentschaftskanzlei 
die Parlamentsdirektion 
den Rechnungshof 
die Volksanwaltschaft 
den Verfassungsgerichtshof 
den Verwaltungsgerichtshof 
das Präsidium der Finanzprokuratur 
alle Bundesministerien 

ZJ (;~ G I i?~ .""." ... __ . __ .. __ ;::_L~. - E 19 .. {.~ 
Oatum .. _1{~ f<;: 112'(' 
Verteilt...j~li.;( ~~ 
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das Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst 
Sektion V 

das Büro von Herrn Vizekanzler Dr. SCHÜSSEL 
das Büro von Frau Bundesministerin Dr. KONRAD 
das Büro von He~rn StS Mag. SCHLÖGL 
das Büro von Frau Staatssekretärin Dr. FERRERO-WALDNER 
alle Sektionen des Bundeskanzleramtes 
die Abteilung V/3 des Bundeskanzleramtes 
die Bundes-Gleichbehandlungskommission, Abteilung I/12 des BKA 
das Büro der Seniorenkurie des Bundesseniorenbeirates beim BKA 
die Generaldirektion der österreichischen Bundesforste 
die Generaldirektion der österreichischen Bundesbahnen 
die Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung 
den Österreichischen Rat für Wissenschaft und Forschung 
alle Ämter der Landesregierungen 
die Verbindungs stelle der Bundesländer beim Amt der Niederäster-

reichischen Landesregierung 
alle unabhängigen verwaltungssenate 
den Datenschutzrat 
die Geschäftsführung des Familienpolitischen Beirates beim 

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
den Österreichischen Städtebund 
den österreichischen Gemeindebund 
die Wirtschaftskammer österreichs 
die Bundesarbeitskammer 
die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs 
den Österreichischen Landarbeiterkammertag 
den Österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
alle Rechtsanwaltskammern 
die Österreichische Notariatskammer 
die Österreichische Patentanwaltskammer 
die Österreichische Ärztekammer 
die Österreichische Dentistenkammer 
die Bundeskammer der Tierärzte Österreichs 
die Österreichische Apothekerkammer 
die Bundeskammer der Architekten und Ingenieurkonsulenten 
die Kammer der Wirtschaftstreuhänder 
die Österreichische Hochschülerschaft 
die Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe 
die Vereinigung österreichischer Industrieller 
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den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
den Verhandlungsausschuß der Gewerkschaften des öffentlichen 

Dienstes 
den Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger 
die österreichische Bischofskonferenz 
den österreichischen Bundestheaterverband 
das österreichische Normungsinstitut z.Hd. Hrn Dr. ELLMER 
den Österreichischen Bundesjugendring 
den Verband Österreichischer Zeitungs herausgeber 
die Bundessportorganisation 
den Hauptverband der Land- und Forstwirtschaftsbetriebe 

Österreichs 
den Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreichs 
den Österreichischen Automobil-, Motorrad- und Touringclub 
die Österreichische Gesellschaft für Gesetzgebungslehre 
die Vereinigung der österreichischen Richter 
die Bundessektion Richter und Staatsanwälte in der Gewerkschaft 

Öffentlicher Dienst 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Wien 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Graz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Linz 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Salzburg 
die rechtswissenschaftliche Fakultät der Universität Innsbruck 
das Institut für Rechtswissenschaften, TU Wien 
das Institut für Wirtschaft, Politik und Recht 
das Institut für Rechtswissenschaften, Uni Klagenfurt 
den österreichischen Wasserwirtschaftsverband 
den österreichischen Bundesfeuerwehrverband 
den österreichischen Ingenieur- und Architekten-Verein 
den evangelischen Oberkirchenrat A und HB Wien 
den Verband österr. Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels 
den Österreichischen Verband der Markenartikelindustrie 
die ARGE DATEN 
das Österreichische Institut für ReChtspolitik 
das Institut für Europarecht Wien 
das Forschungsinstitut für Europarecht Graz 
das Forschungsinstitut für Europafragen an der 

Wirtschaftsuniversität Wien 
das Zentrum für Europäisches Recht Innsbruck 
das Forschungsinstitut für Europarecht Salzburg 
das Forschungsinstitut für Europarecht Linz 
das Institut für Verfassungs- und Verwaltungsrecht, WU Wien 
den Vertreter der römisch-katholischen Kirche in Angelegen-

heiten der europäischen Integration Dr. ECKERT 
den Verband der Elektrizitätswerke Österreichs 

Sachbearbeiter 
Fruhrnann 
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Im Nachhang zu GZ 600.883/11-V/8/95 übermittelt das 

Bundeskanzlerarnt-Verfassungsdienst einen überarbeiteten Entwurf 

einer Novelle des Bundesvergabegesetzes zur Begutachtung und 

ersucht um Stellungnahme bis spätestens 

4. September 1996. 

Weiters wird ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme dem Prä­
sidium des Nationalrates zu übermitteln und davon dem Bundeskanz­

lerarnt-Verfassungsdienst Mitteilung zu machen. 

Sollte bis zum oben angegebenen Zeitpunkt keine Stellungnahme ein­
langen, so wird das Bundeskanzlerarnt-Verfassungsdienst davon aus­

gehen, daß gegen den Entwurf keine Einwendungen erhoben werden. 

18532 

6. August 1996 
Für den Bundeskanzler: 

KAHR 
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VORBLATT 

Problem: 

Der Staatsvertrag über den Beitritt österreichs zur Europäischen 

Union verpflichtet österreich zur Umsetzung weiterer, seit dem 

Inkrafttreten des Bundesvergabegesetzes wirksam gewordener 
Änderungen oder Ergänzungen des EG-Vergaberechts durch nach außen 

bindende, generelle Rechtsvorschriften. 

Lösung: 

Umsetzung der einschlägigen EG-Richtlinien durch Einarbeitung in 

das Bundesvergabegesetz, BGBl.Nr 462/1993. 

Alternativen: 

In legistischer Hinsicht: Gänzliche Neuerlassung des 

Bundesvergabegesetzes. 

Kosten: 

Die Erweiterung der Zuständigkeiten der Bundes-Vergabekontroll­

kommission und des Bundesvergabeamtes auf Dienstleistungsaufträge 

und für Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 

Verkehrsversorgung sowie im Telekornrnunikationssektor wird zu einern 

gewissen Verwaltungsmehraufwand führen. Aus den Erfahrungen bei 

der bisherigen Inanspruchnahme der genannten Einrichtungen läßt 

sich zwar die Steigerung der Zahl der Verfahren für die Zukunft 
nicht mit Bestimmtheit voraussagen, jedoch sind die bisher 

anfallenden Kosten für Bundes-Vergabekontrollkommission und 

Bundesvergabeamt vergleichsweise gering. 

Dagegen sind mit dem vorgelegten Entwurf zusätzlich Einsparungs­

effekte für die Auftraggeber verbunden, die sich aus der weiteren 

Liberalisierung des öffentlichen Beschaffungswesens ergeben. 
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EG-Konfonnität: 

Der vorliegende Entwurf dient vor allem der Umsetzung von 

Gemeinschaftsrecht. 

18534 
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ERLÄUTERUNGEN 

A. Allgemeiner Teil 

1. Ausgangslage und Zielsetzung 

1.1. Durch das Bundesvergabegesetz, BGBl.Nr. 462/1993, wurden die 

vergaberechtlichen Regelungen der EG, auf die in Anhang XVI 

zur Starnmfassung des Abkommens über den Europäischen 

wirtschaftsraum (EWR-Abkommen), BGBl.Nr. 909 und 910/1993, 
Bezug genommen wird, in österreich umgesetzt. Soweit die 

EWR-rechtlichen Vorgaben dies erlaubten, wurden dabei in 

Österreich die Grundgedanken des bisher geltenden üblichen 

Vergabesystems, wie sie insbesondere in der ÖNORM A 2050 

"Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, 

Angebot und Zuschlag - Verfahrensnorrn" in ihrer Fassung vorn 

1.1.1993 zum Ausdruck kommen, beibehalten. Das 

Bundesvergabegesetz 1993 sieht weiters subjektive Rechte des 

Auftragnehmers einschließlich von Schadenersatz ansprüchen und 

ein entsprechendes Kontrollverfahren vor. 

1.2. Durch den Beschluß Nr. 7/94 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses 

vorn 21. März 1994, BGBl.Nr. 566/1994, wurde der Anhang XVI 

zum EWR-Abkommen insoweit abgeändert, als 

18534 

- die Richtlinien des Rates 93/37/EWG vorn 14. Juni 1993 über 

die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Bauaufträge (Baukoordinierungsrichtlinie), 

- die Richtlinie 93/36/EWG des Rates vorn 14. Juni 1993 über 

die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Lieferaufträge (Lieferkoordinierungsrichtlinie) und 

- die Richtlinie 93/38/EWG des Rates vorn 14. Juni 1993 zur 
Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im 
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Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie 

im Telekommunikationssektor (Sektorenrichtlinie) 

an die Stelle der bisher geltenden Richtlinien traten, sowie 

zwei weitere Richtlinien, 

- die Richtlinie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für 

die Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften über die 

Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, 

Energie- und Verkehrsversorgung sowie im Telekommu­

nikationssektor (Sektorenrechtsmittelrichtlinie) und 

- die Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 über 

die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Dienstleistungsaufträge (Dienstleistungskoordinierungs­

richtlinie) 

für österreich verbindliche Geltung erlangten. 

Materiell deckt sich der EG-Rechtsbestand, wie er im Anhang 
14 zum Beschluß Nr. 7/94 des Gemeinsamen EWR-Ausschusses von 

österreich übernommen wurde, mit dem vergaberechtlichen 

"acquis communautaire", der mit Inkrafttreten des 

Staatsvertrages über den Beitritt österreichs zur 

Europäischen Union, BGBI Nr. 45/1995, wirksam geworden ist. 
Da eine Umsetzung dieser Rechtsakte durch das 

Bundesvergabegesetz 1993 noch nicht erfolgen konnte, ist nun 

eine umfangreiche Novelle erforderlich. 

Auf Grund des Inkrafttretens des Beitrittsvertrages war im 

vorliegenden Entwurf die Bezugnahme auf Rechtsakte und Organe 

des EWR richtigzustellen auf jene der Europäischen Union. Daß 

vielerorts die Bezugnahme auf das EWR-Abkommen bzw. seine 

Vertragsparteien erhalten bleibt, hat seinen Grund darin, daß 

österreich auch als Mitglied der Europäischen Union seinen 

Verpflichtungen gegenüber den Vertragsparteien des 
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EWR-Abkommens, insbesondere dem Nichtdiskriminierungsgebot, 

nachkommen muß. 

Der Abschluß und das Inkrafttreten des neuen Übereinkommens 

über das öffentliche Beschaffungswesen im Rahmen der 

uruguay-Runde des GATT seitens der EG, das am 1. Jänner 1996 

in Kraft getreten ist, erfordert zur Vermeidung einer 

Diskriminierung von Gemeinschaftsunternehmen Anpassungen der 

Richtlinien. Die Kommission hat bereits Vorschläge zur 
Anpassung der Richtlinien vorgelegt. Es ist derzeit jedoch 

nicht absehbar, wann diese Änderungen durch den Rat 

beschlossen werden. 

1.3. Seit dem Inkrafttreten hat sich gezeigt, daß das' 

Bundesvergabegesetz in vereinzelten Punkten den Anforderungen 

der Praxis nicht völlig genügt. Als Problemfelder konnten 

sowohl der persönliche Geltungsbereich, den zu gestalten 

wegen der komplexen Kompetenzrechtslage besonders schwierig 

ist, als auch der Bereich des Rechtsschutzes - hier wurde mit 

der Schaffung einer Bundes-Vergabekontrollkommission und 

eines Bundesvergabeamtes in Form einer Kollegialbehörde mit 

richterlichem Einschlag (Art. 133 Z 4 B-VG) ein für 

Österreich neues Rechtsschutzsystem eingerichtet -

identifiziert werden. Durch den vorliegenden Entwurf sollen 
daher Regelungslücken beseitigt werden, die sich in der 

Praxis und, nachdem für fast alle österreichischen 

Bundesländer Landesvergabegesetze vorliegen, im Zusammenspiel 

der verschiedenen Vergabegesetze ergeben haben. 

1.4. Die EFTA-überwachungsbehörde hat im Laufe des Jahres 1994 das 

österreichische Bundesvergabegesetz auf seine Übereinstimmung 

mit dem im EWR-Abkommen übernommenen EG-Vergaberecht geprüft. 

Im Herbst 1995 und im Mai 1996 fanden in Wien sogenannte 

"Paketsitzungen" zwischen Vertretern Österreichs und der 

Kommission statt. Bei diesen Sitzungen wurde die Umsetzung 

der Vergaberichtlinien intensiv diskutiert. In einer 

vorläufigen Stellungnahme kritisierte die Kommission das 
BVergG insbesondere hinsichtlich folgender Punkte: 
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1. Durch die bundesstaatliche Kompetenzverteilung im 

Bereich des öffentlichen Auftragswesens ergeben sich 

Regelungslücken hinsichtlich der von den Richtlinien 

erfaßten Auftraggeber, die unter Umständen weder dem 

BvergG noch einem Landesvergabegesetz unterliegen. 

2. Der Nachweis der beruflichen Zuverlässigkeit gemäß § 10 

Ahs. 3 widerspreche den Richtlinien, da zusätzliche, in 

den taxativen Aufzählungen der Richtlinien nicht 

angeführte Nachweise verlangt werden. Darüber hinaus 

habe das Nachweisverfahren in der Praxis zu 
Schwierigkeiten bei ausländischen Unternehmen geführt, 

die diese Bescheinigung nicht rechtzeitig beischaffen 

konnten. 

3. Die Vorschrift des § 107 BVergG sei insbesondere im 

Hinblick auf § 2 Ahs. 3 Z 4 und 5 

gemeinschaftsrechtswidrig. 

4. Die Begrenzung des Schadenersatzes auf das negative 

Interesse gemäß § 98 sei im Hinblick auf die jüngste 

Judikatur des EuGH (Rs C-46/93 und C-48/93, Brasserie du 

Pecheuri vgl. dazu ausführlich FRUHMANN, Aus der 

Rechtsprechung der Gerichte der Europäischen Union, ÖJZ 

1996, 401) gemeinschaftsrechtswidrig. 

5. Die Ausgestaltung des Nachprüfungsverfahrens und die 

mangelnde Unabhängigkeit der Nachprüfungsinstanzen nach 

der geltenden Rechtslage entspreche in weiten Bereichen 

nicht der Richtlinie 89/665/EWG. 

Die Kommission wies darauf hin, daß die dargestellten 

Probleme, falls sie nicht durch die Novelle bereinigt würden, 

die Einleitung eines Verfahrens gemäß Art. 169 EGV zur Folge 

haben könnten. Durch den vorliegenden Entwurf wird, den 

Kritikpunkten der Kommission Rechnung tragend, eine 

gemeinschaftsrechtskonforme Ausgestaltung des Vergaberechts 
in Österreich angestrebt. 
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2. Regelungstechnik und Inhalt 

2.1. Entsprechend dem geltenden Bundesvergabegesetz ist weiterhin 

eine grundsätzliche Beschränkung der bundesgesetz lichen 

Regelung auf die Umsetzung von EWR- bzw. EG-Recht vorgesehen. 

18534 

Eine derartige Vorgangsweise bringt es mit sich, daß 

Begriffe, die aus dem EWR- bzw. EG-Recht übernommen wurden, 

nicht mehr nach dem österreichischen Rechtsverständnis, 

sondern vielmehr "autonom", d.h. unter Berücksichtigung der 

Ziele des Gemeinsamen Marktes und unter Heranziehung der 

authentischen Sprachfassungen des jeweiligen Rechtsaktes, 

ausgelegt werden müssen (dazu allgemein ZULEEG, Die Auslegung 

des Europäischen Gemeinschaftsrechts, EuR 1969, 103; JARASS, 

Voraussetzungen der innerstaatlichen Wirkung des EG-Rechts, 

NJW 1990, 2420; im Zusammenhang mit der Umsetzung des 

vergaberechts GRUS SMANN , Das neue Vergaberecht - Erste 

Analyse und Problemübersicht, WBI 1994, 289 ff). 

Obwohl dies zu Rechtsunsicherheiten führen kann, erfolgte 

dennoch eine enge Anlehnung an den Text der umzusetzenden 

EG-Richtlinien vor allem aus folgenden Gründen: Das Bemühen 

um weitgehende Übereinstimmung mit den Regelungen der Länder 

sowie die Sorge der Betroffenen, durch strengere 

österreichische Regelungen, als im EG-Kontext vorgegeben, 

Wettbewerbsnachteile zu erleiden, hat dazu geführt, daß sich 

schon die Stammfassung des Bundesvergabegesetzes über weite 

Strecken am Wortlaut der einschlägigen Richtlinien 

orientiert. Von diesem Ansatz könnte nur bei völliger 
Neuerlassung des Gesetzes abgegangen werden. 

österreich war schon aufgrund des Art. 6 EWRA verpflichtet, 

EG-Rechtsakte "im Einklang mit den einschlägigen 

Entscheidungen" auszulegen, "die der Gerichtshof der 

Europäischen Gemeinschaften vor dem Zeitpunkt der 

Unterzeichnung dieses Abkommens erlassen hat". Durch den 
nunmehr vollzogenen Beitritt zur Europäischen Union ist für 
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österreich die gesamte einschlägige Judikatur des 

Gerichtshofes der Europäischen Gemeinschaften (EuGH) von 

Bedeutung. Die verwendung einer von der Textierung der 
EG-Richtlinien abweichenden Terminologie könnte jedoch gerade 

in wichtigen Abgrenzungsfragen dazu führen, daß Aussagen des 

EuGH zur Interpretation von Richtlinienbegriffen für 

Österreich entweder häufige Novellierungen des 

Umsetzungsaktes erforderlich machen würden oder den 

Gesetzeswortlaut europarechtlich problematisch erscheinen 

ließen. 

Darüber hinaus zeigt die bisherige Erfahrung, daß sowohl die 

EFTA-Überwachungsbehörde als auch die EG-Kommission, bei der 

Konformitätsprüfung aus naheliegenden Gründen am Wortlaut des 

Umsetzungsaktes anknüpft. Für eine an der EG-Terminologie 

orientierte Umsetzung sprachen daher auch 

Praktikabilitätserwägungen. 

Insgesamt ist also die vereinzelt geübte Kritik, das 

Bundesvergabegesetz würde sich zu sehr an der Terminologie 

der einschlägigen EG-Richtlinien orientieren - mangels 
Alternative - zurückzuweisen. 

2.2. In inhaltlicher Hinsicht führen die oben erwähnten Gründe für 

die Novellierung des Bundesvergabegesetzes zu folgenden 
Änderungen: 

2.2.1. Im ersten Teil waren Änderungen des sachlichen 

Geltungsbereichs vorzunehmen, die durch die Umsetzung der 
Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie und der 

Sektorenrichtlinie, die nun auch die Vergabe von 

Dienstleistungsaufträgen regelt, in ihren konsolidierten 

Fassungen vom 14.6.1993, notwendig geworden sind. Die im 

Zusammenhang mit dem persönlichen Geltungsbereich 

vorgeschlagenen Modifikationen dienen zur Beseitigung von 

in der praktischen Anwendung dieses Bundesgesetzes sichtbar 
gewordenen Regelungslücken. 
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2.2.2. Der zweite Teil des Bundesvergabegesetzes, der sich 
weitgehend an der überarbeiteten Fassung der ÖNORM A 2050 

orientiert, bleibt im wesentlichen unverändert. Aufgrund 

der konsolidierten Fassungen der Bau- und der 
Lieferkoordinierungsrichtlinie sowie aufgrund der 

Feststellung von umsetzungsdivergenzen durch die 

EFTA-Überwachungsbehörde erscheinen einige bisher im § 22 

des Bundesvergabegesetzes getroffene Regelungen 

novellierungsbedlirftig. Dabei handelt es sich vor allem um 

die Vorschriften betreffend Bieterlisten, Teil- und 

Alternativangebote, Arbeitsgemeinschaften und 
Bietergemeinschaften sowie Subunternehmerleistungen. 

Die Vergaberichtlinien (vgl. etwa Art. 26 Abs. 1 lit b der 

Lieferrichtlinie oder Art. 36 Abs. 2 der 
Dienstleistungsrichtlinie) enthalten AUflistungen von 

Zuschlagskriterien (siehe dazu schon die Erläuterungen zur 

RV 972 BlgNR XVIII.GP, 62). Die in den Richtlinien 

genannten Kriterien sind demonstrativ, eine Gewichtung 

erfolgt durch die Richtlinien nicht. Es obliegt vielmehr 

dem Auftraggeber, die für die Auftragsvergabe relevanten 

Zuschlagskriterien in der für die Zuschlagserteilung 

relevanten Reihung oder Gewichtung bekanntzugeben. Es 

erscheint daher entbehrlich, einen Katalog von 

demonstrativen Zuschlagskriterien in § 40 aufzunehmen. 

Falls in der Ausschreibung keine Bestbieterkriterien 

genannt sind, so ist der niedrigste Preis für die 

Ermittlung des Bestbieters heranzuziehen (vgl. 

Bundesvergabeamt, F-1/95-14 vom 28.4.1995). Eine derartige, 

gegen den telos von § 40 verstoßende Ausschreibung kann 

jedoch zum Gegenstand eines Nachprüfungsverfahrens gemacht 
werden. 

2.2.3. Im 3. Teil wurden die Bestimmungen der vier schon bisher 

bestehenden Hauptstücke gemäß den konsolidierten Fassungen 

der Bau- und der Lieferkoordinierungs- sowie der Sektoren­

richtlinie, die auch geringfügige materiellrechtliche 
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Änderungen mit sich brachten, entsprechend modifiziert. 
Nach dem 3. Hauptstück wurde ein 4. Hauptstück betreffend 

Dienstleistungsaufträge eingeschoben, das bisherige 4. 

Hauptstück betreffend Aufträge im Wasser-, Energie- und 

Verkehrsversorgungsbereich sowie im 

Telekommunikationssektor wurde zu einem 5. Hauptstück, das 

um die Regelungen betreffend die Vergabe von 

Dienstleistungsaufträgen ergänzt wurde. Die materiellen 

Regelungen für den Sektorenbereich werden also weiterhin 

abschließend im (nunmehr) 5. Hauptstück des 3. Teiles 

getroffen. Durch die Konsolidierung der Richtlinien wurde 

weiters ein höherer Grad an Einheitlichkeit zwischen den 

einzelnen Richtlinien erzielt, wodurch einige, für alle 

Auftragsarten gleichermaßen geltenden Bestimmungen in das 

1. Hauptstück des 3. Teiles (Gemeinsame Bestimmungen über 

die Vergabe von Liefer-, Bau-, Baukonzessions- und 

Dienstleistungsaufträgen) übernommen werden konnten. 

Obwohl es nach der konsolidierten Fassung der 

Lieferkoordinierungsrichtlinie nicht mehr geboten ist, den 

Vorrang des offenen Verfahrens vorzusehen, sprechen nicht 
nur Gründe der österreichischen Vergabetradition, die den 
Primat des offenen Verfahrens zu einem Grundprinzip erhoben 

hat, sondern vor allem wirtschaftliche Erwägungen dafür, 

diesen Grundsatz beizubehalten. Durch die höhere 
Transparenz des Beschaffungsmarktes kann dem Gebot der 

Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit der 

öffentlichen Verwaltung bestmöglich entsprochen werden. 

Die Umsetzung der Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie 

erfordert ein Abgehen vom bisher aufgrund der ÖNORM A 2050 

geltenden Prinzip, daß Aufträge über immaterielle 

Leistungen "grundsätzlich" im Verhandlungsverfahren zu 

vergeben sind (Punkt 1.4.2.2 der ÖNORM A 2050). Die aus der 

Richtlinie übernommenen Bestimmungen über die Wahl des 

Vergabeverfahrens ermöglichen jedoch ungeachtete dessen 

eine weitgehende Berücksichtigung der Besonderheiten der 

Vergabe geistiger oder geistig-schöpferischer Leistungen. 
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2.2.4. Im vierten Teil wurde das bereits bisher vorgesehene 
Rechtsschutzverfahren nun auch für Streitigkeiten, die 

zwischen Bewerbern oder Bietern und AUftraggebern im 

Sektorenbereich entstehen, vorgesehen. Eine von der 

Sektorenrechtsmittelrichtlinie zur Wahl gestellte Variante, 

wonach Sektorenauftraggeber bei Verstoß gegen 
vergabevorschriften zur Zahlung eines Bußgeldes verhalten 

werden können, die Entscheidungen der vergebenden Stelle 

jedoch aufrecht bleiben, wurde insbesondere aus Gründen des 

Sachlichkeitsgebotes verworfen. Den unter anderen von 

KORINEK, Zum Geltungsbereich des Bundesvergabegesetzes, ÖZW 

1994, 19, und THIENEL, Das Nachprüfungsverfahren nach dem 

Bundesvergabegesetz, WBl 1993, 374 geäußerten Bedenken 

dürfte damit zu einem wesentlichen Teil Rechnung getragen 

sein. 

18534 

Die darüber hinaus vorgeschlagenen Änderungen entsprechen 

den Bedürfnissen der Praxis bzw. dienen der Beseitigung 

einiger von der Lehre (vgl. insbesondere THIENEL, aaOi 

derselbe, Vergabekontrollkommission und Vergabeamt nach dem 

Bundesvergabegesetz, ÖZW 1993, 65) aufgezeigten 

Kritikpunkten. Zur Stärkung der Unabhängigkeit der 

Nachprüfungsorgane im Sinne der von der Kommission 

vorgebrachten Bedenken wurde insbesondere der Bestellungs­

und Ausscheidemodus der Mitglieder (Ersatzmitglieder) der 

Bundes-Vergabekontrollkommission und des Bundesvergabeamtes 

neu geregelt. Weiters soll das Genehmigungsrecht der 

Bundesregierung gemäß § 83 Ahs. 3 entfallen, das System von 

Ausschlußgründen erweitert und ein Ahlehnungsrecht der 

Parteien neu eingeführt werden. 

Die Umsetzung der Sektorenrechtsmittelrichtlinie bringt es 

weiters mit sich, daß ein Verfahren zur Erlangung einer 

Bescheinigung durch den Auftraggeber vorgesehen werden muß, 
wonach seine Regelungen und Praktiken zum gegebenen 

Zeitpunkt mit den Regelungen der Europäischen Gemeinschaft 

über die öffentliche Auftragsvergabe übereinstimmen müssen. 
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Neben dem nationalen Rechtsschutzverfahren ermöglicht die 

Sektorenrechtsmittelrichtlinie den von ihrem 
Geltungsbereich erfaßten Auftraggebern und Bewerbern oder 

Bietern, ein Schlichtungsverfahren vor der Europäischen 

Kommission in Anspruch zu nehmen. Für beide Verfahren sind 

nähere Bestimmungen durch Verordnung zu treffen. 

2.2.5. Der letzte Teil enthält neben den Schlußbestimmungen 

nunmehr auch eine Verordnungsermächtigung für die 

Bundesregierung, die die Möglichkeit einräumt, die Anhänge 

zu diesem Bundesgesetz durch Verordnung zu ändern, soweit 

europäische Rechtsvorschriften dies erforderlich machen. 

2.2.6. Die Anhänge wurden untereinander sprachlich angeglichen und 

den konsolidierten Fassungen der Richtlinien angepaßt. 

2.3. Die vorliegende Einzelnovellierung wurde der Neuerlassung 

deshalb vorgezogen, weil einige der bisher erlassenen 

Landesgesetze auf das Bundesvergabegesetz statisch verweisen. 

Geringfügige diesbezügliche Modifikationen der betroffenen 
Landesgesetze könnten wegen der vereinzelt erfolgten 

Numerierungsänderung dennoch erforderlich sein. Eine 

Wiederverlautbarung im Anschluß an die Novelle wird in 

Aussicht genommen. 

3. Zur Kompetenzfrage 

Der vorliegende Entwurf geht weiterhin davon aus, daß für eine 

Regelung des öffentlichen Beschaffungswesens bei der geltenden 

Verfassungsrechtslage keine einheitliche Kompetenzgrundlage 
besteht. 

Seit dem Inkrafttreten des Bundesvergabegesetzes ist dieser 

Standpunkt von einigen Vertretern der Lehre kritisiert worden, 
unter denen vor allem THIENEL, Bundesvergaberecht und 

Zivilrechtswesen, ÖJZ 1993, 609, hervorzuheben ist, der den 

Kompetenztatbestand "Zivilrechtswesen" (Art. 10 Abs. 1 Z. 6 

18534 

67/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 15 von 394

www.parlament.gv.at



- 11 -

B-VG) als verfassungsmäßige Grundlage für die Regelung der 

öffentlichen Auftragsvergabe erachtet und dies ausführlich 

begründet (so im übrigen schon HOLZINGER, Die zuständigkeit zur 

Regelung der öffentlichen Auftragsvergabe, in Korinek (Hrsg.), 

Beiträge zum Wirtschaftsrecht, FS Wenger (1983) 139). 

Im Hinblick darauf, daß die kompetenzrechtliche Ausgangslage in 

der Lehre nach wie vor unterschiedlich beurteilt wird, wird bis 

zu einer allfälligen Entscheidung des zur Feststellung der 

Verfassungsmäßigkeit berufenen Organs keine Neuregelung 

angestrebt. 

4. Zur Kostenfrage 

4.1. Betreffend die Einsparungen aufgrund des mit einer Liberali­

sierung des öffentlichen Vergabewesens verbundenen stärkeren 

Wettbewerbs ist auf die in den Erläuterungen zur 

Regierungsvorlage des ursprünglichen Bundesvergabegesetzes 

gemachten Feststellungen zu verweisen. Der Cecchini-Bericht 

schätzt das jährliche Einsparungspotential für die 

öffentlichen Auftraggeber aus einer weitgehenden 
Liberalisierung auf bis zu 1 % des Bruttoinlandsprodukts. 

4.2. Die seit dem Inkrafttreten des Bundesvergabegesetzes 

gemachten Erfahrungen zeigen, daß der Verwaltungsaufwand für 

Schlichtungsverfahren und Nachprüfungsverfahren im Rahmen des 

4. Teils des Gesetzes (Rechtsschutz) gering gehalten werden 

konnte. Der Aufwand für Bundes-Vergabekontrollkornrnission und 

Bundesvergabearnt betrug für das Jahr 1994 ca. 215.000 S. 1995 

beliefen sich die Kosten für die 

Bundes-Vergabekontrollkornrnission 261.050 S und für das 

Bundesvergabearnt 131.840 S. Die Aufgaben der Geschäftsführung 

der Organe werden durch eine bereits vor der Konstituierung 

der Vergabekontrollorgane bestandenen Abteilung des 

Bundesministeriums für wirtschaftliche Angelegenheiten, die 

für allgemeine Angelegenheiten des Vergabewesens zuständig 

ist, mitübernornrnen. In der Geschäftsführung sind derzeit vier 

18534 
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Beamte der verwendungs gruppe Al, zwei Beamte der 

Verwendungsgruppe A2 und je ein Beamter der Verwendungsgruppe 

A3 und A4 im Ausmaß von ca. 50% tätig. Seit Inkrafttreten des 

BVergG wurden 55 Nachprüfungsverfahren und 63 

Schlichtungsverfahren (Stand: Juli 1996) durchgeführt. Durch 

die vermehrte Inanspruchnahme der Nachprüfungs- und 

Schlichtungsverfahren sowie durch die Erweiterung des 
Geltungsbereiches des Gesetzes (Dienstleistungen, 

Sektorenaufträge, Erstreckungsverordnung des BMwA) ist ein 

vermehrter Arbeitsanfall zu erwarten. Genauere Prognosen sind 
derzeit jedoch nicht möglich. 

5. Umzusetzende EG-Rechtsvorschriften 

5.1. Baukoordinierungsrichtlinie: 

393 L 0037; Richtlinie 93/37/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 

über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Bauaufträge (AB1. Nr. L 199 vom 9.8.1993, S. 54). 

5.2. Lieferkoordinierungsrichtlinie: 

393 L 0036: Richtlinie 93/36/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 

über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 
Bauaufträge (AB1. Nr. L 199 vom 9.8.1993, S. 1). 

5.3. Sektorenrichtlinie: 

393 L 0038: Richtlinie 93/38/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 

zur Koordinierung der Auftragsvergabe durch Auftraggeber im 

Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie im 

Telekommunikationssektor (AB1. Nr. L 199 vom 9.8.1993, S. 84). 

5.4. Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie: 

18534 

392 L 0050: Richtlinie 92/50/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 

über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Dienstleistungsaufträge (AB1. Nr. L 209 vom 24.7.1992, S. 1). 
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5.5. Sektorenrechtsmittelrichtlinie: 

392 L 0013: Richtlinie 92/13/EWG des Rates vorn 25. Februar 

1992 zur Koordinierung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der 

Gemeinschaftsvorschriften über die Auftragsvergabe durch 

Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 

Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 

(ABI. Nr. L 76 vorn 23.3.1992, S. 14). 

Es wird darauf hingewiesen, daß die o.a. Richtlinien seit 

Inkrafttreten des Beitrittsvertrages, BGBI Nr. 45/1995, mit den in 

der Beitrittsakte (Anhang I Ziffer XI Abschnitt E "Öffentliches 

Auftragswesen") angeführten Modifikationen gelten. 

5.6. Sonstige Rechtsakte: 

18534 

393 D 0327: Entscheidung der Kommission vorn 13. Mai 1993 zur 

Festlegung der Voraussetzungen, unter denen die öffentlichen 

Auftraggeber, die geographisch abgegrenzte Gebiete zum Zwecke 

der Suche oder Förderung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen 

Festbrennstoffen nutzen, der Kommission Auskunft über die von 

ihnen vergebenen Ausfträge zu erteilen haben (ABI. Nr. L 129 
vorn 27.5.1993, S. 25). 

394 L 0022: Art. 12 der Richtlinie 94/22/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates vorn 30. Mai 1994 über die Erteilung 

und Nutzung von Genehmigungen zur Prospektion, Exploration 

und Gewinnung von Kohlenwasserstoffen (ABI. Nr. L 164 vorn 
30.6.1994, S. 3). 
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B. Besonderer Teil 

Zum 1. Teil (Z 1 bis 14): 

Zu Z 2 (§ § 1 bis 1c): 

Die Einbeziehung der Dienstleistungen in den sachlichen 

Geltungsbereich des BVergG legt eine Auf teilung des 
Regelungsstoffes auf mehrere Paragraphen nahe, die in einem 

Abschnitt zusammengefaßt werden. 

§ 1a enthält die Regelungen des bisherigen § 1 Abs. 2, 4 und 6. In 

Anlehung an die Diktion der Baurichtlinie verwendet Abs. 1 neben 

dem Begriff "Bauauftrag" die Begriffe "Bauvorhaben, Bauwerk und 

Bauleistung". Das "Bauwerk" ist nach seiner Definition das 

Ergebnis einer Gesamtheit von Tief- und Hochbauarbeiten, das 

seinem Wesen nach eine wirtschaftliche oder technische Funktion 

erfüllt und umfaßt daher die Herstellung eines (funktionsfähigen) 

Ganzen (z.B. eines Gebäudes, einer Straße, eines Bauabschnittes 

einer Straße). Die zur Herstellung dieses Ganzen erforderlichen 

Leistungen sind die Bauleistungen. Demgegenüber ist der Begriff 
des "Bauvorhabens" der umfassendere, der neben der Erstellung 

eines Bauwerkes auch andere Bauleistungen erfaßt. So stellen etwa 
Revitalisierungen von Gebäuden, Umbauten, Instandsetzungen und 

Reparaturen Bauvorhaben, nicht aber Bauwerke dar. Somit ist jede 

Erstellung eines Bauwerkes ein Bauvorhaben, aber nicht jedes 

Bauvorhaben identisch mit der Erstellung eines Bauwerkes. Mit der 
"Erbringung einer Bauleistung durch Dritte" sind die Bauträger-, 

Mietkauf- oder Leasingverträge angesprochen, bei denen der 

Auftraggeber nicht selbst baut, sondern für seine Zwecke (und nach 
seinen Vorgaben) bauen läßt. 

Aus den bereits genannten Gründen wird bewußt die Wortwahl der 

Richtlinien wiedergegeben. Im Falle der Z 1 führt dies jedoch zu 

einer gewissen sprachlichen Ungenauigkeit. In der englischen 

Fassung der betreffenden Bestimmung (Art. 1 lit ader 

Baurichtlinie) lautet die Definition: "'public works contracts' 

18534 
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are contracts ... which have as their object either the execution, 

or both the execution and design, of works related to one of the 
actvities referred to in Annex 11". Die französische Sprachversion 

stimmt mit der englischen überein. Die Begriffe "Ausführung" bzw. 

"Ausführung und Planung" beziehen sich daher nicht auf das 
"Bauvorhaben" sondern auf Tätigkeiten (i.e. Bauleistungen). Z 1 

ist daher wie folgt zu verstehen: Vertragsgegenstand des 

Bauauftrages ist die Ausführung oder die gleichzeitige Ausführung 

und Planung von Bauleistungen im Zusammenhang mit einer der in 

Anhang I genannten Tätigkeiten für ein Bauvorhaben. 

Durch den neuen § 1b Abs. 1 wird im wesentlichen der sachliche 

Geltungsbereich der Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie in das 

österreichische Bundesvergabegesetz übernommen. Die Umsetzung 

orientiert sich arn Wortlaut des Art. 1 lit.a der genannten 

Richtlinie, wobei geringfügige sprachliche Anpassungen vorgenommen 

wurden. 

Hinsichtlich der in § 1b Abs. 1 Z 1 bis 7 enthaltenen 

Ausnahmebestimmungen betreffend den Geltungsbereich des Gesetzes 

für bestimmte Dienstleistungen wird auf die Präambel der 

Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie verwiesen. 

Zu § 1b Abs. 1 Z 5 wird insbesondere auf den 13.Erwägungsgrund der 
Dienstleistungsrichtlinie verwiesen der festhält, "daß zu den 

finanziellen Dienstleistungen im Sinne dieser Richtlinie ... nicht 

Instrumente der Geld-, Wechselkurs-, öffentlichen Kredit- oder 

Geldreserve politik sowie andere POlitiken, die Geschäfte mit 

Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten mit sich bringen". 

Mit der genannten Ausnahmebestimmung ist daher u.a. das sogenannte 

"publc debt management" angesprochen. 

Klarstellender Weise ist zur Ausnahmebestimmung des § 1b Abs. 1 

Z 7 hinzuzufügen, daß die sogenannte "Auftragsforschung", das ist 

die Vergabe eines F&E-Dienstleistungsauftrages durch einen 
öffentlichen Auftraggeber, den dieser zur Erfüllung seiner ihm 

gesetzlich obliegenden Aufgaben benötigt, von der Richtlinie und 
vorn BVergG erfaßt ist. 

18534 
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Die in den Richtlinien nicht enthaltene Ausnahmebestimmung des 

§ 1b Abs. 1 Z 8 wurde zur Klarstellung in das BVergG aufgenommen. 

Eine "öffentliche Dienstleistungskonzession" ist ein "Vertrag 

anderer Art als eine öffentliche Baukonzession im Sinne der 
Baukoordinierungsrichtlinie, der zwischen einem Auftraggeber und 

einer anderen Stelle geschlossen wird, und auf grund dessen der 

Auftraggeber die Ausführung einer Tätigkeit zugunsten der 

Öffentlichkeit, die seiner Verantwortung untersteht, einer anderen 

Stelle seiner Wahl überträgt, die die Tätigkeit gegen ein 

Nutzungsrecht, gegebenenfalls zuzüglich der Zahlung einer 

Vergütung ausführt". Diese in den Richtlinienvorschlägen der 

Kommission noch enthaltene Definition, wurde in den endgültigen 

Text der Richtlinie nicht aufgenommen, sodaß derartige Verträge 

nicht von der Dienstleistungsrichtlinie erfaßt werden.' 

Folgerichtig wird eine diesbezügliche Ausnahmebestimmung in das 
BVergG aufgenommen. 

Aufgrund der konsolidierten Fassung der Sektorenrichtlinie haben 

die in den bisherigen Abs. 5 und 7 des § 1 enthaltenen 
Bestimmungen über Software zu entfallen. 

§ 1c Abs. 1 übernimmt die Abgrenzungsregelung des Art. 2 der 

Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie. Darüber hinaus wird die 
Zusammenrechnungsregel des bisherigen § 1 Abs. 7 in 

systemkonformer Weise auf den gesamten Anwendungsbereich des 
Gesetzes ausgedehnt (nunmehr § 1c Abs. 2). 

Zu Z 4 (§ 2 Abs. 1): 

§ 2 Abs. 1 verweist weiterhin auf die österreichische Liste des 

alten GATT-Beschaffungsübereinkommens. Diese Liste weicht von der 

Liste der Rüstungsgüter der Gemeinschaft gemäß GPA und der 

Lieferrichtlinie ab, ist für österreich jedoch weiterhin gemäß 
Art. 234 EGV maßgebend. 

Ferner werden durch die Bestimmung die Schwellenwertregelungen des 
nunmehr geltenden Übereinkommens über das öffentliche 

18534 
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Beschaffungswesen - GPA und jene des Bundesvergabegesetzes 

einander angeglichen. 

Zu Z 5 (§ 2 Abs. 3): 

Dies dient der terminologischen Anpassung. 

Zu Z 6 (§ 2 Abs. 4): 

Die bisherige Fassung des § 2 Ahs. 4 entsprach nicht genau der 

betreffenden Richtlinienbestimmung (Art 5 Ahs. 3 der 

Lieferkoordinierungsrichtlinie), sodaß eine Anpassung erforderlich 

schien. Darüber hinaus wurde die Textierung an jene des 

§ 3a Abs. 5 angeglichen. 

Es wird darüber hinaus im gegebenen Zusammenhang darauf 

hingewiesen, daß sich der geschätzte Auftragswert auf den 

Zeitpunkt der Bekanntmachung bezieht. 

Zu Z 7 (§ 3 Abs. 2 letzter Satz): 

Der in der Baukoordinierungsrichtlinie, aber auch in den anderen 

einschlägigen EG-Vergaberichtlinien verwendete Begriff "Los" 

stammt aus der bundesdeutschen Terminologie (vgl. etwa § 4.1 

VOB/A) und bezeichnet dort Teile oder Abschnitte eines 

Vergabeverfahrens aber auch Teile einer Gesamtleistung (Teil- oder 

Fachlose). Es erscheint daher geboten, klarzustellen, daß "Lose" 

im Sinne dieses Bundesgesetzes auch gewerbliche Tätigkeiten im 

Sinne des Anhanges I des Bundesvergabegesetzes, also "Gewerke" im 

Sinne der österreichischen Terminologie, umfassen. 

Zu Z 8 (§ 3a): 

Die Schwellenwertregelung für Dienstleistungsaufträge entspricht 

Art. 7 der Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie mit 

geringfügigen sprachlichen Modifikationen, die der Klarheit dienen 
sollen. 

18534 
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Zu Z 9 (§ 4): 

Die Schwellenwertregelung für den Sektorenbereich entspricht 

Art 14 der Sektorenrichtlinie, wobei die Terminologie an jene des 

Bundesvergabegesetzes angepaßt wurde. 

Der besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit wegen, wird die 

Regelung der SChwellenwertermittlung vollständig wiedergegeben 

auch wenn dadurch gleichlautende Bestimmungen des klassischen 
öffentlichen Bereiches wiederholt werden. Lediglich hinsichtlich 

der Losregeln wird auf die einschlägigen Bestimmungen verwiesen. 

In diesem Zusammenhang ist auf folgendes hinzuweisen: Art. 14 der 

Sektorenrichtlinie enthält selbst keine Regelung über Lose im 

Bereich der Dienstleistungen. Aus der Textierung des Abs. 2 und 

des Abs. 10 2.UA der Richtlinie ergibt sich jedoch eindeutig, daß 

es sich hiebei lediglich um ein Redaktionsversehen handelt. Eine 
diesbezüglich Ergänzung des Richtlinientextes, die der 

KlarsteIlung dient, soll im Rahmen der Revision der Richtlinie 
erfolgen. 

Zu Z 10 l§ 5): 

Mit Inkrafttreten des Beitrittsvertrages ist die Zuständigkeit zur 
Überwachung der Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 

Gemeinschaftsrecht auf die Kommission der Europäischen 
Gemeinschaften übergegangen. 

Gemäß Art. 5 Abs. 1 der Lieferkoordinierungsrichtlinie, Art. 6 

Abs. 2 der Baukoordinierungsrichtlinie, Art. 7 Abs. 8 der 

Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie und Art. 38 Abs. 1 der 

Sektorenkoordinierungsrichtlinie wird der Gegenwert der 

Schwellenwerte in nationaler Währung, beginnend mit 1.1.1994, alle 

zwei Jahre revidiert. Die Berechnung dieser Gegenwerte erfolgt auf 

der Grundlage des in ECU angegebenen Mittelwertes der Tageswerte 

dieser Währungen in den 24 Monaten, die am letzten Augusttag vor 

der zum 1. Jänner in Kraft tretenden Revision enden. Diese 

Gegenwerte werden jeweils Anfang November im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht. 
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Durch die Kundmachungsverpflichtung des Bundeskanzlers soll 

innerstaatlich eine umfassende Publizität gewährleistet werden. 

Das im Rahmen der GATT-Uruguay-Runde verhandelte und von 

österreich unterzeichnete Übereinkommen über das öffentliche 

Beschaffungswesen (Government Procurement Agreement - GPA) ist mit 

1. Jänner 1996 in Kraft getreten. Die Europäische Gemeinschaft ist 

dem Abkommen beigetreten und hat dieses bereits ratifiziert (siehe 

ABI Nr. L 336 vom 23.12.1994, S 273). Seitens österreichs ist 

nicht beabsichtigt, dieses Abkommen zu ratifizieren, zumal auf 
diesem Gebiet eine ausschließliche Gemeinschaftskompetenz besteht 

und die Kommission Österreich bereits aufgefordert hat, von der 

Ratifikation Abstand zu nehmen. Dieses Abkommen sieht für alle vom 

Bundesvergabegesetz erfaßten Auftragsarten Schwellenwerte vor, die 

zwar ziffernmäßig mit den Schwellenwerten der einschlägigen 

Vergaberichtlinien der Europäischen Gemeinschaft ident sind, 

jedoch in Sonderziehungsrechten (SZR) ausgedrückt werden. Durch 

die Schwankungsbreiten des ECU kann es daher zu unterschiedlichen 

Schwellenwerten kommen. Die Kommission bereitet derzeit 

entsprechende Änderungen der EG-Vergaberichtlinien vor. Da derzeit 

aber nicht absehbar ist, welche Schwellenwertregelung in den 

Richtlinien verankert werden soll, bleibt die bisherige Regelung 
der Schwellenwerte in ECU aufrecht. 

Durch die Verordnungsermächtigung des Abs. 3 soll jedoch 

gewährleistet werden, daß eine möglichst rasche Anpassung der 

Schwellenwerte des BVergG an jene der Richtlinien erfolgen kann. 

Zu Z 11 (§ 6 Abs. 1 Z 2 und Z 3): 

Durch § 6 Abs. 1 Z 2 soll insbesondere der Begriff "Einrichtungen 

des öffentlichen Rechts" der Richtlinien (vgl. etwa Art. 1 lit. b 
der Lieferrichtlinie 93/36/EWG) umgesetzt werden. 

Aufgrund der kompetenzrechtlichen Lage und der praktischen 

Erfahrungen seit Inkrafttreten des BVergG empfiehlt sich eine 

möglichst am Wortlaut der Richtlinienbestirnmung orientierte 
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Fassung, um die Homogenität der Regelungen zu gewährleisten. 

Gerade im Bereich der Definition des persönlichen 

Anwendungsbereiches sind potentielle Divergenzen zwischen den 

Richtlinien und der nationalen Gesetzgebung tunlichst zu 

vermeiden, um die Identität des Anwendungsbereiches zu sichern, 

auch wenn die Formulierung zu Auslegungsschwierigkeiten führt. Die 

Gesetzesbestimmung lehnt sich an die deutsche Version der 

Richtlinien an. In der Literatur wurde darauf hingewiesen (vgl. 

dazu zuletzt HAlLBRONNER, Der Begriff des öffentlichen 
Auftraggebers nach den EG-Richtlinien zur Vergabe öffentlicher 

Aufträge, in: Forum '95, Öffentliches Auftragswesen (1995) 127 

ff mwN) , daß die deutsche Sprachfassung der Richtlinien, bei 

der es sich nicht um die Originalfassung handelt, von der 
sprachlich unschärferen aber inhaltlich zutreffenderen 

französischen und englischen Fassung abweicht. Deren Wortlaut 

deckt sich im übrigen mit der Begriffsdefinition von 

Art. 1 Z. 1 der Sektorenrichtlinie 93/38/EWG: "Einrichtungen, 

die zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, im 

Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu erfüllen, und die einen 

anderen Charakter als den eines Handels- bzw. 

Industrieunternehmens besitzen". Der Ausdruck "nicht 
gewerblich" bezieht sich daher auf das Unternehmen (die 

Einrichtung) und nicht auf die "Aufgaben". In diesem 

Zusammenhang ist auch auf den Wortlaut der Anlage 1 Pkt I zu 

Anhang XVI des EWR-Abkommens, BGBl Nr 909/1993, und den 
diesbezüglich identen Anhang I Pkt XI. E. "Öffentliches 
Auftragswesen" Pkt 1 sublit b der Beitrittsakte, BGBl Nr 

45/1995, zu verweisen, der als Einrichtungen und Kategorien von 

Einrichtungen des öffentlichen Rechts nach Art. 1 Buchstabe b 

der Lieferrichtlinie 93/37/EWG "[a]lle Körperschaften ohne 

industriellen oder kommerziellen Charakter, die der 

Finanzkontrolle des Rechnungshofs unterstehen" nennt. 

Der Terminus "gewerbliche Art" ist durch das BVergG in die 

österreichische Rechtsordnung eingefügt worden. Wie bereits im 

Allgemeinen Teil der Erläuterungen festgehalten wurde (Punkt 

2.1.) handelt es sich um einen europarechtlichen Begriff (einer 
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europarechtlichen Definition), der "autonom" ausgelegt werden 
muß. Eine Begriffsdefinition allein anhand des nationalen 

Rechts (vgl. etwa § 1 der GewO 1994, BGBI Nr. 194/1994 idgF) 

ist daher unzulässig. Insoweit sind daher die Ausführungen in 

den Erläuterungen zum BVergG, 972 BlgNR XVIII.GP, 53, 

richtigzustellen. 

Die Richtlinien - und somit auch das BVergG - gelten für alle 

Einrichtungen öffentlichen oder privaten Rechts, die zur 

Erfüllung von im Allgemeininteresse liegenden Aufgaben 
gegründet wurden und die dem Einfluß öffentlicher Auftraggeber 

unterliegen bzw. unterliegen können, das heißt wenn zu diesen 

Verbindungen im Sinne mindestens eines Punktes des dritten 

Kriteriums bestehen. 

Unter "im Allgemeininteresse liegende Aufgaben" ist ein 

gewisser Kernbereich von Agenden (etwa im Bereich der 

Daseinsvorsorge) zu verstehen, die im Interesse des 

Gemeinwohles vom Staat als Träger des Interesses der Gesamtheit 

besorgt wird. Eine gewisse Orientierung bietet etwa Art. 90 

Abs. 2 EGV samt einschlägiger Judikatur des EuGH (vgl. dazu 

ausführlich OBERMANN - SOUKUP, Öffentliche Unternehmen und die 

europäische Integration (1992) 49 ff) oder die Judikatur des 

EuGH zur Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit (vgl. 

zuletzt Urteil vom 30.11.1995 Rs C-55/95, "Gebhard" , EuZW 1996, 

92ff) . 

Im allgemeinen kann man davon ausgehen, daß ein Handeln in 

hoheitlicher Rechtsform einer öffentlichen Zwecksetzung und 

damit der Verwirklichung eines Allgemeininteresses dient. Daß 

dabei wirtschaftliche Grundsätze zu beachten sind (vgl. etwa 
Art. 126b Abs. 5 B-VG), steht der Verpflichtung auf das 
Allgemeininteresse nicht entgegen. 

Handelt der Staat (im weitesten, funktionellen Sinne zu 

verstehen; vgl. EuGH Rs 31/87, "Gebroeders Beentjes", Slg. 

1988, 4635) hingegen in privatrecht lichen Formen 
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(Privatwirtschaftsverwaltungi Art. 17 B-VG), so gilt diese 
Vermutung nicht. Daß der mit der Wirtschaftstätigkeit erzielte 

Gewinn letztendlich dem "Staat" zugute kommt, reicht für die 

Annahme eines Allgemeininteresses alleine ebenfalls nicht aus. 

Hinzu treten muß eine spezifische, von der Zwecksetzung des 

Konkurrenten unterscheidbare originär staatliche 

Aufgabensetzung, die sich etwa in einer gesetzlichen 

Aufgabenzuweisung manifestieren kann. 

Allein die Erfüllung einer im Allgemeininteresse liegenden 

Aufgabe führt allerdings noch nicht per se zu einer 
Freistellung von den Verpflichtungen der Vergaberichtlinien und 

des BVergG führt. Eine weitere Voraussetzung für die 

Qualifikation als "öffentlicher Auftraggeber" ist nämlich die 

"Gewerblichkeit" der Einrichtung. Auch bei diesem Begriff 

handelt es sich um einen "autonom" zu interpretierenden 

Terminus des Gemeinschaftsrechtes. Dieses zweite Element der 

Definition ist insofern mißverständlich, als prima facie der 

Eindruck erweckt wird, es käme allein auf die Organisation und 

Struktur einer Einrichtung (vgl. etwa §§ 1 und 7 GewO 1994) an. 

Unter einer "gewerblichen Einrichtung" ist jene "Einrichtung 
des öffentlichen Rechts" zu verstehen, die in Konkurrenz mit 

privaten Wirtschaftstreibenden unter den gleichen Bedingungen 

(d.h. unter Beachtung der gleichen wirtschaftlichen Regeln) wie 
diese am allgemeinen Wirtschaftsleben teilnimmt. Dies ist wohl 

dann nicht der Fall, wenn eine staatliche Kontrolle oder die 

Möglichkeit einer Einflußnahme auf die Unternehmensgebarung 

nach staats spezifischen Kriterien erfolgen kann, gleichgültig 

in welcher Art diese verwirklicht werden. Die Einflußnahme kann 

auch darin liegen, daß Einrichtungen "vom Staat" bevorzugt 

werden und Schranken für potentielle Mitbewerber errichtet 

werden, die bewirken, daß - wenn auch nur in Teilbereichen -

der freie Wettbewerb verhindert oder eingeschränkt wird. Dies 
kann etwa durch eine Verhinderung oder Beschränkung des 

Anbieterwettbewerbes oder durch die besondere (z.B. 

gesetzliche) Ausgestaltung von Rahmenbedingungen betreffend die 
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Abwicklung von Aufträgen geschehen, die einen bestimmten 

Anbieter oder eine Gruppe von Anbietern bevorzugt. 

Daraus folgt für die Frage, ob eine Einrichtung "gewerblich" 

ist oder nicht, daß auf ihre Nähe zum originär staatlichen 

Tätigkeitsbereich sowie auf die Möglichkeit der Einflußnahme 

und Kontrolle durch den Staat abzustellen ist, wobei 

entscheidend ist, ob in den richtlinienrelevanten Sachverhalten 

eine - gegenwärtige oder zukünftige -
Entscheidungsbeeinflussung (ex ante) nach spezifisch 
staatsbezogenen Kriterien möglich ist. Gewerblich wäre demnach 

eine Einrichtung dann, wenn sie sich in ihrem Tätigkeitsbereich 

(ungeachtet ihrer Rechtsform) nicht von anderen privaten 
Wettbewerbern unterscheidet, sie bei der Beschaffung wie ein 

gewöhnliches Unternehmen im privaten wirtschaftsverkehr agiert 

und bei der Vergabe von Aufträgen kein staatlicher Einfluß 

stattfindet (vgl. etwa HA I LBRONNER, Die Vergabe öffentlicher 

Aufträge nach europäischem Gemeinschaftsrecht, Wirtschaft und 

Verwaltung H 4/1994, 173, 194; derselbe, Der Begriff des 

öffentlichen Auftraggbers, aaO, 140). 

Einrichtungen, die zwar (auch) "gewerbliche" Tätigkeiten 

ausüben, eigentlich aber zur Erfüllung anderer im 

Allgemeininteresse liegender Aufgaben gegründet wurden, z.B. 

eine eigens für Verwaltungs aufgaben im Sozialbereich gegründete 
Einrichtung, die zum Ausgleich ihrer Bilanz eine 

gewinnbringende Tätigkeit ausübt (vgl. etwa auch die 

Österreichische Staatsdruckerei), unterliegen jedoch dem 

BVergG. Die Richtlinien und auch das BVergG stellen nämlich 

nicht auf das Überwiegen der "gewerblichen" Tätigkeit bei 

Unternehmen und Einrichtungen ab. 

Zur Verbesserung der Transparenz enthält Anhang I der 

Baukoordinierungsrichtlinie in der Fassung der Beitrittsakte 

(Anhang I Ziffer XI Abschnitt E "Öffentliches Auf tragswesen") , 
BGBI.Nr. 45/1995, eine indikative Auflistung aller jener 

Einrichtungen, somit auch der österreichischen, die unter 
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diesen Begriff der Richtlinien fallen. Eine "Einrichtung des 

öffentlichen Rechts" im Sinne der Richtlinien ist jedoch nicht 

erst dann zur Einhaltung der Richtlinien verpflichtet, wenn sie 

in dem Verzeichnis aufgeführt ist, sondern von dem Zeitpunkt 

an, zu dem sie die genannten Kriterien erfüllt. Umgekehrt kann 

aber auch eine in dem Verzeichnis genannte Einrichtung aus dem 

Anwendungsbereich der Richtlinien herausfallen, falls 

mindestens eines der Kriterien nicht mehr erfüllt ist. 

Es ist daher in jedem Einzelfall zu prüfen, ob eine 

öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Einrichtung von den 

Richtlinienbestimmungen erfaßt wird oder nicht. 

Die Formulierung des § 6 Abs. 1 Z 2 lit.a ist an die Textierung 

des Art. 126b Abs. 1 B-VG angelehnt und daher in gleicher Weise 

wie dieser auszulegen (vgl. dazu HENGSTSCHLÄGER, Der 

Rechnungshof, 1982, S. 193). 

Im gegebenen Zusammenhang ist weiters auf Anregung der 

Kommission festzuhalten, daß mit dem Ausdruck der Richtlinien 

"Einrichtung, die ... hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht 
[eines öffentlichen Auftraggebers] unterliegt" (so nunmehr auch 

§ 6 Abs. 1 Z. 2 lit b) jene Entitäten erfaßt sind, hinsichtlich 
derer öffentliche Auftraggeber aufgrund 

organisationsrechtlicher Vorschriften Ingerenzmöglichkeiten 

hinsichtlich deren wirtschaftlicher Gebarung haben. Dies trifft 

etwa auf die beruflichen Interessenvertretungen (Kammern) zu 

(vgl. etwa § 91 AKG 1991, BGBI Nr 626/1991 idgF). Eine 

Rechtmäßigkeitsaufsicht der wirtschaftlichen Betätigung ex-post 

dürfte jedoch nicht darunter zu subsumieren sein, da diesfalls 

eine Beeinflussung der Auftragsvergabe kaum möglich erscheint. 

Weiters wird ausdrücklich darauf hingewiesen, daß Universitäten 
und Hochschulen, soweit sie im Rahmen ihrer 

Rechtspersönlichkeit gemäß § 2 Abs. 2 UOG agieren, als 

Anstalten im Sinne des § 6 Abs. 1 Z 2 gelten und somit dem 

Anwendungsbereich des Bundesvergabegesetzes unterliegen (so 
bereits die Erläuterungen 972 BlgNR XVIII.GP, 53). 
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Der Ausdruck "sonstige" bezieht sich sowohl auf den Ausdruck 

Körperschaft als auch auf Selbstverwaltungskörperschaft und 

wurde in bezug auf die unter Z 1 der Bestimmung genannte 

Gebietskörperschaft "Bund" gewählt. Dadurch soll klargestellt 
werden, daß Gebietskörperschaften von der Z 2 nicht erfaßt 

sind. Es versteht sich von selbst, daß Selbstverwaltungskörper 

ex definitionem rechtsfähig sind. Der diesbezügliche Halbsatz 

bezieht sich auf jene Entitäten, bei denen dies eben nicht der 

Fall ist. Die in der Z 2 genannten Körperschaften, Anstalten 

und Fonds sind Typen der juristischen Person des öffentlichen 

Rechts. Gleichwohl dürfte letzterer Begriff nicht kongruent 

sein mit dem Begriff der "Einrichtung des öffentlichen Rechts" 

der Richtlinien. Durch Z 2 sollen daher alle Erscheinungsformen 

der österreichischen Rechtsordnung, die die Kriterien der 

"Einrichtung des öffentlichen Rechts" erfüllen können, erfaßt 
werden. 

Aufgrund der Kompetenzlage unterliegen nur Körperschaften und 

Selbstverwaltungskörperschaften deren Einrichtung dem Bund 
obliegt dem BVergG. 

Zu § 6 Abs. 2: 

Hier wird ein umsetzungsfehler des bisherigen § 6 Abs. 2 

korrigiert. Im Gegensatz zur Bau-, Liefer- und 

Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie erfaßt die 

Sektorenrichtlinie gemäß ihrem Art. 2 Abs. 1 lit. a iVm Art. 1 

Z 1 und 2 neben den klassischen öffentlichen AUftraggebern 

gemäß § 6 Abs. 1 auch öffentliche Unternehmen, diese jedoch 

ungeachtet der Frage, ob sie Aufgaben gewerblicher Art 

verrichten oder nicht und ob diesaufgrund von ausschließlichen 

Rechten geschieht oder nicht. Eine Definition der "öffentlichen 
Unternehmen" wird in § 9 aufgenommen. 

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, daß eine in Frage 

stehende Entität entweder unter Abs. 1 oder unter Abs. 2 zu 

subsumieren ist. Es handelt sich dabei um einander 
ausschließende Regelungen. 
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Zu § 6 Abs. 3: 

Der neue Abs. 3 enthält die bisherige Bestimmung des § 1 

Abs. 3, die aufgrund des Art. 3 Abs. 3 der 
Dienstleistungsrichtlinie leicht modifiziert werden mußte. Die 

systematische Neueinordnung der Bestimmung erfolgte aufgrund 

der Überlegung, daß es sich bei der Bestimmung eher um eine 

Regelung des persönlichen denn des sachlichen Geltungsbereiches 

handelt. 

Zu Z 13 (§ 7): 

Die Z 2 wird in Anlehung an die Bestimmungen der Richtlinien 
(vgl. etwa Art. 2 Abs. 1 lit b der Lieferrichtlinie) neu 

formuliert und 
dadurch wird der Ausnahmetatbestand etwas weiter gefaßt. Dies ist 

auch im Hinblick auf die Praxis relevant, da es sich erwiesen hat, 

daß bei Beschaffungen von öffentlichen Auftraggebern wesentliche 

Sicherheitsinteressen existieren können, die aber nicht den 

"Interessen der Staatssicherheit" zugerechnet werden können. Im 

Lichte der Judikatur des EuGH (zuletzt etwa Urteil vom 28.3.1996, 
Rs C-318/94, Kommission/Bundesrepublik Deutschland) sind die 

Ausnahmevorschriften jedenfalls eng auszulegen; die Beweislast 

dafür, daß die außergewöhnlichen Umstände, die die Inanspruchnahme 
der Ausnahmebestimmung rechtfertigen, tatsächlich vorliegen, 

obliegt demjenigen, der sich auf die Bestimmung berufen will. 

§ 7 Abs. 1 Z 3 wird entsprechend den Bestimmungen der 

Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie modifiziert. Art. 223 EGV 

entspricht inhaltlich Art. 123 des EWR-Abkommens. 

Die Modifikationen in § 7 Abs. 1 Z 5 und 6 dienen einerseits der 

Umsetzung der Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie, 

andererseits zur redaktionellen Anpassung an das EG-Recht. In Z 5 

muß weiterhin auf Vertragsparteien des EWR-Abkommens Bezug 

genommen werden, da Österreich auch als Mitglied der EU seine 

Verpflichtungen aufgrund des EWR-Abkommens zu erfüllen hat. Z 6 
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setzt die Ausnahmebestimmung des Art. 6 der 

Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie um. 

§ 7 Abs. 1 Z 6 setzt Art. 6 der Dienstleistungsrichtlinie um. 

Danach unterliegen "in house"-Vergaben nicht der Richtlinie. 

Zu § 7 Abs. 2: 

Da das bisherige 4. HauptstÜck des 3. Teiles "Besondere 
Bestimmungen fÜr Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und 

Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor" im 

vorliegenden Entwurf das 5. HauptstÜck bildet, war der Verweis in 

§ 7 Abs. 2 richtigzustellen. 

Weiters wird durch § 7 Abs. 2 der 4. Teil des 

Bundesvergabegesetzes auf Aufträge von Auftraggebern im 

Sektorenbereich fÜr anwendbar erklärt. Art. 2 Abs. 1 lit.a, bund 

c der Sektorenrechtsmittelrichtlinie stellen es den 

Mitgliedstaaten anheim, dieselben Rechtsschutzmaßnahmen wie in der 

Rechtsmittelrichtlinie, nämlich einstweilige VerfÜgung und 

Aufhebung rechtswidriger Entscheidungen, vorzusehen oder statt 

dessen "so schnell wie möglich - möglichst im Wege der 

einstweiligen VerfÜgung oder falls erforderlich im endgültigen 
Verfahren zur Sache - andere als die unter den Buchstaben a und b 

vorgesehenen Maßnahmen" vorzusehen, "um den festgestellten 

Rechtsverstoß zu beseitigen und Schädigungen der betroffenen 

Interessen zu verhindern, insbesondere damit eine Aufforderung zur 

Zahlung eines Geldbetrags in bestimmter Höhe fÜr den Fall ergehen 

kann, daß der Rechtsverstoß nicht beseitigt oder verhindert wird". 

Schadenersatz fÜr diejenigen, die durch den Rechtsverstoß 

geschädigt worden sind, ist in beiden Varianten vorgesehen. 

Die erste Variante, nämlich die Einbeziehung der 

Sektorenauftraggeber in das bereits bestehende Regime, ist aus 
folgenden Gründen zu bevorzugen: 
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Durch diese Vorgangsweise kommt ein einheitliches 

Rechtsschutzsystem gegenüber allen Auftraggebern im 

Anwendungsbereich des Bundesvergabegesetzes zur Anwendung. Dies 

hat sowohl den vorteil, weitere Rechtszersplitterung im Bereich 

des vergabewesens zu vermeiden, als auch bereits geäUßerten 

verfassungsrechtlichen Bedenken (vgl. THIENEL, Das 
Nachprüfungsverfahren nach dem Bundesvergabegesetz, WBl. 1993, 

374) weitgehend die Grundlage zu entziehen. Eine Umsetzung der 

Variante gemäß Art. 2 Ahs. 1 lit.c der 
Sektorenrechtsmittelrichtlinie im österreichischen Recht würde 

hingegen die Durchführung zweier Verwaltungsverfahren erfordern. 

Die Durchführung sowohl eines Verwaltungsverfahrens, an dessen 

Ende die Beseitigung des Rechtsverstoßes mit Bescheid aufgetragen 

wird, als auch eines Verwaltungsstrafverfahrens bei 

Zuwiderhandeln, würde der gerade im Vergaberechtsschutz 

angestrebten Verfahrensökonomie widersprechen. 

Die Richtlinie sieht weiters vor, daß die Mitgliedstaaten die 

beschriebene zweite Variante entweder für alle Auftraggeber oder 

für bestimmte Kategorien von Auftraggebern vorsehen können, wobei 

in jedem Fall die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Verhinderung einer 

Schädigung der betreffenden Interessen gewahrt bleiben muß. Eine 

Differenzierung nach Auftraggebern dürfte aus 

g1eichheitsrechtlichen Erwägungen ausscheiden. 

Die Gewährleistung der Wirksamkeit der Maßnahmen kann überdies 

nicht durch Bindung der Strafe an die jeweilige Kategorie von 

Auftraggebern, sondern allenfalls durch Bezugnahme auf den 

Auftragswert erfolgen. In diesem Fall müßte daher eine 

verhältnismäßig hohe Höchststrafe im Gesetz festgelegt werden. 

Demzufolge legt Art. 2 Ahs. 5 der Sektorenrechtsmittelrichtlinie 

auch fest, daß "der ... zu zahlende Betrag ... so hoch anzusetzen 
[ist], daß er ausreicht, um den Auftraggeber davon abzuhalten, 

einen Rechtsverstoß zu begehen oder darauf zu beharren". Diese 

Regelung müßte ferner genaue Determinanten für das Verwaltungs­

handeln enthalten, widrigenfalls Bedenken im Hinblick auf das 

Legalitätsprinzip entstehen könnten. Weiters stellt sich die 
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Frage, ob eine reine Anknüpfung der Strafbemessung an der 

Auftragshöhe und nicht am Schuldelernent, verfassungsrechtlich 

zulässig ist (vgl. KAROLLUS, Zur verfassungsrechtlichen Veran­

kerung des strafrechtlichen Schuldprinzips, ÖJZ 1987, 677 mwN). 

Schließlich ist noch festzuhalten, daß es sich beim Vergabe­
verfahren um eine primär zivilrechtliche Angelegenheit handelt, 

sodaß ein Einschreiten von Verwaltungsstrafbehörden nicht 

systemkonform erscheint. 

Zu Z 15 (§ 8 und § 8a): 

Die Praxis seit Inkrafttreten des BVergG hat erwiesen, daß die 
vergabepolitische Zielsetzung, nämlich die Vereinheitlichung des 

Vergaberechtes zumindest für den gesamten Bundesbereich (vgl. EB 

zu § 8 der RV zum BVergG), durch die bisher geltende Regelung 

nicht erreicht wurde. Bislang existiert im Bundesbereich erst eine 

Erstreckungsverordnung des BMwA, BGBI Nr. 802/1995, und dies auch 

nur hinsichtlich der Bauleistungen im genannten Ressort. Grund 

dafür war unter anderem, daß es nach der bisherigen Regelung nicht 

möglich war, den 2. oder 4.Teil des BVergG allein für Aufträge 

unterhalb der Schwellenwerte für verbindlich zu erklären. Die 

vorgeschlagene Regelung erklärt nunmehr die Bestimmungen der 

ÖNORM A 2050 für Auftragsvergaben unterhalb der Schwellenwerte 

(ausgenommen den Sektorenbereich) gesetzlich für verbindlich. 

Dadurch wird gleichzeit eine Vereinheitlichung des materiellen 

Vergaberechts unterhalb der Schwellenwerte hergestellt und einem 

dringenden Anliegen der Praxis und der Lehre entsprochen. 

Da die ÖNORM jedoch zum Teil nur unzureichende Bestimmungen über 

Dienstleistungsaufträge enthält, ist es erforderlich, ergänzende 
Regelungen zu treffen oder Anpassungen vorzunehmen, die sich 

jedoch im Rahmen der Regelungen der ÖNORM zu bewegen haben. Dies 

soll durch eine Verordnung der Bundesregierung geschehen. 

Ergänzende Bestimmungen sind vor allem hinsichtlich der Wahl des 
Vergabeverfahrens(offenes, nicht offenes oder 

Verhandlungsverfahren) erforderlich. Besonders bei 
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Auftragsvergaben mit geringen Auftragswerten, kann sich die 

Durchführung eines offenen Verfahrens als untunlich und 

unökonomisch erweisen. So sieht z.B. das derzeit geltende Stmk 

vergabegesetz, LGBl Nr. 85/1995, vor, daß unterhalb von gewissen 

Auftragswerten das nicht offene oder das verhandlungsverfahren 

jedenfalls zulässig ist. Die ÖNORM sieht diesbezüglich keine 

festen Betragsgrenzen vor, sondern wählte bewußt die allgemein 

gehaltene Formulierung "wenn der Aufwand im Hinblick auf den Wert 

der Leistung wirtschaftlich nicht vertretbar wäre" (vgl. Punkt 
1.4.2.3 und 1.4.2.4). In der Verordnung der Bundesregierung sind 

aus rechts staat lichen Überlegungen aber jedenfalls feste 

Betragsgrenzen vorzusehen, die sich etwa an den Betragsgrenzen der 

Vergaberichtlinien des Bundeskanzleramtes (GZ 600.883/1-V/8/91) 
inclusive einer Wertanpassung orientieren könnten. Neben dem 

Kriterium des Auftragswertes können, falls sich dies als 

erforderlich erweist, durch die Bundesregierung auch andere 

Kriterien zur Wahl des Vergabeverfahrens vorgesehen werden. 

Da für den Sektorenbereich bereits in den EG-Richtlinien weniger 

strenge Regelungen vorgesehen sind, erscheint es sachlich 

gerechtfertigt, diesen Bereich des Auftragswesens unterhalb der 

Schwellenwerte keinen gesetzlich verbindlichen Regelungen zu 

unterwerfen. Dies vor allem im Hinblick auf die Tatsache, daß 
neben öffentlichen Unternehmen, die "gewerblich" tätig sind (d.h. 

sich in einer normalen Wettbewerbssituation befinden), auch 

Private dem Vergaberegime unterliegen. Diese Sektorenauftraggeber 

sollen, ebenso wie die öffentlichen Auftraggeber, die im 

Sektorenbereich tätig sind, im Sinne einer Minimalvariante der 

Umsetzung der Richtlinien nicht an weitergehende Bestimmungen bei 

der Auftragsvergabe gebunden werden. 

Dies ändert aber nichts an der Tatsache, daß jedenfalls die 

Grundprinzipien und die Bestimmungen des EGV (insbesondere das 

Diskriminierungsverbot und die vier Grundfreiheiten) im Sektoren­

ebenso wie im klassischen Bereich auch unterhalb der 

Schwellenwerte der Richtlinien zu beachten sind. Falls daher die 

Kommission ein Verfahren gegen die Republik Österreich z.B. wegen 
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Verletzung des Art. 6 EGV bei einer Auftragsvergabe unterhalb der 

Schwellenwerte (sowohl im klassischen wie im Sektorenbereich) 

einleitet, ist ein koordiniertes Vorgehen sicherzustellen. Aus 

naheliegenden Gründen wird dabei auf die Regelungen des § 96 und 

§ 97 zurückgegriffen und durch einen Verweis deren Anwendbarkeit 

auch bei Vergaben unterhalb der Schwellenwerte geregelt. Da im 

Primärrecht der Gemeinschaft keine expliziten Vergabevorschriften 

enthalten sind (vgl. § 96 Ahs. 1), sind die Bestimmungen 

"sinngemäß" anzuwenden und beziehen sich daher auf Verstöße gegen 

das Gemeinschaftsrecht (EGV) als solches. 

Zu § 8a: 

In der bisher geltenden Bestimmung des § 8 war nur eine 

Erstreckung des gesamten 4. Teiles des Bundesvergabegesetzes für 

die genannten Auftraggeber auch unterhalb der geltenden 

Schwellenwerte vorgesehen. Da eine Kontrolle der Auftragsvergabe 

durch die Kommission nach den Bestimmungen der Art. 1 iVm Art. 3 

der Rechtsmittelrichtlinie unterhalb der Schwellenwerte nicht 

erfolgen kann, wird dieser Fehler in § 8a Ahs. 1 nunmehr 

korrigiert. 

Die in den Z 1 bis 3 genannten Untergrenzen werden im Hinblick 

darauf gewählt, daß bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen die 

substantielle Beschaffung von Gebrauchsgütern (im Gegensatz zu den 

Anlagegütern) für den jeweiligen öffentlichen AUftraggeber in der 

Regel den Wert von einer Million Schilling pro Auftrag nicht 

Übersteigt. Die Durchführung eines aufwendigen Kontrollverfahrens 

nach dem BVergG für Aufträge unterhalb dieser Betragsgrenze 

erscheint ökonomisch nicht vertretbar. Darüber hinaus soll einer 

Überlastung der Nachprüfungs- und Kontrollinstanzen durch das 

Einziehen von Betragsgrenzen vorgebeugt werden. Weiters ist darauf 

hinzuweisen, daß die Losregel der Dienstleistungsrichtlinie dazu 

führt, daß bei Aufträgen unter 80.000 ECU (dies entspricht ca. 

einer Million Schilling) von der Anwendung der gemeinschaftlichen 

Vergaberegeln überhaupt abgesehen werden kann. Es ist daher 

vertretbar, den vergabespezifischen Rechtsschutz erst ab einer 

ökonomisch sinnvollen Betragsgrenze zu etablieren. 
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Vorstehende Überlegungen sind auch für die Wahl der Betragsgrenze 

bei Bau- und Baukonzessionsaufträgen maßgeblich, wobei hier die 

Betragsgrenze in Anlehnung an die Baurichtlinie mit 14 Millionen 

Schilling (entspricht ca. einer Million ECU) für Bauwerke und 

Bauleistungen durch Dritte. Demgegenüber ist es gerechtfertigt, 

die Betragsgrenze von sieben Millionen Schilling (entspricht ca. 

500.000 ECU) für einzelne Lose (Einzelgewerke) eines Bauvorhabens 

zu bestimmen (vgl. dazu bereits die Erläuterungen zu § 1a Abs. 1 

Z 1). Lose mit einer Auftragssumme von weniger als sieben 

Millionen Schilling eines Bauvorhabens mit einem Auftragswert von 

größer/gleich 14 Millionen Schilling werden daher von diesem 
erweiterten Rechtsschutz nicht mehr erfaßt. Diese Betragsgrenzen 

finden sich im übrigen für Bauleistungen bereits in der 
Erstreckungsverordnung des BMwA, BGBI Nr. 802/1995. 

Unterhalb der in den Z 1 bis 3 genannten Auftragswerten existiert 

kein vergabespezifisches Rechtsschutzinstrumentarium; Bewerber 

oder Bieter haben ihre Ansprüche vor den ordentlichen Gerichten 
geltend zu machen. 

Eine Erstreckung der Rechtsschutzinstrumentarien auf 
Auftragsvergaben unterhalb der Schwellenwerte auch im 

Sektorenbereich erscheint im Lichte des neugefaßten § 8 Abs. 2 
nicht sinnvoll und unterbleibt daher. 

Zum 2. Teil (Z 15 bis 28): 

Zu Z 16 (§ 9 Z 6): 

Die schon bisher in § 64 enthaltene Definition des verbundenen 

Unternehmens wurde in den zweiten Teil des Gesetzes aufgenommen, 

da nunmehr auch an anderen Stellen des Gesetzes auf diese Bezug 

genommen wird. Eine Verankerung dieser Definition allein in den 

den Baukonzessionsvertrag betreffenden Bestimmungen wird daher 

nicht mehr als ausreichend erachtet. Auch systematische Erwägungen 
sprechen dafür, die Legaldefinition in das erste Hauptstück des 
zweiten Teiles aufzunehmen. 
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Die Definition des "verbundenen Unternehmens" in Art. 1 Z 3 der 
Sektorenrichtlinie erfaßt nur eine mögliche Fallkonstellation der 

damit angesprochenen wirtschaftlichen Verflechtung. Durch die 

Ergänzung der Definition sollen gleiche wirtschaftliche 

Konstellationen auch auf Bewerber- oder Bieterseite erfaßt werden. 

Zu Z 17 (§ 9 Z 15): 

Die bisherige Praxis hat erwiesen, daß der Zeitpunkt der 

Zuschlagserteilung im Nachprüfungsverfahren oft nicht genau 
eruierbar ist. Dies ist nicht unproblematisch, da der Zeitpunkt 

der Zuschlagserteilung von großer Bedeutung für das Tätigwerden 

der Vergabekontrollorgane ist. Die derzeit bestehende Möglichkeit 

der Auftraggeber, eine informelle telefonische Mitteilung an den 

in Aussicht genommenen Bieter als Zuschlagserteilung zu 

deklarieren, um im Zweifelsfall ein Nachprüfungsverfahren vor 
Zuschlagserteilung zu umgehen, soll beseitigt werden. Aus diesem 

Grund wird nun die Schriftlichkeit der Zuschlagserklärung 

vorgesehen. Ein Verzögerung des Verfahrens ist dadurch nicht zu 

befürchten. Der Gewinn an Rechtssicherheit vor allem für das 

Nachprüfungsverfahren rechtfertigt diese von §§ 861 ff ABGB 

abweichende Regel. 

Zu Z 18 (§ 9 Z 16): 

Aufgrund der Einbeziehung der Dienstleistungsrichtlinie in das 

BVergG hätte in den Katalog der Begriffsbestimmungen des § 9 auch 

die Definition der technischen Spezifikationen für 

Dienstleistungsaufträge Eingang finden müssen. Da aufgrund der 

konsolidierten Fassungen der Richtlinien die vormals zum Teil 

divergierenden Definitionen weitgehend aneinander angepaßt wurden 
und die weiter bestehenden Unterschiede nur noch minimal und 

aufgrund der Eigenart der betreffenden Auftragstypen bedingt sind, 

wird eine für den gesamten Anwendungsbereich des BVergG geltende, 
nicht mehr nach den verschiedenen Typen von Aufträgen 
differenzierte Definition vorgeschlagen. 
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Zu Z 19 (§ 9 Z 18): 

Durch die Aufnahme der Bestimmungen über Dienstleistungsaufträge 

ist die Erweiterung der Begriffsdefinition "Europäische Normen" 

erforderlich (vgl. dazu die Definition in Anhang 11 Z 3 zur 

Dienstleistungsrichtlinie). 

Zu Z 20 (§ 9 Z 19): 

Auf Anregung der Kommission wird in die Begriffsbestimmung ein 

Hinweis auf die Bauproduktenrichtlinie aufgenommen. 

Zu Z 21 (§ 9 Z 20 und 21): 

Die nunmehr vorgesehene Fassung der Z 20 entspricht dem Wortlaut 

der jeweiligen Anhänge der umzusetzenden EG-Vergaberichtlinien. 

Die Kommission bemerkte in ihrer Stellungnahme kritisch, daß 

mangels einer Definition der "Europäischen Spezifikation" der Sinn 

des § 76 Abs. 3 dunkel bleibe. Aus diesem Grund wird eine dem 

Art. 1 Z 13 der Sektorenrichtlinie entsprechende Definition in § 9 
aufgenommen. Darüber hinaus wird in diesem Zusammenhang der 

Wortlaut des § 50 Abs. 2 bis 6 neu gefaßt, indern die Wortfolge 

"innerstaatliche Norm, die eine europäische Norm umsetzt, 

europäische technische Zulassung oder gemeinsame technische 

Spezifikation" durch die Wortfolge "Europäische Spezifikation" 

ersetzt wird. Damit dürfte den Bedenken der Kommission Rechnung 
getragen worden sein. 

Zu Z 22 (§ 9 Z 24 bis 29): 

Die Ergänzung des Kataloges der Legaldefinitionen um die Z 24 war 

aufgrund der Inkorporierung der Dienstleistungsrichtlinie (vgl. 
deren Art. 1 lit. g) erforderlich. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit und -klarheit und auf 

ausdrücklichen Wunsch der Kommission wird in den Katalog der 
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Definitionen des § 9 die Begriffsbestimmung der "besonderen und 

ausschließlichen Rechte" des Art. 2 Abs. 3 der Sektorenrichtlinie 

aufgenommen. Aus dem Wortlaut ist abzuleiten, daß dieser 

Begriffsbestimmung nur demonstrativer Charakter zukommt. 

Die neuen Z 27 bis 29 entsprechen den bisherigen Abs. 5 und 6 des 
§ 67. Da es sich hiebei um Definitionen handelt, werden sie aus 

systematischen Gründen nunmehr in § 9 aufgenommen. 

Zu Z 23 (§ 10 Abs. 3): 

Die Kommission kritisierte die bisherige Regelung betreffend den 

Nachweis der beruflichen zuverlässigkeit als mit den Bestimmungen 

der Richtlinien und des EGV nicht vereinbar. Insbesondere könne 

nicht verlangt werden, daß ausländische Unternehmen einern 
spezifisch österreichisches Nachweisverfahren unterworfen werden. 

Der Katalog der Ausschlußgründe der Richtlinien ist nach der 

Judikatur des EuGH (vgl. Urteil vorn 17.11.1993, Rs C-71/92, 

Kommission gegen Spanien) taxativ. Den Bedenken der Kommission 

wird dadurch Rechnung getragen, daß das vorgesehene 
Auskunftssystem dahingehend modifiziert wird, als nunmehr die 

nachweisliche Feststellung durch den Auftraggeber (vgl. etwa 

Art. 20 Abs. 1 lit d der Lieferrichtlinie) und nicht mehr durch 

den Bewerber oder Bieter verlangt wird. Der Inhalt der Auskunft 

beschränkt sich auf die Angabe, ob dem in der Anfrage genannten 
Unternehmen eine wesentliche Verletzung des AuslBG zuzurechnen 

ist. Der öffentliche Auftraggeber befindet sich bei der Stellung 

des Auskunftsersuchens in der selben Situation wie ein 

Auskunftssuchender nach dem DSG. Da der Inhalt der Auskunft keine 

Rückschlüsse auf-personenbezogene Daten zuläßt und nur die absolut 
erforderliche Mindestinforrnation für den öffentlichen Auftraggeber 

enthält, bestehen auch keine Bedenken aus datenschutzrechtlicher 
Sicht. 

Die Auskunft, ob ein Bewerber, Bieter oder deren Subunternehmer 

beruflich zuverlässig ist, bezieht sich auf den Zeitpunkt der 
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Auskunftserteilung durch das BMAS. Um Manipulationen betreffend 

den Inhalt der Auskunft durch Wahl des Auskunftszeitpunktes 

hintanzuhalten, ist das Auskunftsersuchen möglichst spät an das 

BMAS zu richten. Fällt der in Abs. 3 genannte Zeitpunkt auf einen 

Samstag, Sonn- oder Feiertag, so ist das Ersuchen zeitgerecht 

vorher zu stellen. 

Es bleibt im gegebenen Zusammenhang festzustellen, daß die 

illegale Beschäftigung von Inländern im Rahmen des § 44 (Ausschluß 

vom vergabeverfahren) zu ahnden ist. 

Zu Z 24 (§ 10 Abs. 6): 

Obwohl im BVergG an verschiedenen Stellen bereits 

Verschwiegenheitsverpflichtungen normiert sind, bestand die 

Kommission auf der Verankerung einer "horizontalen" Bestimmung, 

die diesen Grundsatz des Vergabeverfahrens hervorhebt (vgl. dazu 

z.B. Art. 15 Abs. 2 der Lieferrichtlinie). 

Zum bisherigen Text des Abs. 6 stellte die Kommission fest, daß 

diese Bestimmung mit den Prinzipien der Richtlinien nicht 

vereinbar sei. Die Vorschrift ließe sich in der Weise verstehen, 

daß der Auftraggeber zwei verschiedene Vergabewettbewerbe zu 
veranstalten hat: einen Wettbewerb, in dem nur "normale" 

Unternehmen teilnehmen, und einen besonderen Wettbewerb mit 

begünstigten Unternehmen bzw. Anstalten, der schon dann 

durchzuführen ist, wenn auch nur ein einziges derart begünstigtes 

Unternehmen Interesse an einem bestimmten Auftrag zeigt. Dies 

beschränke jedoch den Wettbewerb in unzulässiger Weise. 

Die ursprüngliche 'Regelung des Abs. 6 übernahm Punkt 1.3.4 der 

ÖNORM A 2050 (vgl. ebenso bereits Punkt 1.3.1 der ÖNORM A 2050, 

Ausgabe März 1957). Diese Regelung entstammt aus dem deutschen 

Rechtsbereich (vgl. VOBjA § 8.6), ist dort jedoch als 

Ausschlußklausel hinsichtlich der Teilnehmer am Wettbewerb 

konzipiert. Hintergrund dieser Regelung dürfte der Versuch gewesen 

sein, den sog. "gemischten Wettbewerb" einer Regelung zu 
unterziehen: 
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Bei Betrieben der öffentlichen Hand, aus öffentlichen Geldern 
subventionierten Unternehmen (vgl. dazu die Definition des 

öffentlichen Unternehmens in § 9 und die Bestimmung des Art. 90 

EGV) und bei öffentlichen Auftraggebern (falls diese als Bewerber 

oder Bieter an einem Vergabeverfahren teilnehmen) erfolgt eine 
Kalkulation der Kosten oft unter wettbewerbsverzerrenden 

Bedingungen. So werden wesentliche Kostenanteile nicht in Anschlag 

gebracht, da sie in deren allgemeinen Haushalt enthalten sind 

(vgl. Personalkosten) oder derartige Kosten nicht einmal entstehen 

(z.B. Steuerbefreiung). Unter diesen Bedingungen sind die 
genannten Unternehmen in der Lage, die (realistischen) Marktpreise 

ihrer Konkurrenten am freien Markt bei einer Auftragsvergabe 

jederzeit zu unterbieten. Diese Situation ist mit dem Binnenmarkt 

und den Bestimmungen des EGV nicht vereinbar. Grundsätzlich ist 

dies ein wettbewerbsrechtliches Problem, das etwa im Rahmen des 

Art. 90 EGV zu lösen wäre. Flankierend dazu versuchen die 
Richtlinien das Problem dadurch zu lösen, daß bei Angeboten oder 

Einzelposten von Angeboten, die ungewöhnlich niedrig erscheinen, 

der Auftraggeber verpflichtet ist, schriftlich Aufklärung darüber 

zu verlangen. Sind die Erklärungen nicht ausreichend, so ist das 

Angebot auszuscheiden. § 36 enthält bereits eine derartige 

Bestimmung, sodaß die Regelung des bisherigen Abs. 6 als 
überflüssig erscheint. 

In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß die oben 
angesprochenen öffentlichen Unternehmen gemäß der 

Transparenzrichtlinie 80/723/EWG, ABI. 1980 Nr. L 195, S. 35, 

verpflichtet sind, ihre finanziellen Beziehungen zum jeweiligen 

Mitgliedstaat offenzulegen (vgl. dazu auch die Richtlinie 

93/84/EWG). Im Sinne der Kostenwahrheit und des Grundsatzes des 

fairen Wettbewerbes haben daher'die oben genannten Unternehmen und 
öffentlichen Auftraggeber marktgerechte Angebote zu legen, falls 

sie sich an einem Vergabeverfahren beteiligen. 

Hinsichtlich der Beteiligung von geschützten Werkstätten am 

allgemeinen Wettbewerb ist auf die Erläuterungen in der RV zur 
ursprünglichen Fassung des § 10 Abs. 6 zu verweisen. 
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Zu Z 25 (§ 10a): 

Die bisher in § 22 Abs. 7 enthaltene Regelung betreffend Arbeits­

und Bietergemeinschaften entspricht nicht den einschlägigen 

Richtlinienbestimmungen (Art. 18 der Lieferkoordinierungs­

richtlinie, Art. 21 der Baukoordinierungsrichtlinie und Art. 26 
der Dienstleistungsrichtlinie) und ist diesen entsprechend zu 

formulieren. Da diese Bestimmung eine allgemeine 

Teilnahmebedingung am Vergabeverfahren darstellt, wird sie an 

systematisch passender Stelle als neuer § 10a eingefügt. 

Zu Z 26 (§ 12 Abs. 2): 

Durch die Inkorporierung der Dienstleistungsrichtlinie ist im 

Bundesvergabegesetz systemkonform eine Regelung über die 

Zulässigkeit des nicht offenen Verfahrens zu verankern. Die bisher 

in § 52 Abs. 2 und § 58 voneinander divergierend gestalteten 

Regelungen über die Zulässigkeit des nicht offenen Verfahrens wird 

nunmehr vereinheitlicht und in den zweiten Teil des 

Bundesvergabegesetzes systematisch richtig eingeordnet. Am Primat 

des offenen Verfahrens, wie nunmehr in § 12 Abs. 1 festgelegt, 

ändert sich - vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen - nichts. 

Die Aufzählung der in Abs. 2 genannten Gründe ist taxativ. Als 

Ausnahmebestimmungen sind diese Rechtfertigungsgründe restriktiv 

zu interpretieren. Deshalb können nur gravierende Interessen der 

Geheimhaltung (Z 3) die Anwendung des nicht offenen Verfahrens 

rechtfertigen. Als Interesse der Allgemeinheit gilt etwa die 

Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit, 

die Wahrung der nationalen (militärischen) Sicherheit (vgl. 

Art. 223 EGV) u.a. Die in Z 4 angesprochenen Gründe setzen voraus, 

daß durch die Verzögerung beträchtliche wirtschaftliche, 

gesundheitliche oder sonstige Nachteile oder Schäden für die 

Allgemeinheit (nicht nur für Einzelne) zu befürchten wären. 
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Zu Z 27 (§ 14 Abs. 2): 

Mit der Ergänzung des Abs. 2 wird von der Möglichkeit gemäß 

Art. 27 Abs. 2 der Dienstleistungsrichtlinie Gebrauch gemacht, die 

Höchstzahl der einzuladenden Unternehmer zu begrenzen. Es liegt 

jedoch allein im Ermessen des Auftraggebers, ob er von dieser 

Möglichkeit Gebrauch macht oder nicht. Die Zahl der Unternehmer, 

die zur Angebotslegung aufgefordert werden, hat aber jedenfalls so 

groß zu sein, daß ein echter Wettbewerb gewährleistet ist. 

Zu Z 28 (§ 14 Abs. 3): 

Weder das geltende Bundesvergabegesetz noch die ÖNORM A 2050 

enthalten Regelungen über die Vorgangsweise bei der Einladung zur 

Angebotsabgabe. Da eine derartige Regelung jedoch geboten ist, 

soll die vorgeschlagene, in Bau-, Liefer-, Dienstleistungs- und 

Sektorenrichtlinie gleichlautende Bestimmung an systematisch 

passender Stelle in § 14 ins Bundesvergabegesetz übernommen 

werden. Zweckrnäßigerweise ist bei der Bekanntgabe der 

Vergabekriterien deren Priorität oder Gewichtung oder Reihenfolge 

bei der Zuschlagserteilung bekanntzugeben. 

Zu Z 29 (§ 15 Abs. 1): 

Damit wird die neu eingefügte Regelung des § 14 Abs. 3 auch für 
das Verhandlungsverfahren angeordnet. 

Die Bekanntgabe der Vergabekriterien im Verhandlungsverfahren 

(vgl. § 14 Abs. 3 Z 4) kann natürlich nur in jenen Fällen 

gefordert werden, in denen das möglich ist. Kann bereits apriori 

die nachgefragte Leistung nicht genaubeschrieben werden (siehe 
Art. 11 Abs. 2 lit c der Dienstleistungsrichtlinie), so sind die 

Vergabekriterien nur in dem Ausmaß bekannt zugeben , in dem dies dem 
Auftraggeber überhaupt möglich ist. 
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Zu Z 30 (§ 16al: 

§ 16a enthält Mindestvorschriften für Bieterverzeichnisse. Dies 

sind "amtliche" ("offizielle") Bieterlisten, die entweder vom 

betreffenden Mitgliedstaat selbst oder von einem Auftraggeber in 
einem Mitgliedstaat geführt werden. Das Führen derartiger Listen 

ist nicht obligatorisch, sondern bleibt dem Ermessen der 

Mitgliedstaaten bzw. der Auftraggeber überlassen (vgl. etwa den 

Auftragnehmerkataster der Stadt Wien. Bewerberliste). Die in § 16 

und § 16a angesprochenen Listen sind nicht mit jenen Aufstellungen 

zu verwechseln, die ein Auftraggeber nach einer öffentlichen 

Erkundung des Bewerberkreises für seinen internen Gebrauch 

erstellt, um die Unternehmen auszusuchen, die er zur 

Angebotslegung einlädt. 

Die Eintragung in eine Liste stellt lediglich einen Nachweis 

darüber dar, daß ein Unternehmer zum Eintragungszeitpunkt die 

Eintragungsvoraussetzungen erfüllt. Der Nachweis des Gegenteils 

ist jedoch jederzeit möglich. Die Führung derartiger Listen soll 

den Nachweis der Eignung erleichtern; ausgestellte Bescheinigungen 
hindern Auftraggeber aber nicht, die bescheinigten Nachweise vom 

Unternehmen nochmals zu verlangen. Die Listen, die von einem 

Auftraggeber geführt werden, entfalten daher keinerlei 

Bindungswirkung für andere Auftraggeber. Sie stellen lediglich 

eine gesetzliche Vermutung der Eignung der in ihnen aufgenommenen 
Unternehmen dar. 

Während Abs. 2 und 3 die Folgen, die an eine Eintragung eines 

Unternehmers in eine Liste geknüpft sind, regelt, bezieht sich 

Abs. 5 auf die Aufnahme von Unternehmern, die im Gebiet einer 

anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens ihren Sitz haben, in eine 

in österreich geführte Bieterliste. Der Zugang zu derartigen 

Listen muß jederzeit unter nicht diskriminierenden Bedingungen für 
alle Interessenten möglich sein. 
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Zu Z 31 (§ 18 Abs. 3): 

In seiner derzeitigen Fassung überläßt es § 18 Abs. 3 der ABVV, 

den zeitraum für die Geltung fester Preise festzulegen. § 3 der 

ABVV verweist jedoch wieder auf die ÖNORM, die in ihrem Punkt 

1.10.3 aber keine diesbezüglichen vorgaben enthält. Es bleibt 

sohin dem Auftraggeber überlassen, Festpreisregelungen zu treffen. 

In der Praxis führte dies bisweilen zu unangemessen langen 
Zeiträumen für die Geltung fester Preise. Mit der vorgeschlagenen 

Regelung soll diesem Defizit insofern abgeholfen werden, als die 

Überschreitung der Geltungsdauer einer Festpreisregelung von mehr 

als zwölf Monaten einer besonderen sachlichen Rechtfertigung 

bedarf. Obwohl eine Präferenz für feste Preise besteht, wird 

insbesondere bei börsennotierten Rohstoffen oder Rohstoffen, deren 

Preis weltmarktbedingt stark schwankt, aus Gründen des fairen 

Wettbewerbes die Kostenberechnung auf der Basis veränderlicher 

Preise vorzunehmen sein. 

Zu Z 32 (§ 22 Abs. 4): 

Alle EG-Vergaberichtlinien sehen vor, daß der öffentliche 

Auftraggeber, falls er das Bestbieterprinzip als Zuschlagskritrium 
vorsieht, eine Reihung der Zuschlagskriterien bekanntgeben muß 

(für den Sektorenbereich vgl. schon § 76 Abs. 2). Die Kommission 

wies eindringlich darauf hin, daß die Wortfolge "soweit wie 

möglich" in den Richtlinien (vgl. Art. 26 Abs. 2 der RL 93/36/EWG) 

als "grundsätzlich" zu verstehen ist. D.h. in der Regel ist eine 

Reihung, Gewichtung udgl der Zuschlagskriterien vorzunehmen und 

den Teilnehmern am Vergabeverfahren bekanntzugeben. Nur in 

Ausnahmefällen (vgl. die Fallkonstellation des Art. 11 Abs. 2 der 

lit c Dienstleistungsrichtlinie) wo dies nichtrnöglich ist, kann 
von diesem Grundsatz abgegangen werden. Die Beweislast für die 

Anwendbarkeit der Ausnahmebestimmung obliegt demjenigen, der sich 

auf sie berufen will (vgl. dazu zuletzt EuGH, Urteil vom 

28.3.1996, Rs C-318/94, Kommission gegen Deutschland, noch nicht 
in der Slg. veröffentlicht). 
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Zu Z 34 (§§ 22a und 22b): 

Aufgrund der konsolidierten Richtlinientexte ist eine Anpassung 

der Bestimmungen des bisherigen § 22 notwendig. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit wird die Novellierung zum Anlaß genommen, den 

bisher 15 Absätze umfassenden § 22 in mehrere Bestimmungen 

aufzugliedern, um die systematisch zusammengehörigen Bestimmungen 
(z.B. die Bestimmungen betreffend Teil- und Alternativangebote) in 

eigenen paragraphen zusammenzufassen. 

Wenn der AUftraggeber entgegen den Bestimmungen des § 22b Angaben 

in den Ausschreibungsunterlagen unterläßt, so darf dies nicht zu 

Lasten des Bewerbers oder Bieters gehen. Falls daher der 
Auftraggeber in den Ausschreibungsunterlagen keinen Nachweis über 

den Erlag des Vadiums vorschreibt, dann wäre ein Ausscheiden des 

Angebotes gemäß § 39 Z 6 wegen des mangelnden Nachweises des 

Erlages des Vadiums unzulässig. 

Zu Z 35 (§ 25 Abs. 3): 

Durch die Einfügung soll klargestellt werden, daß unter die 

Herstellungskosten auch die Vervielfältigungskosten zu subsumieren 
sind. 

Zu Z 36 (§ 28 Abs. 1): 

In der Praxis hat sich erwiesen, daß bei komplizierten 

Auftragsvergaben die Frist von fünf Monaten zu kurz sein kann. Im 

Sinne des Grundsatzes, daß die Zuschlagsfrist kurz zu halten ist, 

wird die maximale Dauer derselben ein wenig verlängert, wobei dies 
nur aus zwingenden Gründen erfolgen darf. 

Zu Z 37 (§ 28 Abs. 3): 

Der neue Abs. 3 stellt eine flankierende Regelung zu § 87 Abs. 7 

dar und soll verhindern, daß die Zuschlags frist während der dort 

genannten Frist abläuft. Nach Ablauf der Zuschlagsfrist sind gemäß 
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Abs. 2 die Bieter nicht mehr an die Angebote gebunden. In der 

Praxis könnte dies bei einer AntragsteIlung gemäß § 87 Abs. 1 Z 1 

kurz vor Ablauf der Zuschlagsfrist bedeuten, daß der Auftraggeber 

nach Durchführung des Schlichtungsverfahrens ein neues 

Vergabeverfahren einleiten müßte, da alle Bieter von ihrem Angebot 

zurücktreten könnten. Dem soll die Ablaufhemmung der 

Zuschlagsfrist vorbeugen. 

Zu Z 38 (§ 36): 

§ 36 entspricht im wesentlichen den bisherigen §§ 54 Abs. 1 und 2 

und 59 Abs. 1 BVergG. Aus Anlaß der Aufnahme des Art. 37 Abs. 1 

der Dienstleistungsrichtlinie wird nunmehr, auch auf mehrfach 

geäußerten Wunsch im Begutachtungsverfahren, eine einheitliche 

Regelung für den gesamten Anwendungsbereich des BVergG angestrebt, 

um der Rechtszersplitterung im Vergabebereich entgegenzuwirken. 

Die in Abs. 1 vorgesehene schriftliche Aufklärung impliziert die 

im bisherigen § 54 Abs. 1 vorgesehene Möglichkeit, von Bietern die 

erforderlichen Belege verlangen zu können. 

Zu Z 40 (§ 39 Abs. 1 Z 10): 

Entsprechend der Regelung des § 10a findet § 39 Z 10 nur mehr in 

jenen Fällen Anwendung, in denen Bietergemeinschaften die 

erforderliche Erklärung, im Auftragsfalle die Leistung als 

Arbeitsgemeinschaft zu erbringen, nicht ablegen. 

Zu Z 41 (§ 39 Abs. 2): 

Gemäß § 91 Abs. 2 Z 2 ist das Bundesvergabeamt unter anderem zur 

Nichtigerklärung rechtswidriger Entscheidungen der vergebenden 

Stelle des Auftraggebers zuständig. Wie die bisherigen Erfahrungen 

der Vergabekontrolle gezeigt haben, gehört zu jenen Entscheidungen 

der vergebenden Stelle, deren Nachprüfung am ehesten beantragt 

wird, neben der Ausschreibung selbst oder der Erstattung des 

Vergabevorschlages vor allem das Ausscheiden eines Angebotes gemäß 
§ 39. 
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Eine solche Entscheidung kann von einem Bieter jedoch nur dann 

rechtzeitig "bis zum Zeitpunkt des erfolgten Zuschlages" bekämpft 

werden, wenn sie ihm vor Zuschlagserteilung definitiv bekannt 

wird. Die Äußerung einer bloßen Vermutung eines Bieters, sein 

Angebot würde nicht mehr berücksichtigt werden, reicht jedenfalls 

nicht aus, um als anfechtbare Entscheidung im Sinne des § 92 

Abs. 4 Z 1 angesehen werden zu können. Bislang erfährt ein Bieter 

jedoch meist erst durch die Zuschlagserteilung an einen 

Mitbewerber, daß sein Angebot ausgeschieden wurde. Ein 

"Feststellungsverfahren" nach Zuschlagserteilung wird jedoch von 

den betroffenen Unternehmern meist als wenig interessant und 

zielführend angesehen. Die primäre Bedeutung des 

NachprUfungsverfahrens liegt gerade darin, vor Zuschlagserteilung 
einschreiten zu können. Durch die Ergänzung wird daher eine 

effektivere Kontrolle gewährleistet. Eine Verletzung dieser 

Verständigungspflicht könnte, falls ein Bieter etwa zu Unrecht 

ausgeschieden wurde, zu Schadenersatzansprüchen gegen den 

Auftraggeber führen. 

Zu Z 42 (§ 41 Abs. 1): 

Im Lichte der Neufassung der Zuschlagsdefinition in § 9 erfolgt 
eine Klarstellung. 

Zu Z 43 und 44 (§ 43 Abs. 2 und § 43a): 

Ebenso wie bei der Neufassung des § 36 wird hier eine 

Vereinheitlichung der Benachrichtigungspflichten angestrebt. Der 

neue § 43a orientiert sich weitgehend am bisherigen § 59 Abs. 2, 

inkludiert jedoch auch Elemente des bisherigen § 43 Abs. 3 

(Bekanntgabe der Vergabesumme). Er setzt gleichzeitig Art. 12 
Abs. 1 der Dienstleistungsrichtlinie um. 
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Zum 3. Teil (Z 45 bis 95): 

Zu Z 45 <Überschrift des 1. Hauptstückes): 

Die Änderung der Überschrift des 1. Hauptstücks wird durch die 

Umsetzung der Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie im 3. Teil 

des Bundesvergabegesetzes erforderlich. 

Zu Z 46 (§ 44 Abs. 2): 

Die Ergänzung bzw. Richtigstellung ist durch die einschlägigen 

Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie (Art. 30) erforderlich. 

Zu Z 47 (§§ 45 und 45a): 

Der durch die Umsetzung der Dienstleistungskoordinierungs­

richtlinie anwachsende Regelungsstoff wird auf zwei paragraphen 

aufgeteilt. Die Richtlinien enthalten keinerlei Vorgaben 

hinsichtlich der Aktualität der Nachweise gemäß § 45 Abs. 1 Z 1. 

Es obliegt daher dem Auftraggeber bekanntzugeben, wie alt 

derartige Nachweise maximal sein dürfen. Diese Frist darf aber 

jedenfalls nicht zu kurz bemessen sein, da dies zu einer 

Diskriminierung führen könnte. In § 45 Abs. 1 Z 2 wird nun 

verdeutlicht, daß auch äquivalente Dokumente eines Bewerbers oder 

Bieters einer anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens 
anzuerkennen sind. 

Die Notifikationsverpflichtung des neuen § 45 Abs. 3, die schon 

aufgrund der seit dem 1. Jänner 1994 gültigen 

EG-Vergaberichtlinien gegolten hat, wird aus Gründen der 

Transparenz ins Bundesvergabegesetz übernommen. 

Der Nachweis des Besitzes einer Berechtigung oder der 

Mitgliedschaft zu einer bestimmten Organisation im Herkunftsland 

(§ 44 Abs. 2 Z 4) kann durch die Vorlage einer im Herkunftsland 

vorgesehenen Bescheinigung oder eidesstattlichen Erklärung 
erfolgen. 
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Die in § 45a Abs. 4 bis 8 vorgesehenen Regelungen entsprechen den 

Art. 32 und 33 der Dienstleistungskoordinierungrichtlinie. Einer 

Anregung des Begutachtungsverfahrens folgend bleibt festzuhalten, 

daß durch Abs. 4 Z 1 auch alle Ausbildungsnachweise die keine 

Studiennachweise sind, erfaßt werden. Da eine Kontrolle nach 

Abs. 4 Z 7 natürlich nicht gegen den Willen der amtlichen Stelle 

durchgeführt werden kann, bzw. das BVergG eine derartige Stelle 

auch nicht zur Kontrolle verpflichten kann, erscheint die 

verankerung des "Einverständnisses" dieser Stelle im Gesetz 

entbehrlich (vgl. demgegenüber den Wortlaut von Art. 32 Abs. 2 

lit g der Dienstleistungsrichtlinie). 

Durch die in Abs. 5 angegebenen ÖNORMEN sind die in der Richtlinie 

genannten Europäischen Normen aus der Serie EN 29 000 und 

EN 45 000 umgesetzt. Es versteht sich von selbst, daß der Nachweis 

von Qualitätssicherungsmaßnahmen in anderer Form (Abs. 5 letzter 

Satz) vom Auftraggeber nur dann anerkannt werden muß, wenn es sich 

um gleichwertige Maßnahmen handelt. 

Abs. 6 trifft ergänzende Regelungen zur allgemeinen Bestimmung des 

§ 22 Abs. 4. 

Zu Z 50 (§ 46 Abs. 1): 

Die neuen Anhänge X und XI enthalten die notwendigen Bestandteile 

der Bekanntmachungen für Dienstleistungsaufträge. Es ist darauf 

hinzuweisen, daß nur der Wortlaut der Bekanntmachung in der Origi­

nalsprache bindend ist. Es wird überdies darauf hingewiesen, daß 

sowohl die Bau-, die Liefer-, die Dienstleistungskoordinierungs­

als auch die Sektorenrichtlinie die Möglichkeit vorsehen, auch 

Vergaben unter den Schwellenwerten im Amtsblatt der EG zu 

publizieren. Sämtliche Kosten der Veröffentlichung von 
Bekanntmachungen werden von der EG getragen. 

§ 46 trifft nunmehr eine allgemein für das BVergG gültige 

Bestimmung über die Vorgangsweise für Bekanntmachungen im 

Amtsblatt der EG. Deshalb verweist § 46 auf die Anhänge VI bis XV 
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des BVergG. Anhang XVI wird deshalb nicht genannt, da es sich im 

Fall des § 68a um keine Bekanntmachungen im Amtsblatt handelt. In 

diesem Zusammenhang ist klarzustellen, daß der Ausdruck 

"Bekanntmachung" lediglich die Bekanntgabe von Informationen an 
das publikationsorgan erfaßt und vom Begriff "Veröffentlichung" zu 

unterscheiden ist. 

Zu Z 52 (§ 46 Abs. 3): 

Die Novelle wird aus gegebenem Anlaß eine Verpflichtung zur 

Publikation der Bekanntmachungen wieder für alle Auftraggeber 

einführen (vgl. § 10 des Submissionsregulativs, RGBI Nr. 61/1909). 
Wie bisher haben Bundesministerien im Amtsblatt zur wiener Zeitung 

ihre Bekanntmachungen zu veröffentlichen. Alle anderen 

Auftraggeber (auch die Sektorenauftraggeber, vgl. § 67 Abs. 1) 

sind nunmehr verpflichtet, ihre Bekanntmachungen im Amtlichen 

Lieferungsanzeiger zu veröffentlichen. Die Einschaltungen im 
letztgenannten publikationsorgan sind kostenlos. Durch die 

Neufassung des Abs. 3 soll verhindert werden, daß Bekanntmachungen 

lediglich im Amtsblatt der EG nicht aber in einem österreichischen 

Publikationsorgan veröffentlicht werden. Es steht den 

Auftraggebern frei, ihre Bekanntmachungen in weiteren 

PUblikationsorganen zu veröffentlichen. 

Zu Z 53 (§§ 46a bis 46c): 

§ 46a enthält nunmehr eine horizontale Regelung betreffend die 

Vorinformation. Ausgenommen von dieser Verpflichtung sind 

lediglich die Baukonzessionsaufträge, da Art. 11 Abs. 1 der 

Baurichtlinie eine einschlägige Regelung nur für "Bauaufträge" 

trifft. Der Wortlaut der Richtlinie wurde nicht exakt übernommen, 

da der telos der Bestimmung durch die vorgeschlagene Regelung 

besser verwirklicht wird. Ein Vergleich mit der Sektorenrichtlinie 

(Art. 22 Abs. 1) ergibt nämlich, daß offensichtlich aufgrund eines 
Redaktionsversehens das Erfordernis der Bekanntmachung "mindestens 

einmal jährlich" im klassischen Bereich nicht verankert wurde. Im 
Sinne einer möglichst frühen Information der beteiligten 
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Unternehmerkreise und aus Gründen der Vereinheitlichung der 

Regelungen (vgl. die bisherigen §§ 55 und 60) wird nunmehr eine 

gleichlautende Regelung für Bau-, Liefer- und 
Dienstleistungsaufträge getroffen. §§ 55 und 60 sind deshalb 

entbehrlich. 

Anstelle der Anlage 2 zu Anhang XVI des EWR-Abkommens wird nunmehr 

auf Anhang I der Lieferkoordinierungsrichtlinie in der Fassung der 

Beitrittsakte (Anhang I Ziffer XI Abschnitt E "Öffentliches 

Auftragswesen"), BGBl Nr. 45/1995, verwiesen. Die Bezugnahme auf 

eine einheitliche Nomenklatur für alle Warenbereiche erleichtert 

die Verarbeitung der in § 55 erster Satz vorgesehenen Bekannt­

machung. Die angesprochene Güterklassifikation in Verbindung mit 
den Wirtschafts zweigen in der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 

ist als Verordnung iSd Art. 189 EGV unmittelbar bindend. Bei 

Dienstleistungen hat die Aufschlüsselung nach den verschiedenen 

Dienstleistungskategorien unter Zuhilfenahme der CPC-Nomenklatur 

zu erfolgen. 

Die Sonderregelung des § 46b Abs. 2 für Dienstleistungsaufträge 

gestattet es den Auftraggebern, die Publikation von bestimmten 
Informationen zu untersagen. Aus dem Wortlaut der Richtlinie und 

des Gesetzes ("anzugeben, ob sie mit der veröffentlichung 

einverstanden sind") folgt, daß die Bekanntmachung an das Amt für 

amtliche Veröffentlichungen aber jedenfalls alle Informationen 

enthalten muß. Der Auftraggeber kann lediglich dem Amt die 
Publikation untersagen. Lege non distinguente ("geben an, ob sie 

mit der Veröffentlichung") kann der Auftraggeber sowohl die 

VerÖffentlichung der gesamten Bekanntmachung aber bloß auch 

einzelner Punkte derselben untersagen. 

§ 46b wird aus denselben Motiven wie § 46a in das 1. Hauptstück 

des 3. Teiles eingefügt. Hinsichtlich der Baukonzessionsaufträge 

bleibt festzuhalten, daß eine Verpflichtung zur Publikation der 

vergebenen Aufträge nicht besteht, da die Regelung des Art. 11 

Abs. 3 und 6 gemäß Art. 3 Abs. 1 der Baurichtlinie bezüglich der 

Baukonzessionsverträge nicht anwendbar ist und Art. 11 Abs. 5 der 
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Richtlinie nicht die Vergabe von Aufträgen gemäß Art. 11 Abs. 4 

(vergabe von Bauaufträgen durch Baukonzessionäre) erfaßt. 

Durch § 46c wird festgehalten, daß der Verkehr sowohl mit Organen 

bzw. Instanzen der EG (vornehmlich mit der Kommission) als auch 

mit EWR-Organen im Wege über den Bundesminister für auswärtige 

Angelegenheiten zu erfolgen hat. 

Die in § 46c angesprochenen Mitteilungen und Berichte betreffen 

hauptsächlich die statistischen Ergebnisse der Anwendung der 

Richtlinien (vgl. Art. 39 der Dienstleistungsrichtlinie). Nur im 

Fall eines Verfahrens nach Art. 3 bzw. Art. 8 der 

Rechtsmittelrichtlinien soll ein anderes Übermittlungsverfahren 

zur Anwendung gelangen. 

Zu Z 54 (§ 47 Abs. 7): 

Die vorgesehenen Übermittlungswege werden in Anpassung an die 

konsolidierten Fassungen der Bau-, Liefer- und 

Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie neu geregelt (vgl. etwa 

Art. 20 Abs. 3 der Dienstleistungskooordinierungsrichtlinie). 

Falls entgegen dieser Bestimmung.kein Bestätigungsschreiben eines 

Antrages beim Auftraggeber einlangt, so steht es dem Auftraggeber 

trei, den Antragsteller in das weitere Verfahren einzubeziehen 

oder dessen Antrag nicht mehr zu berücksichtigen. Es empfiehlt 

sich, diese Entscheidung in den internen Unterlagen des 

Vergabeverfahrens festzuhalten und zu begründen. Die Frist zur 

Zusendung des Ausschreibungsunterlagen läuft ab dem Tag des 

Einlangens des Antrages beim Auftraggeber unabhängig davon, ob 

dieser Antrag durch ein Schreiben zu bestätigen ist oder nicht. 

Zu Z 55 (§ 48): 

Durch die Einfügung in Abs. 1 wird klargestellt, daß gemäß den 

einschlägigen Richtlinien eine Verkürzung der in § 47 Abs. 1 und 2 

vorgesehenen Fristen aus Gründen der Dringlichkeit ausschließlich 
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im nicht offenen und Verhandlungsverfahren in Frage kommt. Abs. 2 

wird demzufolge entsprechend angepaßt. 

Die Übermittlungswege werden in Entsprechung zu den konsolidierten 

Fassungen der Richtlinien in Abs. 3 neu geregelt und eine 
sprachliche Angleichung an den neuen § 47 Abs. 7 vorgenommen. Auf 

die dortigen Ausführungen wird verwiesen. 

Zu Z 56 (§ 50 Abs. 2 bis 6): 

Im Hinblick auf die Definition der Europäischen Spezifikation in 

§ 9 wurde der Wortlaut der Abs. 2 bis 6 vereinheitlicht (Ersetzen 

der Wortfolge "innerstaatliche Norm, die eine europäische Norm 
umsetzt, europäische technische Zulassung oder gemeinsame 

technische Spezifikation" durch "Europäische Spezifikation"). 

Damit dürfte den Bedenken der Kommission Rechnung getragen worden 

sein. 

Die in § 50 Abs. 3 Z 2 lit.a bis c vorgesehenen Verpflichtungen 

österreichs beruhen nach dem Inkrafttreten des Beitrittsvertrages 

auf der Mitgliedschaft zur Europäischen Union. Alle Bezugnahmen 
auf das EWR-Abkommen haben im hier vorliegenden Zusammenhang zu 

entfallen. Demzufolge ist auch § 50 Abs. 4 entsprechend zu 
modifizieren. 

Besonders hervorzuheben ist, daß aufgrund der umzusetzenden 

konsolidierten Fassungen der Richtlinien die Reihenfolge der 

Festlegung der technischen Spezifikationen bei Fehlen einer 

Europäischen Spezifikation in § 50 Abs. 5 geändert wird. Die 

Reihenfolge ist insofern zwingend, als zuerst eine Festlegung der 

technischen Spezifikationen gemäß Z 1 zu erfolgen hat. Ist dies 

nicht möglich oder nicht ausreichend, so kann eine Festlegung 
gemäß Z 2 oder 3 erfolgen. 
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Zu Z 57 (5. Abschnitt des 1. Hauptstückes des 3. Teiles; § 50a und 

50b) : 

Da es sich bei den Bestimmungen um Regelungen betreffend das 

zuschlagsverfahren handelt, ist im 1. Hauptstück des 3. Teiles ein 

5. Abschnitt "Zusätzliche Bestimmungen über das Zuschlagsver­

fahren" einzuführen. § 50a enthält gemeinsame Bestimmungen über 

die Benachrichtigung von Bewerbern oder Bietern im Falle des 

Verzichtes auf Durchführung bzw. wegen Neudurchführung eines 
Vergabeverfahrens. Im Gegensatz zur Regelung des § 42 erfaßt § 50a 

auch die Fälle eines Widerrufes vor Ablauf der Angebotsfrist. 

Der neue § 50b entspricht dem früheren § 59 Abs. 3 und ersetzt 
teilweise den bisherigen § 52 Abs. 6. Der vorgesehenen Regelung 

liegt der Wortlaut der jeweiligen Bestimmungen der Richtlinien 

zugrunde (vgl. Art. 12 Abs. 3 der Dienstleistungsrichtlinie). 

Zu Z 59 (§ 52 Abs. 2): 

Die in Art. 6 Abs. 2 der Lieferkoordinierungsrichtlinie enthaltene 

Abweichung von den allgemeinen Bekanntmachungsvorschriften ist im 

BVergG an entsprechender Stelle einzufügen. Die von dem Wortlaut 

der Richtlinie abweichende Formulierung des zweiten Satzes dient 

lediglich dem besseren Verständnis, bewirkt aber keine materielle 

Abweichung zum Regelungsgehalt der Richtlinie. 

Als "kein nach diesem Bundesgesetz annehmbares Angebot" ist 
insbesondere ein Angebot zu qualifizieren, das nicht dem 

Bestbieterprinzip im Sinne des § 40 entspricht, oder das gemäß 

§ 42 Abs. 2 als einziges nach Ausscheiden der anderen Angebote 

verbleibt. Ebenso fällt darunter auch jenes Angebot, hinsichtlich 
dem die gesetzliche Fiktion des § 42 Abs. 3 zum Tragen kommt. Im 

letztgenannten Fall wird überdies die Durchführung eines 
Verhandlungsverfahrens ohne öffentliche Bekanntmachung allein mit 

dem Angebotsleger zulässig sein, wenn das Angebot die Kriterien 

des § 30 erfüllt und der Unternehmer geeignet und nicht vom 
Vergabeverfahren auszuschließen ist. 
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Zu Z 60 und 61 (§ 52 Abs. 3): 

Da § 52 und § 58 Gleiches regeln, ist die sprachliche Fassung 
anzugleichen. Außerdem wird nunmehr anstatt der ESA die Kommission 

zuständig gemacht. Die Neuformulierung des Einleitungssatzes soll 

eine bessere Verständlichkeit bewirken (vgl. die Ausführungen zu 

§ 52 Abs. 2). 

Im gegebenen Zusammenhang ist festzuhalten, daß unter 

unvorhersehbaren Ereignissen solche Ereignisse zu verstehen sind, 
die den Rahmen des wirtschaftlichen und sozialen Lebens sprengen 

(z.B. Naturkatastrophen, die dringende Lieferungen für 

Hilfsleistungen und zum Schutz der Opfer erfordern). Die Anwendung 

des Verhandlungsverfahrens ohne vorherige Bekanntmachung ist nur 

dann zulässig, wenn z.B. die Arten und Mengen von Waren beschafft 

werden sollen, die angesichts der Notsituation unmittelbar - d.h. 

unter Berücksichtigung der für das beschleunigte Verfahren 

vorgeschriebenen Fristen (ca. ein Monat) - erforderlich sind. Für 

Waren, Bauarbeiten und Dienstleistungen, die nach diesem Zeitpunkt 

benötigt werden, hat der Auftraggeber den Auftrag nach den 

entsprechenden Vorschriften auszuschreiben. 

Zu Z 63 und 64 (§ 57 und Entfall der §§ 58 bis 60 und 62): 

§§ 57 und 58 können nach Entfall des § 57 Abs. 1 zusammengezogen 

werden. Die geltenden §§ 59, 60 und 62 werden durch §§ 3e/' 43a" 

4~a, 4~b und 5~ ersetzt. 

Im Zusammenhang mit der Neufassung des § 57 ist auf Anregungen im 

Begutachtungsverfahren festzustellen, daß weder die Baurichtlinie 

noch das BVergG hinsichtlich der Vergabe von 

Baukonzessionsverträgen eine explizite Regelung hinsichtlich der 

Wahl des vergabeverfahrens enthält. Für Baukonzessionsverträge 

gelten gemäß der einschlägigen Baurichtlinie nämlich nicht alle 
Bestimmungen wie für Bauaufträge (vgl. etwa die 

Bekanntmachungsverpflichtungen betreffend die Vorinformation oder 

vergebene Aufträge). Wie bereits in den Erläuterungen zu § 63 der 
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RV zum BVergG, 972 BlgNR XVIII.GP, festgehalten wird, gelten für 

Baukonzessionsverträge nur einige wenige Bestimmungen der 

Baurichtlinie. Für die Wahl des Vergabeverfahrens folgt daraus, 

daß es dem Auftraggeber frei steht, bei der Vergabe eines 
Baukonzessionsvertrages das offene, das nicht offene oder das 

Verhandlungsverfahren zu wählen (der Primat des offenen Verfahrens 
gemäß § 12 ist insofern daher durchbrochen). Der Auftraggeber ist 

lediglich gehalten, die Vergabe öffentlich bekannt zumachen (vgl. 

Anhang VIII; laut diesem Anhang ist auch nicht die Bekanntgabe der 

Art des Vergabeverfahrens zwingend vorgesehen). 

Betreffend den § 57 Abs. 2 wird auf die entsprechenden 

Erläuterungen zu § 52 Abs. 2 verwiesen. Im Zusammenhang mit § 57 
Abs. 3 Z 2 soll festgehalten werden, daß unter den Tatbestand 

"Schutz eines Ausschließlichkeitsrechtes" auch jene Fälle zu 

subsumieren sind, in denen ein bestimmter Unternehmer das 

ausschließliche Verfügungs- oder Nutzungsrecht besitzt. Diese 

Ausführungen beziehen sich auch auf die Regelungen der §§ 52 

Abs. 3 (neu) Z 3 und 66a Abs. 3 Z 2. 

Zu Z 65 (§ 61): 

Durch den neuen § 46a ist eine Richtigstellung des Verweises 

erforderlich. Darüber hinaus entfällt der Hinweis auf die 
Bekanntmachung im Amtsblatt der EG, da durch §§ 46 und 46a 

klargestellt wird, daß jede Bekanntmachung nach diesem 

Bundesgesetz jedenfalls im Amtsblatt der EG und im Amtsblatt zur 

Wiener Zeitung oder im Amtlichen Lieferungsanzeiger zu erfolgen 
hat. 

Zu Z 66 bis 68 (§ 64): 

Die Änderung der Überschrift ist darauf zurückzuführen, daß eine 

Definition "verbundene Unternehmen" in § 9 Z 6 aufgenommen wurde. 

Weiters ist an dieser Stelle klarzustellen, daß AUftraggeber, die 

einen Baukonzessionsvertrag abschließen möchten, gemeinschaftsweit 
zum Wettbewerb aufrufen müssen (vgl. dazu auch das Muster gemäß 
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Anhang VI). Hinsichtlich der Vergabe von Unteraufträgen durch 

Konzessionäre an Dritte gilt: Ist der Konzessionär selbst Auftrag­

geber iSd § 6 Abs. 1, so sind bei der Vergabe von Bauarbeiten an 

Dritte die Regelungen dieses Gesetzes von ihm zu beachten. Ist der 

Konzessionär kein Auftraggeber iSd Art. 6 Abs. 1, so hat er nur 

bestimmte Bekanntmachungsvorschriften zu beachten. 

Die Verpflichtung zur Bekanntgabe der mit einem Unternehmen verbun­

denen Unternehmen dient der Transparenz, da Auftragsvergaben des 

Konzessionärs an derartige, nicht als "Dritte" zu qualifizierende 

Unternehmen von den Bekanntmachungsvorschriften ausgenommen sind. 

Ferner sind mehrere Verweise aufgrund der Novellierung 

richtigzustellen. 

Zu Z 70 (4. Hauptstück, §§ 66a bis 66d): 

Das neue 4. Hauptstück im 3. Teil enthält die materiellen 

Vergabevorschriften für Dienstleistungsaufträge, soweit sie nicht 

aufgrund ihres Gleichlauts mit den entsprechenden Bestimmungen der 

Bau- und Lieferkoordinierungsrichtlinie in das 1. Hauptstück des 

3.Teiles aufgenommen werden konnten. 

Die Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie sieht eine 

unterschiedliche Regelungsdichte für verschiedene Kategorien von 

Dienstleistungsaufträgen vor: Während auf die Vergabe von 

Dienstleistungen, die im Anhang 111 zu diesem Bundesgesetz genannt 

sind, das Bundesvergabegesetz insgesamt anzuwenden ist, sind bei 

der Vergabe von Aufträgen nach Anhang IV bloß die Bestimmungen 

über Bekanntmachungen und technische Spezifikationen zu beachten. 

Die Bestimmungen über die Wahl des Vergabeverfahrens gelten 

demnach nicht für diese Dienstleistungsaufträge. Ebenso wie bei 

der Unterscheidung zwischen verschiedenen AUftragsarten wird 

hinsichtlich von AUfträgen, deren Gegenstand sowohl Aufträge im 

Sinne des Anhangs 111 als auch des Anhangs IV sind, bei der 

Gesamtbeurteilungauf das Überwiegen abgestellt. 
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Für die in Anhang III genannten Dienstleistungen gilt gemäß § 12 

Abs. 1 der vorrang des offenen Verfahrens, das nicht offene 
Verfahren ist unter den Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 zulässig. 

Hinsichtlich der Vergabe von Dienstleistungen, die immaterielle 
Leistungen im Sinne der ÖNORM A 2050 (siehe Punkt 1.2.2. der ÖNORM 

A 2050) zum Gegenstand haben, ist derzeit nach der ÖNORM A 2050 

"grundsätzlich" das Verhandlungsverfahren vorgesehen. Auch für 

diese Dienstleistungen gilt nunmehr in Zukunft der Primat des 
offenen Verfahrens. Aufgrund der Bestimmungen der Richtlinie ist 

es aber möglich, daß Dienstleistungsaufträge, deren vertragliche 

Spezifikationen zum Zeitpunkt der Ausschreibung nicht in allen 

Einzelheiten determiniert werden können, im Verhandlungsverfahren 

vergeben werden können. 

Zu der im Begutachtungsverfahren aufgeworfenen Frage der 

"grundsätzlichen" bzw. zwingenden Verankerung des 

Verhandlungsverfahrens für immaterielle, geistig-schöpferische 

oder sonstige Dienstleistungen ist folgendes festzuhalten: 

Gemäß Art. 11 der Richtlinie 92/50/EWG des Rates vorn 18. Juni 1992 

(der Dienstleistungskoordinierungsrichtlinie) sind 

Dienstleistungsaufträge in der Regel im offenen oder nicht offenen 

Verfahren zu vergeben (vgl. dazu die Textierung des Art. 11 Abs. 4 

der Richtlinie). Nur in den taxativ aufgeführten Fällen des 

Absatzes 2 und 3 ist ausnahmsweise die Durchführung eines 
Verhandlungsverfahrens zulässig. Art. 11 Abs. 2 lit.c der 

Richtlinie betrifft den Fall geistig-schöpferischer 

Dienstleistungen. Danach kann der Auftraggeber nach 
Veröffentlichung einer Vergabebekanntrnachung 

Dienstleistungsaufträge im Wege des Verhandlungsverfahrens 

vergeben, "wenn die zur erbringenden Dienstleistungen, 

insbesondere geistig-schöpferische Dienstleistungen ... dergestalt 

sind, daß vertragliche Spezifikationen nicht hinreichend genau 

festgelegt werden können, um den AUftrag durch die Wahl des besten 

Angebots in Übereinstimmung mit den Vorschriften über offene und 
nicht offene Verfahren vergeben zu können." 
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Die Verwendung des Verhandlungsverfahrens ist daher nur dann 
zulässig, wenn die vertraglichen Spezifikationen apriori nicht 

hinreichend genau festgelegt werden können. Dies ist das 
entscheidende Kriterium. Als Beispiele von Dienstleistungen bei 

denen dies der Fall sein kann, nennt die Richtlinie 
geistig-schöpferische Dienstleistungen und Finanzdienstleistungen. 

Der Gemeinschaftsgesetzgeber verwendet hingegen die Begriffe 

Architekten- und Ingenieurleistungen, Planungs-, Beratungs- oder 

andere Dienstleistungen ausdrücklich nicht. Derartige 

Dienstleistungen können in konkreten Fällen allerdings durchaus 

als geistig-schöpferisch zu qualifizieren sein bzw. können deren 

vertragliche Spezifikationen im Sinne der Richtlinie nicht genau 

festgelegt werden. Dies ist jedoch bei jedem konkreten 
Vergabeverfahren im einzelnen durch die ausschreibende Stelle zu 

prüfen. 

Es ist festzuhalten, daß die Begriffe "geistig-schöpferische 

Dienstleistung" und "Architekten- und 

Ingenieurleistung"/"Planungsleistung"/"Beratungsleistung" udglm 

keineswegs deckungsgleich sind. Darüberhinaus können z.B. 

Architekten- und Ingenieurleistungen durchaus im Einzelfall einer 

Spezifikation nach objektiven Parametern zugänglich sein. Falls 

daher die Vergabe von immateriellen Dienstleistungen 
ausschließlich im Verhandlungsverfahren erfolgen würde, würde das 

mit den Bestimmungen der Dienstleistungsrichtlinie konfligieren. 

In diesem Fall wäre nämlich ein gesamter Dienstleistungsbereich 

dem Vorrang des offenen und nicht offenen Verfahrens entzogen, 

ohne daß im Einzelfall geprüft werden könnte, ob eine Festlegung 

vertraglicher Spezifikationen nicht möglich ist (vgl. dazu bereits 

BKA-VD GZ 600.883/16-V/8/96). 

Der Entwurf erlaubt jedoch durch die relativ weitgehenden 

Möglichkeiten, das Verhandlungsverfahren anzuwenden, in hohem Maße 

dem in der Praxis vielfach geäußerten Wunsch nach flexiblen 
Regelungen, insbesondere auch im Hinblick auf 

geistig-schöpferische Dienstleistungen, entgegenzukommen. 

18534 

67/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 61 von 394

www.parlament.gv.at



• 

- 57 -

Hinsichtlich der Bestimmungen über die Wahl des Vergabeverfahrens 

ist auf die entsprechenden Erläuterungen zu § 52 und § 57 zu 

verweisen. Die geringfügige sprachliche Abweichung von § 66a 

Abs. 3 Z 4 bewirkt keine materielle Abweichung von der Richtlinie 

sondern dient der besseren Verständlichkeit. Der Terminus 

"bestehender Dienstleistungsauftrag" ist somit kongruent mit dem 

Ausdruck "zuerst geschlossener Vertrag" des Art. 11 Abs. 3 lit e 

der Richtlinie. 

weiters enthält dieses Hauptstück Regelungen über Wettbewerbe, die 

einem Vergabeverfahren vorgeschaltet werden können. Mit dem oder 
den Gewinnern des Wettbewerbs ist zwecks Vergabe des Auftrages ein 

Verhandlungsverfahren durchzuführen (§ 66a Abs. 3 Z 6). 

§ 66c setzt die Bestimmungen der Art. 18 Abs. 2 und 19 Abs. 4 der 

Dienstleistungsrichtlinie um (vgl. dazu auch die Erläuterungen zu 

§ 61). Die Bestimmungen über die Vorinformation finden sich im neu 

gefaßten § 46a (vgl. die dortigen Erläuterungen). 

Zu Z 71 (§ 67 Abs. 1): 

Die Neufassung der Bestimmung erfolgte im Hinblick auf die 

Neufassung des § 6 Abs. 2 und soll das bislang bestehende 
umsetzungsdefizit bereinigen. Darüber hinaus wird § 46 

(Bekanntmachungen) für den gesamten Sektorenbereich für anwendbar 

erklärt. Auf die Ausführungen zu § 46 ist daher zu verweisen. 

Zu Z 73 (§ 68): 

Neben terminologischen Anpassungen an die konsolidierte Fassung 

der Sektorenrichtlinie sind gemäß deren Art. 13 die 

Ausnahmebestimmungen im Sektorenbereich um die Regelungen 

betreffend die Dienstleistungsaufträge zu ergänzen. Diese 

Ausnahmebestimmung für verbundene Unternehmen (Abs. 2) erscheint 
angebracht, da die "konzerninterne" Vergabe von 

Dienstleistungsunternehmen - unter der Voraussetzung, daß 

innerhalb der letzten drei Jahre mindestens 80% des Umsatzes 
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aufgrund dieser 11 konzerninternen 11 Vergabe erzielt wurde - im 

Sektorenbereich, der im öffentlichen Wohl liegende Aufgaben 
besorgt, privilegiert werden soll. Damit auf europäischer Ebene 

Klarheit über die unter diese Bestimmung fallenden Unternehmen 

erzielt werden kann, legt die Richtlinie - und dementsprechend 

auch § 68 - entsprechende Berichtspflichten fest. 

Zu Z 74 (§§ 68a und 68b): 

Aufgrund des im Begutachtungsverfahren geäußerten Bedürfnisses 

wird im § 68a das in Art. 3 der Sektorenrichtlinie vorgesehene 

Freistellungsverfahren verankert. Auch für derartige 
Auftragsvergaben gilt jedoch weiterhin der im 4. Teil des BVergG 
vorgesehene Rechtsschutz. Als Beurteilungsmaßstab für die 

SChlichtung bzw. Nachprüfung sind jedoch lediglich die in § 68a 

genannten Kriterien anzuwenden. Besonders darauf hinzuweisen ist, 

daß nur bei Auftraggebern, die die Prospektion oder Förderung von 
Erdöl oder Gas durchfUhren, die gesetzliche Vermutung des Abs. 2 

2.Unterabsatz zum Tragen kommt. Dieser Unterabsatz setzt nämlich 

Art. 12 der Kohlenwasserstoffrichtlinie 94/22/EG um, die sich nur 

auf diese Tätigkeiten bezieht. Die Berichtspflichten entsprechen 

den Kriterien der Entscheidung der Kommission 93/327/EWG (vgl. 
dazu auch den einschlägigen Anhang XVI). 

Für die Vergabe von Dienstleistungsaufträgen im Sektorenbereich 

wird, ebenso wie im klassischen öffentlichen Bereich, durch die 

konsolidierte Fassung der Sektorenrichtlinie ein zweistufiges 

Verfahren vorgesehen. prinzipiell gilt für die Auftragsvergabe im 

Sektorenbereich das BVergG, bei den in Anhang IV genannten 

Dienstleistungsaufträgen kommt jedoch ein vereinfachtes 

Vergabeverfahrenzur Anwendung. Auf die einschlägigen Ausführungen 
im 4. Hauptstück wird sinngemäß verwiesen. 

Zu Z 75 (§ 69): 

Neben der Richtigstellung der Verweisung in Abs. 1 Z 2 sind die 
Bekanntmachungsvorschriften hinsichtlich der 

Dienstleistungsaufträge zu ergänzen. 
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Darüber hinaus erfolgt eine terminologische Angleichung an § 46b. 

Eine Ergänzung der Bestimmung in materieller Weise wurde aus 

Gründen der Vereinfachung ebenfalls vorgenommen. Dies betrifft 

insbesondere die Verpflichtung zur Bekanntmachung am Beginn des 

Finanz- bzw. Haushaltsjahres und die Verpflichtung zur Festlegung 

gemäß der CPA-Nomenklatur. Ebenso wie bei § 46b wird bei 

Dienstleistungen die CPC-Nomenklatur zur Aufschlüsselung der 

Dienstleistungen heranzuziehen sein. § 69 Abs. 3 setzt Art. 22 

Abs. 4 der Sektorenrichtlinie um. 

Es ist darauf hinzuweisen, daß aufgrund des auch im 

Sektorenbereich geltenden § 46 private Sektorenauftraggeber ihre 

Bekanntmachungen auch im Amtlichen Lieferungsanzeiger zu 
veröffentlichen haben. 

Zu Z 77 (§ 70 Abs. 3 und 4): 

Neben terminologischen Anpassungen waren an den entsprechenden 

Stellen des § 70 Ergänzungen betreffend Dienstleistungen 

erforderlich. In § 70 Abs. 4 letzter Satz wurde eine KlarsteIlung 

hinsichtlich von Vereinbarungen über die Vertraulichkeit von 
Informationen aufgenommen. 

Zu Z 61 (§ 71 Abs. 2 Z 1): 

Diese Bestimmung wird um die Dienstleistungen ergänzt. 

Zu Z 80 (§ 71 Abs. 4): 

Diese Bestimmung ist nunmehr aufgrund des auch im Sektorenbereich 
geltenden § 46 entbehrlich. 

Zu Z 81 (§ 71a): 

Durch diese Bestimmung werden die Wettbewerbs regeln betreffend 

Dienstleistungsaufträge im Sektorenbereich für anwendbar erklärt. 
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Zu Z 82 (§ 72): 

Neben Anpassungen an die konsolidierte Fassung der Richtlinie 

erscheint der bisherige Abs. 6 durch die nunmehr in Abs. 5 

aufgenommenen Verweise entbehrlich. 

Zu Z 83 (§ 73): 

Abs. 1 ist durch die Bestimmungen des Art. 18 Abs. 6 lit. d der 

Sektorenrichtlinie zu ergänzen. Ebenfalls zu ergänzen sind die 

Bestimmungen um den Verweis auf Dienstleistungen bzw. sind die 

Verweise auf den bisherigen § 22 (nunmehr § 22b) richtigzustellen. 

Art. 8 Abs. 3 lit ader Lieferrichtlinie sieht im Gegensatz zur 

Sektorenrichtlinie (Art. 18) eine Ausnahme von der 

Verwendungspflicht technischer Spezifikationen auch für den Fall 

vor, daß Normen keine Bestimmungen zur Feststellung der 

Übereinstimmung beinhalten. Durch die Anordnung des nunmehrigen 

§ 73 Abs. 1 Z 4 (entspricht Art. 18 Abs. 7 der Sektorenrichtlinie) 

resultiert die auch vorn Gemeinschaftsgesetzgeber nicht intendierte 

Konsequenz, daß im Sektorenbereich strengere (1) Regelungen 
bestehen als im klassischen öffentlichen Bereich. Da die 

Kommission auf einer strengen, an der Richtlinie orientierten 

Umsetzung bestand, war eine abweichende, dem telos der Richtlinie 
eher entsprechende Umsetzung nicht möglich. 

Zu Z 89 (§ 75 Abs. 2): 

Durch diese Anfügung wird Art. 32 der Sektorenrichtlinie 

umgesetzt. Eine Regelung der Eignungsnachweise wie im klassischen 

Bereich (Vgl. §§ 45 und 45a) existiert im Sektorenbereich nicht; 

der Auftraggeber ist daher frei, welche Nachweise der Eignung er 

von den Unternehmen verlangt. Daher ist § 45a Abs. 5 auch nur in 

dem Fall zu beachten, wenn der AUftraggeber Bescheinigungen 
betreffend Qualitätsanforderungen verlangt. 
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Zu Z 90 (§ 75 Abs. 5 und 6): 

Durch diese Bestimmung soll eine Diskriminierung von Unternehmern 

allein aufgrund deren Rechtsform hintangehalten werden. 

Zu Z 91 (§ 76 Abs. 1 und 2): 

Im Sinne der Rechtseinheit erfolgte eine terminologische Anpassung 

an die Regelung des § 22 Abs. 4. 

Zu Z 92 (§ 76 Abs. 4 bis 7): 

In § 76 Abs. 5 ist die Bezugnahme auf die EFTA-überwachungsbehörde 

richtigzustellen. Bei der Vergabe von 
F&E-Dienstleistungsaufträgen im Sektorenbereich gelten besondere 

Bestimmungen hinsichtlich der Bekanntmachung vergebener Aufträge 

in Bezug auf die Art und den Umfang der vergebenen 

Dienstleistungsaufträge. Hintergrund der Bestimmung ist, daß 
Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse nicht aufgrund der 

vorgeschriebenen Bekanntmachung Konkurrenten zugänglich gemacht 

werden sollen. 

Die Bestimmungen über Software bzw. Drittländer finden sich 

nunmehr in § 76a. 

Die Ausnahmeregelung des § 76 Abs. 7 (neu) fußt auf Art. 35 Abs. 1 

der Sektorenrichtlinie und ermöglicht ein Abgehen von den 

Vergabekriterien des § 76 Abs. 1. Das Abstellen auf den Stichtag 

14. Juni 1993 beruht darauf, daß die Richtlinie ausdrücklich auf 

den Zeitpunkt "der Annahme dieser Richtlinie" abstellt. Da durch 

den Beschluß Nr. 7/94 die Sektorenrichtliniein den Rechtsbestand 

des EWR übernommen wurde, ist daher - auch unter dem Gesichtspunkt 

der Wahrung der Homogenität des Rechtsbestandes der EG - auf den 
Zeitpunkt der Annahme dieser Richtlinie durch den Rat abzustellen. 

Durch diese Ausnahmeregelung wird ermöglicht, bestimmte Bieter bei 

der Auftragsvergabe im Sektorenbereich zu bevorzugen. 
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Zu Z 94 (§ 76a): 

Aus legistischen Gründen werden die bisher in § 76 enthaltenen 

Drittlandsbestimmungen systematisch in einem eigenen Paragraphen 

zusammengefaßt und wegen des Beitrittes Österreichs zur 

Europäischen Union teilweise neu gefaßt. 

Zu Z 95 (§ 77): 

Neben einer redaktionellen Anpassung wird die Bestimmung auf 

Anregung der Kommission um eine Aufzählung jener Unterlagen 

ergänzt, die gemäß Art. 41 der Sektorenrichtlinie mindestens vier 

Jahre aufzubewahren sind. Darüber hinaus ist auf folgendes 

hinzuweisen: Gemäß § 132 Abs. 1 BAO; BGBl Nr. 194/1961 idgF, 

beträgt die steuerrechtliehe Aufbewahrungsfrist für alle Bücher 

und Aufzeichnungen samt dazugehörigen Belegen und Unterlagen 

sieben Jahre. Für den Bereich der öffentlichen Stellen existiert 

ferner eine Sonderregelung betreffend die Aufbewahrungspflicht von 

Akten. Auf der Grundlage des § 12 BMG 1986, BGBl Nr. 76/1986 idgF, 

wurde am 10.November 1992 durch Beschluß der Bundesregierung die 

"Kanzleiordnung 1992" erlassen, die mit 1.1.1993 in Kraft getreten 

ist. Diese enthält die technischen und organisatorischen 

Grundlagen des Kanzleibetriebes in den Bundesministerien (samt 

deren nachgeordneten Dienststellen). Die Kanzleiordnung sieht eine 

Skartierung der Akten grundsätzlich erst sieben Jahre nach dem 

letzten Bearbeitungsvorgang vor, wobei ein längerer 

Aufbewahrungszeitraum angeordnet werden kann. Durch die Bestimmung 

des § 77 Abs. 1 BVergG werden die vorgenannten Regelungen nicht 

berührt. Die Umsetzung des Art. 41 Abs. 1 lit d der 

Sektorenrichtlinie findet sich in § 68a Abs. 7. 

Zum 4. Teil (Z 96 bis 127): 

Allgemein: 

Im zusammenhang mit der von der Kommission geäußerten Kritik am 

Schlichtungs- und Nachprüfungsverfahren sowie an der 
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Unabhängigkeit der Nachprüfungsinstanzen ist folgendes 

festzustellen: 

Einleitend ist darauf hinzuweisen, daß sich die Durchführung des 

Schlichtungsverfahrens nach dem BVergG in der Praxis 

außerordentlich bewährt hat. Es erlaubt nämlich vor allem auch 

eine Aufbereitung der entscheidungserheblichen Sachverhalte vor 

der Befassung des Bundesvergabeamtes, die oftmals erst die 
Einhaltung der kurzen Fristen (3 Tage für die Erlassung einer 

einstweiligen Verfügung, ein Monat Bestandsdauer der einstweiligen 

Verfügung nach der derzeit geltenden Fassung) ermöglicht. 

Gemäß Art. 1 Ahs. 3 der Rechtsmittelrichtlinie können die 

Mitgliedstaaten insbesondere verlangen, daß derjenige~ der ein 
Nachprüfungsverfahren einzuleiten beabsichtigt, den öffentlichen 
Auftraggeber zuvor von dem behaupteten Rechtsverstoß und von der 

beabsichtigten Nachprüfung unterrichten muß. Ein derartiges 

Unterrichtungsverfahren kann in der Praxis dazu führen, daß dem 

Auftraggeber die Möglichkeit eröffnet wird, noch vor Einleitung 

des Nachprüfungsverfahrens auf den Antragsteller einzuwirken. 

Geschieht jedoch die Unterrichtung durch eine unabhängige 

Schlichtungsstelle und finden Gespräche zwischen Auftraggeber und 
Bieter vor einem unabhängigen Senat statt, verringern sich die 

Möglichkeiten des Auftraggebers, unstatthaften Druck auf den 
Bieter auszuüben. 

Die von österreich gewählte Konstruktion ist auch insofern 
"bieterfreundlich" gestaltet, als bereits 

Meinungsverschiedenheiten Gegenstand eines 

Schlichtungsverfahrens vor der BVKK sein können (vgl. § 87 

Ahs. 1 Z 1). Demzufolge muß ein· Bewerber oder Bieter noch nicht 
einmal die Rechtswidrigkeit einer Handlung des AUftraggebers 

behaupten (beweisen), um die Tätigkeit dieses Organs in 

Anspruch nehmen zu können. In rechtlicher Hinsicht bedeutet 
dies eine nicht unerhebliche Vereinfachung des Zuganges zum 

genannten Organ, da keine Zugangsbeschränkungen in Form von 
Zulässigkeitsbeschränkungen existieren. 
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Hinsichtlich der Unabhängigkeit der Nachprüfungsinstanzen ist 

auf das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 

11. Dezember 1995, B 2300/95-18, zu verweisen, das das 
Bundesvergabeamt als vorlagepflichtiges Gericht im Sinne des 
Art. 177 Abs. 3 EGV qualifizierte. Aus dem zitierten Erkenntnis 

des VfGH ergibt sich, daß die von der Kommission monierten, im 

BVergG scheinbar nicht statuierten Erfordernisse (unabhängige 

Instanz für die Ernennung von Richtern, Dauer der Amtszeit, 

Ahsetzbarkeit von Richtern) sehr wohl erfüllt sind. 

Den Ausführungen der Kommission hinsichtlich einer vermuteten 

organisatorischen Verflechtung der Nachprüfungsinstanz mit 

einer Dienststelle des Wirtschaftsministeriums sind ebenfalls 

unzutreffend und verkennen das Wesen einer Geschäftsstelle, die 

für eine Behörde wie das Bundesvergabeamt zur Erledigung des 

Geschäftsanfalles absolut erforderlich ist. Aus den 

Bestimmungen des Bundesvergabegesetzes im Zusammenhang mit 

jenen der Geschäftsordnung des Bundesvergabeamtes ergibt sich 

eindeutig, daß die Bediensteten der Geschäftsführung keineswegs 

an der Entscheidungsfindung mitwirken. So spricht § 78 Ahs. 1 

zweiter Satz ausschließlich von Bescheiden des 
Bundesvergabeamtes. Verwaltungsakte der Geschäftsführung sind 

nicht vorgesehen. § 81 Ahs. 2 bestimmt, daß das 

Bundesvergabeamt nach Maßgabe der Geschäftsordnung in der 
Vollversammlung oder in Senaten tätig wird. Aus § 81 sowie aus 

§ 6 der Geschäftsordnung ergibt sich weiters, daß sowohl der 

Vollversammlung als auch den Senaten ausschließlich Mitglieder 

angehören, nicht jedoch Bedienstete der Geschäftsführung. Die 
Mitglieder sind aufgrund der ausdrücklichen 

Verfassungsbestimmungen des § 80 Abs. 1 BVergG in Ausübung 

ihres Amtes unabhängig und an keine Weisung gebunden. Soweit 

Mitglieder dem Stand des BMwA angehören, sind sie daher in 

Ausübung ihres Amtes nicht an Weisungen des Bundesministers für 
wirtschaftliche Angelegenheiten gebunden. 

Die Aufgaben der Bediensteten der Geschäftsführung sind in § 14 

der Geschäftsordnung des Bundesvergabeamtes aufgezählt. Aus 
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dieser Aufzählung, sowie aus der Tatsache, daß gemäß § 18 
Abs. 1 der Geschäftsordnung der Vorsitzende nur ein Mitglied 

als Berichterstatter bestimmen kann, ergibt sich eindeutig, daß 

den Bediensteten der Geschäftsführung keine zuständigkeit zur 

inhaltlichen Entscheidungsvorbereitung zukommt. Selbst für die 

Zuweisung der eingehenden Anträge an 'den nach der 

Geschäftsverteilung zuständigen Senat ist gemäß § 16 Abs. 1 der 

GeO nicht die Geschäftsführung, sondern ein eigener 

"geschäftsführender" Senat zuständig, dem wiederum nur 

Mitglieder angehören. 

Die Stellungsnahme der Kommission übersieht, daß gemäß § 85 
Abs. 3 die Bediensteten der Geschäftsführung im Rahmen ihrer 

Tätigkeit für das Bundesvergabeamt in fachlicher Hinsicht nur 

an die Anordnungen des Vorsitzenden des Bundesvergabeamtes 

gebunden sind. Dies bedeutet, daß diese Bediensteten bezüglich 

ihrer - ohnedies nicht in die Sachentscheidung hineinreichenden 

- Zuständigkeit, also insbesondere bei der Abwicklung des 

administrativen Ablaufes des Nachprüfungsverfahrens, nicht dem 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, sondern dem 
Vorsitzenden des Bundesvergabeamtes unterstellt sind. 

Um mögliche Zweifel an der tatsächlichen Unabhängigkeit der 

Geschäftsführungstätigkeit vom BMwA zu vermeiden, wurde 
beispielsweise vom geschäftsführenden Senat des 

Bundesvergabeamtes angeordnet, daß die Tätigkeit jener 
Bediensteten des BMwA, soweit sie die Geschäftsführung des 

Bundesvergabeamtes betrifft, nicht der Innenrevision des BMwA 

zu unterziehen ist. Damit soll klargestellt werden, daß die 

Bediensteten in diesem Bereich eben nicht für das BMwA, sondern 

für eine von diesem unabhängigen Instanz tätig sind. Somit 
trifft auch die Auffassung der Kommission nicht zu, der 

Bundesminister als öffentlicher Auftraggeber könne einen 
weitgehenden Einfluß auf den Geschäftsgang und die 
Entscheidungspraxis des Bundesvergabeamtes ausüben. In 

Anlehnung an bereits existierende Regelungsmodelle sieht die 

Novelle jedoch verschiedene Regelungen vor, die der Kritik der 
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Kommission an der Unabhängigkeit der Nachprüfungsinstanzen 

vorzubeugen suchen. Dazu gehören ein neuer Bestellungsmodus für 

die Mitglieder (Ersatzmitglieder), eine neue 
Ausscheidensregelung, der Entfall des Genehmigungsrechtes der 

Geschäftsordnungen durch die Bundesregierung, ein neues System 

von Befangenheits- und Ausschlußregelungen, die Etablierung 

eines Ablehnungsrechtes für die Parteien und die besondere 

Betonung der unabhängigkeit der Angehörigen der 

Geschäftsführung. 

Aufgrund der Kritik der Kommission an der Ausgestaltung des 

Nachprüfungsverfahrens und insbesondere an den 
Fristenregelungen und Regelungen betreffend die Erlassung einer 

einstweiligen Verfügung (EV) werden die entsprechenden 

Bestimmungen des BVergG neu gestaltet. Durch das System der 

nunmehr vorgeschlagenen Regelungen ergibt sich für den 

Rechtsschutzsuchenden folgende Situation: Nach Einbringung des 

Schlichtungsantrages bei der BVKK greift die gesetzliche 

Suspensivwirkung der Regelung des § 87 Abs. 7 (neu) ein, die 

jeden Vertragsabschluß mit Nichtigkeit sanktioniert. Die BVKK 

hat binnen zwei Wochen zu entscheiden (§ 88 Abs. 2). Nach 

Kenntnis der Empfehlung hat der Rechtsschutzsuchende nunmehr 
zwei Wochen zur Verfügung um zu entscheiden, ob er das BVA 

anrufen will oder nicht. Während dieser Zeit greift jedenfalls 

der Schutz des § 87 Abs. 7 (neu). Falls er das BVA anrufen 

will, kann er gleichzeitig den Antrag auf Erlassung einer EV 
stellen, sodaß weiterhin gewährleistet ist, daß seine Rechte 

nicht geschmälert werden. Falls die BVKK nicht innerhalb der 

Frist des § 88 Abs. 2 tätig wird, kann das 

Nachprüfungsverfahren nach Ablauf der genannten Frist jederzeit 

eingeleitet und gleichzeitig ein Antrag auf Erlassung einer EV 

gestellt werden. Falls sich die BVKK für unzuständig erklärt, 

kann das Nachprüfungsverfahren zusammen mit dem Antrag auf 

Erlassung der EV jederzeit nach der Unzuständigkeitserklärung 

gestellt werden. Die nunmehrige Frist von zwei Wochen, die dem 

Rechtsschutzsuchenden zur Verfügung stehen um zu entscheiden, 

ob er das Verfahren weiter fortsetzen möchte oder nicht, dürfte 
den Bedenken der Kommission ausreichend Rechnung tragen. 
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Zu den einzelnen Bestimmungen: 

Zu Z 96 (§ 78 Abs. 4 und 5): 

In Anlehnung an die Bestimmungen des USG, des DSG und des 

Rundfunkgesetzes wird nunmehr eine Bestellung der Mitglieder 

und Ersatzmitglieder durch den Bundespräsidenten auf Vorschlag 

der Bundesregierung vorgesehen. 

Die Einbeziehung der Dienstleistungsaufträge in den sachlichen 

Geltungsbereich des Bundesvergabegesetzes läßt eine anteilige 

Vertretung der Bundes-Architekten- und 

Ingenieurkonsulentenkammer in der 
Bundes-Vergabekontrollkommission und im Bundesvergabearnt 

sachgerecht erscheinen. Die Vertreter der 

Bundes-Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer sind der 
AUftragnehmerseite zuzurechnen. Für die Vollversammlung des 

Bundesvergabearntes wäre daher kein zusätzliches Mitglied durch 

die Bundes-Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer zu 

bestellen. 

Die im Begutachtungsverfahren geforderte doppelte Verankerung 

der Vertreter der Bundes-Architekten- und 

Ingenieurkonsulentkammer sowohl auf Auftraggeber- als auch auf 
Auftragnehmerseite in den Kontrollgremien, kann aus 

potentiellen Inkompatibilitätsgründen nicht verwirklicht werden. 

Die von der Kommission zu § 78 Abs. 5 BVergG gehegten Bedenken 

betreffend die Bestellung von sonstigen Mitgliedern des 

Bundesvergabearntes durch die Auftraggeber- bzw. 

Auftragnehmerseite und die daraus möglicherweise resultierende 
Unobjektivität der Beisitzer sind unbegründet. Hinzuweisen ist 
vielmehr darauf, daß dem österreichischen Gerichtswesen 

sogenannte "fachkundige Laienrichter" nicht fremd sind. So hat 

sich vor allem im Rahmen der Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit 

der Einsatz von fachkundigen Laienrichtern, die dem Kreis von 

Arbeitgebern bzw. Arbeitnehmern entstammen, bestens bewährt 
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(vgl. §§ 10 f, 15 ff ASGG). Urteile von Arbeits- und 
Sozialgerichten stoßen auch insofern auf größere Akzeptanz, als 

die im Verfahren beteiligten Parteien den subjektiven Eindruck 

gewinnen, daß ihre Anliegen auch von "Praktikern" gehört und 

beurteilt werden. Im übrigen ist diese Organisationsform der 

Arbeits- und Sozialgerichte nie Gegenstand allfälliger 

Spekulationen hinsichtlich der Objektivität der gefällten 

Urteile gewesen. 

Zu Z 97 (§ 78 Abs. 8): 

In der Praxis hat sich gezeigt, daß innerhalb der kurzen 
Entscheidungsfristen der Bundes-vergabekontrollkommission und des 

Bundesvergabeamtes oft sowohl das Mitglied als auch das 

Ersatzmitglied verhindert sein können. Aus diesem Grund wird von 

der Regelung, wonach jedem Mitglied ein Ersatzmitglied ad personam 

zugeordnet wird, abgegangen. Dadurch soll die erforderliche 

"Flexibilität" bei der Zusammensetzung der Senate erreicht werden. 

Insbesondere ist es daher möglich, "Vollmitglieder" zu 

Ersatzmitgliedern für andere "Vollmitglieder" zu bestellen. 

Zu Z 98 (§ 79): 

Aufgrund der Neuregelung der Bestellung der Mitglieder 

(Ersatzmitglieder) und im Hinblick auf die Betonung der 

unabhängigkeit der Gremien, wird analog den Bestimmungen des § 2 

Abs. 3 USG eine neue Ausscheidensregelung getroffen. Als grobe 
Pflichtverletzung gelten etwa Verletzungen der 

Verschwiegenheitspflichten oder die Begehung strafgesetzlich zu 

ahndender Delikte. Im Fall der Z 7 ist festzuhalten, daß, falls 

das betreffende Mitglied (Ersatzmitglied) nicht dem Dienststand 

der jeweils vorschlagenden Stelle (sei es ein Bundesministerium 
oder eine Interessenvertretung) angehört, dieser 

Ausscheidenstatbestand nicht zum Tragen kommen kann. 
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Zu Z 99 (§ 81 Abs. 2): 

Die Geschäftsordnung des Bundesvergabeamtes vom 12. Jänner 1994 

sieht die zuständigkeit eines sogenannten "Geschäftsführenden 

Senats" für alle prozeßleitenden Verfügungen vor. Innerhalb der 

kurzen für die Erlassung einer einstweiligen Verfügung vorgese­

henen Frist erscheint es unpraktisch, sowohl den geschäftsführen­

den Senat als auch den sachlich zuständigen Senat einberufen zu 

müssen. Die Einrichtung eines geschäftsführenden Senates findet 

nunmehr auch eine explizite gesetzliche Deckung in § 82a. 

Der neu eingefügte zweite Satz in § 81 Abs. 2 stellt eine lex 
specialis zu Satz 1 leg cit dar, gemäß dem die BVKK und das BVA in 

der Vollversammlung oder in Senaten tätig werden. 

Zu Z 100 (§§ 82 und 82a): 

Damit die von der Kommission geäußerten Bedenken ausgeräumt 

werden, wird folgendes System von Ausschluß- bzw. 

Befangenheitsregeln in das BVergG aufgenommen: 

Hinsichtlich des Bundesvergabeamtes wird in § 82 eine Bestimmung 

aufgenommen, wonach jene Mitglieder des Bundesvergabeamtes nicht 

an einer Entscheidung mitwirken dürfen, die eine konkrete 

Auftragsvergabe jener Institution betreffen, der sie angehören 

(z.B. einem Bundesministerium, einer Interessenvertretung) oder 

die sie gemäß § 78 BVergG nominiert hat. Darüber hinaus erhalten 

die Parteien des Verfahrens ein begründungsbedürftiges 

Ablehnungsrecht hinsichtlich einzelner Mitglieder des 

entscheidenden Senates. 

Da ein Mitwirkungsverbot analog dem oben für das Bundesvergabeamt 

skizzierte für die Bundesvergabekontrollkommission unpraktikabel 

erscheint (man würde gerade im Schlichtungsverfahren nicht auf 
interne Kenntnisse des betreffenden Auftraggebers greifen können), 

soll für die Bundesvergabekontrollkommission lediglich ein 

begründungsbedürftiges Ablehnungsrecht hinsichtlich einzelner 

Mitglieder des Schlichtungs senates gesetzlich verankert werden. 
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Zu Z 101 (§ 83 Abs. 1): 

Aus Praktikabilitätserwägungen ist es wünschenswert, wesentliche 

Beschlüsse der Bundes-Vergabekontrollkomrnission und des 

Bundesvergabeamtes mit einer höheren Bestandskraft als bisher 

vorgesehen auszustatten. Nach der vorgeschlagenen Regelung scheint 

es nunmehr ausgeschlossen, daß im Fall von Absenzen zahlreicher 

Mitglieder eine der vertretenen Kurien (Auftragnehrnervertreter, 

Auftraggebervertreter, unabhängige Mitglieder) allein die in § 83 

Abs. 1 Z 1 bis 6 genannten Beschlüsse faßt. 

Zu Z 103 (§ 84 Abs 2 und 3): 

Aufgrund praktischer Erfahrungen ist es erforderlich eine dem § 20 

Abs. 2 VerfGG entsprechende Bestimmung in das BVergG einzuführen, 

um dem Schlichtungs- und Nachprüfungsverfahren die erforderliche 

Effizienz zu sichern. 

Durch Abs. 3 soll klargestellt werden, daß die Beiziehung anderer 

Bieter und Bewerber in vorn Auftraggeber angestrengten Verfahren 

vor dem Bundesvergabeamt und der Bundesvergabekontrollkomrnission 
mit den Geheimhaltungspflichten gemäß § 10 Abs. 6, § 13 Abs. 2, 
§ 14 Abs. 2 und § 32 Abs. 2 vereinbar sind. 

Zu Z 104 (§ 85 Abs. 1): 

Dadurch soll klargestellt werden, daß dem Bundesvergabearnt als 

entscheidendem Gericht iSd Art. 177 EGV ein maßgeblicher Einfluß 

bei der Personalausstattung eingeräumt wird. Eine Bindung des 

Bundesministers an den Vorschlag des BVA ist aus 

verfassungsrechtlichen Gründen (siehe Art. 19 B-VG) unzulässig. 

Zu Z 106 (§ 86 Abs. 1): 

Damit wird die bisher ausständige Verordnungserrnächtigung für die 

Festsetzung der Gebühren für gebührenpflichtige Gutachten der 
Bundes-Vergabekontrollkomrnission eingefügt. 
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Zu Z 107 (§ 87 Abs. 1 Z 1): 

Die vorgeschlagene Korrektur dient der terminologischen 

Vereinheitlichung. 

Zu Z 108 (§ 87 Abs. 5): 

Durch die Wortfolge "möglichst rasch" soll der Charakter der 

Regelung als lex imperfecta unterstrichen werden (vgl. dazu 
bereits die Empfehlung der BVKK vorn 12.4.1996, Zl S-10/96-11). 

Dieser Terminus erscheint jedoch aus Praxisüberlegungen 

erforderlich, da potentielle Parteien eines Schlichtungsverfahrens 

dieses aus verfahrensökonomischen Gründen möglichst frühzeitig 

anhängig machen sollen. 

Zu Z 109 (§ 87 Abs. 7): 

Es hat sich in der Praxis als unbefriedigend erwiesen, daß es der 

vergebenden Stelle unbenommen bleibt, nach der Verständigung von 

der Einleitung eines Schlichtungsverfahrens den Zuschlag zu 

erteilen und damit das Schlichtungsverfahren zu vereiteln. Es wird 

daher eine Regelung eingeführt, wonach die vergebende Stelle 

innerhalb von drei Wochen ab der Verständigung den Zuschlag nicht 

erteilen darf. In den Fällen der Z 1 bis 3 kann die dreiwöchige 
Frist auch zu einern früheren Zeitpunkt enden. 

Durch diese Regelung wird sichergestellt, daß während der Dauer 

des Schlichtungsverfahrens kein Vertrag abgeschlossen werden kann. 

Ein Verstoß gegen diese Vorschrift führt zur absoluten Nichtigkeit 

des Vertrages, d.h. der Vertrag entfaltet ex tunc keine Wirkungen. 

Aus dem Verbotszweck der Norm folgt, daß sich jeder auf die 

Rechtsunwirksamkeit des Vertrages berufen kann. Eine besondere 
Geltendrnachung der Nichtigkeit (z.B. in Form einer Anfechtung) ist 

nicht erforderlich; die Nichtigkeit ist auch von Amts wegen 
wahrzunehmen. 

Als flankierende Regelung ist auf § 28 (Fristregelung betreffend 
Zuschlagsfrist) zu verweisen. 
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Durch diese Konstruktion wird jedenfalls gewährleistet, daß der 

Auftraggeber kein "fait accompli" zu Lasten des 
Rechtsschutzsuchenden schaffen kann. Analog dem Zivilprozeßrecht 

wird dem "streitigen" Verfahren vor dem BVA ein zwingender 

"Vergleichsversuch" vorangeschaltet, der jedoch die Parteienrechte 

in keiner Weise zu schmälern vermag (vgl. dazu § 204 ZPO). 

Zu Z 110 (§ 88 Abs. 1): 

Die Neuformulierung des zweiten Satzes erfolgte aus 

verfahrensökonomischen Überlegungen, da eine Durchführung eines 

Schlichtungsverfahrens in dieser Situation entbehrlich erscheint. 
Darüber hinaus hat es sich in der Praxis als problematisch 

erwiesen, daß Dritte (zB Bewerber, Bieter) nicht am 

Schlichtungsverfahren beteiligt sind. Oft ist es etwa strittig, ob 
das Angebot eines dritten überhaupt zulässig ist oder ob es 

auszuscheiden wäre. Es ist daher sinnvoll den betroffenen 

Unternehmen ein Teilnahmerecht einzuräumen. Dies soll auch einer 

Schlichtung zu Lasten Dritter vorbeugen helfen. 

Zu Z 111 (§ 88 Abs. 4); 

Durch die Ergänzung ist es nunmehr entbehrlich, als 

Antragsvoraussetzung gemäß § 92 Abs. 5 den Beischluß der 

Schlichtungsniederschrift aufrechtzuerhalten. In der Praxis führte 

dies allein zu einer unökonomischen Vermehrung des Umfanges von 
Anträgen. 

Zu Z 113 (§ 91 Abs 3): 

Art. 2 Abs. 7 der Sektorenrechtsmittelrichtlinie enthält eine 

Regelung über die Voraussetzungen einer Klage auf Schadenersatz, 

die in der Rechtsmittelrichtlinie nicht enthalten war. Dadurch 

wird die nähere Determinierung der Prüfungsbefugnis des 

Bundesvergabeamtes erforderlich. Aufgrund der einheitlichen 

Gestaltung des Rechtsschutzsystems gilt dies nun ebenfalls für den 

Bereich der "klassischen" Vergaberichtlinien. Das Vorliegen einer 
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"echten Chance" wird vorn Bundesvergabearnt danach zu beurteilen 

sein, ob Bewerber oder Bieter in den engeren Auswahlkreis 

hinsichtlich der Auftragsvergabe gekommen wären. Aufgrund der 
konkreten Umstände des Einzelfalles wird zu entscheiden sein, ob 

eine echte Chance, d.h. eine konkrete Möglichkeit der 

Zuschlagserteilung vorgelegen ist. 

Zu Z 115 (§ 91a): 

Um einern Bedürfnis der Praxis Rechnung zu tragen, soll, ebenso wie 

bei der BVKK, eine rechtliche Grundlage für die Publikation von 
Entscheidungen des BVA in anonyrnisierter Form geschaffen werden. 

Zu Z 116 (§ 92 Abs. 2 bis 6): 

Durch die Neuformulierung des § 92 Abs. 2 Z 1 wird es einern 

betroffenen Bieter oder Bewerber ermöglicht, den Rechtsweg beim 

Bundesvergabearnt zu beschreiten, auch wenn die 

Bundes-Vergabekontrollkommission untätig geblieben ist oder sich 

für unzuständig erklärt hat. Da die Durchführung eines 

Schlichtungsverfahrens eine notwendige Voraussetzung für die 

Einleitung eines Verfahrens vor dem Bundesvergabearnt bildet, mußte 

Vorsorge für den Fall getroffen werden, daß Schlichtungsverfahren 

aus den genannten Gründen unterblieben. Dadurch soll 

rechtsstaatlichen Bedenken gegen die ursprüngliche Regelung 
Rechnung getragen werden. 

Bisher traf das Bundesvergabegesetz keine Vorkehrung für den Fall, 

daß der Auftraggeber das Ergebnis einer gütlichen Einigung vor der 

Bundes-Vergabekontrollkommission mißachtet. Der Bieter oder 

Bewerber ist auf die Einleitung eines neuen Schlichtungsverfahrens 

beschränkt, was dem Effizienzgebot der Richtlinie widerspricht. 

Eine entsprechende Ergänzung der Bestimmung des § 92 Abs. 2 Z 2 
ist daher vorzunehmen. 

Bisher gab es keine Vorkehrungen gegen die rechtswidrige 

Untätigkeit der Bundes-Vergabekontrollkommission. Bei völligem 
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Fehlen einer Stellungnahme erlaubt die Auslegung unter Umständen 

schon in der geltenden Fassung dennoch die Stellung eines Antrages 

an das Bundesvergabeamt (vgl. den Wortlaut des § 92 Abs. 2 Z 3 

BVergG). Bei Fehlen der Niederschrift ist eine solche Auslegung 

durch den Wortlaut nicht gedeckt (vgl. § 92 Abs. 4 Z 7 BVergG). 

Eine entsprechende Ergänzung des § 92 (Einfügen eines neuen Abs. 3 

und Ergänzung des Abs. 5 Z 7) ist daher vorzunehmen. Durch die 

genannten Änderungen verschieben sich die Absatzbezeichnungen. 

Die im bisherigen § 92 Abs. 3 Bundesvergabegesetz festgelegte 

zweiwöchige Frist zur Einleitung eines Nachprüfungsverfahrens, das 

eine notwendige Voraussetzung für die Zivilklage bildet, ist 

möglicherweise unter Sachlichkeitsgesichtspunkten nicht zu 

rechtfertigen. Verfahrensökonomische Überlegungen scheiden aus, da 

in diesem Stadium der Zuschlag bereits erteilt worden ist. Es wird 

daher eine längere Frist, nämlich 6 Wochen, wie sie z.B. für die 

AntragsteIlung bei den Gerichtshöfen des öffentlichen Rechts (vgl. 

§§ 26 Abs. 1 VwGG, 82 Abs. 1 VfGG) gilt, in § 92 Abs. 4 (neu) 

vorgesehen. 

Zu Z 117 (§ 93 Abs. 1): 

Falls in "derselben Sache" keine Empfehlung der BVKK ergangen ist, 

scheidet eine Bedachtnahme aus. Da eine Bindung des BVA an die in 

derselben Sache ergangene Empfehlung nicht zulässig ist, erscheint 
der Entfall der Wortfolge empfehlenswert. Gleichzeitig bleibt 

jedoch zu betonen, daß sich das BVA in seiner EntSCheidung sehr 

wohl mit einer allenfalls vorliegenden Empfehlung der BVKK 

auseinanderzusetzen hat und im Falle einer abweichenden 

Entscheidung, eine entsprechende Begründung zu erfolgen hat. 

Zu Z 118 (§ 93 Abs. 2 1.Satz): 

Diese Bestimmung wird im Zusammenhang mit der Neufassung der §§ 87 
Abs. 7 und 28 neu gestaltet. 
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Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, daß im Falle einer 

Unzuständigkeitserklärung der BVKK (vgl. § 92 Abs. 2 Z 1) die 
Antragstellung jederzeit möglich ist. Im Falle der Untätigkeit der 

BVKK ist die Antragstellung jederzeit nach Ablauf der in § 88 

Abs. 2 genannten Frist möglich. 

Zu Z 119 (§ 93 Abs 4>: 

Durch die Verwendung des Wortes "Nichtigerklärung" soll eine 

terminologische Einheitlichkeit hergestellt werden. Darüber hinaus 

dürfen "sonstige geeignete Maßnahmen" nur zur Erreichung des in 

§ 93 Abs. 1 genannten Zieles verfügt werden. 

Zu Z 120 (§ 93 Abs 6): 

Eine Erstreckung der Geltung der einstweiligen Verfügung auf den 

Zeitraum, innerhalb dessen das Bundesvergabeamt zu entscheiden 

hat, erscheint aus Gründen des Rechtsschutzes zweckmäßig. Durch 

das Fehlen einer Berufungsmöglichkeit gegen die einstweilige 

Verfügung, der (in rechtswidriger Weise) kein endgültiger Bescheid 
des Bundesvergabeamtes folgt, kann äußerstenfalls ein Schaden 

durch Verzögerung bis zum ex lege-Außer kraft treten der 

einstweiligen Verfügung entstehen. Dieser Schaden könnte im Wege 

der Amtshaftung geltend gemacht werden. 

Die Antragsfrist des § 92 Abs. 4 wird auf sechs Wochen verlängert 
werden. 

Zu Z 122 (§ 96): 

Art. 8 der Sektorenrechtsmittelrichtlinie enthält Vorschriften 

über die Aufsicht durch die Kommission. Der einzige Unterschied zu 
dem in der Rechtsmittelrichtlinie geregelten Verfahren besteht in 

der längeren Frist zur Mitteilung (30 statt 21 Tage). Diese 

Fristverlängerung wird an die Sektorenauftraggeber "weitergegeben". 
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Zu Z 124 (§§ 97 und 97a): 

Art. 3 bis 7 der Sektorenrechtsmittelrichtlinie enthält die 

Vorgaben für die Einrichtung eines Bescheinigungsverfahrens. Das 

Verfahren zur Erstellung einer Europäischen Norm über das 

Attestierungsverfahren wurde bereits abgeschlossen. Eine 

entsprechende Verordnungsermächtigung wird in § 97 vorgesehen, 

damit ausführende Regelungen im Sinne der ÖNORM EN 45.503 erlassen 

werden können. 

Art. 9 bis 11 der Sektorenrechtsmittelrichtlinie enthalten 
Regelungen über ein Schlichtungsverfahren vor der Kommission. 

Nähere Bestimmungen zu diesem Verfahren werden derzeit durch die 

Kommission ausgearbeitet. Es empfiehlt sich daher, eine 

entsprechende verordnungsermächtigung in § 97a vorzusehen. 

Gemäß der Beitrittsakte zum Beitrittsvertrag, BGBl Nr. 45/1995, 

durch den der Anhang zur Sektorenrechtsmittelrichtlinie geändert 

wurde, sind Anträge auf Durchführung eines Schlichtungsverfahrens 

an das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten zu 
richten. 

Zu Z 125 (§ 98 Abs. 1): 

Im Lichte der jüngsten Judikatur des EuGH (Rs C-46/93 und C-48/93) 

wird § 98 Abs. 1 letzter Satz neu gefaßt. In Verbindung mit der 

Regelung des § 101 BVergG folgt daraus, daß über den positiven 

Schaden hinausgehende Ansprüche gemäß den allgemeinen Bestimmungen 

des Zivilrechts vor den ordentlichen Gerichten geltend zu machen 

wären. Damit wird der Judikatur des EuGH vollinhaltlich Rechnung 
getragen. 

Zu Z 126 (§ 98 Abs. 2): 

Damit ist klargestellt, daß in allen anderen Fällen (d.h. auch 

beim Bestehen einer "echten Chance" iSd § 91 Ahs. 3) ein Anspruch 

auf Schadenersatz gemäß § 98 besteht. Es handelt sich damit nicht 
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um Schadenersatz im strengen Sinn, der voraussetzt, daß der 

konkret Geschädigte identifiziert werden kann, sondern es können 

auch mehrere Bewerber oder Bieter - wenn gleich nicht alle den 

Zuschlag hätten bekommen können - Schadenersatz geltend machen. 

Zum 5. Teil (Z 128 bis 133): 

Zu Z 98 (§ 107): 

Die Kritik der Kommission an der Fassung des § 107 wird zum Anlaß 

genommen, diesen in seiner ursprünglichen Fassung aufzuheben. 

Diese Bestimmung stellt sich eher als wettbewerbliche, denn als 

vergaberechtliche dar. Die in § 3 Abs. 2 Z 4 und 5 enthaltene 
Regelung widerspricht den gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen, 

während Z 1 bis 3 im Lichte der Ausnahmebestimmungen für 

wesentliche Staatsinteressen als zulässig erachtet werden können. 

Eine Bestimmung im BVergG erscheint diesbezüglich aber entbehrlich. 

Wie die bisherige Praxis gezeigt hat, kommt dem 

Vergabekontrollverfahren gemäß dem BVergG froße Bedeutung zu. 

Insbesondere wurden daher weit öfter im Rahmen eines nationalen 
Kontrollverfahrens Auskünfte und Vorlagen von Unterlagen verlangt. 

Von solchen Anordnungen waren oft "Private" betroffen, deren 

Organe nicht gemäß Art. 20 B-VG weisungsgebunden sind (z.B. 

private Bauträger, Architekten u.a.). Oft sind bestimmte 

Auskünfte, etwa über den aktuellen Stand des Vergabeverfahrens, 

nur von diesen direkt zu erfahren und nicht von dem dahinter 

stehenden "öffentlichen§ Bauherrn. Wegen der relativ kurzen 

Entscheidungsfristen der Vergabekontrollorgane kann die 

Möglichkeit, Auskünfte erst nach Intervention beim 

letztverantwortlichen öffentlichen Auftraggeber zu erhalten, zu 
unzumutbaren Verzögerungen führen. Diese Situation wird durch die 

nunmehrige Inkorporierung der Sektorenrechtsmittelrichtlinie 

verschärft. Aus diesem Grund soll nunmehr eine Strafbestimmung 

sowohl für den Bereich des Korrekturmechanismus, als auch für den 
nationalen Rechtsschutzbereich vorgesehen werden. 
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Zu Z 131 (§ 108): 

Die im vorliegenden Entwurf umgesetzten Richtlinien der 

Europäischen Gemeinschaft ermöglichen zum Teil Änderungen ihrer 

Anhänge durch die Kommission in Zusammenarbeit mit dem Beratenden 
Ausschuß für das öffentliche Beschaffungswesen. Da diese Anhänge 

zum Teil als Anhänge zum Bundesvergabegesetz übernommen wurden, 

sollte für vergleichsweise flexible Änderungsmöglichkeiten 

vorgesorgt werden. Weiters befinden sich derzeit Formulare für die 

Bekanntmachung von Dienstleistungsaufträgen in Vorbereitung durch 

die Kommission. Im Zuge dessen kann es ebenfalls zur Überarbeitung 

der entsprechenden Anhänge kommen, die nach der im Beratenden 

Ausschuß für das öffentliche Beschaffungswesen geäUßerten Kritik 

einiger Mitgliedstaaten nicht in allen Details mit der Richtlinie 

90j50jEWG selbst übereinstimmen. Ferner wird eine Änderung der 

Anhänge der Richtlinien durch die Richtlinienänderungen zur 

Anpassung der Vergaberichtlinien an das Abkommens über das 

öffentliche Beschaffungswesen erforderlich werden. 

Zu den Anhängen (Z 100 und 101): 

Die Anhänge sind aufgrund der konsolidierten Fassungen der 

Richtlinien und der Aufnahme der Bestimmungen über die 

Dienstleistungsaufträge neu zu fassen bzw. zu ergänzen. Darüber 

hinaus werden Anregungen betreffend die Berücksichtigung der 

österreichischen Terminologie (vornehmlich in Anhang I 

hinsichtlich der Beschreibung von Tätigkeiten) aufgegriffen. 
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Tex t 9 e gen übe r s tel 1 u n 9 

Geltende Fassung: 

I n h d 1 t s ver z e ich n i s 

~Teil: Geltungsr0reich 

1. HAUPTSTÜCK: Sachlicher Geltungsbereich 

§ 1 

§ 2 
§ 3 

§ 4 

§ 5 

Allgemeines 

Schwellenwerte bei Lieferaufträgen 
Schwellenwerte bei Bauaufträgen und 
Baukonzessionsaufträgen 

Schwellenwerte im Bereich der Wasser-, Energie­
und Verkehrsversorgung sowie im 
Telekommunikationssektor 
Berechnung der Schwellenwerte in Schilling 

2. HAUPTSTÜCK: Persönlicher Geltungsbereich, § 6 

3. HAUPTSTÜCK: Ausnahmen vom Geltungsbereich, § 7 

Vorgeschlagene Fassung: 

I n haI t s ver z e ich n i s 

1. Teil: Geltungsbereich 

1. HAUPTSTÜCK: Sachlicher Geltungsbereich 

1. Abschnitt: Auftragsarten 
§ 1 Lieferaufträge 
§ la Bauaufträge und Baukonzessionsaufträge 
§ 1b Dienstleistungsaufträge 
§ lc Abgrenzung zwischen Liefer- und 

Dienstleistungsaufträgen 

2. Abschnitt: Schwellenwerte 
§ 2 Schwellenwerte bei Lieferaufträgen 
§ 3 Schwellenwerte bei Bauaufträgen und 

Baukonzessionsaufträgen 
§ 3a Schwellenwerte bei Dienstleistungsaufträgen 
§ 4 Schwellenwerte im Bereich der Wasser-, Energie­

und Verkehrsversorgung sowie im 
Telekommunikationssektor 

§ 5 Berechnung der Schwellenwerte in Schilling 

2. HAUPTSTÜCK: Persönlicher Geltungsbereich § 6 

3. HAUPTSTÜCK: Ausnahmen vom Geltungsbereich § 7 

4. HAUPTSTÜCK: Erweiterung des Anwendungsbereiches, § 8 4. HAUPTSTÜCK: Erweiterung des Anwendungsbereiches 
§ 8 Vergabe von Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte 
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Geltende Fassung: 

2. Teil: Allgemeine Bestimmungen 

1. HAUPTSTÜCK: Begriffsbestimmungen, § 9 

2. HAUPTSTÜCK: Grundsätze des Vergabeverfahrens 
§ 10 Allgemeine Grundsätze 

§ 11 
§ 12 
§ 13 
§ 14 
5 15 
§ 16 

§ 17 
§ 18 
§ 19 
§ 20 
§ 21 

Arten der Vergabeverfahren 
Wahl des Vergabeverfahrens 
Teilnehmer im offenen Verfahren 
Teilnehmer im nicht offenen Verfahren 
Tei.lnehmer im VerhandlungGv~rfahren 
Öffentliche Erkundung des Bewerberkreises 

Gesamt- und Teilvergabe 
Preiserstellung und Preisarten 
Sicherstellungen 
Beiziehung von Sachverständigen 
Verwertung von Ausarbeitungen 

3. HAUPTSTÜCK: Die Ausschreibung 
§ 22 Grundsätzliches 

§ 23 Beschreibung der Leistung 
§ 24 Technische Spezifikationen und andere 

Bestimmungen des Leistungsvertrages 
§ 25 Beistellung und Kosten der 

Ausschreibungsunterlagen 
§ 26 Berichtigung der Bekanntmachung und der 

Ausschreibung 
§ 27 Widerruf der Ausschreibung während der 

Angebotsfrist 
§ 28 Zuschlags frist 

4. HAUPTSTÜCK: Das Angebot 
§ 29 Grundsätzliches 
§ 30 Form, Inhalt und Einreichung der Angebote 
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Vorgeschlagene Fassung: 

§ 8a Erweiterung des Rechtsschutzbereiches 

2. Teil: Allgemeine Bestimmungen 

1. HAUPTSTÜCK: Begriffsbestimmungen § 9 

2. HAUPTSTÜCK: Grundsätze des Vergabeverfahrens 
§ 10 Allgemeine Grundsätze 
§ 10a Allgemeine Teilnahmebedingungen 
§ 11 Arten der Vergabeverfahren 
§ 12 Wahl des Vergabeverfahrens 
§ 13 Teilnehmer im offenen Verfahren 
~ 14 Teilnehmer im nicht offenen Verfahren 
§ 15 ~Eilnehmer im VerhandJungsverfahren 
§ 16 Öffentliche Erkundung des Bewerberkreises 
§ 16a Besondere Bestimmungen über die Führung von 

§ 17 
§ 18 
§ 19 
§ 20 
§ 21 

Listen 
Gesamt- und Teilvergabe 
Preiserstellung und Preisarten 
Sicherstellungen 
Beiziehung von Sachverständigen 
Verwertung von Ausarbeitungen 

3. HAUPTSTÜCK: Die Ausschreibung 
§ 22 Grundsätzliches 
§ 22a Teil- und Alternativangebote 
§ 22b Zusätzliche Ausschreibungsbestimmungen 
§ 23 Beschreibung der Leistung 
§ 24 Technische Spezifikationen und andere 

Bestimmungen des Leistungsvertrages 
§ 25 Beistellung und Kosten der 

Ausschreibungsunterlagen 
§ 26 Berichtigung der Bekanntmachung und der 

Ausschreibung 
§ 27 Widerruf der Ausschreibung während der 

Angebotsfrist 
§ 28 Zuschlags frist 

4. HAUPTSTÜCK: Das Angebot 
§ 29 Grundsätzliches 
§ 30 Form, Inhalt und Einreichung der Angebote 
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Geltende Fassung: 

§ 31 Vergütung für die Ausarbeitung der Angebote 

5. HAUPTSTÜCK: Das Zuschlagsverfahren 
§ 32 Entgegennahme und Verwahrung der Angebote 
§ 33 öffnung der Angebote 

6. HAUPTSTÜCK: Prüfung der Angebote 
§ 34 Grundsätzliches 
§ 35 Vorgehen bei Mangelhaftigkeit der Angebote 
§ 36 vertiefte Angebotsprüfung 
§ 37 Niederschrift über die Prüfung 
§ 38 Verhandlungen mit den Bietern 
§ 39 Ausscheiden von Angeboten 
§ 40 Wahl des Angehotes für den Zuschlag; 

Bestbieterprinzip 
§ 41 Zuschlag und Leistungsvertrag 
§ 42 Widerruf der Ausschreibung nach Ablauf der 

Angebotsfrist 
§ 43 Abschluß des Vergabeverfahrens 

3. Teil: Besondere Bestimmungen 

1. HAUPTSTÜCK: Gemeinsame Bestimmungen über die 
Vergabe von Liefer-, Bau- und 
Baukonzessionsaufträgen 

1. Abschnitt: Eignungskriterien 
§ 44 Ausschließung vom Vergabeverfahren 
§ 45 Nachweis der Eignung 

2. Abschnitt: Bekanntmachungen, § 46 

3. Abschnitt: Fristen 
§ 47 Grundsätzliches 
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Vorgeschlagene Fassung: 

§ 31 Vergütung für die Ausarbeitung der Angebote 

5. HAUPTSTÜCK: Das Zuschlagsverfahren 
§ 32 Entgegennahme und Verwahrung der Angebote 
§ 33 Öffnung der Angebote 

6. HAUPTSTÜCK: Prüfung der Angebote 
§ 34 Grundsätzliches 
§ 35 Vorgehen bei Mangelhaftigkeit der Angebote 
§ 36 Vertiefte Angebotsprüfung 
§ 37 Niederschrift über die Prüfung 
§ 38 Verhandlungen mit den Bietern 
§ 39 Ausscheiden von Angeboten 
§ 40 Wahl des Angebotes für den Zuschla~; 

Bestbieterprinzip 
§ 41 Zuschlag und Leistungsvertrag 
§ 42 Widerruf der Ausschreibung nach Ablauf der 

Angebotsfrist 
§ 43 Abschluß des Vergabeverfahrens 
§ 43a Benachrichtigung der Bewerber und Bieter 

3. Teil: Besondere Bestimmungen 

1. HAUPTSTÜCK: Gemeinsame Bestimmungen über die 
Vergabe von Liefer-, Bau-, 
Baukonzessions- und 
Dienstleistungsaufträgen 

1. Abschnitt: Eignungskriterien 
§ 44 Ausschließung vom Vergabeverfahren 
§ 45 Nachweis der Eignungskriterien gemäß § 44 Abs. 1 
§ 45a Nachweis der Eignungskriterien gemäß § 44 Abs. 2 

2. Abschnitt: Bekanntmachungen, übermittlungspflichten 
§ 46 Bekanntmachungen 
§ 46a Vorinformation 
§ 46b Bekanntmachung vergebener Aufträge 
§ 46c übermittlung von Unterlagen 

3. Abschnitt: Fristen 
§ 47 Grundsätzliches 
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§ 48 
§ 49 

Geltende Fassung: 

Beschleunigtes Verfahren 
Berechnung der Fristen 

4. Abschnitt: Zusätzliche Ausschreibungserfordernisse 
§ 50 Technische Spezifikationen 

2. HAUPTSTÜCK: Besondere Bestimmungen über die 
Vergabe von Lieferaufträgen 

§ 51 
§ 52 
§ 53 
§ 54 
§ 55 
§ 56 

3. 

Geltungsbereich 
Wahl des Vergabeverfahrens 
Ideenwettbewerb und Alternativangebote 
Zusätzliche Zuschlagskriterien 
Vorinformation 
Bekanntmachung vergebener Aufträge 

HAUPTSTÜCK: Besondere Bestimmungen über die Verga­
be von Bau- und Baukonzessionsaufträgen 

1. Abschnitt: Bauaufträge 
§ 57 Wahl des Vergabeverfahrens 
§ 58 Nicht offenes und Verhandlungsverfahren 
§ 60 Vorinformation 
§ 61 Beschleunigtes Verfahren 
§ 62 Bekanntmachung vergebener Aufträge 

2. Abschnitt: Baukonzessionsaufträge 
§ 63 Auftragsweitervergabe an Dritte 
§ 64 Besondere Bestimmungen des 

Baukonzessionsvertrages, verbundene Unternehmen 
§ 65 Fristen 
§ 66 Besondere Bekanntmachungsvorschriften 
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Vorgeschlagene Fassung: 

Beschleunigtes Verfahren 
Berechnung der Fristen 

4. Abschnitt: Zusätzliche Ausschreibungserfordernisse 
§ 50 Technische Spezifikationen 

5. Abschnitt: Zusätzliche Bestimmungen über das 
Zuschlagsverfahren 

§ 50a Widerruf oder Neudurchführung eines Verfahrens 
§ 50b Vergabevermerk 

2. HAUPTSTÜCK: Besondere Bestimmungen über die Vergabe 
von Lieferaufträgen 

§ 51 
§ 52 
§ 53 

Geltungsbereich 
Wahl des Vergabeverfahrens 
Ideenwettbewerb und Alternativangebote 

3. HAUPTSTÜCK: Besondere Bestimmungen über die Vergabe 
von Bau- und Baukonzessionsaufträgen 

1. Abschnitt: Bauaufträge 
§ 57 Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 61 Beschleunigtes Verfahren bei Vorinformation 

2. Abschnitt: Baukonzessionsaufträge 
§ 63 Auftragsweitervergabe an Dritte 
§ 64 Besondere Bestimmungen des 

Baukonzessionsvertrages 
§ 65 Fristen 
§ 66 Besondere Bekanntmachungsvorschriften 

4. HAUPTSTÜCK: Besondere Bestimmungen über die Vergabe 
von Dienstleistungsaufträgen 

§ 66a Wahl des Vergabeverfahrens 
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Geltende Fassung: 

4. HAUPTSTÜCK: Besondere Bestimmungen für Auftraggeber 
im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im 
Telekommunikationssektor 

§ 67 
§ 68 

§ 69 
§ 70 

§ 71 

§ 72 
§ 73 

§ 74 
§ 75 
§ 76 

§ 77 

Geltungsbereich 
Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Be~ondere Bekanntmuchungsvorschriften 
Besondere Bestimmungen betreffend die Wahl des 
Vergabeverfahrens 
Aufruf zum Wettbewerb 

Besondere Bestimmungen über die Teilnahme 
Besondere Bestimmungen über die 
Ausschreibungsunterlagen 
Prüfsystem 
Auswahl des Bewerberkreises 
Auftragsvergabe 

Besondere Pflichten des Auftraggebers 

4. Teil: Rechtsschutz 

1. HAUPTSTÜCK: Bundes-Vergabekontrollkommission und 
Bundesvergabeamt 

1. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen 
§ 78 Einrichtung und Bestellung der Mitglieder 
§ 79 Abberufung der Mitglieder 
§ 80 Rechtsstellung der Mitglieder 
§ 81 Innere Einrichtung 
§ 82 Befangene und ausgeschlossene Mitglieder 

§ 83 
§ 84 
18535 

Beschlußfassung und Geschäftsordnung 
Auskunftspflicht 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 66b Wettbewerb 
§ 66c Beschleunigtes Verfahren bei Vorinformation 
§ 66d Rechtsform der Bewerber und Bieter 

5. HAUPTSTÜCK: Besondere Bestimmungen für Auftraggeber 
im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im 
Telekommunikationssektor 

§ 67 
§ 68 
§ 68a 
§ 68b 
§ 69 
§ 70 

§ 71 
§ 71a 
§ 72 
§ 73 

§ 74 
§ 75 
§ 76 
§ 76a 
§ 77 

Geltungsbereich 
Ausnahmen vom Geltungsbereich 
Freistellung vom Geltungsbereich 
Anwendungsbereich 
Regelmäßige Bekanntmachung 
Besondere Bestimmungen betreffend die Wahl des 
Vergabeverfahrens 
Aufruf zum Wettbewerb 
Durchführung von Wettbewerben 
Besondere Bestimmungen über die Teilnahme 
Besondere Bestimmungen über die 
Ausschreibungsunterlagen 
Prüf system 
Auswahl des Bewerberkreises 
Auftragsvergabe 
Drittländer, Bestimmungen über Software 
Besondere Pflichten des Auftraggebers 

4. Teil: Rechtsschutz 

1. HAUPTSTÜCK: Bundes-Vergabekontrollkommission und 
Bundesvergabeamt 

1. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen 
§ 78 Einrichtung und Bestellung der Mitglieder 
§ 79 Erlöschen der Mitgliedschaft 
§ 80 Rechtsstellung der Mitglieder 
§ 81 Innere Einrichtung 
§ 82 Befangene und ausgeschlossene Mitglieder 
§ 82a Ablehnungsrecht der Parteien 
§ 83 Beschlußfassung und Geschäftsordnung 
§ 84 Auskunftspflicht 
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§ 85 
§ 86 

Geltende Fassung: 

Geschäftsführung 
Kosten 

2. Abschnitt: Bundes-Vergabekontrollkommission 
§ 87 Zuständigkeit 
§ 88 Schlichtung 
§ 89 Gutachten 
§ 90 Bekanntmachung von Empfehlungen und Gutachten 

3. Abschnitt: Bundesvergabeamt 
§ 91 Zuständigkeit 

2. HAUPTSTÜCK: Nachprüfungsverfahren 

§ 92 
§ 93 
§ 94 

§ 95 

Einleitung des Nachprüfungsverfahrens 
Einstweilige Verfügungen 
Nichtigerklärung der Entscheidung des 
Auftraggebers 
Entscheidungsfristen und Mutwillensstrafen im 
Nachprüfungsverfahren 

3. HAUPTSTÜCK: Kontrolle durch die EFTA-Über­
wachungsbehörde 

§ 96 
§ 97 

Korrekturmechanismus 
Strafbestimmung 

4. HAUPTSTÜCK: Zivilrechtliche Bestimmungen 

§ 98 
§ 99 

§ 100 
§ 101 
§ 102 

Schadenersatzpflichten des Auftraggebers 
Schadenersatzansprüche des Auftraggebers, von 
Mitbewerbern oder Mitbietern 
Rücktrittsrecht des Auftraggebers 
Verhältnis zu sonstigen Rechtsvorschriften 
Zuständigkeit und Verfahren 

5. Teil: Schluß- und übergangsbestimmungen 

§ 103 Inkrafttreten 
§ 104 übergangsvorschrift 
18535 

- 6 -

§ 85 
§ 86 

Vorgeschlagene Fassung: 

Geschäftsführung 
Kosten 

2. Abschnitt: Bundes-Vergabekontrollkommission 
§ 87 Zuständigkeit 
§ 88 Schlichtung 
§ 89 Gutachten 
§ 90 Bekanntmachung von Empfehlungen und Gutachten 

3. Abschnitt: Bundesvergabeamt 
§ 91 Zuständigkeit 
§ 91a Bekanntmachung von Entscheidungen 
2. HAUPTSTÜCK: Nachprüfungsverfahren 

§ 92 
§ 93 
§ 94 

§ 95 

Einleitung des Nachprüfungsverfahrells 
Einstweilige Verfügungen 
Nichtigerklärung der Entscheidung des 
Auftraggebers 
Entscheidungsfristen und Mutwillensstrafen im 
Nachprüfungsverfahren 

3. HAUPTSTÜCK: Außerstaatliche Kontrolle 

§ 96 Korrekturmechanismus 
§ 97 Bescheinigungsverfahren 
§ 97a Außerstaatliche Schlichtung 

4. HAUPTSTÜCK: Zivilrechtliche Bestimmungen 

§ 98 Schadenersatzpflichten des Auftraggebers 

§ 100 Rücktrittsrecht des Auftraggebers 
§ 101 Verhältnis zu sonstigen Rechtsvorschriften 
§ 102 zuständigkeit und Verfahren 

5. Teil: Schluß- und übergangsbestimmungen 

§ 103 Inkrafttreten 
§ 104 übergangsvorschrift 
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Geltende Fassung: - 7 -

§ 105 Erlassung und Inkrafttreten von Verordnungen 
§ 106 Außerkrafttreten einer Verordnung 
§ 107 Verhältnis zum Staatsdruckereigesetz 
§ 108 Vollziehung 

ANHANG I: Bezeichnung der Tätigkeiten entsprechend der 
Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
gemäß § 1 Abs. 2 Z 1 

ANHANG 11: Bauaufträge nach § 1 Abs. 3 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 105 Erlassung und Inkrafttreten von Verordnungen 
§ 106 Außerkrafttreten einer Verordnung 
§ 107 Strafbestimmungen 
§ 108 Vollziehung 

ANHANG I: Bezeichnung der Tätigkeiten entsprechend der 
Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige 
gemäß § 1a Abs. 1 Z 1 

ANHANG 11: Bauaufträge nach § 6 Abs. 3 

ANHANG 111: Dienstleistungen im Sinne von § 1b Abs. 1 

ANHANG IV; Djenstl~istungen im Sinne von § 1b Ats. 2 

ANHANG 111: Liste der Berufsregister gemäß § 44 Abs. 2 ANHANG V: Liste der einschlägigen Berufs- und 

Handelsregister bzw. Bescheinigungen und 
eidesstattlichen Erklärungen gemäß § 44 Abs. 2 Z 1 und 
§ 45a 

ANHANG IV: Muster für die Bekanntmachung von 
Lieferaufträgen gemäß §§ 52, 55 und 56 

A) Offene Verfahren 
B) Nicht offene Verfahren 
C) Verhandlungsverfahren 
D) Verfahren zur Vorinformation 
E) Vergebene Aufträge 

ANHANG V: Muster für die Bekanntmachung von 
Bauaufträgen gemäß §§ 57, 58, 60 und 62 

A) Vorinformationsverfahren 
B) Offene Verfahren 
C) Nicht offene Verfahren 
D) Verhandlungsverfahren 
E) Vergebene Aufträge 

18535 

A) Für Bauaufträge 
B) Für Lieferaufträge 
C) Für Dienstleistungsaufträge 

ANHANG VI: Muster für die Bekanntmachung von 
Lieferaufträgen gemäß §§ 46a Abs. 1 Z 1, 
46b und 52 

A) Vorinformationsverfahren 
B) Offene Verfahren 
C) Nicht offene Verfahren 
D) Verhandlungsverfahren 
E) Vergebene Aufträge 

ANHANG VII: Muster für die Bekanntmachung von 
Bauaufträgen gemäß §§ 46a Abs. 1 Z 2, 46b 
und 57 

A) Vorinformationsverfahren 
B) Offene Verfahren 
C) Nicht offene Verfahren 
D) Verhandlungsverfahren 
E) Vergebene Aufträge 
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Geltende Fassung: 

ANHANG VI: Muster für die Bekanntmachung von 
Baukonzessionsaufträgen gemäß § 66 

ANHANG VII: Muster für die Bekanntmachung bei 
Bauaufträgen, die vorn Konzessionär 
vergeben werden gemäß § 66 

ANHANG X: Muster für die regelmäßige Bekanntmachung 
gemäß § 69 Abs. 2 

A) Bei Lieferaufträgen 
B) bei Bauaufträgen 

ANHANG VIII: Muster für die Bekanntmachung gemäß § 71 
Abs. 1 Z 1 

A) Bekanntmachung bei offenen Verfahren 
B) Bekanntmachung bei nicht offenen Verfahren 
C) Bekanntmachung bei Verhandlungsverfahren 

ANHANG IX: Muster für die Bekanntmachung über die 
Anwendung eines Prüfsystems gemäß § 74 
Abs. 9 

ANHANG XI: Muster für die Bekanntmachung über 
vergebene Aufträge gemäß § 76 Abs. 5 
I. Angaben für die Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften 
18535 

- 8 -
Vorgeschlagene Fassung: 

ANHANG VIII: Muster für die Bekanntmachung von 
Baukonzessionsaufträgen gemäß § 66 

ANHANG IX: Muster für die Bekanntmachung von 
Bauaufträgen, die vorn Konzessionär gemäß 
§ 66 vergeben werden 

ANHANG X: Muster für die Bekanntmachung von 
Dienstleistungsaufträgen gemäß §§ 46a Abs. 1 
Z 3, 46b und 66a 

A) Vorinformationsverfahren 
B) Offene Verfahren 
C) Nicht offene Verfahren 
D) Vergebene Auftr~ge 
E) Auftragsvergabe 

ANHANG XI: Muster für die Bekanntmachung von 
Wettbewerben gemäß § 66b 

A) Bekanntmachung über Wettbewerbe 
B) Ergebnisse von Wettbewerben 

ANHANG XII: Muster für die regelmäßige Bekanntmachung 
gemäß § 69 Abs. 2 

A) Bei Lieferaufträgen 
B) Bei Bauaufträgen 
C) Bei Dienstleistungsaufträgen 

ANHANG XIII: Muster für die Bekanntmachung gemäß § 71 
Abs. 1 Z 1 

A) Offene Verfahren 
B) Nicht offene Verfahren 
C) Verhandlungsverfahren 

ANHANG XIV: Muster für die Bekanntmachung über die 
Anwendung eines Prüfsystems gemäß § 74 
Abs. 9 

ANHANG XV: Muster für die Bekanntmachung über 
vergebene Aufträge gemäß § 76 Abs. 5 

I. Angaben für die Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften 
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Geltende Fassung: 

11. Nicht für die Veröffentlichung bestimmte Angaben 

18535 

- 9 -

Vorgeschlagene Fassung: 

11. Nicht für die Veröffentlichung bestimmte Angaben 

ANHANG XVI: Angaben über vergebene Aufträge gemäß § 68a 
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Geltende Fassung: 

1. Teil 
Geltungsbereich 

1. HAUPTSTÜCK 
Sachlicher Geltungsbereich 

Allgemeines 

§ 1. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für entgeltliche 
Lieferaufträge, deren Vertragsgegenstand der Kauf, das 
Leasing, die Miete, die Pacht oder der Ratenkauf, mit 
cder ohne Kaufoption, ~cn Waren, einschließlich von Ne­
benarbeiten wie das Verlegen und die Installation, ist. 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt für entgeltliche 
Bauaufträge, deren Vertragsgegenstand 

1. die Ausführung oder die Ausführung und die Planung 
von Bauvorhaben im Zu~ammenhang mit einer der in 
Anhang I genannten Tätigkeiten oder 

2. ein Bauwerk als Ergebnis einer Gesamtheit von Tief­
und Hochbauarbeiten, das seinem Wesen nach eine 
wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen 
soll, oder 

3. die Erbringung einer Bauleistung durch Dritte gemäß 
den vom öffentlichen Auftraggeber genannten 
Erfordernissen, gleichgültig mit welchen Mitteln 
dies erfolgt, 

ist. 

(3) Für Bauaufträge, die einen gemeinnützigen Zweck 
verfolgen und von anderen als öffentlichen 
Auftraggebern vergeben, von diesen aber zu mehr als 50 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

1. Teil 
Geltungsbereich 

1. HAUPTSTÜCK 
Sachlicher Geltungsbereich 

1. Abschnitt 
Auftragsarten 

Lieferaufträge 

§ 1. Dieses Bundesgesetz gilt für entgeltliche 
Lieferaufträge, deren Vertragsgegenstand der Kauf, das 
Leasing, die Miete, die Pacht oder rler Ratenkauf, mit 
oder ohne Kau{option, von Wargn, einschließlich ven Nd­
benarbeiten wie dem Verlegen und der Installation, ist. 

Bauaufträge und Baukonzessionsaufträge 

§ 1a. ('1) Dieses Bundesgesetz gilt für entgeltliche 
Bauaufträge, deren Vertragsgegenstand 

1. die Ausführung oder die gleichzeitige Ausführung 
und die Planung von Bauvorhaben im Zusammenhang 
mit einer der in Anhang I genannten Tätigkeiten 
oder 

2. ein Bauwerk, wobei als Bauwerk das Ergebnis 
einer Gesamtheit von Tief- und Hochbauarbeiten 
gilt, das seinem Wesen nach eine wirtschaftliche 
oder technische Funktion erfüllen soll, oder 

3. die Erbringung einer Bauleistung durch Dritte 
gemäß den vom öffentlichen Auftraggeber genannten 
Erfordernissen, gleichgültig mit welchen Mitteln 
dies erfolgt, 

ist. 

67/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
93 von 394

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



- 11 -
Geltende Fassung: 

v.H. direkt gefördert werden, gilt dieses Bundesgesetz 
nur, wenn es sich um Aufträge im sinne des Anhanges 
11 handelt. 

(6) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 
umfassen Bauaufträge auch die für ihre Ausführung 
erforderlichen Waren und Dienstleistungen. 

(4) Dieses Bundesgesetz gilt für 
Baukonzessionsaufträge, das sind Aufträge, deren 
Vertragsgegenstand von Abs. 2 nur insoweit abweicht, 
als die Gegenleistung für die Arbeiten ausschließlich 
in dem Recht zur Nut~ung ~es Bauwerkes oder in diesem 
Recht zuz~glich der Zahlung eines Preises besteht. 

(5) Im Telekommunikationssektor gilt dieses 
Bundesgesetz auch für Lieferaufträge über Software, 
sofern diese zum Betreiben eines öffentlichen 
Telekommunikationsnetzes oder zur Verwendung in 
Verbindung mit einem öffentlichen 
Telekommunikationsdienst erworben wird. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 
umfassen Bauaufträge auch die für ihre Ausführung 
erforderlichen Waren und Dienstleistungen. 

(3) Dieses Bundesgesetz gilt für 
Baukonzessionsaufträge, das sind Aufträge, deren 
Vertragsgegenstand von Abs. 1 nur insoweit abweicht, 
als die Gegenleistung für die Arbeiten ausschlieAlich 
i.n dem Recllt zur Nutzung des Bavwerkes ode~ in diesem 
Recht zuzüglich der Zahlung eines Preises besteht. 

Dienstleistungsaufträge 

§ Ib. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für entgeltliche 
Dienstleistungsaufträge im Sinne der Anhänge 111 und 
IV, ausgenommen 

1. Verträge über Erwerb oder Miete von oder Rechte 
an Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder 
anderem unbeweglichem Vermögen ungeachtet deren 
Finanzierungsmodalitäten, ausgenommen Verträge 
über finanzielle Dienstleistungen, die 
gleichzeitig, vor oder nach einern Kauf- oder 
Mietvertrag abgeschlossen werden; 

2. Kauf, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion 
von Programmen durch Rundfunk- oder 
Fernsehanstalten sowie Ausstrahlung von Sendungen: 
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Geltende Fassung: 

18535 

- 12 -
Vorgeschlagene Fassung: 

3. Fernsprechdienstleistungen, Telexdienste, 
Mobilfunk, Funkrufdienst und 
Satellitenkommunikation; 

4. Aufträge über Schiedsgerichts- und 
Schlichtungsleistungen; 

5. Verträge über finanzielle Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder 
Übertragung von Wertpapieren oder anderen 
Finanzinstrumenten sowie Dienstleistungen der 
Zentralbanken; 

6. Arbeitsverträge; 

7. Aufträge über Forschungs- und 
Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als 
derjenigen, deren Ergebnisse ausschließlich 
Eigentum des Auftraggebers für seinen Gebrauch 
bei der Ausübung seiner eigenen Tätigkeit sind, 
sofern die Dienstleistung vollständig durch den 
Auftraggeber vergütet wird; 

8. Verträge über öffentliche 
Dienstleistungskonzessionen. 

(2) Auf Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen 
gemäß Anhang IV sind, sind nur die Bestimmungen des 1. 
und des 4. Teiles sowie § 46, § 46b und § 50 
anzuwenden. 

(3) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen gemäß 
Anhang 111 und Anhang IV sind, sind nach den 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes zu vergeben, wenn 
der Wert der Dienstleistungen gemäß Anhang 111 größer 
ist als derjenige der Dienstleistungen gemäß 
Anhang IV. Andernfalls sind nur die Bestimmungen des 
1. und des 4. Teiles sowie § 46, § 46b und § 50 
anzuwenden. 
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- 13 -
Geltende Fassung: 

(7) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im TelekommuDikationssektor 

.gGlten Aufträge, die andere al~ die in Abs. 1 und 6 
genannten Dienstleistungen umfassen, als 
Lieferaufträge, wenn der Gesamtwert der Waren 
einschließlich des Wertes des für die Ausführung des 
Auftrages erforderlichen Verlegens und der hiefür 
erforderlichen Installation sowie der 
Software-Aufträge im Sinne des Abs. 5 höher ist als 
der Wert der anderen von dem Auftrag er faßten 
Dienstleistungen. 

Schwellenwerte bei Lieferaufträgen 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Vergabe von 
Lieferaufträgen durch die in Anlage 2 zu Anhang XVI 
des EWR-Abkommens genannten vergebenden Stellen dann, 
wenn der geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer 
mindestens 130 000 ECU beträgt. Im Bereich des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung gilt dies 
nur für Lieferaufträge betreffend Waren, die in Anhang 
I Teil 11 des Übereinkommens über das öffentliche 
Beschaffungswesen, BGBI. Nr. 452/1981, in der Fassung 
des Staatsvertrages BGBI. Nr. 46/1990, enthalten sind. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Abgrenzung zwischen Liefer­
und Dienstleistungsaufträgen 

§ lc. (1) Aufträge, die sowohl Lieferungen im Sinne 
des § 1 als auch Dienstleistungen im Sinne des § 1b 
zum Gegenstand haben, gelten als 
Dienstleistungsaufträge, wenn der Wert der vom Auftrag 
erfaßten Dienstleistungen höher ist als der Gesamtwert 
der Waren. Andernfalls gelten derartige Aufträge als 
Lieferaufträge. 

2. Abschnitt 
Schwellenwerte 

Schwellenwerte bei Lieferaufträgen 

§ 2. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Vergabe von 
Lieferaufträgen durch die in Anhang I der 
Richtlinie 93/36/EWG des Rates vorn 14. Juni 1993 über 
die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe 
öffentlicher Lieferaufträge, ABI. Nr. L 199 vorn 
9.8.1993, S. 1, in der Fassung des Anhangs I Ziffer XI 
Abschnitt E Nr. 2 der Beitrittsakte BGBI.Nr. 45/1995, 
genannten vergebenden Stellen dann, wenn der 
geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer den gemäß 
dem Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen, ABI. Nr. L 336 vom 23.12.1994, 
S. 273, festgesetzten Schwellenwert übersteigt. Im 
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Geltende Fassung: 

(2) 

(3) Bei Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf ist als 
geschätzter Auftragswert anzusetzen: 

1. Lei zeitlich begrenzten Verträgen mit höchstons 
zwölf Mcnaten Laufzeit der geschätzte Gesamtwert 
für die Laufzeit des Vertrages oder, bei einer 
Laufzeit von mehr als zwölf Monaten, der 
Gesamtwert einschließlich des geschätzten 
Restwertesi 

(4) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder bei 
Daueraufträgen ist als geschätzter Auftragswert 
entweder der tatsächliche Wert der entsprechenden 
Aufträge im vorangegangenen Finanz- bzw. Haushaltsjahr 
oder in den vorangegangenen zwölf Monaten, nach 
Möglichkeit unter Anpassung voraussichtlicher 
Änderungen bei Mengen oder Kosten während der auf die 
erste Lieferung folgenden zwölf Monate oder während 
der Laufzeit des Vertrages, soweit diese länger als 
zwölf Monate ist, anzusetzen. Die Berechnungsmethode 
darf nicht die Absicht verfolgen, die Anwendung dieses 
Bundesgesetzes zu umgehen. 

Schwellenwerte bei Bauaufträgen und 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung 
gilt dies nur für Lieferaufträge betreffend Waren, die 
in Anhang I Teil 11 des GATT-Übereinkommens über das 
öffentliche Beschaffungswesen, BGBl. Nr. 452/1981, in 
der Fassung des staatsvertrages, BGBl. Nr. 274/1995, 
enthalten sind. 

(2 ) 

(3) Bei Leasing, Miete, Pacht oder Ratenkauf ist als 
geschätzter Auftragswert anzusetzen: 

1. bei befristeten Verträgen mit höchstens zwölf 
Mon~ten Laufzeit der geschätzte Gesamtwert fü~ 
die Laufzeit des Vertrages oder, bei einer 
Laufzeit von mehr als zwölf Monaten, der 
Gesamtwert einschließlich des geschätzten 
Restwertesi 

(4) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder bei 
Daueraufträgen ist als geschätzter Auftragswert 
entweder 

1. der tatsächliche Wert der entsprechenden Aufträge 
im vorangegangenen Finanz- bzw. Haushaltsjahr 
oder in den vorangegangenen zwölf Monaten, nach 
Möglichkeit unter Anpassung an voraussichtliche 
Änderungen bei Mengen oder Kosten während der auf 
die erste Lieferung folgenden zwölf Monate, oder 

2. der geschätzte Gesamtwert während der auf die 
erste Lieferung folgenden zwölf Monate bzw. 
während der Laufzeit des Vertrages, soweit diese 
länger als zwölf Monate ist, 

anzusetzen. Die angewandte Berechnungsmethode darf 
nicht die Absicht verfolgen, die Anwendung dieses 
Bundesgesetzes zu umgehen. 

Schwellenwerte bei Bauaufträgen und 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Baukonzessionsaufträgen Baukonzessionsaufträgen 

§ 3. (1) .•• § 3. (1) ..• 

(2) Besteht ein Bauwerk aus mehreren Losen, für die (2) (bisheriger Text gleichbleibend) 
jeweils ein gesonderter Auftrag vergeben wird, so muß 
bei der Errechnung des in Abs. 1 angegebenen Betrages 
der Wert eines jeden Loses berücksichtigt werden. 
Beläuft sich der kumulierte Wert der Lose auf den in 
Abs. 1 genannten Betrag oder einen höheren, 
unterliegen alle Lose diesem Bundesgesetz. Dies gilt 
nicht für Lose, deren geschätzter Auftragswert ohne 
Umsatzsteuer weniger als eine Million ECU beträgt, 
sofern der kumu1ierte Auftrngswert dieser Lose 20 v.H. 
des kUloulierten Wertes aller Lose nicht übersteigt. 

18535 

Als Lose im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten auch 
gewerbliche Tätigkeiten im Sinne des Anhangs I 
(Gewerke) . 

Schwellenwerte bei Dienstleistungsaufträgen 

§ 3a. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Vergabe von 
Dienstleistungsaufträgen dann, wenn der geschätzte 
Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens 200 000 ECU 
beträgt. 

(2) Bei Aufträgen über die folgenden Dienstleistungen 
ist als geschätzter Auftragswert anzusetzen: 

1. bei Versicherungsleistungen die 
Versicherungsprämie; 

2. bei Bankdienstleistungen und anderen 
Finanzdienstleistungen die Entgelte und Gebühren, 
Provisionen und Zinsen sowie andere vergleichbare 
Vergütungen; 

3. bei Verträgen, die Planung zum Gegenstand haben, 
die Entgelte, die Honorare und sonstige 
Vergütungen. 
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Geltende Fassung: 

18535 

- 16 -
Vorgeschlagene Fassung: 

(3) Besteht eine Dienstleistung aus mehreren Losen, 
für die jeweils ein gesonderter Auftrag vergeben wird, 
so muß bei der Berechnung des in Abs. 1 angegebenen 
Betrages der Wert eines jeden Loses berücksichtigt 
werden. Beläuft sich der Wert der Lose auf den in 
Abs. 1 genannten Betrag oder einen höheren, so 
unterliegen alle Lose diesem Bundesgesetz. Dies gilt 
nicht für Lose, deren geschätzter Auftragswert ohne 
Umsatzsteuer weniger als 80 000 ECU beträgt, sofern 
der kumulierte Auftragswert dieser Lose 20 vH des 
kumulierten Wertes aller Lose nicht übersteigt. 

(4) Bei Dienstleistungsaufträgen, für die kein 
Gesamtp~eis arl]egeben wird, ist als geschdtztcr 
Auftragswert anzusetzen: 

1. bei befristeten Verträgen mit einer Laufzeit von 
höchstens 48 Monaten der geschätzte Gesamtwert 
für die Laufzeit des Vertrages; 

2. bei unbefristeten Verträgen oder Aufträgen mit 
einer Laufzeit von mehr als 48 Monaten das 
48fache der monatlichen Zahlung. 

(5) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder bei 
Daueraufträgen ist als geschätzter Auftragswert 
entweder 

1. der tatsächliche Wert der entsprechenden Aufträge 
im vorangegangenen Finanz- bzw. Haushaltsjahr 
oder in den vorangegangenen zwölf Monaten, nach 
Möglichkeit unter Anpassung an voraussichtliche 
Änderungen bei Mengen oder Kosten während der auf 
die erste Dienstleistungserbringung folgenden 
zwölf Monate, oder 

2. der geschätzte Gesamtwert während der auf die 
erste Dienstleistungserbringung folgenden zwölf 
Monate bzw. während der Laufzeit des Vertrages, 
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Geltende Fassung: 

Schwellenwerte im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 

§ 4. (1) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 
gilt dieses Bundesgesetz für die Vergabe von 
Lieferaufträgen dann, wenn der geschätzte Auftragswert 
ohne Umsatzsteuer mindestens 400 000 ECU beträgt, im 
Telekommunikationsbereich dann, wenn der geschätzte 
Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens 600 000 ECU 
beträgt. 

(2) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 
gilt dieses Bundesgesetz für die Vergabe von 
Bauaufträgen dann, wenn der geschätzte Auftragswert 
ohne Umsatzsteuer mindestens fünf Millionen ECU 
beträgt. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

soweit diese länger als zwölf Monate ist, 

anzusetzen. 

(6) Sieht der beabsichtigte Dienstleistungsauftrag 
optionsrechte vor, so ist der geschätzte Auftragswert 
auf Grund des größtmöglichen Gesamtwertes unter 
Einbeziehung der optionsrechte zu berechnen. 

(7) Die angewandte Berechnungsmethode darf nicht die 
Absicht verfolgen, die Anwendung dieses Bundesgesetzes 
zu umgehen. 

(S) Ein Beschaffungs&uftrag für eine bestimmte Mqnge 
von Dienstleistungen darf nicht in der Absicht 
aufgeteilt werden, ihn der Anwendung dieses 
Bundesgesetzes zu entziehen. 

Schwellenwerte im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 

§ 4. (1) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 
gilt dieses Bundesgesetz für die Vergabe von Liefer­
und Dienstleistungsaufträgen dann, wenn der geschätzte 
Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens 400 000 ECU 
beträgt, im Telekommunikationssektor dann, wenn der 
geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens 
600 000 ECU beträgt. 

(2) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 
gilt dieses Bundesgesetz für die Vergabe von 
Bauaufträgen dann, wenn der geschätzte Auftragswert 
ohne Umsatzsteuer mindestens fünf Millionen ECU 
beträgt. 

(3) Bei Aufträgen über die folgenden Dienstleistungen 
ist als geschätzter Auftragswert anzusetzen: 
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Geltende Fassung: 

(3) Bei Lieferaufträgen über Leasing, Miete, Pacht 
oder Ratenkauf ist als geschätzter Auftragswert 
anzusetzen: 

1. bei befristeten Aufträgen mit höchstens zwölf 
Monaten Laufzeit der geschätzte Auftragswert für 
die gesamte Laufzeit, bei längerer Laufzeit der 
Gesamtwert des Auftrages einschließlich des 
geschätzten Restwertes; 

2. bei unbefristeten Aufträgen oder bei unbestimmter 
Auftragsdauer der voraussichtliche Gesamtbetrag der 
während der ersten vier Jahre zu leistenden 
Zahlungen. 

(4) Sieht der beabsichtigte Auftrag Optionsrechte vor, 
so ist der Auftragswert aufgrund des größtmöglichen 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

1. bei Versicherungsleistungen die 
Versicherungsprämie; 

2. bei Bankdienstleistungen und anderen 
Finanzdienstleistungen die Entgelte und 
Gebühren, Provisionen und Zinsen sowie andere 
vergleichbare Vergütungen; 

3. bei Verträgen, die Planung zum Gegenstand haben, 
die Entgelte, die Honorare und sonstige 
Vergütungen. 

(4) Bei Liefera\1fträgen über Leasing, Miete, Pacht 
od~r Ratenkauf ist als geschät~tel Auftr~gsw€rt 
anzusetzen: 

1. bei befristeten Verträgen mit höchstens zwölf 
Monaten Laufzeit der geschätzte Gesamtwert für 
die Laufzeit des Vertrages oder, bei einer 
Laufzeit von mehr als zwölf Monaten, der 
Gesamtwert einschließlich des geschätzten 
Restwertes; 

2. bei unbefristeten Verträgen oder bei 
zweifelhafter Vertragsdauer das 48fache der 
monatlichen Zahlung. 

(5) Bei Dienstleistungsaufträgen, für die kein 
Gesamtpreis angegeben wird, ist als geschätzter 
Auftragswert anzusetzen: 

1. bei befristeten Verträgen mit einer Laufzeit von 
höchstens 48 Monaten der geschätzte Gesamtwert 
für die Laufzeit des Vertrages; 

2. bei unbefristeten Verträgen oder Aufträgen mit 
einer Laufzeit von mehr als 48 Monaten das 
48fache der monatlichen Zahlung. 

(6) Sieht der beabsichtigte Liefer- oder 
Dienstleistungsauftrag Optionsrechte vor, so ist der 
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Geltende Fassung: 

Umfanges von Kauf, Leasing, Miete, Pacht oder 
Ratenkauf unter Einbeziehung der Optionsrechte zu 
berechnen. 

(5) Handelt es sich um eine Beschaffung von 
Lieferungen für einen bestimmten Zeitraum mittels 
einer Reihe von Aufträgen, die an einen oder an 
mehrere Auftragnehmer zu vergeben sind, oder von 
Daueraufträgen, so ist als geschätzter Auftragswert 
anzusetzen: 

1. der nach Möglichkeit. zur Berücksichtigung 
voraussichtlicher Änderung~n bei Mengen od~r KORten 
während der folgenden zwölf Monate zu berichtigende 
Gesamtwert der Aufträge, die während des 
vorangegangenen Finanz- bzw. Haushaltsjahres oder 
der vorangegangenn zwölf Monate vergeben worden 
sind und ähnliche Merkmale aufweisen, oder 

2. der kumulierte Wert der Aufträge, die in den zwölf 
Monaten nach Erteilung des ersten Auftrages, bei 
Laufzeiten von mehr als zwölf Monaten jedoch 
während der gesamten Auftragsdauer zu vergeben sind. 

(6) Der geschätzte Auftragswert einer 
Rahmenvereinbarung ist der geschätzte Höchstwert aller 
für diesen zeitraum geplanten Aufträge. 

(7) Der geschätzte Auftragswert eines Bauauftrages ist 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

geschätzte Auftragswert auf Grund des größtmöglichen 
Umfangs von Kauf, Leasing, Miete Pacht oder Ratenkauf 
bzw. Gesamtwertes unter Einbeziehung der Optionsrechte 
zu berechnen. 

(7) Bei regelmäßig wiederkehrenden Liefer- oder 
Dienstleistungsaufträgen oder bei Daueraufträgen ist 
als geschätzter Auftragswert entweder 

1. der tatsächliche Wert der entsprechenden 
Auftr~ge im vorangegangenen Finanz- hzw. 
IIau3hal~Gjahr oder in d~n vorangeg&n1enEn 
zwölf Monaten, nach Möglichkeit unter Anpassung 
an voraussichtliche Änderungen bei Mengen oder 
Kosten während der auf die erste Lieferung oder 
Dienstleistungserbringung folgenden zwölf 
Monate, oder 

2. der geschätzte Gesamtwert während der auf die 
erste Lieferung oder Dienstleistungserbringung 
folgenden zwölf Monate bzw. während der Laufzeit 
des Vertrages, soweit diese länger als 
zwölf Monate ist, 

anzusetzen. 

(8) Die Berechnung des geschätzten Wertes eines 
Auftrages, der sowohl Dienstleistungen als auch 
Lieferungen umfaßt, hat auf der Grundlage des 
Gesamtwertes der Dienstleistungen und Lieferungen ohne 
Berücksichtigung ihrer jeweiligen Anteile zu erfolgen. 
Diese Berechnung hat den Wert der Arbeiten für das 
Verlegen und die Installation zu umfassen. 

(9) Der geschätzte Auftragswert einer 
Rahmenvereinbarung ist der geschätzte Höchstwert aller 
für diesen zeitraum geplanten Aufträge. 

(10) Der geschätzte Auftragswert eines Bauauftrages 
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Geltende Fassung: 

der Gesamtwert des Bauwerkes, wobei als Bauwerk das 
Ergebnis einer Gesamtheit von Hoch- und 
Tiefbauarbeiten gilt, das seinem Wesen nach eine 
wirtschaftliche Funktion erfüllen soll. 

(8) Für die Berechnung des geschätzten Auftragswertes 
gilt bei der Auf teilung einer Lieferung in mehrere 
Lose § 2 Abs. 5, bei der Auf teilung eines Bauwerkes in 
mehrere Lose § 3 Abs. 2. 

(9) Bei der Berechnung des geschätzten Auftragswertes 
von Bauaufträgen haben die Auftraggeber den Wert aller 
·für -die Ausführung der Arbeiten 2rforderlichen Ware~ 
und Dienstleistungen, die sie dem Auftragn~hmer zur 
Verfügung stellen, einzubeziehen. 

(10) Der Wert der Waren, die für die Ausführung eines 
bestimmten Bauauftrages nicht erforderlich sind, darf 
zum Wert dieses Auftrages nicht mit der Folge 
hinzugefügt werden, daß die Beschaffung dieser Waren 
der Anwendung dieses Bundesgesetzes entzogen wird. 

(11) Die Auftraggeber dürfen die Anwendung dieses 
Bundesgesetzes nicht dadurch umgehen, daß sie die 
Aufträge aufteilen oder für die Berechnung des 
Auftragswertes besondere Modalitäten anwenden. 

Berechnung der Schwellenwerte in SChilling 

§ 5. (1) Für die Höhe der Schwellenwerte ist der nach 
den folgenden Bestimmungen festgelegte 
Schillinggegenwert maßgeblich. 

(2) Die Höhe der jeweils gültigen Schwellenwerte in 
Schilling ergibt sich aus der Veröffentlichung der 
betreffenden Beträge durch die 
EFTA-überwachungsbehörde im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften. 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

ist der Gesamtwert des Bauwerkes, wobei als Bauwerk 
das Ergebnis einer Gesamtheit von Hoch- und 
Tiefbauarbeiten gilt, das seinem Wesen nach eine 
wirtschaftliche oder technische Funktion erfüllen soll. 

(11) Für die Berechnung des geschätzten Auftragswertes 
gilt bei der Auf teilung einer Lieferung in mehrere 
Lose § 2 Abs. 5, bei der Auf teilung eines Bauwerkes in 
mehrere Lose § 3 Abs. 2 und bei der Auf teilung eines 
Dienstleistungsauftrages in mehrere Lose § 3a Abs. 3. 

(12) Bei der Berechnung des geschätzten AUftragswertes 
von Bauauftr~gen haben die Auftraggeber den Wert aller 
fü~ di9 Au:::;führung der Arbd_teIl erforderlichen TNaren 
und Dienstleistungen, die sie dem Auftragnehmer zur 
Verfügung stellen, einzubeziehen. 

(13) Der Wert der Waren oder Dienstleistungen, die für 
die Ausführung eines bestimmten Bauauftrages nicht 
erforderlich sind, darf zum Wert dieses Auftrages 
nicht mit der Folge hinzugefügt werden, daß die 
Beschaffung dieser Waren oder Dienstleistungen der 
Anwendung dieses Bundesgesetzes entzogen wird. 

(14) Die Auftraggeber dürfen die Anwendung dieses 
Bundesgesetzes nicht dadurch umgehen, daß sie die 
Aufträge aufteilen oder für die Berechnung des 
Auftragswertes besondere Modalitäten anwenden." 

Berechnung der Schwellenwerte in Schilling 

§ 5. (1) Für die Höhe der Schwellenwerte ist der von 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaften (im 
folgenden als "Kommission" bezeichnet) festgelegte 
Schillinggegenwert maßgeblich. 

(2) Die Höhe der jeweils gültigen Schwellenwerte in 
Schilling ergibt sich aus der Veröffentlichung der 
betreffenden Beträge durch die Kommission im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften. Der Bundeskanzler hat 
diese Schwellenwerte kundzumachen. 
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Geltende Fassung: 

(3) Solange keine Veröffentlichung im Sinne des Abs. 2 
vorliegt, hat der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten die jeweils gültigen Schwellenwerte in 
Schilling durch Verordnung festzustellen. Hiebei hat 
die Berechnung auf den durchschnittlichen Tageskursen 
des Schilling in ECU für die 24 Monate zu beruhen, die 
mit Ablauf des 31. Oktober des der Überprüfung 
vorausgehenden Jahres enden. 

(4) Die Berechnung der Schwellenwerte in Schilling 
gemäß Abs. 3 hat erstmals zum 1. Jänner 1993 zu 
erfolg~n. Si~ ist - solange keine Ver6ffentlichung im 
Sinne des Abs. 2 vorliegt - ab 1. Jänner 1995 in 
Abständen von zwei Jahren zu überprüfen. 

2. HAUPTSTÜCK 
Persönlicher Geltungsbereich 

§ 6. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Vergabe von 
Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber, das sind 

2. Stiftungen, Fonds und Anstalten, wenn sie zumindest 
teilrechtsfähig sind und von Organen des Bundes 
oder von Personen verwaltet werden, die hiezu von 
Organen des Bundes bestellt sind, 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(3) Die Bundesregierung kann durch Verordnung anstelle 
der in § 2 Abs. 1 und 2, § 3 Abs. 1 und 2, § 3a Abs. 1 
und 3 und § 4 Abs. 1 und 2 festgesetzten Schwellen­
und Loswerte, soweit völkerrechtliche Verpflichtungen 
österreichs oder die Änderung gemeinschaftsrechtlicher 
Vorschriften dies erforderlich machen, andere 
Schwellen- und Loswerte festsetzen. 

(aufgehoben) 

2. HAUPTSTÜCK 
Persönlicher Geltungsbereich 

§ 6. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Vergabe von 
Aufträgen durch öffentliche Auftraggeber, das sind 

2. stiftungen, Privatstiftungen, Fonds und Anstalten 
sowie sonstige Körperschaften des öffentlichen 
Rechts und Selbstverwaltungskörperschaften des 
Bundes, soweit sie zu dem Zweck gegründet wurden, 
im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu 
erfüllen, die nicht gewerblicher Art sind, wenn sie 
zumindest teil rechtsfähig sind und 

a) von Organen des Bundes oder von Personen 
verwaltet werden, die hiezu von Organen des 
Bundes bestellt sind, oder 

b) hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht des 
Bundes unterliegen oder 

c) überwiegend vom Bund finanziert werden, 

3. (Verfassungsbestimmung) Unternehmungen gemäß 
Artikel 126b Abs. 2 B-VG, soweit sie zu dem Zweck 
gegründet wurden, im Allgemeininteresse liegende 
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Geltende Fassung: 

(2) Dieses Bundesgesetz gilt - unbeschadet des § 68 -
ferner für die Vergabe von Aufträgen durch private 
Auftraggeber, das sind von Abs. 1 Z 3 nicht er faßte 
Unternehmer, die zumindest eine der in § 67 Abs. 2 
genannten Titigkeiten auf der Grundlage von besonderen 
oder ausschließlichc~l Re~hten ausüben, ~ie ihnen von 
einer zuständigen Behörde gewährt wurden. 

3. HAUPTSTÜCK 

Ausnahmen vom Geltungsbereich 

§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht 

1. für Auftragsvergaben durch die Länder, 
Gemeinden oder Gemeindeverbände, 

2. wenn der Schutz wesentlicher Interessen der 
Staatssicherheit es gebietet, 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Aufgaben zu erfüllen, die nicht gewerblicher Art 
sind, und die finanzielle Beteiligung des Bundes 
jene der anderen Rechtsträger überwiegt - für 
sonstige, der Rechnungshofkontrolle unterliegende 
Unternehmungen, die diese Kriterien erfüllen, 
obliegt die Regelung der Auftragsvergabe in 
Gesetzgebung und Vollziehung den Ländern -

(2) Dieses Bundesgesetz gilt - unbeschadet des § 68 -
ferner für die Vergabe von Aufträgen durch öffentliche 
Unternehmen, die zumindest eine der in § 67 Abs. 2 
genannten Tätigkeiten ausüben, und für die Vergabe von 
Aufträgen durch private Auftraggeber, die zuminde3t 
eine der in § 67 Abs. 2 genannten Tätigkeiten auf der 
Grundlage von besonderen oder ausschließlichen Rechten 
ausüben, die ihnen von einer zuständigen Behörde 
gewährt wurden. 

(3) Für Bauaufträge im Sinne des Anhanges 11, die von 
anderen als öffentlichen Auftraggebern vergeben 
werden, sowie in Verbindung mit Bauaufträgen im sinne 
des Anhanges 11 vergebene Dienstleistungsaufträge gilt 
dieses Bundesgesetz nur, wenn diese Aufträge von 
öffentlichen Auftraggebern zu mehr als 50 vH 
finanziert oder direkt gefördert werden. 

3. HAUPTSTÜCK 

Ausnahmen vom Geltungsbereich 

§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht 

1. mit Ausnahme des § 96 für Auftragsvergaben 
durch die Länder, Gemeinden oder 
Gemeindeverbände, 

2. wenn für die Ausführung der Leistungen 
besondere Sicherheitsrnaßnahmen erforderlich 
sind oder der Schutz wesentlicher Interessen 
der Staatssicherheit es gebietet, 
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Geltende Fassung: 

3. für Lieferungen von Waren im Bereich des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung, auf 
die Artikel 123 des Abkommens über den 
Europäischen wirtschaftsraum (EWR-Abkommen) 
Anwendung findet, 

4. für Aufträge aufgrund eines besonderen 
Verfahrens einer internationalen organisation 
sowie 

5. für Aufträge aufgrund eines intern~tionalen 
Abkomm3ns zwischep einern Mit3liedstaat des 
EWR-Abkommens und einern oder mehreren 
Drittländern für ein von den Vertragsstaaten 
gemeinsam zu verwirklichendes, zu tragendes 
oder zu nutzendes Objekt. 

(2) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 
findet dieses Bundesgesetz nur Anwendung, soweit sich 
dies aus dem 4. Hauptstück des 3. Teiles ergibt. Auf 
Vergaben in diesen Bereichen finden die Bestimmungen 
des 4. Teiles keine Anwendung. 

(3) Das Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen, BGBl. Nr. 452/1981, in der jeweils 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

3. für Lieferungen von Waren und für die 
Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des 
Bundesministeriums für Landesverteidigung, auf 
die Art. 223 des Vertrages zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft (EGV) Anwendung 
findet, 

4. für Aufträge aufgrund eines besonderen 
Verfahrens einer internationalen Organisation, 

5. für Auftr~ge aufgrund eines zwischen der 
Republik österreich und ~inem oder rn8hreren 
staaten, die nicht Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens sind, abgeschlossenen 
staatsvertrages über Lieferungen, 
Bauleistungen, Dienstleistungen oder 
Wettbewerbe für ein von den Vertragsparteien 
gemeinsam zu verwirklichendes, zu tragendes 
oder zu nutzendes Objekt oder Vorhaben, wobei 
der Kommission der Europäischen Gemeinschaft 
der Abschluß jedes Abkommens mitzuteilen und 
dessen Text zu übermitteln ist, sowie 

6. für Dienstleistungsaufträge, die an einen 
Auftraggeber im sinne des § 6 Abs. 1 aufgrund 
eines ausschließlichen Rechts vergeben werden, 
das dieser aufgrund von mit dem EGV 
übereinstimmenden Rechts- oder 
Verwaltungsvorschriften innehat. 

(2) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 
findet dieses Bundesgesetz nur Anwendung, soweit sich 
dies aus dem 5. Hauptstück des 3. Teiles und dem 
4. Teil ergibt. 

(3) Das Übereinkommen über das öffentliche 
Beschaffungswesen, BGBl. Nr. 452/1981, in der jeweils 
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Geltende Fassung: 

geltenden Fassung, bleibt unberührt. 

4. HAUPTSTÜCK 

Erweiterung des Anwendungsbereiches 

§ 8. (1) Die Bundesregierung kann mit Verordnung den 
~. und 4. Teil dieses Bundesgesetze~ für die in Anlase 
2 zu Anhang XVI des EWR-Abkommens genannten 
vergebenden stellen sowie für im § 6 Abs. 1 Z 2 bis 4 
genannte Auftraggeber auch unterhalb der in den §§ 2 
bis 4 festgelegten Schwellenwerte für bindend 
erklären, wenn dies im Interesse des Wettbewerbes, des 
Rechtsschutzes von Bewerbern oder Bietern und im 
Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise bei der 
Vergabe von Aufträgen zweckmäßig ist. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

geltenden Fassung, und das Übereinkommen über das 
öffentliche Beschaffungswesen, ABI Nr. L 336 vorn 
23.12.1994, 273, in der jeweils geltenden Fassung, 
bleiben unberührt. 

4. HAUPTSTÜCK 

Erweiterung des Geltungsbereiches 

Vergabe von Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte 

~ 8. (1) Unterhalb der in den §~ 2 bis 3a festgelegten 
Schwcll~n~e~t~ h&ben die in § 6 Abs. 1 Z 1 bis 1 
genannten Auftraggeber die Bestimmungen der ÖNORM A 
2050 "Vergabe von Aufträgen über Leistungen -
Ausschreibung, Angebot und Zuschlag - Verfahrerisnorm" 
vorn 1. Jänner 1993, Anlage zur Allgemeinen 
Bundesvergabeverordnung - ABVV, BGBI Nr. 17/1994, bei 
der Vergabe von Aufträgen anzuwenden, soweit ihr 
Inhalt nicht gemeinschaftsrechtlichen oder 
bundesgesetzlichen Regelungen - abgesehen von den 
Bestimmungen des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes -
oder den auf Grund des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes 
erlassenen Verordnungen widerspricht. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Aufträge, die ein 
Auftraggeber zum Zweck der Durchführung einer in § 67 
Abs. 2 beschriebenen Tätigkeit im Bereich der Wasser-, 
Energie- und Verkehrsversorgung sowie im 
Telekommunikationsbereich vergibt. 

(3) Die Bundesregierung hat mit Verordnung die im 
Interesse des Wettbewerbes und der Gleichbehandlung 
von Bewerbern oder Bietern erforderlichen Anpassungen 
und Ergänzungen zu der in Abs. 1 genannten 
ÖNORM A 2050 insbesondere hinsichtlich der 
vergaberechtlichen Regelungen von 
Dienstleistungsaufträgen, der Maßgeblichkeit des 
geschätzten Auftragswertes für die Wahl des 
Vergabeverfahrens, der Ausschließungsgründe vorn 
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Geltende Fassung: 

18535 

- 25 -
Vorgeschlagene Fassung: 

Vergabeverfahren, der Umgehungsverbote und der 
technischen Spezifikationen vorzunehmen. 

(4) Die Bestimmungen der §§ 96 und 97 sind auf die 
Vergabe von Aufträgen unterhalb der in den §§ 2 bis 4 
festgelegten Schwellenwerte sinngemäß anzuwenden. 

Erweiterung des Rechtsschutzbereiches 

§ Ba. (1) Die Bundesregierung kann mit Verordnung das 
1., 2. und 4. Hauptstück des 4. Teiles dieses 
Bundesgesetzes für in § 6 Abs. 1 Z 1 bis 4 genannte 
Auftraggeber auch unterhalb der in den §§ 2 bis 3a 
festgelegten Schwellenwerte für bindend e~klären, wenh 
dies im Interesse des Wettbewerbes, des Rechtsschutzes 
von Bewerbern oder Bietern und im Interesse einer 
einheitlichen Vorgangsweise bei der Vergabe von 
Aufträgen zweckmäßig ist und folgende Auftragswerte 
nicht unterschritten werden: 

1. bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen gemäß 
§§ 1 und 1b eine Million Schilling ohne 
Umsatzsteuer, 

2. bei Bau- und Baukonzessionsaufträgen gemäß § 1a 
Abs. 1 Z 2 und 3 und Abs. 3 sowie § 6 Abs. 3 
14 Millionen Schilling ohne Umsatzsteuer, 

3. bei Bau- und Baukonzessionsaufträgen gemäß § 1a 
Abs. 1 Z 1 sieben Millionen Schilling ohne 
Umsatzsteuer. 

(2) Die Erweiterung gemäß Abs. 1 gilt nicht für 
Aufträge, die ein Auftraggeber zum Zweck der 
Durchführung einer in § 67 Abs. 2 beschriebenen 
Tätigkeit im Bereich der Wasser-, Energie- und 
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationsbereich 
vergibt. 

(3) Bis zur Erlassung einer Verordnung der 
Bundesregierung gemäß Abs. 1 kann jeder Bundesminister 
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Geltende Fassung: 

2. Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

1. HAUPTSTÜCK 

Begriffsbestimmungen 

§ 9. Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind 
folgende Begriffsbestimm'mgen maßgebend: 

18535 

- 26 -
Vorgeschlagene Fassung: 

für seinen Wirkungsbereich eine solche Verordnung 
erlassen. 

2. Teil 

Allgemeine Bestimmungen 

1. HAUPTSTÜCK 

Begriffsbestimmungen 

§ 9. Im Geltungsbereich dieses Bundesgesetzes sind 
folgende Begriffsbestimmungen roaßgebend: 

6. Verbundenes Unternehmen ist jedes Unternehmen, 
dessen Jahresabschluß gemäß § 228 HGB mit 
demjenigen des Auftraggebers, Bewerbers oder 
Bieters konsolidiert ist: im Fall von 
Auftraggebern, Bewerbern oder Bietern, die nicht 
unter diese Bestimmung fallen, sind verbundene 
Unternehmen diejenigen, auf die der Auftraggeber, 
Bewerber oder Bieter unmittelbar oder mittelbar 
einen beherrschenden Einfluß ausüben kann oder die 
einen beherrschenden Einfluß auf den Auftraggeber, 
Bewerber oder Bieter ausüben können oder die ebenso 
wie der Auftraggeber, Bewerber oder Bieter dem 
beherrschenden Einfluß eines anderen Unternehmens 
unterliegen, sei es aufgrund der 
Eigentumsverhältnisse, der finanziellen Beteiligung 
oder der für das Unternehmen geltenden 
Vorschriften. Ein beherrschender Einfluß ist zu 
vermuten, wenn ein Unternehmen unmittelbar oder 
mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals 
eines anderen Unternehmens besitzt oder über die 
Mehrheit der mit den Anteilen eines anderen 
Unternehmens verbundenen stimmrechte verfügt oder 
mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganes eines 
anderen Unternehmens bestellen kann. 
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Geltende Fassung: 

14. Zuschlag ist die an den Bieter abgegebene 
Erklärung, sein Angebot anzunehmen. 

15. Technische Spezifikationen für Lieferaufträge sind 
sämtliche - insbesondere in den 
Ausschreibungsunterlagen enthaltene - technische 
Vorschriften, die die Merkmale eines Erzeugnisses 
festlegen, wie Qualitätsstufen, 
Leistungsfähigkeit, Sicherheit oder Abmessungen, 
einschließlich der Vorschriften über Terminologie, 
Bildzeichen, Prüfungen und Prüfverfahren, 
Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, mit 

deren Hilf~ ein Material, ein Erzeugnis oder eine 
Lieferung objektiv gekennzeichnet sein muß, um der 
vom Auftraggeber vorgesehenen Zweckbestimmung zu 
entsprechen. 

16. Technische Spezifikationen für Bauaufträge sind 
sämtliche - insbesondere in den 
Ausschreibungsunterlagen enthaltene - technische 
Anforderungen an eine Bauleistung, ein Material, 
ein Erzeugnis oder eine Lieferung, mit deren Hilfe 
die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis oder 
die Lieferung so bezeichnet werden können, daß sie 
ihren durch den Auftraggeber festgelegten 
Verwendungs zweck erfüllen. Zu diesen technischen 
Anforderungen gehören Qualitätsstufen, 
Leistungsfähigkeit, Sicherheit und Abmessungen, 
ebenso die Vorschriften für Materialien, 
Erzeugnisse oder Lieferungen hinsichtlich 
Qualitätssicherung, Terminologie, Bildzeichen, 
Prüfungen und Prüfverfahren, Verpackung, 
Kennzeichnung und Beschriftung. Außerdem gehören 
dazu auch die Vorschriften für die Planung und die 
Berechnung von Bauwerken, die Bedingungen für die 
Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die 
Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle 
anderen technischen Anforderungen, die der 
Auftraggeber bezüglich fertiger Bauwerke oder der 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

15. Zuschlag ist die an den Bieter abgegebene 
schriftliche Erklärung, sein Angebot anzunehmen. 

Z 6 bis Z 14 werden Z 7 bis Z 15 

16. Technische Spezifikationen sind sämtliche 
- insbesondere in den Ausschreibungsunterlagen 
enthaltene - technische Anforderungen an eine 
Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis, eine 
Lieferung oder eine Dienstleistung, mit deren 
Hilfe die Bauleistung, das Material, das 
Erzeugnis, die Lieferung oder die Dienstleistung 
so bezeichnet werden können, daß sie ihren durch 
den Auftraggeber festgelegt~n Verwendengszweck 
erfüllen. Zu diesen technischen Anforderungen 
können Qualitätsstufen, Leistungsfähigkeit, 
Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit oder Abmessungen 
ebenso gehören wie Vorschriften für Materialien, 
Erzeugnisse, Lieferungen oder Dienstleistungen 
hinsichtlich Qualitätssicherung, Terminologie, 
Bildzeichen, Prüfungen und Prüfverfahren, 
Verpackung, Kennzeichnung und Beschriftung, mit 
deren Hilfe ein Material, ein Erzeugnis oder eine 
Lieferung objektiv gekennzeichnet sein muß, um der 
vom Auftraggeber vorgesehenen Zweckbestimmung zu 
entsprechen. Außerdem gehören dazu auch die 
Vorschriften für die Planung und die Berechnung 
von Bauwerken, die Bedingungen für die Prüfung, 
Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die 
Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle 
anderen technischen Anforderungen, die der 
Auftraggeber bezüglich fertiger Bauwerke oder der 
dazu notwendigen Materialien oder Teile durch 
allgemeine oder spezielle Vorschriften anzugeben 
in der Lage ist. 
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Geltende Fassung: 

dazu notwendigen Materialien oder Teile durch 
allgemeine oder spezielle Vorschriften anzugeben 
in der Lage ist. 

18. Europäische Normen sind die von dem Europäischen 
Komitee für Normung (CEN) oder dem Europäischen 
Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) 
gemäß deren gemeinsamen Regeln als Europäische 
Normen (EN) oder Harmonisierungsdokumente (HO) 
angenommenen Normen. 

19. Europäischt technische Zulassung ist eine positive 
technische Beurteilung der Brauchbarkeit eines 
Produktes hinsichtlich der Erfüllung der 
wesentlichen Anforderungen an bauliche Anlagen; 
sie erfolgt auf Grund der spezifischen Merkmale 
des Produktes und der festgelegten Anwendungs- und 
Verwendungsbedingungen. Die europäische technische 
Zulassung wird von einer zu diesem Zweck von einer 
Vertragspartei des EWR-Abkommens zugelassenen 
organisation erteilt. 

20. Gemeinsame technische Spezifikation ist eine 
technische Spezifikation, die nach einem von einer 
Vertragspartei des EWR-Abkommens anerkannten 
Verfahren erarbeitet wurde, um die einheitliche 
Anwendung eines Produktes in allen Vertragsstaaten 
des EWR-Abkommens sicherzustellen, und die im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
veröffentlicht worden ist. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

18. Europäische Normen sind die von dem Europäischen 
Komitee für Normung (CEN) oder dem Europäischen 
Komitee für Elektrotechnische Normung (CENELEC) 
gemäß deren gemeinsamen Regeln als Europäische 
Normen (EN) oder Harmonisierungsdokumente (HO) 
oder von dem Europäischen Institut für 
Telekommunikationsnormen (ETSI) entsprechend 
seinen eigenen Vorschriften als Europäische 
Telekommunikationsnormen (ETS) angenommene ~Jormp.n. 

19. Europäische technische Zulassung ist eine positive 
technische Beurteilung der Brauchbarkeit eines 
Produktes hinsichtlich der Erfüllung der 
wesentlichen Anforderungen an bauliche Anlagen; 
sie erfolgt auf Grund der spezifischen Merkmale 
des Produktes und der festgelegten Anwendungs- und 
Verwendungsbedingungen gemäß der Richtlinie 
89/106/EWG des Rates vom 21.0ezember 1988 zur 
Angleichung der Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Bauprodukte, ABI Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 12. 
Die europäische technische Zulassung wird von 
einer zu diesem Zweck von einer Vertragspartei des 
EWR-Abkommens zugelassenen Organisation erteilt. 

20. Gemeinsame technische Spezifikation ist eine 
technische Spezifikation, die nach einem von den 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens anerkannten 
Verfahren erarbeitet und im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht wurde. 

21. Europäische Spezifikation ist eine gemeinsame 
technische Spezifikation, eine europäische 
technische Zulassung oder eine innerstaatliche 
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Geltende Fassung: 

21. Wesentliche Anforderungen sind Anforderungen 
betreffend die Sicherheit, die Gesundheit und 
andere für die Allgemeinheit wichtige Aspekte, 
denen die Bauwerke genügen müssen. 

22. Rahmenvereinbarung ist eine übereinkunft zwischen 
einem Auftraggeber und einem oder mehreren 
Lieferanten oder Unternehmen, die zum Ziel hat, 
die Bedingungen für die Aufträge, die während 
eines bestimmten zeitraums vergeben werden sollen, 
fe8t~ulegen, insbeEond~re in bezug ~uf den in 
Aussicht genommenen Preis und gegebenenfalls die 
in Aussicht genommene Menge. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Norm, durch die eine europäische Norm umgesetzt 
wird. 

22. Wesentliche Anforderungen sind Anforderungen 
betreffend die Sicherheit, die Gesundheit und 
andere für die Allgemeinheit wichtige Aspekte, 
denen die Bauwerke genügen müssen. 

23. Rahmenvereinbarung ist eine übereinkunft zwischen 
einem Auftraggeber und einem oder mehreren 
Lieferanten oder Unternehmen, die zum Ziel hat, 
die Bedingungen für die Aufträge, die während 
eines bestimmten zeitraums vergeben werden sollen, 
festzuleg2n, iilsbesolidere in 'i:>ezug auf der. in 
Aussicht genommenen Preis und gegebenenfalls die 
in Aussicht genommene Menge. 

24. Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dazu 
dienen, dem Auftraggeber insbesondere auf den 
Gebieten der Raumplanung, Stadtplanung, der 
Architektur, des Bauwesens (Planungswettbewerbe) 
oder der Datenverarbeitung einen Plan oder eine 
Planung zu verschaffen, dessen oder deren Auswahl 
durch ein Preisgericht aufgrund vergleichender 
Beurteilung mit oder ohne Verteilung von Preisen 
erfolgt. 

25. Öffentliches Unternehmen ist jedes Unternehmen, 
auf das der Bund aufgrund von Eigentum, 
finanzieller Beteiligung oder der für das 
Unternehmen einschlägigen Vorschriften unmittelbar 
oder mittelbar einen beherrschenden Einfluß 
ausüben kann. Die Ausübung eines beherrschenden 
Einflusses wird vermutet, wenn der Bund 
unmittelbar oder mittelbar 

- die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des 
Unternehmens besitzt oder 

- über die Mehrheit der mit den Anteilen des 
Unternehmens verbundenen stimmrechte verfügt 
oder 
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Geltende Fassung: 

18535 

- 30 -
Vorgeschlagene Fassung: 

- mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorgans 
des Unternehmens bestellen kann. 

26. Besondere oder ausschließliche Rechte sind Rechte, 
die sich aus einer von der zuständigen Behörde 
erteilten Genehmigung ergeben, wonach die Ausübung 
einer bestimmten Tätigkeit einem oder mehreren 
Auftraggeber(n) vorbehalten wird. Dies wird 
insbesondere angenommen, wenn ein Auftraggeber 

1. zum Bau eines Netzes oder anderer 
Einrichtungen durch ein Enteigungsverfahren 
oder Gebr~uchsrechte begünstigt weräcn kann 
oder Einrichtungen auf, unter oder über dem 
öffentlichen Wegenetz anbringen darf Qder 

2. ein Netz mit Trinkwasser, Elektrizität, Gas 
oder Wärme versorgt, das seinerseits von 
einem Auftraggeber betrieben wird, der von 
der zuständigen Behörde gewährte besondere 
oder ausschließliche Rechte genießt. 

27. öffentliches Telekommunikationsnetz ist die 
öffentliche Telekommunikationsinfrastruktur, mit 
der Signale zwischen definierten 
Netzabschlußpunkten über Draht, über Richtfunk, 
auf optischem oder anderem elektromagnetischen 
Wege übertragen werden. 

28. Netzabschlußpunkt ist die Gesamtheit der 
physischen Verbindungen und technischen 
Zugangsspezifikationen, die Bestandteil des 
öffentlichen Telekommunikationsnetzes sind und für 
den Zugang zu diesem Netz und zur effizienten 
Kommunikation mittels dieses Netzes erforderlich 
sind. 

29. Telekommunikationsdienste sind die Dienste, die 
ganz oder teilweise aus der Übertragung und 
Weiterleitung von Signalen auf dem 
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§ 10. (1) 

(2) ••• 

Geltende Fassung: 

2. HAUPTSTÜCK 
Grundsätze des Vergabeverfahrens 

Allgemeine Grundsätze 

(3)ZIl~ Nd~hweis dGr beruflichen Zuverlässigkeit ist 
von Bewerbern, Bietern und deren Subunternehmern in 
jedem Fall eine Bestätigung des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales zu verlangen, daß eine wesentliche 
Verletzung des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 1975, 
BGBI. Nr. 218, in der jeweils geltenden Fassung, durch 
sie nicht festgestellt wurde. Die Bestätigung darf 
nicht älter als drei Monate sein. 

(6) An Justizanstalten, Wohlfahrtsanstalten, 
Lehranstalten und ähnliche aus öffentlichen Mitteln 
erhaltene oder unterstützte Einrichtungen dürfen 
Aufträge im Wege des Wettbewerbes nur mit in gleicher 
Weise begünstigten Unternehmern vergeben werden. 

( 7 ) ••• 

Grundsätzliches 

§ 22. . •. 

(7) In der Ausschreibung sind Festlegungen über eine 
allfällige Unzulässigkeit von Arbeitsgemeinschaften 
und Bietergemeinschaften zu treffen sowie eine 
allfällige Beschränkung der Mitgliederzahl solcher 
Gemeinschaften anzugeben. In der Ausschreibung zu 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Telekommunikationsnetz durch 
Telekommunikationsverfahren bestehen, mit Ausnahme 
von Rundfunk und Fernsehen. 

§ 10. (1) 

(2) 

2. HAUPTSTÜCK 
Grundsätze des Vergabeverfahrens 

Allgemeine Grundsätze 

(3) ZUfu Nachweis der b9rufli~hen Zuverlässigkeit von 
Bewerbern, Bietern und deren Subunternehmern hat der 
Auftraggeber für jedes Vergabeverfahren zwei Wochen 
vor der beabsichtigten Zuschlagserteilung eine 
Auskunft aus der zentralen Strafevidenz gemäß § 28b 
des Ausländerbeschäftigungsgesetzes 1975, 
BGBI. Nr. 218, in der jeweils geltenden Fassung, des 
Bundesministers für Arbeit und Soziales einzuholen. 

(6) Der Auftraggeber hat den vertraulichen Charakter 
aller von den Unternehmern gemachten Angaben zu wahren. 

(7) ••• 

Allgemeine Teilnahmebedingungen 

§ 10a. Arbeitsgemeinschaften und Bietergemeinschaften 
können Angebote einreichen. Bietergemeinschaften sind 
nicht verpflichtet, zwecks Einreichung des Angebotes 
eine bestimmte Rechtsform anzunehmen. Sie haben jedoch 
die Erklärung abzugeben, daß sie im Auftragsfalle die 
Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen. 
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Geltende Fassung: 

einem nicht offenen Verfahren ist festzulegen, daß die 
geladenen Bewerber dem Auftraggeber die Bildung einer 
beabsichtigten Arbeitsgemeinschaft oder 
Bietergemeinschaft vor Ablauf der halben Angebotsfrist 
mitzuteilen haben und daß der Auftraggeber das Angebot 
einer Arbeitsgemeinschaft oder Bietergemeinschaft, die 
ohne seine Zustimmung gebildet wird, nicht zu 
berücksichtigen braucht. Von Bietergemeinschaften ist 
die Erklärung zu verlangen, daß sie im Auftragsfalle 
die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen. 

Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 12. Sofern in diAserr. Bundesgesetz ni~ht anderes 
vorgesehen ist, hat ein offenes Verfahren 
stattzufinden. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Wahl des VergabeverfabLens 

§ 12. (1 ~ .. (bisheriger TeAt) ... 

(2) Ein nicht offenes Verfahren ist nur dann zulässig, 
wenn 

1. der mit einem offenen Verfahren verbundene 
Aufwand im Hinblick auf den Wert der Leistung 
wirtschaftlich nicht vertretbar wäre; 

2. die Leistung auf Grund ihrer Eigenart nur von 
einem beschränkten Kreis von Unternehmen 
ausgeführt werden kann, weil ihre 
einwandfreie Ausführung besondere 
Fachkenntnisse, Leistungsfähigkeit oder 
Zuverlässigkeit erfordert; 

3. das offene Verfahren Interessen der 
Allgemeinheit, insbesondere solche der 
Geheimhaltung, gefährden würde; 

4. das offene Verfahren eine mit erheblichen 
Nachteilen für die Allgemeinheit verbundene 
Verzögerung mit sich brächte; 

5. das offene Verfahren aufgehoben wurde oder 
wegen Erfolglosigkeit als aufgehoben gilt. 
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Geltende Fassung: 

Teilnehmer im nicht offenen Verfahren 

§ 14. (1) 

(2) Die Anzahl der einzuladenden Unternehmer ist 
entsprechend der Höhe des geschätzten Auftragswertes 
zu wählen. Es sind mindestens fünf Unternehmer zur 
Angebotsabgabe einzuladen. Dabei ist auf die 
Bestimmungen über die öffentliche Erkundung des 
Bewerberkreises Bedacht zu nehmen. Anzahl und Namen 
der eingeladenen Unternehmer sind bis zur 
Angebotsöffnung geheimzuhalten. 

18535 
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Vorgeschlagene Fassung: 

Teilnehmer im nicht offenen Verfahren 

§ 14. (1) ... 

(2) Die Anzahl der einzuladenden Unternehmer ist 
entsprechend der Höhe des geschätzten Auftragswertes 
zu wählen. Es sind mindestens fünf Unternehmer zur 
Angebotsabgabe einzuladen. Dabei ist auf die 
Bestimmungen über die öffentliche Erkundung des 
Bewerberkreises Bedacht zu nehmen. 
Bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen kann der 
Auftraggeber die Anzahl der einzuladenden Unternehmer 
mit 20 begrenzen. AnzohJ und Namen der eingeladenen 
UT:ternehmer sind bis zu~ Ar.gebotsöffr.ung 
geheimzuhalten. 

(3) Der Auftraggeber hat die ausgewählten Bewerber 
schriftlich zur Angebotsabgabe aufzufordern. Der 
Aufforderung sind Ausschreibungsunterlagen und 
allfällige zusätzliche Unterlagen beizufügen. Die 
Aufforderung hat zumindest die folgenden Angaben zu 
enthalten: 

1. die Anschrift der Stelle, bei der zusätzliche 
Unterlagen gegebenenfalls angefordert werden 
können, sowie den Tag, bis zu dem sie 
angefordert werden können; außerdem sind der 
Betrag und die Bedingungen für die Zahlung des 
Betrages anzugeben, der gegebenenfalls für die 
zusätzlichen Unterlagen zu entrichten ist; 

2. den Tag, bis zu dem die Angebote eingehen 
müssen, die Anschrift der Stelle, bei der sie 
einzureichen sind, sowie die Sprache, in der sie 
abzufassen sind; 

3. die Angabe der Unterlagen, die gegebenenfalls 
beizufügen sind; 

4. die Vergabekriterien, falls sie nicht in der 
Bekanntmachung enthalten sind, sowie 
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Geltende Fassung: 

bisherige Abs. 3 und 4 werden Abs. 4 und 5 

Teilnehmer im Verhandlungsverfahren 

§ 15. (1) Für das Verhandlungsverfahren gilt § 14 
Abs. 1 und 3. 

18535 

- 34 -
Vorgeschlagene Fassung: 

5. alle weiteren besonderen Teilnahmebedingungen. 

Teilnehmer im Verhandlungsverfahren 

§ 15. (1) Für das Verhandlungsverfahren gilt § 14 
Abs. 1, 3 und 4. 

Besondere Bestimmungen über gie Führung von Listen 

§ 16a. (1) In Listen geIuäß § 16 dürf9n r.ur jen~ 
Unternehmer eingetragen werden, die nicht gemäß § 44 
Abs. 1 von Vergabeverfahren ausgeschlossen sind und 
die ihre Eignung gemäß §§ 44 Abs. 2, 45 und 45a 
nachgewiesen haben. Das Vorliegen der 
Eintragungsvoraussetzungen ist vom Auftraggeber, der 
die Liste führt, mindestens einmal jährlich zu 
überprüfen. Erfüllt ein Unternehmer, der sich auf 
einer Liste befindet, die Voraussetzungen nicht mehr, 
so ist er von der Liste zu streichen. Der betreffende 
Unternehmer ist hievon unverzüglich schriftlich, unter 
Angabe der für die Streichung maßgebenden Gründe, zu 
verständigen. 

(2) Unternehmer, die in einer solchen Listen 
eingetragen sind, können vom Auftraggeber, der die 
Liste führt, eine Bescheinigung über die Eintragung in 
die Liste verlangen. In dieser Bescheinigung sind die 
Nachweise, auf Grund deren die Eintragung in diese 
Liste erfolgt ist, sowie die sich aus der Liste 
ergebende Klassifizierung anzuführen. Diese 
Bescheinigung kann vom Unternehmer einem Auftraggeber 
bei jeder Vergabe vorgelegt werden. 

(3) Die Aufnahme in eine Liste, die im Gebiet einer 
anderen Vertragspartei des EWR-Abkommens geführt wird, 
stellt für die Auftraggeber nur im Hinblick auf die 
Nachweise gemäß §§ 44 Abs. 1 Z 1 bis 4 und 6, 44 
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Geltende Fassung: 

18535 

- 35 -

Vorgeschlagene Fassung: 

Abs. 2 Z 1, 45a Abs. 1 Z 2 und 45a Abs. 3 Z 1 eine 
Vermutung dar, daß der betreffende Unternehmer für die 
Ausführung der seiner Klassifizierung entsprechenden 
Arbeiten geeignet ist. Nachweise, deren Vorlage 
aufgrund der Eintragung in eine Liste bereits 
bescheinigt wurde, dürfen nicht verlangt werden. 
Hinsichtlich der Zahlung der 
Sozialversicherungsbeiträge kann bei jeder Vergabe von 
jedem in eine Liste eingetragenen Unternehmer eine 
zusätzliche Bescheinigung verlangt werden. 

(4) Die AUftraqgeber haben Abs. 3 nur zugunsten von im 
Gebiet anderer Vertragsparteien des EWR-Abkommens 
arsäs~igen U~tern~hmern anzuwende~, wenn dics~ im 
Gebiet einer Vertragspartei ansässig sind, in dem 
Listen gemäß § 16 geführt werden. 

(5) Für die AUfnahme von im Gebiet anderer 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens ansässigen 
Unternehmern in eine Liste dürfen nur 

1. Nachweise, die in den §§ 44 bis 45a genannt 
sind, und 

2. die für inländische Unternehmer vorgesehenen 
Nachweise 

gefordert werden. 

(6) Die Auftraggeber haben dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten die Führung von Listen 
sowie die Adressen der Stellen, bei denen die 
Anträgeauf Eintragung eingebracht werden können, 
mitzuteilen. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat diese Mitteilung dem 
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten zur 
Weiterleitung an die Kommission und die anderen 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens zu übermitteln." 
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Geltende Fassung: 

Preiserstellung und Preisarten 

§ 18. (1) 

( 2 ) 

(3) Für die Anwendung von Abs. 1 und 2 sind durch 
Verordnung der Bundesregierung die entsprechenden 
Bestimmungen der ÖNORM A 2050 "Vergabe von Aufträgen 
über Leistungen - Ausschreibung, Angebot und 
Zuschlag - Verfahrensnorm" vorn 1. Jänner 1993 mit der 
Maßgabe für bindend zu erklären, daß auch der Zeitraum 
für die Celtung fester Preise festzulegen ist. 

Grundsätzliches 

§ 22. (1) ... 

(4) In der Ausschreibung sind die als erforderlich 
erachteten Nachweise sowie die Kriterien für die Wahl 
des Angebotes für den Zuschlag einschließlich aller 
Gesichtspunkte anzugeben, die bei der Beurteilung der 
Angebote in Betracht gezogen werden. 

(6) In der Ausschreibung sind Festlegungen über die 
Zulässigkeit von Teil- und Alternativangeboten zu 
treffen. Eine Nichtzulassung von Alternativangeboten 
ist nur aus wichtigen Gründen vorzusehen und auf jene 
Teilleistungen zu beschränken, bei denen hiefür eine 
sachliche Notwendigkeit besteht. Ferner ist anzugeben, 
ob Alternativangebote nur neben einem 
ausschreibungsgemäßen Angebot oder auch ohne ein 
solches abgegeben werden dürfen. sieht die 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Preiserstellung und Preisarten 

§ 18. (1) 

(2 ) 

(3) Für die Anwendung von Abs. 1 und 2 sind durch 
Verordnung der Bundesregierung die entsprechenden 
Bestimmungen der ÖNORM A 2050 "Vergabe von Aufträgen 
über Leistungen - Ausschreibung, Angebot und 
Zuschlag - Verfahrensnorm" vom 1. Jänner 1993 mit der 
Maßgabe für bindend zu erklären, daß auch der Zeitraum 
für die Geltung fester Preise festzulegen ist. Dieser 
s011 die Dauer von zwölf Mona~en nicht ~b~rstcigen. 

Grundsätzliches 

§ 22. (1) .•• 

(4) Der öffentliche Auftraggeber hat in den 
Ausschreibungsunterlagen oder in der Bekanntmachung 
die als erforderlich erachteten Nachweise sowie alle 
Zuschlagskriterien, deren Verwendung er vorsieht, 
grundsätzlich in der Reihenfolge der ihnen zuerkannten 
Bedeutung anzugeben. 

Teil- und Alternativangebote 

§ 22a. (1) In der Ausschreibung sind Festlegungen über 
die Zulässigkeit von Teil- und Alternativangeboten zu 
treffen. Eine Nichtzulassung von Alternativangeboten 
ist nur aus wichtigen Gründen vorzusehen und auf jene 
Teilleistungen zu beschränken, bei denen hiefür eine 
sachliche Notwendigkeit besteht. Ferner ist anzugeben, 
ob Alternativangebote nur neben einem 
ausschreibungsgemäßen Angebot oder auch ohne ein 
solches abgegeben werden dürfen. sieht die 
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Geltende Fassung: 

Ausschreibung für die ganze Leistung oder für Teile 
derselben Varianten vor, gilt Abs. 2. 

(7) In der Ausschreibung sind Festlegungen über eine 
allfällige Unzulässigkeit von Arbeitsgemeinschaften 
und Bietergemeinschaften zu treffen sowie eine 
18535 
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Vorgeschlagene Fassung: 

Ausschreibung für die ganze Leistung oder für Teile 
derselben Varianten vor, gilt § 22 Abs. 2. 

(2) Der Auftraggeber hat in den 
Ausschreibungsunterlagen die Mindestanforderungen, die 
Alternativangebote erfüllen müssen, sowie die 
Voraussetzungen, unter denen Teilangebote zugelassen 
werden, zu erläutern und zu bezeichnen, in welcher Art 
und Weise diese Angebote eingereicht werden können. 

(3) Der Auftraggeber darf ein vorgelegtes Teil- oder 
Alternativangebot nicht allein deshalb zurückweisen, 
weil darin technische Spezifikationen verwendet 
werden, die unter Bezugnahme auf 

1. innerstaatliche Normen, die europäische Normen 
umsetzen, oder 

2. europäische technische Zulassungen, oder 

3. gemeinsame technische Spezifikationen im Sinne 
von § 50 Abs. 2, oder 

4. innerstaatliche technische Spezifikationen im 
Sinne von § 50 Abs. 5 Z 1 und 2 

festgelegt wurden. 

(4) Ein Auftraggeber, der Teil- oder 
Alternativangebote nach Abs. 1 zugelassen hat, darf 
ein vorgelegtes Alternativangebot nicht allein deshalb 
zurückweisen, weil es, wenn es den Zuschlag erhalten 
sollte, zu einem Lieferauftrag und nicht zu einem 
Dienstleistungsauftrag oder zu einem 
Dienstleistungsauftrag und nicht zu einem 
Lieferauftrag im Sinne dieses Bundesgesetzes führen 
würde. 

(vgl. nunmehr § 10a) 
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Geltende Fassung: 

allfällige Beschränkung der Mitgliederzahl solcher 
Gemeinschaften anzugeben. In der Ausschreibung zu 
einem nicht offenen Verfahren ist festzulegen, daß die 
geladenen Bewerber dem Auftraggeber die Bildung einer 
beabsichtigten Arbeitsgemeinschaft oder 
Bietergemeinschaft vor Ablauf der halben Angebotsfrist 
mitzuteilen haben und daß der Auftraggeber das Angebot 
einer Arbeitsgemeinschaft oder Bietergemeinschaft, die 
ohne seine Zustimmung gebildet wird, nicht zu 
berücksichtjgen braucht. Von Bietergemeinschaften ist 
die Erklärung zu verlangen, daß sie im Auftragsfalle 
die Leistung als Arbeitsgemeinschaft erbringen. 

(8) In den Ausschreibungsunterlagen sind Bestimmungen 
über die Zulässigkeit von SUbunternehmerleistungen zu 
treffen. Die Weitergabe des gesamten Auftrages ist, 
ausgenommen bei Kaufverträgen, zu deren Erfüllung sich 
der Auftragnehmer eines Zulieferers bedienen darf, zu 
untersagen. Die Weitergabe von Teilen der Leistung ist 
überdies nur insoweit zulässig, als der Subunternehmer 
die für die Ausführung seines Teiles erforderliche 
Eignung besitzt. 

(9) In den Ausschreibungsunterlagen sind Bestimmungen 
über die Einhaltung der sich aus den Übereinkommen Nr. 
94, Nr. 95 und Nr. 98 der Internationalen 
Arbeitsorganisation, BGBI. Nr. 20/1952, ergebenden 
Verpflichtungen vorzusehen. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Z11sätz liehe i-'.usschre ib~mqsbe~timmt.1J1gell 

§ 22b. (1) In den Ausschreibungsunterlagen sind 
Bestimmungen über die Zulässigkeit von 
SUbunternehmerleistungen zu treffen. Die Weitergabe 
des gesamten Auftrages ist, ausgenommen bei 
Kaufverträgen, zu deren Erfüllung sich der 
Auftragnehmer eines Zulieferers bedienen darf, 
unzulässig. Die Weitergabe von Teilen der Leistung ist 
überdies nur insoweit zulässig, als der Subunternehmer 
die für die Ausführung seines Teiles erforderliche 
Eignung besitzt. 

(2) Der Auftraggeber hat in den 
Ausschreibungsunterlagen den Bieter aufzufordern, in 
seinem Angebot den Teil des Auftrages anzugeben, den 
er möglicherweise im Wege von Unteraufträgen an Dritte 
zu vergeben beabsichtigt. Die Haftung des 
Hauptauftragnehmers wird durch diese Angabe nicht 
berührt. 

(3) In den Ausschreibungsunterlagen sind Bestimmungen 
über die Einhaltung der sich aus den Übereinkommen 
Nr. 94, Nr. 95 und Nr. 98 der Internationalen 
Arbeitsorganisation, BGBI. Nr. 20/1952, ergebenden 
Verpflichtungen vorzusehen. 
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Geltende Fassung: 

(10) Die öffentlichen Auftraggeber haben in der 
Ausschreibung vorzusehen, daß die Erstellung des 
Angebots unter Berücksichtigung der in österreich 
geltenden arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften 
zu erfolgen hat und daß sich der Bieter verpflichtet, 
bei der Ausführung des Auftrages diese Vorschriften 
einzuhalten. Diese Vorschriften sind bei der für die 
Ausführung des Auftrages örtlich zuständigen 
Gliederung der Bundeskammer der gewerblichen 
Wirtschaft sowie der Bundesarbeitskammer zur 
Einsichtnahme durch interessierte Bieter und Bewerber 
bereitzuhalten. Hierauf ist in den 
Ausschreibungsunterlagen ausdrücklich hinzuweisen. 

(11) Wird ein Vadium verlangt, so ist dessen Höhe 
festzulegen. Ferner ist vorzuschreiben, daß dem 
Angebot der Nachweis über den Erlag eines Vadiums 
beizulegen ist und das Fehlen eines solchen Nachweises 
einen unbehebbaren Mangel darstellt. Es ist weiters 
festzulegen, daß das Vadium spätestens zwei Wochen 
nach Erteilung des Zuschlags, jedoch keinesfalls 
später als zwei Wochen nach Ablauf der Zuschlags frist 
oder nach Widerruf der Ausschreibung zurückzustellen 
ist, soferne es nicht verfällt. 

(12) In Ausschreibungen für die Planung und Errichtung 
von Neubauten sowie für Generalsanierungen von 
Gebäuden sind die folgenden Mindesterfordernisse 
behindertengerechten Bauens vorzusehen: 

1. niveaugleicher Zugang; 

2. mindestens 80 cm Türbreite; 

3. mindestens 1,50 m Wendekreis in den 
Sanitärräumen. 

Von dieser Regelung ausgenommen sind Bauobjekte, zu 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(4) Der Auftraggeber hat in der Ausschreibung 
vorzusehen, daß die Erstellung des Angebots für in 
österreich durchzuführende Arbeiten unter 
Berücksichtigung der in österreich geltenden arbeits­
und sozialrechtlichen Vorschriften zu erfolgen hat und 
daß sich der Bieter verpflichtet, bei der Durchführung 
des Auftrages in österreich diese Vorschriften 
einzuhalten. Diese Vorschriften sind bei der für die 
Ausführung des Auftrages örtlich zuständigen 
Gliederung der gesetzlichen Interessenvertretung der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer zur Einsichtnahme 
durch interessierte Bieter und Bewerber 
bereitzuhalten. Hierauf ist in den 
,\USSChl eibur.gsUilterlagGn at;.s':lrückl ich hinzuT\7eisen. 

(5) Wird ein Vadium verlangt, so ist dessen Höhe 
festzulegen. Ferner ist vorzuschreiben, daß dem 
Angebot der Nachweis über den Erlag eines Vadiums 
beizulegen ist und das Fehlen eines solchen Nachweises 
einen unbehebbaren Mangel darstellt. Es ist weiters 
festzulegen, daß das Vadium spätestens zwei Wochen 
nach Erteilung des Zuschlags, jedoch keinesfalls 
später als zwei Wochen nach Ablauf der Zuschlags frist 
oder nach Widerruf der Ausschreibung zurückzustellen 
ist, sofern es nicht verfällt. 

(6) In den Ausschreibungen für die Planung und 
Errichtung von Neubauten sowie für Generalsanierungen 
von Gebäuden sind vorbehaltlich der baurechtlichen 
ZUlässigkeit die folgenden Mindesterfordernisse 
behindertengerechten Bauens vorzusehen: 

1. niveaugleicher Zugang oder bei Niveauunterschied 
Anordnung von Rampen mit Geländer; 

2. mindestens 80 cm Türbreite; 

3. mindestens 1,50 m Wendekreis in den 
Sanitärräumen. 

(7) Von der Regelung gemäß Abs. 6 sind Bauobjekte oder 
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Geltende Fassung: 

denen erfahrungsgemäß behinderte Menschen weder als 
Benützer noch als Besucher Zutritt haben. 

(13) Abs. 12 findet auch bei Ausschreibungen für die 
Planung und Errichtung von Zu- und Umbauten von 
Gebäuden Anwendung, sofern dadurch die Gesamtkosten 
nicht unverhältnismäßig steigen und ein entsprechender 
Bedarf gegeben ist. 

(14) Hinsichtlich der Gestaltung der Ausschreibung 
sind durch Verordnung der Bundesregierung die 
entsprechenden öestimmungen der ÖNORM A 2050 "Vergabe 
von Aufträg~n über Leistungen - Ausschreib1lng, Angebct 
und Zuschlag - Verfahrensnorm" vom 1. Jänner 1993 mit 
der Maßgabe für bindend zu erklären, daß die 
Projektierung und Ausschreibung umweltgerechter 
Leistungen gegebenenfalls auf für die Planung und 
Ausschreibung umweltgerechter Produkte sowie 
umweltgerechter Verfahren geeignete technische 
Spezifikationen bezug zu nehmen und diese zu 
berücksichtigen hat. 

(15) In den Ausschreibungsunterlagen ist anzugeben, 
daß die Vergabe dieser Leistung nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und der dazu ergangenen 
Verordnungen erfolgt. 

§ 25. . .• 

Beistellung und Kosten 
der Ausschreibungsunterlagen 

(3) Beim offenen Verfahren kann für die 
Ausschreibungsunterlagen ein die Herstellungskosten 
sowie allfällige Portospesen deckendes Entgelt 
verlangt werden. Für unentgeltlich abgegebene, aber 
zurückzustellende Unterlagen kann eine entsprechende 
Sicherstellung verlangt werden. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Teile davon ausgenommen, zu denen erfahrungsgemäß 
behinderte Menschen weder als Benutzer noch als 
Besucher zutritt haben. 

(8) Abs. 6 findet auch bei Ausschreibungen für die 
Planung und Errichtung von Zu- und Umbauten von 
Gebäuden und Gebäudeteilen Anwendung, sofern dadurch 
die Gesamtkosten nicht unverhältnismäßig steigen und 
ein entsprechender Bedarf gegeben ist. 

(9) Hinsichtlich der Gestaltung der Ausschreibung sind 
durch Verordnung der Bundesregierung die 
entsprechenden Bestimmungen der ÖNORM A 2050 "Vergab", 
v:Jn Aufträgen über Le.istunge!1 - Ausschreibung, .~p.geb\.Jt 
und Zuschlag - Verfahrensnorm" vorn 1. Jänner 1993 mit 
der Maßgabe für bindend zu erklären, daß die 
Projektierung und Ausschreibung umweltgerechter 
Leistungen gegebenenfalls auf für die Planung und 
Ausschreibung umweltgerechter Produkte sowie 
umweltgerechter Verfahren geeignete technische 
Spezifikationen Bezug zu nehmen und diese zu 
berücksichtigen hat. 

(10) In den Ausschreibungsunterlagen ist anzugeben, 
daß die Vergabe dieser Leistung nach den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und der dazu ergangenen 
Verordnungen erfolgt. 

§ 25. 

Beistellung und Kosten 
der Ausschreibungsunterlagen 

(3) Beim offenen Verfahren kann für die 
Ausschreibungsunterlagen ein die Herstellungskosten 
(Vervielfältigungskosten) sowie allfällige Portospesen 
deckendes Entgelt verlangt werden. Für unentgeltlich 
abgegebene, aber zurückzustellende Unterlagen kann 
eine entsprechende Sicherstellung verlangt werden. 
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Geltende Fassung: 

Zuschlags frist 

§ 28. (1) Die Zuschlags frist beginnt mit dem Ablauf 
der Angebotsfrist. Sie um faßt den Zeitraum, innerhalb 
dessen die Erteilung des Zuschlages vorgesehen ist. 
Die Zuschlagsfrist ist kurz zu halten. Sie darf drei 
Monate nicht überschreiten, sofern nicht in 
Einzelfällen aus zwingenden Gründen bereits in den 
Ausschreibungsunterlagen ein längerer zeitraum 
angegeben war; dieser darf fünf Monate nicht 
überschreiten. 

( 2) ••• 

vertiefte Angebotsprüfung 

§ 36. (1) soweit dies nach der Art des Auftrages 
möglich ist, sind Angebote, die für die Wahl des 
Zuschlages in Frage kommen, einer vertieften 
Angebotsprüfung zu unterziehen, wenn sie einen auf 
Grund von Erfahrungswerten zu hohen oder zu niedrigen 
Gesamtpreis oder zu hohe oder zu niedrige 
Einheitspreise in den wesentlichen positionen 
aufweisen. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Zuschlagsfrist 

§ 28. (1) Die Zuschlagsfrist beginnt mit dem Ablauf 
der Angebotsfrist. Sie umfaßt den Zeitraum, innerhalb 
dessen die Erteilung des Zuschlages vorgesehen ist. 
Die Zuschlagsfrist ist kurz zu halten. Sie darf drei 
Monate nicht überschreiten, sofern nicht in 
Einzelfällen aus zwingenden Gründen bereits in den 
Ausschreibungsunterlagen ein längerer Zeitraum 
angegeben war; dieser darf sechs Monate nicht 
überschreiten. 

(2 ) 
.-..,,-,", ,~,--

(3) Der Ablauf der Zuschlagsfrist gemäß Abs. 1 wird im 
Falle des § 87 Abs. 1 Z 1 bis zum Ablauf der in § 87 
Abs. 7 genannten Frist gehemmt. 

Vertiefte Angebotsprüfung 

§ 36. (1) Scheint im Falle eines bestimmten Auftrages 
der Preis eines Angebotes im Verhältnis zur Leistung 
ungewöhnlich niedrig zu sein, so muß der Auftraggeber 
vor dem Ausscheiden des Angebotes schriftlich 
Aufklärung über dessen Einzelposten verlangen. Für die 
Antwort ist eine zumutbare Frist festzulegen. Die 
anschließende Prüfung hat unter Berücksichtigung der 
eingegangenen Erläuterungen zu erfolgen. 

(2) Der Auftraggeber hat bei der Vergabe des Auftrages 
das Ergebnis der in Abs. 1 genannten Überprüfung zu 
berücksichtigen. 

(3) Der Auftraggeber hat Erläuterungen in bezug auf 
die wirtschaftlichkeit des gewählten Fertigungs- oder 
Bauverfahrens bzw. der Dienstleistung, die gewählten 
technischen Lösungen, außergewöhnlich günstige 
Bedingungen, über die der Bieter bei der Erbringung 
der Leistung verfügt, oder die originalität der 
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Geltende Fassung: 

(2) Hinsichtlich der vertieften Angebotsprüfung sind 
durch Verordnung der Bundesregierung die 
entsprechenden Bestimmungen der ÖNORM A 2050 "Vergabe 
von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot 
und Zuschlag - Verfahrensnorm" vom 1. Jänner 1993 für 
bindend zu erklären. 

Zusätzliche Zuschlagskriterien 

§ 54. (1) Sind im Fall pines bestimmten Auftrages 
Afigebote ihl Verhältnis zur Lieferung offellsichtlich 
ungewöhnlich niedrig, so überprüft der Auftraggeber 
vor der Vergabe des Auftrages die Einzelposten dieser 
Angebote. Zu diesem Zweck kann er vom Bieter die 
erforderlichen Belege verlangen und hat ihm 
gegebenenfalls mitzuteilen, welche Belege für 
unannehmbar erachtet werden. 

(2) Der Auftraggeber hat bei der Vergabe des Auftrages 
das Ergebnis der in Abs. 1 genannten Überprüfung zu 
berücksichtigen. 

Zusätzliche Zuschlagskriterien 

§ 59. (1) Scheint im Falle eines bestimmten Auftrages 
der Preis eines Angebotes im Verhältnis zur Leistung 
ungewöhnlich niedrig zu sein, so muß der Auftraggeber 
vor der Ablehnung des Angebotes schriftlich Aufklärung 
über dessen Einzelposten verlangen, wo er dies für 
angezeigt hält. Die anschließende Prüfung hat unter 
Berücksichtigung der eingegangenen Erläuterungen zu 
erfolgen. 

Ausscheiden von Angeboten 

§ 39. Vor der Wahl des Angebotes für den Zuschlag hat 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Leistung des Bieters bei der Überprüfung entsprechend 
zu berücksichtigen. 

(4) Hinsichtlich der vertieften Angebotsprüfung sind 
durch Verordnung der Bundesregierung die 
entsprechenden Bestimmungen der ÖNORM A 2050 "Vergabe 
von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot 
und Zuschlag - Verfahrensnorm" vom 1. Jänner 1993 für 
bindend zu erklären. 

Ausscheiden von Angeboten 

§ 39. (1) Vor der Wahl des Angebotes für den Zuschlag 
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Geltende Fassung: 

die vergebende Stelle aufgrund des Ergebnisses der 
Prüfung die folgenden Angebote auszuscheiden: 

1. 

2. Angebote von Bietern, die nach § 10 Abs. 3, 4 
und 6 vom Wettbewerb ausgeschlossen sind; 

3 • 

10. Angebote von Arbeits- oder 
Bietergemeinschaften, die nach § 22 Abs. 7 
nicht zulässig sind; 

11. 

Zuschlag und Leistungsvertrag 

§ 41. (1) Während der Zuschlagsfrist kommt das 
Vertragsverhältnis zu dem Zeitpunkt zustande, zu dem 
der Bieter die Verständigung von der Annahme seines 
Angebotes erhält. Wird die zuschlags frist 
überschritten oder weicht der Auftrag vom Angebot ab, 
so entsteht das Vertragsverhältnis erst mit der 
schriftlichen Erklärung des Bieters, daß er den 
Auftrag annimmt. Zur Abgabe dieser Erklärung ist dem 
Bieter eine angemessene Frist zu setzen. 

(2) 

Abschluß des Vergabeverfahrens 

§ 43. (1) 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

hat die vergebende Stelle aufgrund des Ergebnisses der 
Prüfung die folgenden Angebote auszuscheiden: 

1. 

2. Angebote von Bietern, die nach § 10 Abs. 3 oder 4 
vom Wettbewerb ausgeschlossen sind; 

3. 

10. Angebote von Arbeits- oder Bietergemeinschaften, 
die entgegen § 10a dritter Satz keine Erklärung 

alJgegeben haben; 

11. 

(2) Bieter, deren Angebote auf Grund des Ergebnisses 
der Prüfung ausgeschieden wurden, sind hievon 
unverzüglich unter Bekanntgabe des Grundes schriftlich 
zu verständigen. Gleichzeitig sind auch alle 
zurückzustellenden Ausarbeitungen zurückzugeben. 

Zuschlag und Leistungsvertrag 

§ 41. (1) Während der Zuschlags frist kommt das 
Vertragsverhältnis zu dem Zeitpunkt zustande, zu dem 
der Bieter die schriftliche Verständigung von der 
Annahme seines Angebotes erhält. Wird die 
Zuschlags frist überschritten oder weicht der Auftrag 
vom Angebot ab, so entsteht das Vertragsverhältnis 
erst mit der schriftlichen Erklärung des Bieters, daß 
er den Auftrag annimmt. Zur Abgabe dieser Erklärung 
ist dem Bieter eine angemessene Frist zu setzen. 

(2) 

Abschluß des Vergabeverfahrens 

§ 43. (1) 
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Geltende Fassung: 

(2) Jene Bieter, denen der Zuschlag nicht erteilt 
wurde, sind hievon unmittelbar nach Abschluß des 
Verfahrens schriftlich zu verständigen. Gleichzeitig 
sind auch alle zurückzustellenden Ausarbeitungen 
zurückzugeben. 

(3) Beim offenen Verfahren sind einem Bieter, dem der 
Zuschlag nicht erteilt wurde, auf Verlangen der Name 
des Auftragnehmers samt ~ergabesumme und die Gründe 
d3für, daß diesem Bi~ter der Zuschlag nicht erteilt 
wurde, bekanntzugeben. 

Zusätzliche Zuschlagskriterien 

§ 59. (1) 

(2) Ein Auftraggeber hat den nicht berücksichtigten 
Bewerbern oder Bietern, die dies beantragen, innerhalb 
einer Frist von 15 Tagen nach Eingang ihres Antrages 
die Gründe für die Ablehnung ihrer Bewerbung oder 
ihres Angebotes sowie im Falle eines Angebotes den 
Namen des erfolgreichen Bieters mitzuteilen. 

(3) ••• 

3. Teil 
Besondere Bestimmungen 

1. HAUPTSTÜCK 

Gemeinsame Bestimmungen über die Vergabe 
von Liefer-, Bau-, und Baukonzessionsaufträgen 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Der Auftraggeber hat den nicht berücksichtigten 
Bietern nach Abschluß des Verfahrens unverzüglich alle 
zurückzustellenden Ausarbeitungen zurückzugeben. 

Benachrichtigung der Bewerber und Bieter 

§ 43a. Der Auftraggeber hat den nicht berücksichtigten 
Bewerbern oder Bietern, die dies schriftlich 
beantragen, innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach 
Eingang ihres Antrages die Gründe für die 
Nichtberücksi.chtigung ihrer Bewerbung oder jhres 
Angebotes mitzuteilen. Dem Bieter ist dHrübsr hinaus 
der Name des Auftragnehmers samt Vergabesumme 
bekanntzugeben. 

3. Teil 
Besondere Bestimmungen 

1. HAUPTSTÜCK 

Gemeinsame Bestimmungen über die Vergabe 
von Liefer-, Bau-, Baukonzessions- und 

Dienstleistungsaufträgen 
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Geltende Fassung: 

1. Abschnitt 
Eignungskriterien 

Ausschließung vom Vergabeverfahren 

§ 44. (1) .•• 

(2) Der Auftraggeber kann von Unternehmern, die er zu 
einem Vergabeverfahren zuläßt, verlangen, daß diese 
nachweisen, 

1. daß sie nach Maßgabe der Rechtsvorschriften ihres 
Herkunf~slandeE i~ &inero in Anhang III angeführten 
Berufsregister eingetragen sind, 

2. daß ihre finanzielle und wirtschaftliche 
Leistungsfähgikeit gegeben ist sowie 

3. daß ihre technische Leistungsfähgkeit gegeben ist. 

Nachweis der Eiqnunq 

§ 45. (1) Der Auftraggeber kann vom Unternehmer zum 
Nachweis der Eignungskriterien 

1. gemäß § 44 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 einen Auszug aus dem 
Strafregister oder eine Bescheinigung einer 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

1. Abschnitt 
Eignungskriterien 

Ausschließung vom Vergabeverfahren 

§ 44. (1) ... 

(2) Der Auftraggeber kann von Unternehmern, die er zu 
einem Vergabeverfahren zuläßt, den Nachweis verlangen, 

1. daß sie nach Maßgabe der Rerhtsvorschriften 
ihres Herkunftslandes in einern in Anhang V 
angeführten Berufs- oder HandelsLegister 
eingetragen sind oder eine der in Anhang V 
genannten Bescheinigungen oder eidesstattliche 
Erklärung besitzen, 

2. daß ihre finanzielle und wirtschaftliche 
Leistungsfähigkeit gegeben ist, 

3. daß ihre technische Leistungsfähigkeit gegeben 
ist sowie 

4. daß sie im Falle eines Dienstleistungsauftrages 
gemäß § 1b Abs. 1 nach Maßgabe der 
Rechtsvorschriften ihres Herkunftslandes die zur 
Ausführung der betreffenden Dienstleistung 
erforderliche Berechtigung oder Mitgliedschaft 
zu einer bestimmten Organisation besitzen. 

Nachweis der Eignungskriterien gemäß § 44 Abs. 1 

§ 45. (1) Der Auftraggeber kann vom Unternehmer zum 
Nachweis der Eignungskriterien 

1. gemäß § 44 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 einen Auszug aus 
dem Strafregister oder eine gleichwertige 
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Geltende Fassung: 

Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des 
Herkunftslandes des Unternehmers, aus der 
hervorgeht, daß diese Anforderungen erfüllt sind, 
verlangen sowie 

2. gemäß § 44 Abs. 1 Z 5 und 6 den letztgültigen 
Kontoauszug der zuständigen 
Sozialversicherungsanstalt oder die letztgültige 
Lastschriftanzeige der zuständigen Finanzbehörde 
verlangen. 

(2) Werden die in Abs. 1 genannten Bescheinigungen, 
Lastschriftanzeigen oder Kontoauszüge im Herkunftsland 
des Unternehmers nicht ausgestellt, kann eine 
entsprechende Erklärung des Unternehmers vor einer 
Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar oder 
einer dafür zuständigen Berufsorganisation des 
Herkunftslandes des Unternehmers verlangt werden. 

(3) Als Nachweis für die Eignungskriterien gemäß § 44 
Abs. 2 Z 1 und Z 2 kann der Auftraggeber 

1. eine beglaubigte Abschrift des Berufsregisters des 
Herkunftslandes des Unternehmers sowie 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Bescheinigung einer Gerichts- oder 
Verwaltungsbehörde des Herkunftslandes des 
Unternehmers, aus der hervorgeht, daß diese 
Anforderungen erfüllt sind, sowie 

2. gemäß § 44 Abs. 1 Z 5 den letztgültigen 
Kontoauszug der zuständigen 
Sozialversicherungsanstalt oder die letztgültige 
Lastschriftanzeige der zuständigen Finanzbehörde 
oder gleichwertige Dokumente des Herkunftslandes 
des Unternehmers 

verlr:mgen. 

(2) Werden die in Abs. 1 genannten Bescheinigungen, 
Lastschriftanzeigen oder Kontoauszüge im Herkunftsland 
des Unternehmers nicht ausgestellt oder werden darin 
nicht alle in § 44 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 vorgesehenen 
Fälle erwähnt, kann eine entsprechende, vor einer 
Gerichts- oder Verwaltungsbehörde, einem Notar öder 
einer dafür zuständigen Berufsorganisation des 
Herkunftslandes des Unternehmers abgegebene Erklärung 
des Unternehmers verlangt werden. 

(3) Die Behörden und Stellen, welche Bescheinigungen 
gemäß Abs. 1 und 2 ausstellen, sind vom Bundesminister 
für wirtschaftliche Angelegenheiten dem Bundesminister 
für auswärtige Angelegenheiten zur Weiterleitung an 
die Kommission und die Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens bekanntzugeben. 

Nachweis der Eignungskriterien gemäß § 44 Abs. 2 

§ 45a. (1) Als Nachweis für die Eignungskriterien 
gemäß § 44 Abs. 2 Z 1, 2 und 4 kann der Auftraggeber 

1. eine beglaubigte Abschrift des Berufs- oder 
Handelsregisters des Herkunftslandes des 
Unternehmers oder die dort vorgesehene 
Bescheinigung oder eidesstattliche Erklärung sowie 
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Geltende Fassung: 

2. eine entsprechende Bankerklärung, die Vorlage von 
Bilanzen oder Bilanzauszügen, sofern diese im 
Herkunftsland des Unternehmers zur Veröffentlichung 
vorgeschrieben sind, eine Erklärung über den 
Gesamtumsatz und über den Umsatz zumindest der 
letzten drei Geschäftsjahre 

verlangen. 

(4) Bei Lieferaufträgen kann der Nachweis der 
technischen Leistungsfähigkeit des Unternehmers, je 
nach Art, Menge und Verwendungszweck der zu liefernden 
Waren, folgendermaßen erbracht werden: 

1. durch eine Liste der wesentlichen in den letzten 
drei Jahren erbrachten Lieferungen mit Angabe des 
Rechnungswertes, des Lieferzeitpunktes sowie der 
Auftraggeber; 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

2. eine entsprechende Bankerklärung oder einen 
Nachweis einer entsprechenden 
Berufshaftpflichtversicherungsdeckung, die 
Vorlage von Bilanzen oder Bilanzauszügen, sofern 
diese im Herkunftsland des Unternehmers zur 
Veröffentlichung vorgeschrieben sind, eine 
Erklärung über den Gesamtumsatz und 

a) bei Bauaufträgen eine Erklärung über den 
Umsatz bei der Ausführung von Bauarbeiten der 
letzten drei Geschäftsjahre, 

b) bei Lieferaufträgen eine Erklärung über den 
Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre 
bezüglich ~er Lieferung jener Erzeugllisse, dl~ 
Gegenstand der Ausschreibung sind, 

c) bei Dienstleistungsaufträgen eine Erklärung 
über den Umsatz der letzten drei 
Geschäftsjahre bezüglich der Dienstleistungen, 
die Gegenstand der Ausschreibung sind, 

verlangen. 

(2) Bei Lieferaufträgen kann der Nachweis der 
technischen Leistungsfähigkeit des Unternehmers, je 
nach Art, Menge und Verwendungszweck der zu liefernden 
Waren, folgendermaßen erbracht werden: 

1. durch eine Liste der wesentlichen in den letzten 
drei Jahren erbrachten Lieferungen mit Angabe des 
Rechnungswertes, des Lieferzeitpunktes sowie der 
Auftraggeber: 

a) bei Lieferungen an öffentliche Auftraggeber 
durch eine von der zuständigen Behörde 
ausgestellte oder beglaubigte Bescheinigung, 

b) bei Lieferungen an private Auftraggeber durch 
eine vom Käufer ausgestellte Bescheinigung; 
ist eine derartige Bescheinigung nicht 
erhältlich, so ist eine einfache Erklärung 
des Unternehmers zulässig; 

67/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
130 von 394

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



- 48 -
Geltende Fassung: 

2. durch die Beschreibung der technischen Ausrüstung, 
der Maßnahmen des Unternehmers zur Gewährleistung 
der Qualität und der Untersuchungs- und 
Forschungsmöglichkeiten des Unternehmers; 

3. durch Angaben über die technische Leitung oder die 
technischen Stellen, unabhängig davon, ob diese 
dem Unternehmen angeschlossen sind oder nicht, und 
zwar insbesondere über diejenigen, die mit der 
Qualitätskontrolle beauftragt sind; 

4. durch Muster, Beschreibungen und Fotographien der 
zu liefernder. Erzeugnisse, deren Echtheit auf 
Anfra~e des Auftraggebers ndchwe~sbar sein muß; 

5. durch Bescheinigungen, die von zuständigen 
amtlichen Qualitätskontrolleinrichtungen 
ausgestellt wurden, mit denen bestätigt wird, daß 
durch entsprechende Bezugnahmen genau 
gekennzeichnete Waren bestimmten Spezifikationen 
oder Normen entsprechen; 

6. bei zu liefernden Gegenständen komplexer Art oder 
zu liefernden Gegenständen, die ausnahmsweise 
einem besonderen Zweck dienen sollen, durch eine 
Kontrolle, die von einer zuständigen amtlichen 
Stelle im Herkunftsland des Unternehmers 
durchgeführt wird. Diese Kontrolle betrifft die 
Produktionskapazitäten und erforderlichenfalls die 
Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des 
Unternehmers sowie die von diesem zur 
Gewährleistung der Qualität getroffenen 
Vorkehrungen. 

(5) Bei Bauaufträgen kann der Nachweis der 
technischen Leistungsfähigkeit des Unternehmers wie 
folgt erbracht werden: 

1. durch Studiennachweise und Bescheinigungen über 
die berufliche Befähigung des Unternehmers und der 
Führungskräfte des Unternehmers, insbesondere der 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

2. durch die Beschreibung der technischen Ausrüstung, 
der Maßnahmen des Unternehmers zur Gewährleistung 
der Qualität und der Untersuchungs- und 
Forschungsmöglichkeiten des Unternehmers; 

3. durch Angaben über die technische Leitung oder die 
technischen Stellen, unabhängig davon, ob diese dem 
Unternehmen angeschlossen sind oder nicht, und zwar 
insbesondere über diejenigen, die mit der 
Qualitätskontrolle beauftragt sind; 

4. durch Muster, Beschreibungen und Fotografien der zu 
liefernden Erzeugnisse, dp.ren Echtheit auf Anfrage 
des Auftraggebers nachweisbar sein muß; 

5. durch Bescheinigungen, die von zuständigen 
amtlichen Qualitätskontrolleinrichtungen 
ausgestellt wurden, mit denen bestätigt wird, daß 
durch entsprechende Bezugnahmen genau 
gekennzeichnete Waren bestimmten Spezifikationen 
oder Normen entsprechen: 

6. bei zu liefernden Gegenständen komplexer Art oder 
zu liefernden Gegenständen, die ausnahmsweise einem 
besonderen Zweck dienen sollen, durch eine 
Kontrolle, die vom Auftraggeber oder in dessen 
Namen von einer zuständigen amtlichen Stelle im 
Herkunftsland des Unternehmers durchgeführt wird. 
Diese Kontrolle betrifft die Produktionskapazitäten 
und erforderlichenfalls die Untersuchungs- und 
Forschungsmöglichkeiten des Unternehmers sowie die 
von diesem zur Gewährleistung der Qualität 
getroffenen Vorkehrungen. 

(3) Bei Bauaufträgen kann der Nachweis der technischen 
Leistungsfähigkeit des Unternehmers folgendermaßen 
erbracht werden: 

1. durch Studiennachweise und Bescheinigungen über die 
berufliche Befähigung des Unternehmers und der 
Führungskräfte des Unternehmers, insbesondere der 
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Geltende Fassung: 

für die Ausführung der Arbeiten veranwortlichen 
Personen; 

2. durch eine Liste der in den letzten fünf Jahren 
erbrachten Bauleistungen, der Bescheinigungen über 
die ordnungsgemäße Ausführung für die wichtigsten 
Bauleistungen beizufügen sind. Aus diesen 
Bescheinigungen müssen der Wert der Bauleistung, 
Zeit und Ort der Bauführung, ob die Arbeiten den 
anerkannten Regeln der Technik entsprachen und ob 
sie ordnungsgemäß durchgeführt wurden, 
hervorgehen; 

3. durch eine ErKlärung, aUS der hervorgeht, über 
welche Ausstattung, welche Baugeräte und welche 
technische Ausrüstung der Unternehmer für die 
Ausführung des Bauvorhabens verfügen wird; 

4. durch eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel 
der vom Unternehmer in den letzten drei Jahren 
Beschäftigten und die Anzahl seiner Führungskräfte 
in den letzten drei Jahren ersichtlich sind; 

5. durch eine Erklärung, in der die Techniker oder 
die technischen Stellen anzugeben sind, über die 
der Unternehmer unabhängig davon, ob sie dem 
Unternehmen angehören oder nicht, bei der 
Ausführung des Bauvorhabens verfügen wird. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

für die Ausführung der Arbeiten verantwortlichen 
Personen; 

2. durch eine Liste der in den letzten fünf Jahren 
erbrachten Bauleistungen, der Bescheinigungen über 
die ordnungsgemäße Ausführung für die wichtigsten 
Bauleistungen beizufügen sind. Aus diesen 
Bescheinigungen müssen der Wert der Bauleistung, 
Zeit und Ort der Bauführung, ob die Arbeiten den 
anerkannten Regeln der Technik entsprachen und ob 
sie ordnungsgemäß durchgeführt wurden, hervorgehen; 

3. durch eine E~klärvng, aus der hervorgeht, üter 
welche Ausstattung, welche Baugeräte und welche 
technische Ausrüstung der Unternehmer für die 
Ausführung des Bauvorhabens verfügen wird; 

4. durch eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel 
der vom Unternehmer in den letzten drei Jahren 
Beschäftigten und die Anzahl seiner Führungskräfte 
in den letzten drei Jahren ersichtlich sind; 

5. durch eine Erklärung, in der die Techniker oder die 
technischen Stellen anzugeben sind, über die der 
Unternehmer unabhängig davon, ob sie dem 
Unternehmen angehören oder nicht, bei der 
Ausführung des Bauvorhabens verfügen wird. 

(4) Bei Dienstleistungsaufträgen kann der Nachweis der 
technischen Leistungsfähigkeit des Unternehmers 
folgendermaßen erbracht werden: 

1. durch Studiennachweise und Bescheinigungen über die 
berufliche Befähigung des Unternehmers und der 
Führungskräfte des Unternehmers, insbesondere der 
für die Erbringung der Dienstleistungen 
verantwortlichen Personen; 

2. durch eine Liste der wesentlichen in den letzten 
drei Jahren erbrachten Dienstleistungen mit Angabe 
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Geltende Fassung: 

18535 
., 

- 50 -
Vorgeschlagene Fassung: 

des Rechnungswertes, des Erbringungszeitpunktes 
sowie der Auftraggeber: 

3. durch Angaben über die technische Leitung oder die 
technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie dem 
Unternehmer angeschlossen sind oder nicht, und zwar 
insbesondere über diejenigen, die mit der 
Qualitätskontrolle beauftragt sind: 

4. durch eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel 
der vom Unternehmer in den letzten drei Jahren 
Beschäftigten und die Anzahl seiner Führungskräfte 
in den letzten drei Jahren ersichtlich sind: 

5. durch eine Erklärung, aus der hervorgeht, über 
welche Ausstattung, welche Geräte und welche 
technische Ausrüstung der Unternehmer für die 
Ausführung der Dienstleistungen verfügen wird: 

6. durch die Beschreibung der technischen Ausrüstung, 
der Maßnahmen des Unternehmers zu Gewährleistung 
der Qualität und der Untersuchungs- und 
Forschungsmöglichkeiten: 

7. bei Dienstleistungen komplexer Art oder 
Dienstleistungen, die ausnahmsweise einem 
besonderen Zweck dienen sollen, durch eine 
Kontrolle, die vom Auftraggeber selbst oder in 
dessen Namen von einer anderen dafür zuständigen 
amtlichen Stelle im Herkunftsland des Unternehmers 
durchgeführt wird. Diese Kontrolle betrifft die 
Leistungsfähigkeit und erforderlichenfalls die 
Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten des 
Unternehmers sowie die zur Gewährleistung der 
Qualität getroffenen Vorkehrungen: 

8. durch Angabe des Auftragsanteils, für den der 
Unternehmer möglicherweise einen Unterauftrag zu 
erteilen beabsichtigt. 

(5) Verlangt der Auftraggeber zum Nachweis dafür, daß 
der Unternehmer, der Dienstleistungen im sinne des 
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Geltende Fassung: 

(6) Hinsichtlich des Nachweises der finanziellen und 
wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit eines 
Unternehmers haben die Auftraggeber in der 
Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe anzugeben, für welchen Nachweis oder 
welche Nachweise im sinne des Abs. 3 Z 2 sie sich 
entschieden haben, sowie, abweichend von Abs. 3 Z 2, 
welche anderen Nachweise beigebracht werden können. 

(7) Die in den vorangehenden Absätzen vorgesehenen 
Nachweise dürfen vom Unternehmer nur so weit verlangt 
werden, wie es durch den Gegenstand des Auftrages 
gerechtfertigt ist. Dabei muß der Auftraggeber die 
berechtigten Interessen des Unternehmers am Schutz 
seiner technischen Betriebsgeheimnisse 
berücksichtigen. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ Ib Abs. 1 erbringt, bestimmte Qualitätsanforderungen 
erfüllt, die Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger 
amtlicher Stellen, so haben diese auf 
Qualitätsnachweisverfahren auf der Grundlage der 
einschlägigen europäischen Normen aus der Serie 
ÖNORM-EN ISO 9000 und auf die Bescheinigungen durch 
Stellen Bezug zu nehmen, die nach der Normenserie 
ÖNORM-EN 45.000 zertifiziert sind. Gleichwertige 
Bescheinigungen von Stellen anderer Vertragsparteien 
des EWR-Abkommens müssen anerkannt werden. Der 
Auftraggeber muß den Nachweis von 
Qualitätssicherungsmaßnahmen in anderer Form 
anerkennen, wenn der Unternehmer geltend macht, daß er 
di& betreff~nden Bescheinigungen nicht beantragen darf 
oder innerhalb der einschlägigen Fristen nicht 
erhalten kann. 

(6) Hinsichtlich des Nachweises der finanziellen, 
wirtschaftlichen oder technischen Leistungsfähigkeit 
eines Unternehmers hat der Auftraggeber in der 
Bekanntmachung oder in der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe anzugeben, für welchen Nachweis oder 
welche Nachweise im Sinne des Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 
bis 4 er sich entschieden hat, sowie, abweichend von 
Abs. 1 Z 2, welche anderen Nachweise beigebracht 
werden können. 

(7) Die in den Abs. 1 bis 6 vorgesehenen Nachweise 
dürfen vom Unternehmer nur so weit verlangt werden, 
wie es durch den Gegenstand des Auftrages 
gerechtfertigt ist. Dabei muß der Auftraggeber die 
berechtigten Interessen des Unternehmers am Schutz 
seiner technischen oder handelsbezogenen 
Betriebsgeheimnisse berücksichtigen. Der Auftraggeber 
kann den Unternehmer auffordern, vorgelegte 
Bescheinigungen zu vervollständigen oder zu erläutern. 

(8) Kann ein Unternehmer aus einem gerechtfertigten 
Grund die vom Auftraggeber geforderten Nachweise 
seiner finanziellen und wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit nicht beibringen, so kann er den 
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Geltende Fassung: 

2. Abschnitt 

Bekanntmachungen 

§ 46. (1) Der Auftraggeber hat Bekanntmachungen dem 
Amt für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften unverzüglich unter Verwendung der 
Muster in den Anhängen IV bis VII in deutscher 
Spr~che ZD üb3rmitteln. Sofern ein beschleunigtes 
Verfahren nach diesem Bundesgesetz zur Anwendung 
kommt, hat die übermittlung per Fernschreiben, 
Telegramm oder Telekopierer zu erfolgen. Der Wortlaut 
einer Bekanntmachung darf 650 Worte nicht 
überschreiten. Der Auftraggeber muß den Tag der 
Absendung nachweisen können. 

(2) Sofern aufgrund des EWR-Abkommens 
Bekanntmachungen oder Mitteilungen zur Durchführung 
vergaberechtlicher Vorschriften erforderlich sind, 
kann die Bundesregierung hiefür durch Verordnung 
vorsehen, daß diesen Vorschriften mit besonderen 
Formularen entsprochen werden kann. 

(3) überdies sind Bekanntmachungen nach diesem 
Bundesgesetz, soweit sie für Bundesministerien als 
Auftraggeber erfolgen, im Amtsblatt zur wiener 
Zeitung zu veröffentlichen. 

(4) 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Nachweis durch Vorlage jedes anderen, vom Auftraggeber 
für geeignet erachteten Beleges erbringen. 

2. Abschnitt 

Bekanntmachungen, übermittlungspflichten 

Bekanntmachungen 

§ 46. (1) Der Auftraggeber hat Bekanntmachungen 
unverzüglich und unmittelbar dem Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaft unter 
Verwendung der MUFter in den Anhängen VI bis xv jn 
deutscher Sprache zu übermitteln. S0fern e!n 
beschleunigtes Verfahren nach diesem Bundesgesetz zur 
Anwendung kommt, hat die übermittlung per 
Fernschreiben, Telegramm oder Telekopierer zu 
erfolgen. Der Wortlaut einer Bekanntmachung darf 
650 Worte nicht überschreiten. Der Auftraggeber muß 
den Tag der Absendung nachweisen können. 

(2) Sofern aufgrund des EGV ... (weiter wie bisher) 

(3) überdies sind Bekanntmachungen nach diesem 
Bundesgesetz, soweit sie für Bundesministerien als 
Auftraggeber erfolgen, im Amtsblatt zur wiener Zeitung 
zu veröffentlichen. Alle anderen Auftraggeber haben 
Bekanntmachungen nach diesem Bundesgesetz jedenfalls 
im Amtlichen Lieferungsanzeiger, herausgegeben vom 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, zu 
veröffentlichen. . 

( 4 ) ••• 

Vorinformation 

§ 46a. (1) Der Auftraggeber am Beginn seines 
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Geltende Fassung: 

Vorinformation 

§ 55. Die in Anlage 2 zu Anhang XVI des EWR-Abkommens 
genannten vergebenden Stellen haben nach Beginn eines 
jeweiligen Finanz- bzw. Haushaltsjahres eine nicht 
bindende, nach Warenbereichen aufgeschlüsselte 
Bekanntmachung (Vorinformation) über alle 
Lieferaufträge, die sie in den folgenden zwölf 
Monaten zur Vergabe bringen wollen, zu 
veröffentlichen, sofern deren geschätzter 
Auf~ragswert, ~rmittelt nach den Kriterien gemäß § 2, 
mindestens 7S0 ODO ECU bet~ägt. Die Bekanntmachung 
ist so bald wie möglich nach Beginn eines Finanz­
bzw. Haushaltsjahres dem Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zu 
übermitteln. 

Vorinformation 

§ 60. Ein Auftraggeber hat so bald wie möglich nach 
der Genehmigung der den beabsichtigten Bauaufträgen 
zugrundeliegenden Planung eine Vorinformation mit den 
wesentlichen Merkmalen der Bauaufträge zu 
veröffentlichen, sofern deren geschätzter 
Auftragswert, ermittelt nach den Kriterien gemäß § 3, 
mindestens den dort festgelegten Schwellenwert 
erreicht. Diese Bekanntmachung ist so bald wie 
möglich dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

jeweiligen Finanz- bzw. Haushaltsjahres eine nicht 
verbindliche Bekanntmachung zu veröffentlichen, die 
folgende Angaben zu enthalten hat: 

1. bei Lieferaufträgen, aufgeschlüsselt nach 
Warenbereichen, alle für die nächsten zwölf 
Monate beabsichtigten Beschaffungen, deren nach 
Maßgabe des § 2 geschätzter Wert mindestens 
750 000 ECU beträgt; die Warenbereiche sind vom 
Auftraggeber unter Bezugnahme auf Positionen 
Nomenklatur "Classification of Products 
According to Activities (CPA) " der statistischen 
Güterklassifikation in Verbindung mi~ den 
W~.rtschaftszweigen in der Europäisch~n 
Wirtschaftsgemeinschaft, Verordnung (EWG) 
Nr. 3696/93 des Rates vom 29. Oktober 1993, 
ABl.Nr. L 342 vom 21.12.1993, festzulegen; 

2. bei Bauaufträgen, die wesentlichen Merkmale der 
von den Auftraggebern für die nächsten zwölf 
Monate geplanten Aufträge, deren nach Maßgabe des 
§ 3 geschätzter Wert mindestens fünf Millionen 
ECU beträgt; 

3. bei Dienstleistungsaufträgen, aufgeschlüsselt 
nach den Kategorien der Dienstleistungen gemäß 
Anhang 111, alle für die nächsten zwölf Monate 
beabsichtigten Beschaffungen, deren nach Maßgabe 
des § 3a geschätzter Wert mindestens 750 000 ECU 
beträgt. 

(2) Die Bekanntmachung gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 ist 
gemäß den Anhängen VI, VII und X zu erstellen. 
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Geltende Fassung: 

Bekanntmachung vergebener Aufträge 

§ 56. Die Auftraggeber haben jeden vergebenen 
Lieferauftrag öffentlich bekanntzumachen. Angaben 
über die Auftragsvergabe brauchen jedoch dann nicht 
veröffentlicht zu werden, wenn deren Bekanntmachung 
die Vollziehung von Gesetzen behindert, dem 
öffentlichen Interesse in anderer Weise zuwiderläuft, 
die berechtigten geschäftlichen Interessen einzelner 
öffentlicher oder privater Unte~nehmen berührt oder 
den fairen Wettbewerb zwischen den Lieferanten 
beeinträchtigen würde. Die Bekanntmachung ist 
spätesten~ 48 Tage nach Vergabe des Auftrages dem Amt 
für Qillt!i~hA Veröffentlichur,gen. de~ Europäischen 
Gemeinschaften zu übermitteln. 

Bekanntmachung vergebener Aufträge 

§ 62. Ein Auftraggeber hat jeden vergebenen 
Bauauftrag öffentlich bekanntzumachen. Angaben über 
die Auftragsvergabe müssen jedoch dann nicht 
veröffentlicht werden, wenn die Bekanntmachung dieser 
Angaben die Vollziehung von Gesetzen behindern, dem 
öffentlichen Interesse zuwiderlaufen oder die 
legitimen geschäftlichen Interessen öffentlicher oder 
privater Unternehmen beeinträchtigen würde. Die 
Bekanntmachung ist spätestens 48 Tage nach Vergabe 
des jeweiligen Auftrages dem Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zu 
übermitteln. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Bekanntmachung vergebener Aufträge 

§ 46b. (1) Der Auftraggeber hat jeden vergebenen 
Bau-, Liefer- oder Dienstleistungsauftrag öffentlich 
bekanntzumachen. Angaben über die Auftragsvergabe 
müssen jedoch dann nicht veröffentlicht zu werden, 
wenn deren Bekanntmachung die Vollziehung von 
Gesetzen behindern, dem öffentlichen Interesse in 
anderer Weise zuwiderlaufen oder die berechtigten 
geschäftlichen Interessen öffentlicher oder privater 
Unternehmen berühren oder den fairen Wettbewerb 
zwischen den Unternehmen beeinträchtigen würde. Die 
Bekanntmachung ist spätestens 48 Tage nach Vergabe 
des Auftrages dem Amt für arnt~iche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
zu übermitteln. 

(2) Bei Dienstleistungsaufträgen gemäß Anhang IV 
haben die Auftraggeber in ihrer Bekanntmachung 
anzugeben, ob sie mit der Veröffentlichung 
einverstanden sind. 

Übermittlung von Unterlagen 

§ 46c. Soweit dieses Bundesgesetz, mit Ausnahme der 
Bestimmung des § 96, Mitteilungs- oder 
Berichtspflichten an die Kommission oder andere 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens vorsieht, hat der 
Auftraggeber dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten die erforderlichen Unterlagen zur 
Verfügung zu stellen. Dieser hat die Unterlagen dem 
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten zur 
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Geltende Fassung: 

3. Abschnitt 
Fristen 

Grundsätzliches 

§ 47. ... (bisheriger Text) 

Beschleunigtes Verfahren 

§ 48. (1) Können die in § 47 vorgesehenen Fristen aus 
Gründen der Dringlichkeit nicht eingehalten werden, 
so kann der Auftraggeber die Fristen verkürzen, wobei 
aber 

1. die Frist für den Antrag auf Teilnahme am 
Vergabeverfahren, gerechnet vorn Tage der Absendung 
der Bekanntmachung an, mindestens 15 Tage, 

2. die Frist für den Eingang der Angebote, gerechnet 
vorn Tage der Absendung der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe an, mindestens 10 Tage 

zu betragen hat. 

(2) Der Auftraggeber hat rechtzeitig angeforderte 
zusätzliche Auskünfte über die 
Ausschreibungsunterlagen spätestens vier Tage vor 
Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote zu 
erteilen. 

Vorgeschlagene Fassung: 

übermittlung an die Kommission und an die 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens weiterzuleiten. 

3. Abschnitt 
Fristen 

Grundsätzliches 

§ 47. ... (bisheriger Text) ... 

(7) Die Anträge üuf Teilnahme ~önnen brieflich, 
telegraphisch, telephonisch, durch Telekopierer oder 
Fernschreiben übermittelt werden. Bei Übermittlung aut 
den vier letztgenannten Wegen sind sie durch ein vor 
Ablauf der in Abs. 1 genannten Frist abzusendendes 
Schreiben des Antragstellers zu bestätigen. 

Beschleunigtes Verfahren 

§ 48. (1) Können die in § 47 Abs. 1 vorgesehenen 
Fristen für nicht offene Verfahren und 
Verhandlungsverfahren aus Gründen der Dringlichkeit 
nicht eingehalten werden, so kann der Auftraggeber die 
Fristen verkürzen, wobei aber 

1. die Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme 
am Vergabeverfahren, gerechnet vorn Tage der 
Absendung der Bekanntmachung an, mindestens 15 Tage, 

2. die Frist für den Eingang der Angebote, gerechnet 
vorn Tage der Absendung der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe an, mindestens 10 Tage 

zu betragen hat. 

(2) Der Auftraggeber hat rechtzeitig angeforderte 
zusätzliche Auskünfte über die 
Ausschreibungsunterlagen spätestens vier Tage vor 
Ablauf der Frist für den Eingang der Angebote zu 
erteilen. 
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Geltende Fassung: 

(3) Die Anträge auf Teilnahme sowie die 
Aufforderungen zur Angebotsabgabe sind auf 
schnellstem Wege zu übermitteln. Werden die Anträge 
auf Teilnahme telegraphisch, telefonisch oder durch 
Fernschreiben übermittelt, so sind sie schriftlich 
- vor Ablauf der in Abs. 1 genannten Fristen - zu 
bestätigen. 

4. Abschnitt 
Zusätzliche Ausschreibungserfordernisse 

Technische Spezifikatione 

§ 50. (1) 

(2) Die technischen Spezifikationen sind unter 
Bezugnahme auf 

1. innerstaatliche Normen, die europäische Normen 
umsetzen, oder 

2. auf europäische technische Zulassungen oder 

3. auf gemeinsame technische Spezifikationen 

festzulegen. 

(3) Der Auftraggeber kann von Abs. 2 abweichen, wenn 

1. die innerstaatlicher Normen, die die europäischen 
Normen umsetzen, keine Bestimmungen zur 
Feststellung der Übereinstimmung mit ihnen 
vorsehen oder keine technischen Möglichkeiten 
vorhanden sind, die Übereinstimmung eines 
technischen Erzeugnisses mit diesen Normen in 
zufriedenstellender Weise festzustellen oder 

2. die Anwendung von Abs. 2 die Anwendung 

a) der durch Anhang 11, Abschnitt XVIII, Z.4 des 
EWR-Abkommens übernommenen 

18535 

- 56 -
Vorgeschlagene Fassung: 

(3) Die Anträge auf Teilnahme bzw. die Aufforderung 
zur Angebotsabgabe können brieflich, telegraphisch, 
telephonisch, durch Telekopierer oder Fernschreiben 
übermittelt werden. Bei Übermittlung auf den vier 
letztgenannten Wegen sind sie durch ein vor Ablauf der 
in Abs. 1 genannten Frist abzusendendes Schreiben des 
Antragstellers zu bestätigen. 

4. Abschnitt 
Zusätzliche Ausschreibungserfordernisse 

Technische Spezifikationen 

§ 50. (1) ..• 

(2) Die technischen Spezifikationen sind unter 
Bezugnahme auf Europäische Spezifikationen festzulegen. 

(3) Der Auftraggeber kann von Abs. 2 abweichen, wenn 

1. die Europäischen Spezifikationen keine 
Bestimmungen zur Feststellung der 
Übereinstimmung mit ihnen vorsehen oder keine 
technischen Möglichkeiten vorhanden sind, die 
Übereinstimmung eines technischen Erzeugnisses 
mit diesen Normen in zufriedenstellender Weise 
festzustellen, oder 

2. die Anwendung von Abs. 2 die Anwendung 

a) der Richtlinie 91/263/EWG des Rates vom 
29. April 1991 zur Angleichung der 
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Geltende Fassung: 

Richtlinie 91/263/EWG des Rates vom 
29. April 1991 zur Angleichung der 
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Telekommunikationseinrichtungen einschließlich 
der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität 
oder 

b) die Anwendung des durch Anhang 11, 
Abschnitt XVIII, Z.2 des EWR-Abkommens 
übernommenen Beschlusses 87/95/EWG des Rates 
vom 22. Dezember 1986 über die Normung auf dem 
Gebiet der Informationstechnik und der 
Telekommunikation oder 

C) anderer durch das EWR-Abkommen übernommener 
Gemeinschaftsinstrumente in bestimmten 
Dienstleistungs- oder Produktbereichen 
beeinträchtigen würde oder 

3. die Anwendung von Abs. 2 den Auftraggeber zum 
Erwerb von Anlagen, die mit bereits benützten 
Anlagen inkompatibel sind, zwänge oder 
unverhältnismäßig hohe Kosten oder 
unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten 
verursachen und der Auftraggeber sich zur 
Übernahme europäischer Normen oder gemeinsamer 
technischer Spezifikationen innerhalb einer diesen 
Umständen entsprechenden Frist verpflichtet oder 

4. die ausgeschriebene Leistung von wirklich 
innovativer Art ist, sodaß die Anwendung 
innerstaatlicher Normen, welche europäische Normen 
umsetzen, nicht angemessen wäre. 

(4) Sollten Auftraggeber in Anwendung des Abs. 3 von 
Abs. 2 abweichen, so haben sie, sofern dies möglich 
ist, in der Ausschreibung im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften die Gründe dafür 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 
Telekommunikationsendeinrichtungen 
einschließlich der gegenseitigen Anerkennung 
ihrer Konformität, ABI.Nr. L 128 vom 
23.5.1991, S. 1, oder 

b) des Beschlusses 87/95/EWG des Rates vom 
22. Dezember 1986 über die Normung auf dem 
Gebiet der Informationstechnik und der 
Telekommunikation, ABI.Nr. L 36 vom 7.2.1987, 
S. 31, oder 

c) anderer Gemeinschaftsinstrumente in 
bestimmten Dienstleistungs- oder 
Produktbereichen 

beeinträchtigen würde oder 

3. die Anwendung von Abs. 2 den Auftraggeber zur 
Verwendung von Erzeugnissen oder Materialien 
oder zum Erwerb von Anlagen, die mit bereits 
benützten Anlagen inkompatibel sind, zwänge oder 
unverhältnismäßig hohe Kosten oder 
unverhältnismäßige technische Schwierigkeiten 
verursachen würde und der Auftraggeber sich im 
Rahmen einer klar definierten und schriftlich 
festgelegten strategie zur Übernahme 
Europäischer Spezifikationen innerhalb einer 
diesen Umständen entsprechenden Frist 
verpflichtet oder 

4. die ausgeschriebene Leistung von wirklich 
innovativer Art ist und die Anwendung 
Europäischer Spezifikationen nicht angemessen 
wäre. 

(4) Sollten Auftraggeber in Anwendung des Abs. 3 von 
Abs. 2 abweichen, so haben sie, sofern dies möglich 
ist, in der Ausschreibung im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften oder in den 
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Geltende Fassung: 

anzugeben und jedenfalls die Gründe in ihren internen 
Unterlagen festzuhalten, wobei diese Informationen 
auf Anfrage an die anderen Vertragsparteien des 
EWR-Abkommens oder an die EFTA-überwachungsbehörde 
weiterzugeben sind. 

(5) Mangels europäischer Normen oder gemeinsamer 
technischer Spezifikationen können die technischen 
Spezifikationen unbeschadet der Grundsätze der 
Gleichwertigkeit und der gegenseitigen Anerkennung 
der einzelstaatlichen technischen Spezifikationen 
unter Bezugnahme auf andere Dokumente festgelegt 
we~den. In diesem Fall ist bei der Bezugnahme 
folgende RcihcnfoJ.ge einzuhalten: 

1. innerstaatliche Normen, die internationale Normen 
umsetzen, 

2. anderes innerstaatliches Recht sowie 

3. alle weiteren Normen. 

(6) Technische Spezifikationen, die Erzeugnisse einer 
bestimmten Produktion oder Herkunft oder besondere 
Verfahren erwähnen, dürfen nicht verwendet werden, es 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Ausschreibungsunterlagen die Gründe dafür anzugeben 
und jedenfalls die Gründe in ihren internen Unterlagen 
festzuhalten, wobei diese Informationen auf Anfrage an 
die anderen Vertragsparteien des EWR-Abkommens oder an 
die Kommission weiterzugeben sind. 

(5) Mangels Europäischer Spezifikationen 

1. sind die technischen Spezifikationen unter 
Bezugnahme auf die innerstaatlichen technischen 
Spezifikationen festzulegen, die anerkanntermaßen 
den wesentlichen Anforderungen der Richtlinien zur 
techniochen Harmonisierung entsprecherl, und zwar 
nacl) dem Verft!hren clieser Richtl in5 en ünd 
insbesondere nach dem in der Richtlinie 89/106/EWG 
des Rates vorn 21. Dezember 1988 zur Angleichung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Bauprodukte, ABI. Nr. L 40 vorn 
11.2.'1989, S. 12, vorgesehenen Verfahren; 

2. können die technischen Spezifikationen unter 
Bezugnahme auf die innerstaatlichen technischen 
Spezifikationen betreffend die Planung, Berechnung 
und Verwirklichung von Bauvorhaben und den Einsatz 
von Produkten festgelegt werden; 

3. können die technischen Spezifikationen unter 
Bezugnahme auf andere Dokumente festgelegt werden. 
In diesem Fall ist bei der Bezugnahme folgende 
Reihenfolge einzuhalten: 

a) innerstaatliche Normen, die internationale 
Normen umsetzen, 

b) sonstige innerstaatliche Normen und 
innerstaatliche technische Zulassungen, sowie 

c) alle weiteren Normen. 

(6) Technische Spezifikationen, die Erzeugnisse einer 
bestimmten Produktion oder Herkunft oder besondere 
Verfahren erwähnen, dürfen nicht verwendet werden, es 
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Geltende Fassung: 

sei denn, daß spezifikationen durch den 
Auftragsgegenstand gerechtfertigt sind. Verboten ist 
insbesondere die Angabe von Warenzeichen, Patenten 
oder Typen sowie eines bestimmen Ursprungs. Eine 
solche Angabe mit dem Zusatz "oder gleichwertiger 
Art" ist jedoch zUlässig, wenn der Auftragsgegenstand 
nicht auf andere Weise durch hinreichend genaue, 
allgemein verständliche Bezeichnungen beschrieben 
werden kann. 

§ 59. (1) 

( 2 ) ••• 

Zusätzliche Zuschlagskriterien 

(3) Auftraggeber haben einen Vergabevermerk über 
jeden vergebenen Auftrag anzufertigen, der mindestens 
folgendes umfaßt: 

1. den Namen und die Anschrift des Auftraggebers, 

2. Gegenstand und Wert des Auftrages, 

3. die Namen der berücksichtigten Bewerber oder 
Bieter und die Gründe für ihre Auswahl, 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

sei denn, daß diese Spezifikationen durch den 
Auftragsgegenstand gerechtfertigt sind. Verboten ist 
insbesondere die Angabe von Warenzeichen, Patenten 
oder Typen sowie eines bestimmten Ursprungs oder einer 
bestimmten Produktion. Eine solche Angabe mit dem 
Zusatz "oder gleichwertiger Art" ist jedoch zulässig, 
wenn der Auftragsgegenstand nicht auf andere Weise 
durch hinreichend genaue, allgemein verständliche 
Spezifikationen beschrieben werden kann. 

5. Abschnitt 

Zusätzliche Bestimmungen über dos Zuschlagsverfahren 

Widerruf oder Neudurchführung eines Verfahrens 

§ 50a. Wird nach der Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung eines Vergabeverfahrens auf die Vergabe 
eines Auftrages verzichtet oder das Vergabeverfahren 
erneut eingeleitet, so hat der Auftraggeber die Gründe 
hiefür dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften sowie den Bewerbern oder 
Bietern, die dies schriftlich beantragen, 
bekanntzugeben. 

Vergabevermerk 

§ 50b. (1) Auftraggeber haben einen Vergabevermerk 
über jeden vergebenen Auftrag anzufertigen, der 
mindestens folgendes umfaßt: 

1. den Namen und die Anschrift des Auftraggebers, 

2. Gegenstand und Wert des Auftrages, 

3. die Namen der berücksichtigten Bewerber oder 
Bieter und die Gründe für ihre Auswahl, 
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Geltende Fassung: 

4. die Namen der ausgeschlossenen Bewerber oder 
Bieter und die Gründe für ihre Ablehnung, 

5. den Namen des erfolgreichen Bieters, die Gründe 
für die Auswahl seines Angebotes sowie - falls 
bekannt - den Anteil, den der erfolgreiche Bieter 
an Dritte weiterzuvergeben beabsichtigt, sowie 

6. bei einem Verhandlungsverfahren die Begründung der 
in § 58 Abs. 3 und 4 genannten Umstände, die die 
Anwendung dieses Verfahrens rechtfertigen. 

(4) Dieser Vergabevermerk oder dessen Hauptpunkte 
sind der EFTA-Überwachungsbehörde auf Anfrage zu 
übermitteln. 

Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 52. (1) Der Auftraggeber hat Lieferaufträge, soweit 
in den folgenden Absätzen nicht anderes bestimmt ist, 
im offenen Verfahren zu vergeben. 

(2) Lieferaufträge können im nicht offenen Verfahren 
vergeben werden, wenn 

1. der Lieferauftrag aufgrund der Besonderheit der 
Erzeugnisse, die beschafft werden sollen, nur von 
einem bestimmten Kreis von Unternehmern ausgeführt 
werden kann oder 

2. der mit einem offenen Verfahren verbundene Aufwand 
im Hinblick auf den geschätzten Auftragswert des 
Lieferauftrages wirtschaftlich nicht vertretbar 
wäre. 

(3) Die beabsichtigte Vergabe von Lieferaufträgen im 
Wege eines offenen oder eines nicht offenen 
Verfahrens ist öffentlich bekanntzumachen. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

4. die Namen der ausgeschlossenen Bewerber oder 
Bieter und die Gründe für ihre Ablehnung, 

5. den Namen des erfolgreichen Bieters und die 
Gründe für die Auswahl seines Angebotes sowie 
- falls bekannt - den Anteil, den der 
erfolgreiche Bieter an Dritte weiterzugeben 
beabsichtigt, ferner 

6. bei einem Verhandlungsverfahren die Begründung 
der in §§ 52 Abs. 2 und 3, 57 Abs. 2 und 3 sowie 
66a Abs. 2 und 3 genannten Umstände, die die 
Anwendu~g dieses Verfahrens rechtfertigen. 

(2) Dieser Vergabevermerk oder uessen Hauptpunkte sind 
der Kommission auf Anfrage zu übermitteln. 

Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 52. (1) (entfällt) 
(vgl. § 12 Abs. 1) 

(2) (entfällt) 
(vgl. nunmehr § 12 Abs. 2) 

Abs. 3 wird Abs. 1 
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Geltende Fassung: 

(4) Lieferaufträge können im Verhandlungsverfahren 
unter der Voraussetzung, daß der Auftraggeber die 
Vergabe öffentlich bekannt macht, vergeben werden, 
wenn ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes 
Verfahren nur ein für den Zuschlag in Frage kommendes 
Angebot oder kein Angebot oder kein im sinne dieses 
Bundesgesetzes geeignetes Angebot erbracht hat und 
die ursprünglichen Bedingungen für den Lieferauftrag 
nicht grundlegend geändert werden. 

(5) Ohne vorher die beabsichtigte Vergabe öffentlich 
bekanntzugeben, können Lieferaufträge im 
Verhandlungsverfahren vergeben werden, wenn 

1. in einem durchgeführten offenen oder nicht offenen 
Verfahren keine Angebote abgegeben worden sind, 
die ursprünglichen Bedingungen für den 
Lieferauftrag nicht grundlegend geändert werden 
und der EFTA-Überwachungsbehörde ein Bericht 
vorgelegt wird, oder 

2. 

3 • 

4. dringliche zwingende Gründe im Zusammenhang mit 
Ereignissen, die der Auftraggeber nicht 
vorhersehen konnte und die nicht dem Verhalten des 
Auftraggebers zuzuschreiben sind, es nicht 
zulassen, die Frist für ein offenes oder nicht 
offenes Verfahren einzuhalten, oder 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Lieferaufträge können im Verhandlungsverfahren 
nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vergeben 
werden, wenn ein durchgeführtes offenes oder nicht 
offenes Verfahren keine für den Auftraggeber nach 
diesem Bundesgesetz annehmbaren Angebote erbracht hat 
und die ursprünglichen Bedingungen für den 
Lieferauftrag nicht grundlegend geändert werden. Von 
der öffentlichen Bekanntmachung kann Abstand genommen 
werden, wenn der Auftraggeber in das betreffende 
.Verhandlungsverfahren alle Unternehmer einbezieht, die 
die Kriterien der §§ 44 bis 45a erfüllen und die im 
Verlauf des vorangegangenen offenen oder nicht offenen 
Verfahrens Angebote unterbreitet haben, Jje d~n 
Anforderungen des § 30 entsprochen haben. 

(3) Lieferaufträge können im Verhandlungsverfahren 
ohne öffentliche Bekanntmachung vergeben werden, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes 
Verfahren kein oder kein im Sinne dieses 
Bundesgesetzes geeignetes Angebot erbracht hat, 
die ursprünglichen Bedingungen für den 
Lieferauftrag nicht grundlegend geändert werden 
und der Kommission ein Bericht vorgelegt wird, 
oder 

2. 

3. 

4. dringliche, zwingende Gründe, die nicht dem 
Verhalten des Auftraggebers zuzuschreiben sind, 
im Zusammenhang mit Ereignissen, die der 
Auftraggeber nicht voraussehen konnte, es nicht 
zulassen, die im offenen, im nicht offenen oder 
in einem gemäß Abs. 2 durchzuführenden 
Verhandlungsverfahren vorgeschriebenen Fristen 
einzuhalten, oder 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

(6) Der Auftraggeber hat im Falle des nicht offenen (6) (entfällt) 
Verfahrens sowie des Verhandlungsverfahrens einen 
schriftlichen Bericht mit einer Begründung für die 
Wahl des betreffenden Verfahrens zu erstellen. Dieser 
Bericht hat wenigstens die Bezeichnung und Anschrift 
der vergebenden Stelle, Wert, Menge und Art der 
gelieferten Waren, die Anzahl der eingegangenen 
Anträge auf Teilnahme und die Anzahl der für eine 
Angebotsabgabe ausgewählten Bewerber, gegebenenfalls 
auch die Zahl der ausgeschlossenen Bewerber und die 
Gründe der Nichtberücksichtigung ihrer Bewerbung zu 
enthalten. Im Falle der Wahl eines 
Verhanalungsvel'fahr~ns für die Vergabe hat der 
Bericht fernc~ ~ngahen über die nach den vorstclhenden 
Abs. 4 und 5 geforderten Voraussetzungen zur 
Begründung der Anwendung dieses Verfahrens zu 
enthalten. Dieser Bericht oder die wesentlichen Teile 
dieses Berichtes sind der EFTA-Überwachungsbehörde 
auf deren Verlangen vorzulegen. 

Zusätzliche Zuschlagskriterien 

§ 54. (1) Sind im Fall eines bestimmten Auftrages 
Angebote im Verhältnis zur Lieferung offensichtlich 
ungewöhnlich niedrig, so überprüft der Auftraggeber 
vor der Vergabe des Auftrages die Einzelposten dieser 
Angebote. Zu diesem Zweck kann er vom Bieter die 
erforderlichen Belege verlangen und hat ihm 
gegebenenfalls mitzuteilen, welche Belege für 
unannehmbar erachtet werden. 

(2) Der Auftraggeber hat bei der Vergabe des 
Auftrages das Ergebnis der in Abs. 1 genannten 
Überprüfung zu berücksichtigen. 

Vorinformation 

§ 55. Die in Anlage 2 zu Anhang XVI des EWR-Abkommens 
genannten vergebenden Stellen haben nach Beginn eines 

18535 

§ 54. (aufgehoben) 
(vgl. nunmehr § 36.) 

§ 55. (aufgehoben) 
(vgl. nunmehr § 46a) 
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Geltende Fassung: 

jeweiligen Finanz- bzw. Haushaltsjahres eine nicht 
bindende, nach Warenbereichen aufgeschlüsselte 
Bekanntmachung (Vorinformation) über alle 
Lieferaufträge, die sie in den folgenden zwölf 
Monaten zur Vergabe bringen wollen, zu 
veröffentlichen, sofern deren geschätzter 
Auftragswert, ermittelt nach den Kriterien gemäß § 2, 
mindestens 750 000 ECU beträgt. Die Bekanntmachung 
ist so bald wie möglich nach Beginn eines Finanz­
bzw. Haushaltsjahres dem Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften zu 
übermitteln. 

Bekanntmachung vergebener Aufträge 

§ 56. Die Auftraggeber haben jeden vergebenen 
Lieferauftrag öffentlich bekanntzumachen. Angaben 
über die Auftragsvergabe brauchen jedoch dann nicht 
veröffentlicht zu werden, wenn deren Bekanntmachung 
die Vollziehung von Gesetzen behindert, dem 
öffentlichen Interesse in anderer Weise zuwiderläuft, 
die berechtigten geschäftlichen Interessen einzelner 
öffentlicher oder privater Unternehmen berührt oder 
den fairen Wettbewerb zwischen den Lieferanten 
beeinträchtigen würde. Die Bekanntmachung ist 
spätestens 48 Tage nach Vergabe des Auftrages dem Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften zu übermitteln. 

Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 57. (1) Der Auftraggeber hat Bauaufträge, soweit im 
folgenden nicht anderes bestimmt ist, im offenen 
Verfahren zu vergeben. 

(2) Die beabsichtigte Vergabe von Bauaufträgen im 
Wege eines offenen Verfahrens ist öffentlich 
bekanntzumachen. 

Nicht offenes und Verhandlungsverfahren 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 56. (aufgehoben) 
(vgl. nunmehr § 46b) 

Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 57. (1) Die beabsichtigte Vergabe von Bauaufträgen 
im Wege eines offenen oder nicht offenen Verfahrens 
ist öffentlich bekanntzumachen. 
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Geltende Fassung: 

§ 58. (1) Bauaufträge können im nicht offenen 
Verfahren vergeben werden, wenn 

1. der mit einem offenen Verfahren verbundene Aufwand 
im Hinblick auf den Wert der Leistung 
wirtschaftlich nicht vertretbar wäre; 

2. die Leistung aufgrund ihrer Eigenart nur von einem 
beschränkten Kreis von Unternehmern ausgeführt 
werden kann, weil ihre einwandfreie Ausführung 
besondere Fachkenntnisse, Leistungsfähigkeit oder 
Zuverlässigkeit erfordert; 

3. das offane Verfahren Interessen der ~llgcmpinheit, 
insbesondere solche der Geheimhaltung, gefährden 
würde; 

4. das offene Verfahren eine mit erheblichen 
Nachteilen für die Allgemeinheit verbundene 
Verzögerung mit sich brächte; 

5. das offene Verfahren aufgehoben wurde oder wegen 
Erfolglosigkeit als aufgehoben gilt. 

(2) Die beabsichtigte Vergabe von Bauaufträgen im 
Wege eines nicht offenen Verfahrens ist öffentlich 
bekanntzumachen. 

(3) Bauaufträge können unter der Voraussetzung, daß 
der Auftraggeber die beabsichtigte Vergabe öffentlich 
bekanntgemacht und die Bewerber nach in der 
Bekanntmachung angegebenen Eignungskriterien 
ausgewählt hat, im Verhandlungsverfahren vergeben 
werden, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes 
Verfahren keine für den Auftraggeber nach diesem 
Bundesgesetz annehmbaren Angebote erbracht hat und 
die ursprünglichen Bedingungen für den Bauauftrag 
nicht grundsätzlich geändert werden oder 

2. die betreffenden Bauvorhaben nur zu Forschungs-, 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(vgl. nunmehr § 12 Abs. 2) 

(2) Bauaufträge können im Verhandlungsverfahren nach 
vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vergeben 
werden, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes 
Verfahren keine für den Auftraggeber nach diesem 
Bundesgesetz annehmbaren Angebote erbracht hat und 
die ursprünglichen Bedingungen für den Bauauftrag 
nicht grundlegend geändert werden oder 

2. die betreffenden Bauvorhaben nur zu Forschungs-, 
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Geltende Fassung: 

Versuchs- und Entwicklungszwecken und nicht mit 
dem Ziel der Gewährleistung der Rentabilität oder 
der Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten 
durchgeführt werden oder 

3. es sich um Bauaufträge handelt, deren Eigenheiten 
eine globale Preisgestaltung nicht ermöglichen, 
oder wenn die mit der Leistungserbringung 
verbundenen Risiken eine solche verhindern. 

(4) Bauaufträge können im Verhandlungsverfahren 
vergeben werden, ohne daß die beabsichtigte Vergabe 
öffentlich bekanntzumachen wäre, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes 
Verfahren keine oder keine geeigneten Angebote 
erbracht hat, die ursprünglichen Bedingungen für 
den Bauauftrag nicht grundlegend geändert werden 
und der EFTA-Überwachungsbehörde ein Bericht 
vorgelegt wird, wenn sie dies wünscht, oder 

2. der Bauauftrag aus technischen oder künstlerischen 
Gründen oder aufgrund des Schutzes von 
Ausschließlichkeitsrechten nur von einem 
bestimmten Unternehmer ausgeführt werden kann oder 

3. dringliche, zwingende Gründe, die nicht dem 
Verhalten des Auftraggebers zuzuschreiben sind, im 
Zusammenhang mit Ereignissen, die der Auftraggeber 
nicht voraussehen konnte, es nicht zulassen, die 
im offenen, im nicht offenen oder in einem gemäß 
Abs. 3 durchzuführenden Verhandlungsverfahren 
vorgeschriebenen Fristen einzuhalten oder 

Vorgeschlagene Fassung: 

Versuchs- und Entwicklungszwecken und nicht mit dem 
Ziel der Gewährleistung der Rentabilität oder der 
Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten 
durchgeführt werden oder 

3. es sich um Bauaufträge handelt, deren Eigenheiten 
eine globale Preisgestaltung nicht ermöglichen, 
oder bei denen die mit der Leistungserbringung 
verbundenen Risiken eine solche verhindern. 

Im Falle der Z 1 kann von der öffentlichen 
Bekanntmachung Abstand genommen werden, wenn der 
Auft~aggeber in das betreffende Verhandlungsverfahren 
alle Unternehmer einbezieht, die die K~iterien der §§ 
44 bis 45a erfüllen und die im Verlauf des 
vorangegangenen offenen oder nicht offenen Verfahrens 
Angebote unterbreitet haben, die den Anforderungen des 
§ 30 entsprochen haben. 

(3) Bauaufträge können im Verhandlungsverfahren ohne 
öffentliche Bekanntmachung vergeben werden, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes 
Verfahren kein oder kein im Sinne dieses 
Bundesgesetzes geeignetes Angebot erbracht hat, die 
ursprünglichen Bedingungen für den Bauauftrag nicht 
grundlegend geändert werden und der Kommission ein 
Bericht vorgelegt wird, wenn sie dies wünscht, oder 

2. der Bauauftrag aus technischen oder künstlerischen 
Gründen oder aufgrund des Schutzes von 
Ausschließlichkeitsrechten nur von einem bestimmten 
Unternehmer ausgeführt werden kann oder 

3. dringliche, zwingende Gründe, die nicht dem 
Verhalten des Auftraggebers zuzuschreiben sind, im 
Zusammenhang mit Ereignissen, die der Auftraggeber 
nicht voraussehen konnte, es nicht zulassen, die im 
offenen, im nicht offenen oder in einern gemäß 
Abs. 2 durchzuführenden Verhandlungsverfahren 
vorgeschriebenen Fristen einzuhalten, oder 

67/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
148 von 394

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



- 66 -
Geltende Fassung: 

4. zur Ausführung eines bestehenden Bauauftrages 
zusätzliche Bauleistungen, die weder in der dem 
Bauauftrag zugrundeliegenden Planung noch in der 
Ausschreibung vorgesehen waren und deren 
Gesamtwert 50 v.H. des Wertes des ursprünglichen 
Bauauftrages nicht überschreitet, wegen eines 
unvorhergesehenen Ereignisses unbedingt 
erforderlich werden und entweder 

a) eine Trennung vom bestehenden Bauauftrag in 
technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht 
nicl~-.... mögl ich ist oder 

b) eine solche Trennung zwar möglich wäre, die 
zusätzlichen Bauleistungen aber für die 
Verbesserung der bereits vergebenen 
Bauleistungen unbedingt erforderlich sind, oder 

5. neue Bauleistungen in der wiederholung 
gleichartiger Bauleistungen bestehen, soferne 

a) der Auftrag von demselben Auftraggeber an den 
Auftragnehmer, der bereits den ersten Auftrag 
erhalten hat, vergeben wurde, 

b) der erste Auftrag im offenen oder nicht offenen 
Verfahren vergeben wurde, 

c) sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser 
Entwurf Gegenstand des ersten Auftrages war, 

d) die Möglichkeit der Vertragsverlängerung 
bereits in der ersten Ausschreibung vorgesehen 
war, 

e) die Vergabe binnen drei Jahren nach Abschluß 
des ersten Vertrages erfolgt und 

f) der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in 
Aussicht genommene Gesamtauftragswert bei der 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

4. zur Ausführung eines bestehenden Bauauftrages 
zusätzliche Bauleistungen, die weder in der dem 
Bauauftrag zugrundeliegenden Planung noch in der 
Ausschreibung vorgesehen waren und deren Gesamtwert 
50 vH des Wertes des ursprünglichen Bauauftrages 
nicht überschreitet, wegen eines unvorhergesehenen 
Ereignisses unbedingt erforderlich werden, sofern 
der Auftrag an den Unternehmer vergeben wird, der 
den ersten Auftrag ausgeführt hat, und entweder 

a) eine Trennung vorn bestehenden Bauauftrag in 
technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht nicht 
ohne wesentlIchen Nachteil für den Auftrag~eber 
mö~lich ist oder 

b) eine solche Trennung zwar möglich wäre, die 
zusätzlichen Bauleistungen aber für die 
Verbesserung der bereits vergebenen 
Bauleistungen unbedingt erforderlich sind, oder 

5. neue Bauleistungen in der Wiederholung 
gleichartiger Bauleistungen bestehen, soferne 

a) der Auftrag von demselben Auftraggeber an den 
Auftragnehmer, der bereits den ersten Auftrag 
erhalten hat, vergeben wurde, 

b) der erste Auftrag im offenen oder nicht offenen 
Verfahren vergeben wurde, 

c) sie einern Grundentwurf entsprechen und dieser 
Entwurf Gegenstand des ersten Auftrages war, 

d) hiefür die Möglichkeit der Anwendung eines 
derartigen Verhandlungsverfahrens bereits in der 
ersten Ausschreibung vorgesehen war, 

e) die Vergabe binnen drei Jahren nach Abschluß des 
ersten Vertrages erfolgt und 

f) der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in 
Aussicht genommene Gesamtauftragswert bei der 
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Geltende Fassung: 

Errechnung des Schwellenwertes gemäß § 3 
zugrunde gelegt wurde. 

Zusätzliche Zuschlagskriterien 

§ 59. (1) Scheint im Falle eines bestimmten Auftrages 
der Preis eines Angebotes im Verhältnis zur Leistung 
ungewöhnlich niedrig zu sein, so muß der Auftraggeber 
vor der Ablehnung des Angebotes schriftlich 
Aufklärung über dessen Einzelposten verlangen, wo er 
dies für angezeigt hält. Die anschließende Prüfung 
hat unter Berücksichtigung der eingegangenen 
Erläuterungen zu erfolgen. 

(2) Ein Aüftraggeber hat den nicht berücksichtigten 
Bewerbern oder Bietern, die dies beantragen, 
innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach Eingang ihres 
Antrages die Gründe für die Ablehnung ihrer Bewerbung 
oder ihres Angebotes sowie im Falle eines Angebotes 
den Namen des erfolgreichen Bieters mitzuteilen. 

(3) Auftraggeber haben einen Vergabevermerk über 
jeden vergebenen Auftrag anzufertigen, der mindestens 
folgendes umfaßt: 

1. den Namen und die Anschrift des Auftraggebers, 

2. Gegenstand und Wert des Auftrages, 

3. die Namen der berücksichtigten Bewerber oder 
Bieter und die Gründe für ihre Auswahl, 

4. die Namen der ausgeschlossenen Bewerber oder 
Bieter und die Gründe für ihre Ablehnung, 

5. den Namen des erfolgreichen Bieters, die Gründe 
für die Auswahl seines Angebotes sowie - falls 
bekannt - den Anteil, den der erfolgreiche Bieter 
an Dritte weiterzuvergeben beabsichtigt, sowie 

6. bei einem Verhandlungsverfahren die Begründung der 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Errechnung des Schwellenwertes gemäß § 3 
zugrunde gelegt wurde. 

§ 59. (aufgehoben) 
(vgl. nunmehr §§ 36, 43a und 50b) 
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Geltende Fassung: 

in § 58 Abs. 3 und 4 genannten Umstände, die die 
Anwendung dieses Verfahrens rechtfertigen. 

(4) Dieser Vergabevermerk oder dessen Hauptpunkte 
sind der EFTA-Überwachungsbehörde auf Anfrage zu 
übermitteln. 

Vorinformation 

§ 60. Ein Auftraggeber hat so bald wie möglich nach 
der Genehmigung der den beabsichtigten Bauaufträgen 
zugrundeliegenden Planung eine Vorinformation mit den 
wesenLlichen Merkmalen der Bauaufträge zu 
v~röffentlichcn, Rofern deren geschätzter 
Auftragswert, ermittelt nach den Kriterien gemäß § 3, 
mindestens den dort festgelegten Schwellenwert 
erreicht. Diese Bekanntmachung ist so bald wie 
möglich dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln. 

Beschleunigtes Verfahren 

§ 61. Die in § 47 Abs. 2 vorgesehene Frist kann beim 
offenen Verfahren auf 36, beim nicht offenen auf 26 
Tage verkürzt werden, wenn der Auftraggeber eine 
Bekanntmachung gemäß § 60 im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften veröffentlicht hat. 

Bekanntmachung vergebener Aufträge 

§ 62. Ein Auftraggeber hat jeden vergebenen 
Bauauftrag öffentlich bekanntzumachen. Angaben über 
die Auftragsvergabe müssen jedoch dann nicht 
veröffentlicht werden, wenn die Bekanntmachung dieser 
Angaben die Vollziehung von Gesetzen behindern, dem 
öffentlichen Interesse zuwiderlaufen oder die 
legitimen geschäftlichen Interessen öffentlicher oder 
privater Unternehmen beeinträchtigen würde. Die 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 60. (aufgehoben) 
(vgl. nunmehr § 46a) 

Beschleunigtes Verfahren bei Vorinformation 

§ 61. Die in § 47 Abs. 2 vorgesehene Frist kann beim 
offenen Verfahren auf 36, beim nicht offenen Verfahren 
auf 26 Tage verkürzt werden, wenn der Auftraggeber 
eine Bekanntmachung gemäß § 46a veröffentlicht hat. 
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Geltende Fassung: 

Bekanntmachung ist spätestens 48 Tage nach Vergabe 
des jeweiligen Auftrages dem Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
übermitteln. 

Besonder..: Best.immungen des 
Baukonzessionsvertrages. verbundene Unternehmen 

§ 64. (1) Die Auftraggeber haben, sofern der 
Konzessionär nicht selbst den Bestimmungen des 
1. Abschnittes dieses Hauptstückes unterliegt, im 
Baukonzessionsvertrag zu vereinbaren, daß bei 
Bauaufträgen an Dritte, sofern der Auftragswert den 
Schwellenwert nach § 3 Abs. 1 erreicht und kein 
Tatbestand nach § 58 Abs. 4 vorliegt, 

zu 

1. die öffentlichen Bekanntmachungen nach § 46 
unter Verwendung des Musters nach Anhang VII zu 
erfolgen haben, 

2. die Fristen nach § 47 einzuhalten sind sowie 

3. die Vergabebekanntmachung nach § 62 
durchgeführt wird. 

(2) Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, 
um die Konzession zu erhalten, sowie mit den 
betreffenden Unternehmen verbundene Unternehmen 
werden (Abs. 3) nicht als Dritte betrachtet. 

(3) Ein Unternehmen ist mit einern anderen Unternehmen 
verbunden, wenn es auf dieses, sei es unmittelbar 
oder mittelbar, einen beherrschenden Einfluß ausüben 
kann oder dem beherrschenden Einfluß des anderen oder 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 62. (aufgehoben) 
(vgl. nunmehr § 46b) 

Besondere Bestimmungen des ßaukonzessicDsvsrtrqg..r.s 

§ 64. (1) Die Auftraggeber haben, sofern der 
Konzessionär nicht selbst den Bestimmungen des 
1. Abschnittes dieses Hauptstückes unterliegt, im 
Baukonzessionsvertrag zu vereinbaren, daß bei 
Bauaufträgen an Dritte, sofern der Auftragswert den 
Schwellenwert nach § 3 Abs. 1 erreicht und kein 
Tatbestand nach § 57 Abs. 3 vorliegt, 

1. die öffentlichen Bekanntmachungen nach § 46 unter 
Verwendung des Musters nach Anhang VII zu 
erfolgen haben, 

2. die Fristen nach § 47 einzuhalten sind sowie 

3. die Vergabebekanntmachung nach § 46b durchgeführt 
wird. 

(2) Unternehmen, die sich zusammengeschlossen haben, 
um die Konzession zu erhalten, sowie mit den 
betreffenden Unternehmen verbundene Unternehmen werden 
nicht als Dritte betrachtet. 

(entfällt) 
(vgl. nunmehr § 9. Z 6) 
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Geltende Fassung: 

zusammen mit diesem dem eines dritten Unternehmens 
unterliegt, sei es durch Eigentum, finanzielle 
Beteiligung, Satzung oder sonstige Bestimmungen, die 
die Tätigkeit der Unternehmen regeln. 

(4) Ein beherrschender Einfluß im Sinne des Abs. 3 
ist zu vermuten, wenn ein Unternehmen unmittelbar 
oder mittelbar 

1. die Mehrheit des gezeichneten Kapitals eines 
anderen Unternehmens besitzt oder 

2. über die Menrheit der mit den Anteilen eines 
allderen Un i:ernehrr.e:1s 'lerbl1:1denen st immrecllte 
verfügt oder 

3. mehr als die Hälfte der Mitglieder des 
Verwaltungs-, Leitungs- oder Aufsichtsorganes 
eines anderen Unternehmens bestellen kann. 

(5) Die vollständige Liste dieser Unternehmen ist der 
Bewerbung um eine Konzession beizufügen. Diese Liste 
muß auf den neuesten Stand gebracht werden, wenn sich 
später in den Beziehungen zwischen den Unternehmen 
Änderungen ergeben. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(entfällt) 

(3) Der Bewerbung um eine Konzession ist eine 
vollständige Liste der mit dem Unternehmen verbundenen 
Unternehmen beizufügen. Diese Liste muß auf den 
neuesten Stand gebracht werden, wenn sich später in 
den Beziehungen zwischen den Unternehmen Änderungen 
ergeben. 

4. HAUPTSTÜCK 

Besondere Bestimmungen über die Vergabe 
von Dienstleistungsaufträgen 

Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 66a. (1) Die beabsichtigte Vergabe von 
Dienstleistungsaufträgen im Wege eines offenen oder 
eines nicht offenen Verfahrens ist öffentlich 
bekanntzumachen. 

(2) Dienstleistungsaufträge können im 
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Geltende Fassung: 

18535 
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Vorgeschlagene Fassung: 

Verhandlungsverfahren nach vorheriger öffentlicher 
Bekanntmachung vergeben werden, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes 
Verfahren keine für den Auftraggeber nach diesem 
Bundesgesetz annehmbaren Angebote erbracht hat und 
die ursprünglichen Bedingungen für den 
Dienstleistungsauftrag nicht grundlegend geändert 
werden oder 

2. es sich um Dienstleistungsaufträge handelt, deren 
Eigenheiten eine globale Preisgestaltung nicht 
ermöglichen, oder wenn die mit der 
Leistu~gserbringung verbund~nen Risiken eine solche 
verhindern, oder 

3. wenn die zu erbringenden Dienstleistungen, 
insbesondere geistig-schöpferische Dienstleistungen 
und Dienstleistungen der Kategorie 6 des 
Anhangs 111, dergestalt sind, daß vertragliche 
Spezifikationen nicht hinreichend genau festgelegt 
werden können, um den Auftrag durch die Wahl des 
besten Angebotes in übereinstimmung mit den 
Vorschriften über ein offenes oder nicht offenes 
Verfahren vergeben zu können. 

Im Falle der Z 1 kann von der öffentlichen 
Bekanntmachung Abstand genommen werden, wenn der 
Auftraggeber in das betreffende Verhandlungsverfahren 
alle Unternehmer einbezieht, die die Kriterien der 
§§ 44 bis 45a erfüllen und die im Verlauf des 
vorangegangenen offenen oder nicht offenen Verfahrens 
Angebote unterbreitet haben, die den Anforderungen des 
§ 30 entsprochen haben. 

(3) Dienstleistungsaufträge können im 
Verhandlungsverfahren ohne öffentliche Bekanntmachung 
vergeben werden, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes 
Verfahren kein oder kein im Sinne dieses 
Bundesgesetzes geeignetes Angebot erbracht hat, die 
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Geltende Fassung: 

18535 
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Vorgeschlagene Fassung: 

ursprünglichen Bedingungen für den 
Dienstleistungsauftrag nicht grundlegend geändert 
werden und der Kommission ein Bericht vorgelegt 
wird, wenn sie dies wünscht, oder 

2. der Dienstleistungsauftrag aus technischen oder 
künstlerischen Gründen oder auf Grund des Schutzes 
von Ausschließlichkeitsrechten nur von einem 

bestimmten Unternehmer ausgeführt werden kann oder 

3. dringliche, zwingende Gründe, die nicht dem 
Verhalten des Auftraggebers zuzuschreiben sind, im 
Zusammenhang mit Ereignissen, die dar A~~traggeher 
nicht voraussehen konnte, es nicht zulassen, die im 
offenen oder in einem gemäß Abs. 2 durchzuführenden 
Verhandlungsverfahren vorgeschriebenen Fristen 
einzuhalten, oder 

4. zur Ausführung eines bestehenden Dienstleistungs­
auftrages zusätzliche Dienstleistungen, die weder 
in dem dem Dienstleistungsauftrag zugrundeliegenden 
Entwurf noch in der Ausschreibung vorgesehen waren 
und deren Gesamtwert 50 vH des Wertes des 
ursprünglichen Dienstleistungsauftrages nicht 
überschreitet, wegen eines unvorhergesehenen 
Ereignisses unbedingt erforderlich werden, sofern 
der Auftrag an den Unternehmer vergeben wird, der 
den ersten Auftrag ausgeführt hat, und entweder 

a) eine Trennung vom bestehenden 
Dienstleistungsauftrag in technischer oder 
wirtschaftlicher Hinsicht nicht ohne 
wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber 
möglich ist oder 

b) eine solche Trennung zwar möglich wäre, die 
zusätzlichen Dienstleistungen aber für die 
Verbesserung der bereits vergebenen 
Dienstleistungen unbedingt erforderlich sind, 
oder 
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Geltende Fassung: 

18535 
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Vorgeschlagene Fassung: 

5. neue Dienstleistungen in der Wiederholung 
gleichartiger Dienstleistungen bestehen, sofern 

a) der Auftrag von demselben Auftraggeber an den 
Auftragnehmer, der bereits den ersten Auftrag 
erhalten hat, vergeben wurde, 

b) der erste Auftrag im offenen Verfahren vergeben 
wurde, 

c) sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser 
Entwurf Gegenstand des ersten Auftrages war, 

d) hief~r die Möglichk~it der An~eJldunq eines 
derartigen Verhandlungsverfahrens bereits in der 
ersten Ausschreibung vorgesehen war, 

e) die Vergabe binnen drei Jahren nach Abschluß des 
ersten Vertrages erfolgt und 

f) der für die Fortsetzung der Dienstleistungen in 
Aussicht genommene Gesamtauftragswert bei der 
Errechnung des Schwellenwertes gemäß § 3a 
zugrundegelegt wurde, oder 

6. wenn im Anschluß an einen Wettbewerb der Auftrag 
gemäß den einschlägigen Bestimmungen an den 
Gewinner oder an einen der Gewinner des 
Wettbewerbes vergeben werden muß. Im letzteren Fall 
müssen alle Gewinner des Wettbewerbes zur Teilnahme 
an den Verhandlungen aufgefordert werden. 

Wettbewerb 

§ 66b. (1) Die folgenden Absätze finden auf 
Wettbewerbe Anwendung, die im Rahmen eines Verfahrens 
durchgeführt werden, das zu einem 
Dienstleistungsauftrag führen soll, dessen geschätzter 
Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens 200 000 ECU 
oder deren Summe der Preisgelder und Zahlungen an 
Teilnehmer mindestens 200 000 ECU beträgt. 
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Geltende Fassung: 

18535 
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Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Die beabsichtigte Vergabe von 
Dienstleistungsaufträgen im Wege eines Wettbewerbes 
ist öffentlich bekanntzumachen. 

(3) Die auf die Durchführung des Wettbewerbes 
anwendbaren Bestimmungen sind den an der Teilnahme am 
Wettbewerb Interessierten auf Anfrage mitzuteilen. 

(4) Die Zulassung zur Teilnahme an einern Wettbewerb 
darf nicht beschränkt werden 

1. auf das Gebiet einer Vertragspartei des 
EWR-Abkommens oder ejnen Teil davon, oäer 

2. auf Grund der Tatsache, daß die Teilnehmer gemäß 
den Rechtsvorschriften der Vertragspartei des 
EWR-Abkommens, in dem der Wettbewerb organisiert 
wird, entweder eine natürliche oder juristische 
Person sein müßten. 

(5) Bei Wettbewerben mit beschränkter Teilnehmerzahl 
haben die Auftraggeber eindeutige und 
nichtdiskriminierende Auswahlkriterien festzulegen. In 
jedem Fall muß die Zahl der Bewerber, die zur 
Teilnahme aufgefordert werden, ausreichen, um einen 
echten Wettbewerb zu gewährleisten. 

(6) Das Preisgericht darf nur aus von den Teilnehmern 
des Wettbewerbes unabhängigen Personen bestehen. Wird 
von den Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte 
berufliche Qualifikation verlangt, muß mindestens ein 
Drittel der Preisrichter über dieselbe oder eine 
gleichwertige Qualifikation verfügen. 

(7) Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und 
Stellungnahmen unabhängig. Es hat diese Entscheidungen 
und Stellungnahmen auf Grund von Wettbewerbsarbeiten, 
die anonym vorgelegt werden, und nur auf Grund der 
Kriterien, die in der Bekanntmachung gemäß Abs. 2 
genannt sind, zu treffen. 
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Geltende Fassung: 

4. HAUPTSTÜCK 

Besondere Bestimmungen für Auftraggeber 
im Bereich der Wasser-, Energie­
und Verkehrsversorgung sowie im 

Telekommunikationssektor 

Geltungsbereich 

§ 67. (1) Für öffentliche Auftraggeber, soweit sie 
eine Tätigkeit im Sinne des Abs. 2 ausüben, sowie für 
private Auftraggeber gelten - unbeschadet des 1. 
Teiles sowie des § 9 - ausschließlich die 
Bestimmungen dieses Hauptstückes. 

(5) Als öffentliches Telekommunikationsnetz (Abs. 2 
Z 4) gilt die öffentliche 
Telekommunikationsinfrastruktur, mit der Signale 
zwischen definierten Netzabschlußpunkten über Draht, 
über Richtfunk, auf optischem oder anderem 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Beschleunigtes Verfahren bei Vorinformation 

§ 66c. Die in § 47 Abs. 2 vorgesehene Frist kann beim 
offenen Verfahren auf 36, beim nicht offenen Verfahren 
auf 26 Tage verkürzt werden, wenn der Auftraggeber 
eine Bekanntmachung gemäß § 46a veröffentlicht hat. 

Rechtsform der Bewerber und Bieter 

§ 66d. Unbeschadet des § 22b Abs. 1 dürfen Bewerber 
oder Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften der 
Vertragspartei des EWR-Abkommens, in deren Gebiet sie 
ansässig sind, zur Erbringung der betreffenden 
Dienstleistung berechtigt sinä, rlicht allein deshalb 
abgelehnt werden, weil sie gemäß den innelstaatlichen 
Rechtsvorschriften entweder eine natürliche oder 
juristische Person sein müßten. 

5. HAUPTSTÜCK 

Besondere Bestimmungen für Auftraggeber 
im Bereich der Wasser-, Energie­
und Verkehrsversorgung sowie im 

Telekommunikationssektor 

Geltungsbereich 

§ 67. (1) Für von diesem Bundesgesetz erfaßte 
Auftraggeber, soweit sie eine Tätigkeit im Sinne des 
Abs. 2 ausüben, gelten - unbeschadet des 1. und 4. 
Teiles, der §§ 9 und 46, sowie der Vorschriften, auf 
die in diesem Hauptstück verwiesen wird -
ausschließlich die Bestimmungen dieses Hauptstückes. 

(5) (entfällt) 
(vgl. nunmehr § 9 Z 27 und 28) 
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Geltende Fassung: 

elektromagnetischen Wege übertragen werden. Als 
Netzabschlußpunkt gilt dabei die Gesamtheit der 
physischen Verbindungen und technischen 
Zugangsspezifikationen, die Bestandteil des 
öffentlichen Telekommunikationsnetzes sind und für 
den Zugang zu diesem Netz und zur effizienten 
Kommunikation mittels dieses Netzes erforderlich sind. 

(6) Telekommunikationsdienste im Sinne des Abs. 2 Z 4 
sind die Dienste, die ganz oder teilweise aus der 
Übertragung und weiterleitung von Signalen auf dem 
Telekommunikationsnetz durch 
Teleko~munikationsverfahren bestehen, mit Ausnahme 
von !-i.11n.:ifupk und FernseheJ1. 

Ausnahmen vom Geltungsbereich 

Vorgeschlagene Fassung: 

(6) (entfällt) 
(vgl. nunmehr § 9 Z 29) 

Ausnahmen vom Geltungsbereich 

§ 68. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht für Aufträge, § 68. (1) Dieses Hauptstück gilt nicht für 

1. die ein Auftraggeber zu anderen Zwecken als der 
Durchführung der in § 67 Abs. 2 beschriebenen 
Aufgaben oder zur Durchführung derartiger Aufgaben 
in einem Staat, der nicht Vertragspartei des 
EWR-Abkommens ist, in einer Weise, die nicht mit 
der tatsächlichen Nutzung eines Netzes oder 
geographischen Gebietes in einer Vertragspartei 
des EWR-Abkommens verbunden ist, vergibt oder 

2. die zum Zweck der Weiterveräußerung oder 
-vermietung an Dritte vergeben werden, 
vorausgesetzt, daß der Auftraggeber kein 
besonderes oder ausschließliches Recht zum Verkauf 
oder zur Vermietung des Auftragsgegenstandes 
besitzt und daß andere Unternehmen die Möglichkeit 
haben, diese Waren unter gleichen Bedingungen wie 
der betreffende Auftraggeber zu verkaufen oder zu 
vermieten oder 

1. Aufträge oder Wettbewerbe, die ein Auftraggeber zu 
anderen Zwecken als der Durchführung der in § 67 
Abs. 2 beschriebenen Aufgaben oder zur Durchführung 
derartiger Aufgaben in einem Staat, der nicht 
Vertragspartei des EWR-Abkommens ist, in einer 
Weise, die nicht mit der tatsächlichen Nutzung 
eines Netzes oder geographischen Gebietes im Gebiet 
einer Vertragspartei des EWR-Abkommens verbunden 
ist, vergibt bzw. veranstaltet oder 

2. Aufträge, die zum Zweck der Weiterveräußerung oder 
der Vermietung an Dritte vergeben werden, 
vorausgesetzt, daß der Auftraggeber kein besonderes 
oder ausschließliches Recht zum Verkauf oder zur 
Vermietung des Auftragsgegenstandes besitzt und daß 
andere Unternehmen die Möglichkeit haben, diese 
Waren unter gleichen Bedingungen wie der 
betreffende Auftraggeber zu verkaufen oder zu 
vermieten oder 
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Geltende Fassung: 

3. die die Auftraggeber, die eine Tätigkeit im sinne 
des § 67 Abs. 2 ausüben, für Einkäufe 
ausschließlich in Verbindung mit einem oder 
mehreren Telekommunikationsdiensten vergeben, 
soweit andere Unternehmen die Möglichkeit haben, 
diese Dienste in demselben geographischen Gebiet 
oder unter im wesentlichen gleichen Bedingungen 
anzubieten oder 

4. die von öffentlichen Wasservesorgungsunternehmen 
gemäß § 36 des Wasserrechtsgesetzes 1959, 
BGBI. Nr. 215, in der jeweils geltenden Fassung, 
zur Beschaffung von WGsser vergeben werden oder 

5. die von Energie- oder 
Fernwärmeversorgungsunternehmen für die Lieferung 
von Energie oder Wärme oder für die Lieferung von 
Brennstoffen für die Energie- oder Wärmeerzeugung 
vergeben werden oder 

6. deren Durchführung gemäß besonderen Bestimmungen 
besondere Sicherheitsrnaßnahmen erfordert, oder 
wenn der Schutz wesentlicher Interessen der 
Staatssicherheit es gebietet, oder 

7. für die andere Verfahrensregeln gelten und die 
vergeben werden aufgrund 

a) eines zwischen der Republik österreich und 
einem oder mehreren Staaten, die nicht 
Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind, 
abgeschlossenen staatsvertrages über 
Lieferungen oder Bauleistungen für ein von den 
Vertragsstaaten gemeinsam zu verwirklichendes 
oder zu tragendes Objekt, wobei jeder dieser 
Staatsverträge der EFTA-Überwachungsbehörde 
mitzuteilen ist, oder 

b) des besonderen Verfahrens einer internationalen 
organisation. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

3. Aufträge, die die Auftraggeber, die eine Tätigkeit 
im sinne des § 67 Abs. 2 Z 4 ausüben, für Einkäufe 
ausschließlich in Verbindung mit einem oder 
mehreren Telekommunikationsdiensten vergeben, 
soweit andere Unternehmen die Möglichkeit haben, 
diese Dienste in demselben geographischen Gebiet 
oder unter im wesentlichen gleichen Bedingungen 
anzubieten oder 

4. Aufträge, die von öffentlichen 
Wasserversorgungsunternehmen gemäß § 36 des 
Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBI. Nr. 215, in der 
jeweils geltenden Fassung, zur Beschcffun9 von 
Wasser vergeben werden oder 

5. Aufträge, die von Energie- oder 
Fernwärmeversorgungsunternehmen für die Lieferung 
von Energie oder Wärme oder für die Lieferung von 
Brennstoffen für die Energie- oder Wärmeerzeugung 
vergeben werden oder 

6. Aufträge, deren Durchführung gemäß besonderen 
Bestimmungen besondere Sicherheitsrnaßnahmen 
erfordern, oder wenn der Schutz wesentlicher 
Interessen der Staatssicherheit es gebietet. 
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Geltende Fassung: 

(2) Die Auftraggeber haben der 
EFTA-Überwachungsbehörde auf deren Anfrage 

1. alle Tätigkeiten, die ihres Erachtens unter die 
Ausnahmeregelung nach Abs. 1 Z 1 fallen, 

2. alle Kategorien von Erzeugnissen, die ihres 
Erachtens unter die Ausnahmeregelung nach Abs. 1 
Z 2 fallen, sowie 

3. alle Dienstleistungen, die ihres Erachtens unter 
die Ausnahmeregelung nach Abs. 1 Z 3 fallen, 

- 78 -
Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Dieses Hauptstück gilt nicht für 
Dienstleistungsaufträge, 

1. die ein Auftraggeber an ein mit ihm verbundenes 
Unternehmen vergibt oder 

2. die ein gemeinsames Unternehmen, das mehrere 
Auftraggeber zur Durchführung von Tätigkeiten im 
sinne des § 67 Abs. 2 gebildet haben, an einen 
dieser Auftraggeber oder an ein Unternehmen 
vergibt, das mit einem dieser Auftraggeber 
verbunden ist, 

sofern min~estens 80 vIi des von dies~m Unternehmen 
während der letzten drei Jahre im HOheitsgebiet einer 
Vertragspartei des EWR-Abkommens erzielten 
durchschnittlichen Umsatzes im Dienstleistungssektor 
aus der Erbringung dieser Dienstleistungen für die mit 
ihm verbunden Unternehmen stammen. Werden die gleiche 
Dienstleistung oder gleichartige Dienstleistungen von 
mehr als einem mit dem Auftraggeber verbundenen 
Unternehmen erbracht, ist der Gesamtumsatz zu 
berücksichtigen, der sich für diese Unternehmen aus 
der Erbringung von Dienstleistungen ergibt. 

(3) Die Auftraggeber haben der Kommission auf deren 
Anfrage 

1. alle Tätigkeiten, die ihres Erachtens unter die 
Ausnahmeregelung nach Abs. 1 Z 1 fallen, 

2. alle Kategorien von Erzeugnissen, die ihres 
Erachtens unter die Ausnahmeregelung nach Abs. 1 
Z 2 fallen, 

3. alle Dienstleistungen, die ihres Erachtens unter 
die Ausnahmeregelung nach Abs. 1 Z 3 fallen, 

4. die Namen der Unternehmen gemäß Abs. 2, 

5. die Art und den Wert der Dienstleistungsaufträge 
gemäß Abs. 2, sowie 

67/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
161 von 394

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



- 79 -
Geltende Fassung: 

mitzuteilen. 

(3) Abweichend von Abs. 1 gelten die Bestimmungen 
dieses Hauptstückes jedoch auch für 
Trinkwasserversorgungsunternehmen, wenn diese Aufträge 

1. im ZU3ammcnhang mit Wasserbauvorhaben 
einschließlich Be- und Entwässerungsvorhaben 
stehen und die dabei erzeugte und zur 
Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr 
als 20 v.H. der mit dem Wasserbauvorhaben zur 
Verfügung gestellten Gesamtwassermenge ausmacht 
oder 

2. mit der Ableitung und Klärung von Abwässern im 
Zusammenhang stehen. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

6. die Angaben, die nach Auffassung der Kommission 
erforderlich sind, um zu belegen, daß die 
Beziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem 
Unternehmen, an das die Aufträge vergeben werden, 
den Anforderungen des Abs. 2 genügen, 

mitzuteilen. 

(4) Abweichend von Abs. 1 Z 1 gelten die Bestimmungen 
dieses Hauptstückes jedoch auch für 
Trinkwasserversorgungsunternehmen, wenn diese Aufträge 
oder Wettbewerbe 

1. im Zusammenh~n9 mit Wa3serbauvorh~ben 
einschließlich Be- und Entwässerungsvorhaben stehen 
und die dabei erzeugte und zur 
Trinkwasserversorgung bestimmte Wassermenge mehr 
als 20 vH der mit dem Wasserbauvorhaben zur 
Verfügung gestellten Gesamtwassermenge ausmacht oder 

2. mit der Ableitung und Klärung von Abwässern im 
Zusammenhang stehen. 

Freistellung vorn Geltungsbereich 

§ 68a. (1) Auftraggeber, die eine Tätigkeit gemäß § 67 
Abs. 2 ausüben, können beim Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten schriftlich 
beantragen, daß die Nutzung geographisch abgegrenzter 
Gebiete zum Zweck der Suche oder Förderung von Erdöl, 
Gas, Kohle oder anderen Festbrennstoffen nicht als 
eine Tätigkeit im sinne von § 67 Abs. 2 Z 2 lit a gilt 
oder daß sie als nicht im Besitz von besonderen oder 
ausschließlichen Rechten im sinne von § 9 Z 26 lit b 
zur Nutzung einer oder mehrerer dieser Tätigkeiten 
gelten. Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat den Antrag unverzüglich der 
Kommission im Wege des Bundesministers für auswärtige 
Angelegenheiten vorzulegen. 
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(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat einem Antrag gemäß Abs. 1 die 
erforderlichen Nachweise, Unterlagen und 
Rechtsvorschriften beizuschließen, daß 

1. im Falle einer Genehmigungspflicht für eine 
Tätigkeit gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 lit a es anderen 
Unternehmen freisteht, ebenfalls eine 
Genehmigung zu jenen Bedingungen zu beantragen, 
denen die Antragsteller gemäß Abs. 1 unterliegen; 

2. die technische und finanzielle 
Leistungsfähigkeit, die die Auftraggeber zur 
~usübuny besondeLer Tä~igkeiten besitz8n mücsen, 
festgelegt wurde, bevor die Qualifikation der 
Bewerber für eine derartige Genehmigung 
beurteilt wurde: 

3. die Genehmigung zur Ausübung der in Abs. 1 
genannten Tätigkeiten anhand objektiver 
Kriterien erteilt wird, die sich auf die zur 
Durchführung der Suche oder der Förderung 
vorgesehenen Mittel beziehen; diese Kriterien 
wurden festgelegt und veröffentlicht, bevor die 
Anträge auf Genehmigung eingebracht worden sind; 
diese Kriterien sind in nicht diskriminierender 
Weise angewendet worden; 

4. alle Bedingungen und Auflagen für die Ausübung 
oder die Aufgabe der Tätigkeit, einschließlich 
der Bestimmungen über die mit der Ausübung, den 
Abgaben und der Beteiligung am Kapital oder dem 
Einkommen der Auftraggeber verbundenenen 
Verpflichtungen, festgelegt und zur Verfügung 
gestellt wurden, bevor die Anträge auf 
Genehmigung eingereicht wurden; diese 
Bedingungen und Auflagen sind in nicht 
diskriminierender Weise angewendet worden; 
Änderungen der Bedingungen und Auflagen haben 
für alle betroffenen Auftraggeber gegolten und 
sind in nicht diskriminierender Weise 
vorgenommen worden; die mit der Ausübung 
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verbundenen Verpflichtungen wurden vor der 
Erteilung der Genehmigung festgelegt; 

5. unbeschadet einer behördlichen Aufforderung, die 
zur Verwirklichung eines zieles gemäß Art. 36 
EGV erforderlich ist, die Auftraggeber weder 
durch Rechtsvorschriften noch durch eine 
Vereinbarung oder Absprache verpflichtet sind, 
Angaben über die künftigen oder gegenwärtigen 
Quellen für ihre Käufe zu machen. 

Für Unternehmen, denen gemäß §§ 76ff Berggesetz 
1975, BGBI.Nr. 259/1975, in der jeweils gel tennen 
Fassung, ·die Nutzung geographisch~r Sab13te zum 
Zweck der Prospektion oder Förderung von Erdöl oder 
Gas überlassen wurde, gelten die Bedingungen der Z 1 
bis 5 als erfüllt. In diesem Fall hat der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
in den beizuschließenden Unterlagen lediglich darauf 
hinzuweisen, daß es sich um ein Unternehmen im Sinne 
der Richtlinie 94/22/EG und der §§ 76ff Berggesetz 
1975 handelt und daß die Bestimmung des Abs. 5 
beachtet wird. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten hat eine Entscheidung der Kommission 
über einen Antrag gemäß Abs. 1 kundzumachen. 

(4) Unbeschadet einer Entscheidung der Kommission über 
einen Antrag gemäß Abs. 1 sind die Bestimmungen des 
4.Teiles dieses Bundesgesetzes auch auf von einer 
Entscheidung der Kommission erfaßte Auftraggeber 
(freigestellte Auftraggeber) anzuwenden. 

(5) Freigestellte Auftraggeber haben bei der Vergabe 
von Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen den 
Grundsatz der Nichtdiskriminierung und der 
wettbewerbsorientierten Auftragsvergabe zu beachten. 
Insbesondere haben die Auftraggeber den Unternehmen, 
die ein Interesse an solchen Aufträgen haben können, 
ausreichende und rechtzeitige Informationen über die 
zu vergebenden Aufträge zur Verfügung zu stellen. Der 
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Zuschlag hat aufgrund objektiver, nicht 
diskriminierender Kriterien zu erfolgen. 

(6) Freigestellte Auftraggeber haben dem 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 
alle Angaben gemäß Anhang XVI für jeden vergebenen 
Auftrag, dessen Wert mindestens fünf Millionen ECU 
betragen hat, spätestens 48 Tage nach der Vergabe des 
Auftrages bekanntzugeben. 

(7) Freigestellte Auftraggeber haben entweder auf 
Verlangen der Kommission oder spätestens 48 Tage n~ch 
Ablauf jedes Quartals eines Ka~enderjahres alle 
Angaben yemäß Anhdng XVI ~ 1 bis S für jeden 
vergebenen Auftrag, dessen Wert mindestens 400 000 ECU 
betragen hat, dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten bekanntzugeben. Sie haben diese 
Angaben.und die diesbezüglichen Unterlagen mindestens 
vier Jahre lang ab der Auftragsvergabe aufzubewahren. 

Anwendungsbereich 

§ 68b. (1) Aufträge, deren Gegenstand Lieferungen und 
Bauarbeiten sind, sowie Aufträge, deren Gegenstand 
Dienstleistungen gemäß Anhang 111 sind, werden gemäß 
den Vorschriften dieses Hauptstückes vergeben. 

(2) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen gemäß 
Anhang IV sind, werden gemäß § 46, § 73 Abs. 1 und 
§ 76 Abs. 5 und 6 vergeben. 

(3) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen gemäß 
Anhang 111 und Anhang IV sind, werden gemäß den 
Vorschriften dieses Hauptstückes vergeben, wenn der 
Wert der Dienstleistungen gemäß Anhang 111 größer ist 
als derjenige der Dienstleistungen gemäß Anhang IV. 
Ist dies nicht der Fall, so werden sie gemäß § 46, 
§ 73 Abs. 1 und § 73 Abs. 5 und 6 vergeben. 
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Besondere Bekanntmachungsvorschriften 

§ 69. (1) Auftraggeber haben mindestens einmal 
jährlich Bekanntmachungen zu veröffentlichen, die die 
folgenden Angaben enthalten: 

1. bei Lieferaufträgen, aufgeschlüsselt nach 
Warenbereichen, alle für die nächsten zwölf Monate 
beabsichtigten Beschaffungen, deren nach Maßgabe 
des § 4 geschätzter Wert mindestens 750 000 ECU 
beträgt: 

2. bei Bauaufträgen die wesentlichen Merkmale der von 
den Auftraggebern geplanten Aufträge, deren 
geschätzter Wert nicht unter der Schwelle nach § 4 
Abs. 1 liegt. 

(2) Die Bekanntmachung ist gemäß dem Anhang X zu 
erstellen. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Regelmäßige Bekanntmachung 

§ 69. (1) Der Auftraggeber hat am Beginn seines 
jeweiligen Finanz- bzw. Haushaltsjahres eine nicht 
verbindliche Bekanntmachung zu veröffentlichen, die 
folgende Angeben zu enthalten hat: 

1. bei Lieferaufträgen, aufgeschlüsselt nach 
Warenbereichen, alle für die nächsten zwölf 
Monate beabsichtigten Beschaffungen, deren nach 
Maßgabe des § 4 geschätzter Wert mindestens 
750 000 ECU beträgt: die Warenbereiche sinn vom 
Auftra9geber unter Bezugnahme auf Pos~tionen 
Nomenklatur "Classificat~on of Products 
According to Activities (CPA)" der statistischen 
Güterklassifikation in Verbindung mit den 
Wirtschaftszweigen in der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft, Verordnung (EWG) 
Nr. 3696/93 des Rates vom 29. Oktober 1993, 
ABl.Nr. L 342 vom 21.12.1993, festzulegen: 

2. bei Bauaufträgen, die wesentlichen Merkmale der 
von den Auftraggebern für die nächsten zwölf 
Monate geplanten Aufträge, deren nach Maßgabe 
des § 4 geschätzter Wert mindestens fünf 
Millionen ECU beträgt; 

3. bei Dienstleistungsaufträgen, aufgeschlüsselt 
nach den Kategorien der Dienstleistungen gemäß 
Anhang 111, alle für die nächsten zwölf Monate 
beabsichtigten Beschaffungen, deren nach Maßgabe 
des § 4 geschätzter Wert mindestens 750 000 ECU 
beträgt. 

(2) Die Bekanntmachung ist gemäß dem Anhang XII zu 
erstellen. 

(3) Regelmäßige Bekanntmachungen können insbesondere 
im Zusammenhang mit bedeutenden Vorhaben 
veröffentlicht werden; soferne ausdrücklich darauf 
hingewiesen wird, daß es sich um zusätzliche 
Informationen handelt, müssen regelmäßige 

67/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
166 von 394

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung: 

Besondere Bestimmungen betreffend die 
Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 70. (1) Auftraggeber, für die dieses Hauptstück 
gilt, haben bei der Vergabe von Liefer- und 
Bauaufträgen ihre Verfahren unter Beachtung des 
Grundsatzes der Nichtdiskriminierung im sinne des § 
10 AL~. 2 den Bestimmungen dieses Haupstückes 
a~zupassen. 

(2 ) 

(3) Abweichend von Abs. 2 können Auftraggeber in den 
folgenden Fällen auf ein Verfahren ohne vorherigen 
Aufruf zum Wettbewerb zurückgreifen: 

1. wenn im Rahmen eines Verfahrens mit vorherigem 
Aufruf zum Wettbewerb keine oder keine geeigneten 
Angebote abgegeben worden sind, sofern die 
ursprünglichen Bedingungen des Auftrags nicht 
wesentlich geändert werden, oder 

2. wenn ein Auftrag nur zum Zweck von Forschungen, 
Versuchen, Untersuchungen oder Entwicklungen und 
nicht mit dem Ziel der Gewinnerzielung oder der 
Deckung von Forschungs- und Entwicklungskosten 
vergeben wird, oder 

3. wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder 
künstlerischen Besonderheiten oder aufgrund des 
Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur von 
bestimmten Unternehmen durchgeführt werden kann, 
oder 

18535 
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Bekanntmachungen keine Informationen enthalten, die 
bereits in einer vorangegangenen regelmäßigen 
Bekanntmachung enthalten waren. 

Besondere Bestimmungen betreffend die 
Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 70. (1) Auftraggeber, für die dieses Hauptstück 
gilt, haben bei der Vergabe von Liefer-, Bau- und 
Dienstleistungsaufträgen ihre Verfahren unter 
Beachtung des Grundsatzes der Nichtdiskriminierung im 
sinne des § 10 Abs. 2 den Bestimmungen dies2s 
Hau~stücy.es dnzupassen. 

( 2 ) 

(3) Abweichend von Abs. 2 können Auftraggeber in den 
folgenden Fällen auf ein Verfahren ohne vorherigen 
Aufruf zum Wettbewerb zurückgreifen: 

1. wenn im Rahmen eines Verfahrens mit vorherigem 
Aufruf zum Wettbewerb kein oder kein im sinne 
dieses Bundesgesetzes geeignetes Angebot abgegeben 
worden ist, sofern die ursprünglichen Bedingungen 
des Auftrages nicht wesentlich geändert werden, oder 

2. wenn ein Auftrag nur zum Zweck von Forschungen, 
Versuchen, Untersuchungen oder Entwicklungen und 
nicht mit dem Ziel der Gewinnerzielung oder der 
Deckung von Forschungs- und Entwicklungskosten 
vergeben wird, sofern die Vergabe eines derartigen 
Auftrages einem Aufruf zum Wettbewerb für 
Folgeaufträge, die insbesondere diese Ziele 
verfolgen, nicht vorgreift, oder 

3. wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder 
künstlerischen Besonderheiten oder aufgrund des 
Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur von 
bestimmten Unternehmen durchgeführt werden kann, 
oder 
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4. soweit dies unbedingt erforderlich ist, weil 
dringliche zwingende Gründe im Zusammenhang mit 
Ereignissen, die der Auftraggeber nicht 
voraussehen konnte, es nicht zulassen, die beim 
offenen oder nicht offenen Verfahren vorgesehenen 
Fristen einzuhalten, oder 

5. im Falle von Lieferaufträgen bei zusätzlichen, vom 
ursprünglichen Unternehmer durchzuführenden 
Leistungen, die entweder zur teilweisen Erneuerung 
gängiger Waren oder Einrichtungen oder zur 
Erweiterung von Lieferungen oder bestehenden 
Einri~htungen bestimmt sind, wenn ein Wechsel des 
UnternAhmers dazu führen würde, daß der 
Auftraggeber Material unterschiedlichster 
technischer Merkmale kaufen müßte und dies eine 
technische Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige 
technische Schwierigkeiten bei Gebrauch oder 
Wartung mit sich bringen würde, oder 

6. zur Ausführung dieses Auftrags zusätzliche 
Bauleistungen, die weder in dem der Vergabe 
zugrundeliegenden Entwurf, noch im zuerst 
vergebenen Auftrag vorgesehen sind, die aber wegen 
eines unvorhergesehenen Ereignisses erforderlich 
sind, sofern der Auftrag an den Unternehmer 
vergeben wird, der den ersten Auftrag ausgeführt 
hat, 

a) wenn sich die zusätzlichen Arbeiten in 
technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht 
nicht ohne wesentlichen Nachteil für den 
Auftraggeber vom Hauptauftrag trennen lassen 
oder 

b) wenn diese zusätzlichen Arbeiten zwar von der 
Ausführung des ersten Auftrages getrennt werden 
können, aber für dessen Abrundung unbedingt 
erforderlich sind; oder 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

4. soweit dies unbedingt erforderlich ist, weil 
dringliche, zwingende Gründe im Zusammenhang mit 
Ereignissen, die der Auftraggeber nicht voraussehen 
konnte, es nicht zulassen, die im offenen oder 
nicht offenen Verfahren vorgesehenen Fristen 
einzuhalten, oder 

5. im Falle von Lieferaufträgen bei zusätzlichen, vom 
ursprünglichen Unternehmer durchzuführenden 
Leistungen, die entweder zur teilweisen Erneuerung 
gängiger Waren oder Einrichtungen oder zur 
Erweiterung von r.ieferungen oder bestehenden 
Einrichtungen bestimmt sind, ~2nn ein Wechs~l dps 
Unternehmers dazu führen w0rde, daß dsr 
Auftraggeber Material unterschiedlicher technischer 
Merkmale kaufen müßte und dies eine technische 
Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische 
Schwierigkeiten bei Gebrauch oder Wartung mit sich 
bringen würde, oder 

6. wenn zur Ausführung eines bestehenden Bau- oder 
Dienstleistungsauftrages zusätzliche Bau- oder 
Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe 
zugrundeliegenden Entwurf, noch im zuerst 
vergebenen Auftrag vorgesehen sind, die aber wegen 
eines unvorhergesehenen Ereignisses erforderlich 
werden, sofern der Auftrag an den Unternehmer 
vergeben wird, der den ersten Auftrag ausgeführt 
hat, und entweder 

a) sich die zusätzlichen Arbeiten oder 
Dienstleistungen in technischer oder 
wirtschaftlicher Hinsicht nicht ohne 
wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber vom 
Hauptauftrag trennen lassen, oder 

b) diese zusätzlichen Arbeiten oder 
Dienstleistungen zwar von der Ausführung des 
ersten Auftrages getrennt werden können, aber 
für dessen Abrundung unbedingt erforderlich 
sind: oder 
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7. bei neuen Bauleistungen, die in der Wiederholung 
gleichartiger Arbeiten bestehen, sofern 

a) der Auftrag von demselben Auftraggeber an den 
Unternehmer vergeben werden soll, der bereits 
den ersten Auftrag erhalten hat, 

b) der erste Auftrag nach einem Aufruf zum 
Wettbewerb vergeben wurde, 

c) sie einem Grundentwurf entsprechen, der 
Gegenstand eines ersten Auftrags war, 

d) die Mög:ichkeLt der ~nwcndung dieses V&rfahrens 
bereits in der ersten Ausschreibung vorgesehen 
war und 

e) der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in 
Aussicht genommene Gesamtauftragswert der 
Berechnung des Schwellenwertes gemäß § 4 
zugrunde gelegt wurde; oder 

8. wenn es sich um die Lieferung von Waren handelt, 
die an Börsen notiert und gekauft werden, oder 

9. bei Aufträgen, die aufgrund einer 
Rahmenvereinbarung vergeben werden sollen, sofern 
die Rahmenvereinbarung selbst 

a) gemäß den Bestimmungen dieses Hauptstückes 
vergeben wurde und 

b) nicht dazu führt, daß der Wettbewerb 
verhindert, eingeschränkt oder verfälscht wird; 
oder 

10. bei Gelegenheitskäufen, wenn Lieferungen aufgrund 
einer besonders günstigen Gelegenheit, die sich 
für einen sehr kurzen Zeitraum ergeben hat, zu 
einem Preis gekauft werden können, der erheblich 
unter den normalerweise marktüblichen Preisen 
liegt sowie 

Vorgeschlagene Fassung: 

7. bei neuen Bauleistungen, die in der Wiederholung 
gleichartiger Arbeiten bestehen, sofern 

a) der Auftrag von demselben Auftraggeber an den 
Unternehmer vergeben werden soll, der bereits 
den ersten Auftrag erhalten hat, 

b) der erste Auftrag nach einem Aufruf zum 
Wettbewerb vergeben wurde, 

c) sie einem Grundentwurf entsprechen, der 
Gp.genstand des ersten Auftrages war, 

d} hiefür die Möglichkeit Ger ~nwendung ~ines 
derartigen Verhandlungsverfahrens bereits in der 
ersten Ausschreibung vorgesehen war, und 

e) der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in 
Aussicht genommene Gesamtauftragswert der 
Berechnung des Schwellenwertes gemäß § 4 
zugrunde gelegt wurde; oder 

8. wenn es sich um die Lieferung von Waren handelt, 
die an Börsen notiert und gekauft werden, oder 

9. bei Aufträgen, die aufgrund einer 
Rahmenvereinbarung vergeben werden sollen, sofern 
die Rahmenvereinbarung selbst 

a) gemäß den Bestimmungen dieses Hauptstückes 
vergeben wurde und 

b) nicht dazu führt, daß der Wettbewerb verhindert, 
eingeschränkt oder verfälscht wird; oder 

10. bei Gelegenheitskäufen, wenn Lieferungen aufgrund 
einer besonders günstigen Gelegenheit, die sich 
für einen sehr kurzen zeitraum ergeben hat, zu 
einem Preis gekauft werden können, der erheblich 
unter den normalerweise marktüblichen Preisen 
liegt, oder 
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11. bei einem zu besonders günstigen Bedingungen 
erfolgenden Kauf von Lieferungen entweder bei 
einem Unternehmen, das seine gewerbliche Tätig­
keit endgültig einstellt, oder bei Verwaltern im 
Rahmen eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens. 

(4) Die Übermittlung technischer Spezifikationen für 
Bewerber oder Bieter, die Prüfung und die Auswahl von 
Bewerbern oder Bietern und die Auftragsvergabe können 
die Auftraggeber mit Auflagen zum Schutz der 
Vertraulichkeit der ihnen zur Verfügung gestellten 
Informationen verbinden. Das Recht von Bewerbern oder 
Bietern, mit einern Auftraggeber die Vertraulichkeit 
der von ihnen zur Verfügung gestellten Informationen 
zu vereinbaren bleibt unberührt. 

Aufruf zum Wettbewerb 

§ 71. (1) Ein Aufruf zum Wettbewerb hat 

1. durch eine gemäß den Mustern in Anhang VIII zu 
erstellende Vergabebekanntmachung oder 

2. durch eine regelmäßige Bekanntmachung gemäß § 69 
oder 

3. durch eine Bekanntmachung über das Bestehen eines 
Prüfungssystems gemäß § 74 Abs. 9 

zu erfolgen. 

(2) Ein Aufruf zum Wettbewerb durch eine regelmäßigen 
Bekanntmachung ist nur zulässig, wenn 

Vorgeschlagene Fassung: 

11. bei einern zu besonders günstigen Bedingungen 
erfolgenden Kauf von Lieferungen entweder bei 
einern Unternehmen, das seine gewerbliche Tätigkeit 
endgültig einstellt, oder bei Verwaltern im Rahmen 
eines Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens, sowie 

12. wenn der betreffende Dienstleistungsauftrag im 
Anschluß an einen in Übereinstimmung mit den 
Bestimmungen dieses Gesetzes durchgeführten 
Wettbewerb an den Gewinner oder einen der Gewinner 
des Wettbewerbes vergeben werden muß. Im letzten 
Fall sind alle Gewinner des Wettbewerbes zur 
Teilnahme an Verhandlungen einzuladen. 

(4j Die Übermittlung technischer spezifikationen an 
Bewerber oder Bieter, die Prüfung und die Auswahl von 
Bewerbern oder Bietern und die Auftragsvergabe können 
die Auftraggeber mit Auflagen zum Schutz der 
Vertraulichkeit der von ihnen zur Verfügung gestellten 
Informationen verbinden. Das Recht von Bewerbern oder 
Bietern, mit einern Auftraggeber die Vertraulichkeit 
der von ihnen zur Verfügung gestellten Informationen 
über das gesetzlich zwingende Maß hinaus zu 
vereinbaren, bleibt unbe.rührt. 

Aufruf zum Wettbewerb 

§ 71. (1) Ein Aufruf zum Wettbewerb hat 

1. durch eine gemäß den Mustern in Anhang XIII zu 
erstellende Vergabebekanntmachung oder 

2. durch eine regelmäßige Bekanntmachung gemäß § 69 
oder 

3. durch eine Bekanntmachung über das Bestehen eines 
Prüfungssystems gemäß § 74 Abs. 9 

zu erfolgen. 

(2) Ein Aufruf zum Wettbewerb durch eine regelmäßigen 
Bekanntmachung ist nur zulässig, wenn 
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Geltende Fassung: 

1. in der Bekanntmachung die Lieferungen und 
Bauarbeiten, die Gegenstand des zu vergebenden 
Auftrages sein werden, speziell genannt sind, und 

( 3 ) 

(4) Die in Abs. 1 genannten Bekanntmachungen sind 
nach Maßgabe des § 46 Abs. 2 und 4 dem Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften zu übermitteln. Aufträge oder 
Wettbewerbe, bei denen eine Bekanntmachunq im 
Amt~blatt der Europäischen Gemeinschaften erfolgt, 
dür:en in .'{ciner anderen Weise verc,ffentl i.cIlt ~N~rd€n, 
bevor diE:!se Bekanntmachung an das Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften 
abgesandt worden ist. Solche Veröffentlichungen 
dürfen nur die im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften veröffentlichten Angaben enthalten. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

1. in der Bekanntmachung die Lieferungen, Bauarbeiten 
und Dienstleistungen, die Gegenstand des zu 
vergebenden Auftrages sein werden, speziell genannt 
sind, und 

( 3 ) 

(4) (entfällt) 

Durchführung von Wettbewerben 

§ 71a. Die Bestimmungen des § 66b Abs. 2 bis 7 gelten 
für sämtliche Wettbewerbe, 

1. die im Rahmen eines Verfahrens durchgeführt werden, 
das zu einem Dienstleistungsauftrag führen soll, 
dessen geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer dem in 
§ 4 genannten Betrag entspricht oder diesen 
übersteigt, oder 

2. bei denen der Gesamtbetrag der Preisgelder und 
Zahlungen an Teilnehmer folgende Beträge erreicht 
oder übersteigt: 
a) 400 000 ECU bei Wettbewerben von Auftraggebern, 

die eine Tätigkeit im sinne des § 67 Abs. 2 Z 1 
bis 3 ausüben, und 

b) 600 000 ECU bei Wettbewerben von Auftraggebern, 
die eine Tätigkeit im Sinne des § 67 Abs. 2 Z 4 
ausüben. 
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Geltende Fassung: 

Besondere Bestimmungen über die Teilnahme 

§ 72. (1) Beim offenen Verfahren beträgt die vom 
Auftraggeber festzustellende Frist für den Eingang 
der Angebote mindestens 52 Tage, gerechnet vom Tag 
der Absendung der Bekanntmachung. Diese Frist kann 
auf 36 Tage verkürzt werden, falls der Auftraggeber 
eine regelmäßige Bekanntmachung veröffentlicht hat. 

(2) Die Frist für den Eingang von Teilnahmeanträgen 
beim nicht offenen Verfahren und beim 
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum 
Wettbewerb aufgrund einer Vergabebekanntmachung oder 
piner Aufforderu~g gemäß § 71 Abs. 2 Z 3 beträgt 
mindestens fünf Wochen vom Tag der Absendung an und 
darf aus Gründen der Dringlichkeit auf höchstens 22 
Tage verkürzt werden. 

(3) Für den Eingang von Angeboten hat der 
Auftraggeber eine Frist von mindestens drei Wochen -
aus Gründen der Dringlichkeit von mindestens 10 Tagen 
- von der Aufforderung zur Angebotsabgabe an 
gerechnet festzusetzen, es sei denn, es wurde 
zwischen dem Auftraggeber und den ausgewählten 
Bewerbern, eine andere, für alle Bewerber gleiche 
Frist einvernehmlich festgelegt. 

(4) Können die Anbote nur nach Prüfung umfangreicher 
Unterlagen, wie z.B. ausführlicher technischer 
Spezifikationen, oder nur nach einer Ortsbesichtigung 
oder Einsichtnahme in ergänzende Unterlagen zu den 
Auftragsunterlagen erstellt werden, so sind die 
Angebotsfristen entsprechend zu erstrecken. 

(5) Im übrigen gelten § 47 Abs. 3 und § 49. 

(6) Der Auftraggeber hat die ausgewählten Bewerber 
gleichzeitig schriftlich zur Teilnahme aufzufordern. 
Der Aufforderung sind Ausschreibungsunterlagen und 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Besondere Bestimmungen über die Teilnahme 

§ 72. (1) Beim offenen Verfahren beträgt die vom 
Auftraggeber festzusetzende Frist für den Eingang der 
Angebote mindestens 52 Tage, gerechnet vom Tag der 
Absendung der Bekanntmachung. Diese Frist kann auf 36 
Tage verkürzt werden, falls der Auftraggeber eine 
regelmäßige Bekanntmachung veröffentlicht hat. 

(2) Die Frist für den Eingang von Teilnahmeanträgen 
bei nicht offenen Verfahren und bei 
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum 
Wettbewerb auf Grund einer Vergabebek~nntmachung oder 
einer. Aufforderung gp.mäß § 71 Abs. 2 Z 3 beträgt 
mindestens fünf Wochen vom Tag der Absendung der 
Bekanntmachung oder der Aufforderung an und darf aus 
Gründen der Dringlichkeit auf nicht weniger als 22 
Tage verkürzt werden. 

(3) Für den Eingang von Angeboten hat der Auftraggeber 
eine Frist von mindestens drei Wochen - aus Gründen 
der Dringlichkeit von mindestens 10 Tagen - von der 
Aufforderung zur Angebotsabgabe an gerechnet 
festzusetzen, es sei denn, es wurde zwischen dem 
Auftraggeber und den ausgewählten Bewerbern eine 
andere, für alle Bewerber gleiche Frist einvernehmlich 
festgelegt. 

(4) Können die Anbote nur nach Prüfung umfangreicher 
Unterlagen, wie z.B. ausführlicher technischer 
Spezifikationen, oder nur nach einer Ortsbesichtigung 
oder Einsichtnahme in ergänzende Unterlagen zu den 
Auftragsunterlagen erstellt werden, so sind die 
Angebotsfristen entsprechend zu erstrecken. 

(5) Im übrigen gelten § 47 Abs. 3, 5 und 6 und § 49, 
sowie für das nicht offene und das 
Verhandlungsverfahren § 14 Abs. 3. 
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Geltende Fassung: 

allfällige zusätzliche Unterlagen beizufügen. Die 
Aufforderung hat zumindest die folgenden Angaben zu 
enthalten: 

1. die Anschrift der Stelle, bei der zusätzliche 
Unterlagen angefordert werden können, sowie den 
Tag, bis zu dem sie angefordert werden können; 
außerdem sind der Betrag und die Bedingungen für 

die Zahlung des Betrages anzugeben, der 
gegebenenfalls für diese zusätzlichen Unterlagen zu 
entrichten ist; 

2. den Tag, bis zu dem die Anbote eingehen müssen, 
die Anschrift der 3tell~, bei der sie e5nzureichen 
sind, sowie die Sprache, in der sie abzufassen 
sind; 

3. einen Hinweis auf die Veröffentlichung der 
Bekanntmachung; 

4. die Angabe der Unterlagen, die gegebenenfalls 
beizufügen sind; 

5. die Vergabekriterien, falls sie nicht in der 
Bekanntmachung enthalten sind, sowie 

6. alle weiteren besonderen Teilnahmebedingungen. 

(7) Die Anträge auf Teilnahme sowie die Aufforderung 
zur Angebotsabgabe sind auf dem schnellstmöglichen 
Wege zu übermitteln. Werden Anträge auf Teilnahme per 
Telegramm, Fernschreiben, Fernkopierer, Telefon oder 
in sonstiger Weise elektronisch übermittelt, so sind 
sie vor Ablauf der jeweils maßgeblichen Frist 
brieflich zu bestätigen. 

18535 

Besondere Bestimmungen über die 
Ausschreibungsunterlagen 

Vorgeschlagene Fassung: 

(6) Die Anträge auf Teilnahme sowie die Aufforderung 
zur Angebotsabgabe sind auf dem schnellstmöglichen 
Wege zu übermitteln. Werden Anträge auf Teilnahme per 
Telegramm, Fernschreiben, Fernkopierer, Telefon oder 
in sonstiger Weise elektronisch übermittelt, so sind 
sie durch ein vor Ablauf der jeweils maßgeblichen 
Frist abzusendendes Schreiben des Antragstellers zu 
bestätigen. 

Besondere Bestimmungen über die 
Ausschreibungsunterlagen 
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Geltende Fassung: 

§ 73. (1) Hinsichtlich technischer Spezifikationen 
ist § 50 anzuwenden. 

(2) Die Auftraggeber haben an einern Auftrag 
interessierten Unternehmern auf Anfrage die 
technischen spezifikationen mitzuteilen, die 
regelmäßig in ihren Liefer- oder Bauaufträgen genannt 
werden oder die sie bei Beschaffungen im Zusammenhang 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

§ 73. (1) Hinsichtlich technischer Spezifikationen 
ist § 50 mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. Auftraggeber können gemäß § 50 Abs. 3 Z. 1 von 
§ 50 Abs. 2 abweichen, wenn es technisch 
unmöglich ist, die Übereinstimmung eines 
Erzeugnisses mit Europäischen Spezifikationen in 
zufriedensteliender Weise festzustellen. 

2. Auftraggeber haben in der Ausschreibung im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
jedenfalls die Anwendung des § 50 Abs. 3 
anzugeben. 

3. Falls keine Europäischen spezifikationen 
existieren, sind die technischen Spezifikationen 
nach Möglichkeit durch Bezugnahme auf andere in 
der Gemeinschaft gebräuchliche Normen 
festzulegen. 

4. Auftraggeber können von § 50 Abs. 2 auch dann 
abweichen, wenn die betreffende Europäische 
Spezifikation für die geplante spezielle 
Anwendung ungeeignet ist oder den seit ihrer 
Erlassung eingetretenen technischen 
Entwicklungen nicht Rechnung trägt. 
Auftraggeber, die diese Abweichungsmöglichkeit 
in Anspruch nehmen, haben der zuständigen 
Normungsstelle oder jeder anderen zur Revision 
der Europäischen Spezifikation befugten Stelle 
sowie dem Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten mitzuteilen, aus welchen Gründen 
sie die Europäischen Spezifikationen für 
ungeeignet halten und haben deren Revision zu 
beantragen. 

(2) Die Auftraggeber haben an einern Auftrag 
interessierten Unternehmern auf Anfrage die 
technischen Spezifikationen mitzuteilen, die 
regelmäßig in ihren Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsaufträgen genannt werden oder die sie 
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Geltende Fassung: 

mit regelmäßigen Bekanntmachungen benutzen. 

(3) Soweit sich solche technische spezifikationen aus 
Dokumenten ergeben, die interessierten Unternehmern 
zur Verfügung stehen, genügt dabei eine Bezugnahme 
auf diese Dokumente. 

(4) Der Auftraggeber kann in den 
Ausschreibungsunterlagen den Bieter auffordern, in 
seinem Anbot den Teil des Auftrages anzugeben, den er 
möglicherweise im Wege von Unteraufträgen an Dritte 
zu vergeben beabsichtigt. Die Haftung des 
rlaupta~lftragnehmers wird durch diese Angabe nicht 
berührt. 

(5) Der Auftraggeber hat in den 
Ausschreibungsunterlagen jene Stellen gemäß § 22 Abs. 
10 anzugeben, bei denen die Bieter die einschlägigen 
Auskünfte über die am Ausführungsort während der 
Durchführung des Auftrages maßgeblichen arbeits- und 
sozialrechtlichen Vorschriften erhalten können. 

(6) Der Auftraggeber, der die Auskünfte gemäß Abs. 1 
erteilt, hat von den Bietern oder Beteiligten eines 
Auftragsverfahrens die Angabe zu verlangen, daß sie 
bei der Ausarbeitung ihres Angebots den arbeits- und 
sozialrechtlichen Vorschriften am Ausführungsort 
Rechnung getragen haben. Dies steht der Anwendung der 
Bestimmungen des § 76 Abs. 4 nicht entgegen. 

Prüfsystem 

§ 74. (1) Auftraggeber, die dies wünschen, können ein 
System zur Prüfung von Lieferanten oder Unternehmern 
einrichten und betreiben. 

(2) ••• 

(3) Die Regeln und Kriterien für die Prüfung sind 
interessierten Lieferanten oder Unternehmern auf 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

bei Beschaffungen im Zusammenhang mit regelmäßigen 
Bekanntmachungen benutzen. 

(3) Soweit sich solche technische Spezifikationen aus 
Dokumenten ergeben, die interessierten Unternehmern 
zur Verfügung stehen, genügt dabei eine Bezugnahme auf 
diese Dokumente. 

(4) § 22b Abs. 3 und 5 gelten sinngemäß. 

(5) Der Auftraggeber hat in den 
Ausschreibungsunterlagen jene Stellen gemäß § 22b Abs. 
5 anzugeben, bei denen die Bieter die einschlägigen 
Auskünfte über die am Ausführungsort während der 
Durchführung des Auftrages maßgeblichen arbeits- und 
sozialrechtlichen Vorschriften erhalten können. 

(6) Der Auftraggeber, der die Auskünfte gemäß Abs. 5 
erteilt, hat von den Bietern oder Beteiligten eines 
Auftragsverfahrens die Angabe zu verlangen, daß sie 
bei der Ausarbeitung ihres Angebotes den arbeits- und 
sozialrechtlichen Vorschriften am Ausführungsort 
Rechnung getragen haben. Dies steht der Anwendung der 
Bestimmungen des § 76 Abs. 4 nicht entgegen. 

Prüf system 

§ 74. (1) Auftraggeber, die dies wünschen, können ein 
System zur Prüfung von Unternehmern einrichten und 
betreiben. 

( 2 ) ••• 

(3) Die Regeln und Kriterien für die Prüfung sind 
interessierten Unternehmern auf Wunsch zur Verfügung 
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Geltende Fassung: 

Wunsch zur Verfügung zu stellen. Die Überarbeitung 
dieser Regeln und Kriterien ist interessierten 
Lieferanten und Unternehmern mitzuteilen. 

( 4) ••• 

(5) In ihrer Entscheidung über die Qualifikation 
sowie bei der Überarbeitung der Prüfungskriterien und 
Prüfungsregeln dürfen die Auftraggeber nicht 

1. bestimmten Lieferanten oder Unternehmern 
administrative, technische oder finanzielle 
Verpflichtungen auferlegen, die sie ~nderen 
u~ternehmerrl ~icht auferlegt häthm ,::;owie 

2. 

( 6 ) ••• 

(7) Die erfolgreichen Lieferanten oder Unternehmer 
sind in ein Verzeichnis aufzunehmen. Wobei eine 
Untergliederung nach Auftragstypen möglich ist, für 
die die einzelnen Unternehmern qualifiziert sind. 

(8) Auftraggeber können einem Lieferanten oder 
Unternehmer die Qualifikation nur aus Gründen 
aberkennen, die auf den in Abs. 2 erwähnten Kriterien 
beruhen. Die beabsichtigte Aberkennung ist dem 
betroffenen Lieferanten oder Unternehmer im voraus 
schriftlich unter Angabe der Gründe mitzuteilen. 

(9) Das Prüfungssystem ist Gegenstand einer gemäß 
Anhang IX zu erstellenden Bekanntmachung, die über 
den Zweck des Prüfungssystems und über die 
Bedingungen informiert, unter denen die 
Prüfungsregeln angefordert werden können. Wenn das 
System mehr als drei Jahre in Anspruch nimmt, ist die 
Bekanntmachung jährlich zu veröffentlichen. Bei 
kürzerer Dauer genügt eine Bekanntmachung zu Beginn 
des Verfahrens. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

zu stellen. Die Überarbeitung dieser Regeln und 
Kriterien ist interessierten Unternehmern mitzuteilen. 

( 4 ) 

(5) In ihrer Entscheidung über die Qualifikation sowie 
bei der Überarbeitung der Prüfungskriterien und 
Prüfungsregeln dürfen die Auftraggeber nicht 

1. bestimmten Unternehmern administrative, technische 
oder finanzielle Verpflichtungpn auferlegen, die 
sie anderen Unternehru~rn nicht auferlegt hät~en 
sowie 

2 • 

( 6) ••• 

(7) Die erfolgreichen Unternehmer sind in ein 
Verzeichnis aufzunehmen. Wobei eine Untergliederung 
nach Auftragstypen möglich ist, für die die einzelnen 
Unternehmern qualifiziert sind. 

(8) Auftraggeber können einem Unternehmer die 
Qualifikation nur aus Gründen aberkennen, die auf den 
in Abs. 2 erwähnten Kriterien beruhen. Die 
beabsichtigte Aberkennung ist dem betroffenen 
Unternehmer im voraus schriftlich unter Angabe der 
Gründe mitzuteilen. 

(9) Das Prüfungssystem ist Gegenstand einer gemäß 
Anhang XIV zu erstellenden Bekanntmachung, ... (weiter 
wie bisher) 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

Auswahl des Bewerberkreises 

§ 75. (1) ••• § 75. (1) ... 

(2) Die angewandten Kriterien können insbesondere die (2) ... (bisheriger Text) 
in § 44 genannten Ausschließungsgründe einschließen. 

Auftragsvergabe 

§ 76. (1) Für die Auftragsvergabe maßgebendes 
Kriterium ist 

1. entweder das Bestbieterprinzip gemäß § 40 oder 

2. ausschließlich der niedrigste Preis. 

(2) Bei Anwendung des Bestbieterprinzips hat der 
Auftraggeber in den Auftragsunterlagen oder in der 
Bekanntmachung alle Zuschlagskriterien, deren 
Verwendung er vorsieht, soweit wie möglich in der 
Reihenfolge ihrer Bedeutung anzugeben. 

( 3 ) ••• 
18535 

Bezüglich des Nachweises der Eignung gilt § 45a Abs. 5. 

(5) Unbeschadet Abs. 4 dürfen Bewerber oder Bieter, 
die gemäß den Rechtsvorschriften der Vertragspartei 
des EWR-Abkommens, in dessen Gebiet sie ansässig sind, 
zur Erbringung der betreffenden Dienstleistung 
berechtigt sind, nicht allein deshalb zurückgewiesen 
werden, weil sie gemäß den innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften entweder eine natürliche oder 
juristische Person sein müßten. 

(6) Juristische Personen können jedoch verpflichtet 
werden, 'in ihrem Angebot oder ihrem Antrag auf 
Teilnahme die Namen und die einschlägigen beruflichen 
Qualifikationen der Personen anzugeben, die für die 
Erbringung der betreffenden Dienstleistung 
verantwortlich sein sollen. 

Auftragsvergabe 

§ 76. (1) Unbeschadet anderer Rechtsvorschriften über 
die Vergütung bestimmter Dienstleistungen ist für die 
Auftragsvergabe maßgebendes Kriterium 

1. entweder das Bestbieterprinzip gemäß § 40, oder 

2. ausschließlich der niedrigste Preis. 

(2) Bei der Anwendung des Bestbieterprinzips hat der 
Auftraggeber in den Ausschreibungsunterlagen oder in 
der Bekanntmachung die als erforderlich erachteten 
Nachweise sowie alle Zuschlagskriterien, deren 
Verwendung er vorsieht, grundsätzlich in der 
Reihenfolge der ihnen zuerkannten Bedeutung anzugeben. 

( 3 ) ••• 
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Geltende Fassung: 

(4) Scheinen im Falle eines bestimmten Auftrages 
Angebote im Verhältnis zur Leistung ungewöhnlich 
niedrig zu sein, so hat der Auftraggeber vor deren 
Ablehnung schriftlich Aufklärung über die 
Einzelposten der Angebote zu verlangen, wo er dies 
für angezeigt hält. Für die Antwort ist eine 
zumutbare Frist festzulegen. Die in der Antwort 
gegebenen Begründungen sind in der anschließenden 
Prüfung entsprechend zu berücksichtigen. Angebote, 
die aufgrund einer staatlichen Beihilfe ungewöhnlich 
niedrig sind, dürfen vom Auftraggeber nur 
zurückgewiesen werder:, wenn dieser den Bieter darauf 
hil1gewiesen hat und dieser r:icht den Nachweis 
liefert, daß die Beihilfe gemäß Artikel 62 des 
EWR-Abkommens gemeldet und genehmigt wurde. 

(5) Auftraggeber haben der EFTA-Überwachungsbehörde 
für jeden vergebenen Auftrag binnen zwei Monaten nach 
der Vergabe die Ergebnisse des Vergabeverfahrens 
durch eine gemäß Anhang XI abgefaßte BekanntmaChung 
mitzuteilen. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(4) Für die vertiefte Angebotsprüfung gilt § 36 Abs. 1 
bis 3. Angebote, die auf Grund einer staatlichen 
Beihilfe ungewöhnlich niedrig sind, dürfen vom 
Auftraggeber nur zurückgewiesen werden, wenn dieser 
den Bieter darauf hingewiesen hat und dieser nicht den 
Nachweis liefert, daß die Beihilfe gemäß Art. 93 EGV 
gemeldet und genehmigt wurde. Der Auftraggeber, der 
unter diesen Umständen ein Angebot zurückgewiesen hat, 
hat dies der Kommission bekanntzugeben. 

(5) Auftraggeber haben der Kommission für jeden 
vergebenen Auftrag und jeden durchgeführten Wettbewerb 
binnen zwei Monaten nach der Vergabe die Ergebnisse 
des Vergabeverfahrens oder Wettbewerbes durch eine 
gemäß Anhang XV bzw. XI abgefaßte Bekanntmachung 
mitzuteilen. 

(6) Auftraggeber, die Dienstleistungsaufträge der 
Kategorie Nr. 8 des Anhanges 111, auf die § 70 Abs. 3 
Z 2 anwendbar ist, vergeben, müssen bezüglich der 
Angaben gemäß Anhang XV Z 3 nur die Hauptbezeichnung 
des Auftragsgegenstandes gemäß der Klassifizierung des 
Anhanges 111 angeben. Auftraggeber, die 
Dienstleistungsaufträge der Kategorie Nr. 8 des 
Anhanges 111, auf die § 70 Abs. 3 Z 2 nicht anwendbar 
ist, vergeben, können die Angaben auf die Angaben 
gemäß Anhang XI Z 3 beschränken, wenn Bedenken 
hinsichtlich des Geschäftsgeheimnisses dies notwendig 
machen. Sie müssen jedoch dafür sorgen, daß die gemäß 
Anhang XV Z 3 veröffentlichten Angaben mindestens 
ebenso detailliert sind wie die Angaben in der 
Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb gemäß § 71 
oder, im Fall eines Prüfsystems, zumindest ebenso 
detailliert sind wie die Angaben gemäß § 74 Abs. 7. 
Bei den in Anhang IV genannten Dienstleistungen geben 
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Geltende Fassung: 

(6) Die Bestimmungen der folgenden Abs~tze gelten für 
A~gebote betreff~nd W~ren mit Ursprung in staaten, 

1. die nicht vertragsparteien des EWR-Abkommens 
sind (Drittländer) und 

2. mit denen überdies keine Vereinbarung besteht, 
die Unternehmen mit sitz in österreich einem 
der Rechtslage nach diesem Bundesgesetz 
vergleichbaren und tatsächlichen Zugang zu den 
Märkten dieser Drittländer gewährleistet. 

(7) Als Ware gilt auch Software, die in der Ausstat­
tung für Telekommunikationsnetze verwendet wird. 

(8) Ein im Hinblick auf die Vergabe eines öffent 
lichen Lieferauftrages eingereichtes Angebot kann 
nach Maßgabe der folgenden Absätze ausgeschieden 
werden, wenn der Anteil der aus Drittländern 
stammenden Waren mehr als 50 % des Gesamtwertes der 
in dem Angebot enthaltenen Waren beträgt. Der 
Warenursprung ist nach § 4a des Zollgesetzes 1988 zu 
beurteilen. Bei der Bestimmung des Anteils der aus 
Drittländern stammenden Waren sind diejenigen 
Drittländer nicht zu berücksichtigen, für welche sich 
dies aufgrund eines Beschlusses des Gemeinsamen 
EWR-Ausschusses ergibt. Die Bundesregierung hat 
solche Drittländer gegebenenfalls mit Verordnung 
festzustellen. 

Vorgeschlagene Fassung: 

die Auftraggeber in ihrer Bekanntmachung an, ob sie 
mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 

(7) Abs. 1 findet keine Anwendung auf die Vergabe von 
Aufträgen, für die gemäß anderen Vorschriften, die am 
14. Juni 1993 in Geltung standen, bestimmten Bietern 
eine Vorzugsbehandlung gewährt oder andere Kriterien 
der Auftragsvergabe festlegt wurden, sofern diese 
Vorschriften dem EGV nicht widersprechen. 

Drittländer, Bestimmungen über Software 

§ 76a. (1) Die Bestimmungen der folgendeil Abs~tze gel­
ten für Angebote betreffend ~are~l mit U~3prung i~ 
Staaten, 

. 
1. die nicht Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind 

(Drittländer) und 

2. mit denen überdies keine Vereinbarung seitens der 
Europäischen Gemeinschaft besteht, die Unternehmen 
mit sitz im Hoheitsgebiet der Europäischen Gemein­
schaft einem der Rechtslage nach diesem Bundes­
gesetz vergleichbaren und tatsächlichen Zugang zu 
den Märkten dieser Drittländer gewährleistet. 

(2) Als Ware gilt auch Software, die in der 
Ausstattung für Telekommunikationsnetze verwendet wird. 

(3) Ein im Hinblick auf die Vergabe eines 
Lieferauftrages eingereichtes Angebot kann nach 
Maßgabe der folgenden Absätze ausgeschieden werden, 
wenn der Anteil der aus Drittländern stammenden Waren 
mehr als 50 vH des Gesamtwertes der in dem Angebot 
enthaltenen Waren beträgt. Der Warenursprung ist nach 
den in Österreich geltenden zollrechtlichen 
Vorschriften zu beurteilen. Bei der Bestimmung des 
Anteils der aus Drittländern stammenden Waren sind 
diejenigen Drittländer nicht zu berücksichtigen, für 
welche sich dies aufgrund eines Beschlusses des Rates 
der Europäischen Gemeinschaft ergibt. Die 
Bundesregierung hat solche Drittländer mit Verordnung 
festzustellen. 
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Geltende Fassung: 

(9) Sind zwei oder mehrere Angebote gemäß den in 
Abs. 1 aufgestellten Zuschlagskriterien gleichwertig, 
so sind, vorbehaltlich des Abs. 10, die in Abs. 8 
umschriebenen Angebote auszuscheiden. Die Preise 
solcher Angebote gelten als gleich, sofern sie um 
nicht mehr als 3 % voneinander abweichen. 

(10) Abs. 9 gilt jedoch nicht, soweit die Annahme 
eines Angebotes aufgrund dieser Vorschrift den 
Auftraggeber zum Erwerb von Ausrüstungen zwingen 
würde, die andere technische Merkmale als bereits 
genutzte Ausrüstungen haben und dies zu 
Inkompatibilität oder technischen SChwierigkeiten bei 
Bp.trieb und Wart'.lJMiJ- oder Zl' ünverhäl tnismäßigen 
Kosten führen würde. 

Besondere Pflichten des Auftraggebers 

§ 77. (1) Der Auftraggeber hat sachdienliche 
Unterlagen über jedes diesem Hauptsstück 
unterliegende Vergabeverfahren, die es ihm 
ermöglichen, die von ihm getroffenen Entscheidungen 
zu begründen und der EFTA-Überwachungsbehörde die 
erforderlichen Auskünfte zu erteilen, mindestens vier 
Jahre lang ab der Auftragsvergabe aufzubewahren. 

(2) Für die nach diesem Hauptsstück bestehenden 
Mitteilungspflichten der Auftraggeber an die 
EFTA-Überwachungsbehörde kann die Bundesregierung 
durch Verordnung die näheren Bestimmungen über das 
dabei einzuhaltende Verfahren festlegen. 

(3) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht gemäß 
Artikel 20 B-VG weisungsgebunden sind, seine nach 
diesem Hauptstück bestehenden Mitteilungspflichten 
der EFTA-Überwachungsbehörde gegenüber verletzt, 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(4) Sind zwei oder mehrere Angebote gemäß den in § 76 
Abs. 1 aufgestellten Zuschlagskriterien gleichwertig, 
so sind, vorbehaltlich des Abs. 5, die in Abs. 3 
umschriebenen Angebote auszuscheiden. Die Preise 
solcher Angebote gelten als gleich, sofern sie um 
nicht mehr als 3 vH voneinander abweichen. 

(5) Abs. 4 gilt jedoch nicht, soweit die Annahme eines 
Angebotes aufgrund dieser Vorschrift den Auftraggeber 
zum Erwerb von Ausrüstungen zwingen würde, die andere 
technische Merkmale als bereits genutzte Ausrüstungen 
haben und dies zu Inkompatibilität oder technischen 
Schwierigkeiten bei Betrieb und Wartung oder zu 
unverhältnismäßigerl Kost~n führen ~ürdc. 

Besondere Pflichten des Auftraggebers 

§ 77. (1) Der Auftraggeber hat sachdienliche 
Unterlagen über jedes diesem Hauptsstück unterliegende 
Vergabeverfahren, die es ihm ermöglichen, die von ihm 
getroffenen Entscheidungen zu begründen und der 
Kommission die erforderlichen Auskünfte zu erteilen, 
mindestens vier Jahre lang ab der Auftragsvergabe 
aufzubewahren. Dies betrifft insbesondere Unterlagen 
über 

1. die Prüfung und Auswahl der Unternehmen und die 
Auftragsvergabe, 

2. die Anwendung des § 73 Abs. 1 und 
3. die Durchführung eines Verfahrens gemäß § 70 

Abs. 3. 

(2) Für die nach diesem Hauptsstück bestehenden 
Mitteilungspflichten der Auftraggeber an die 
Kommission kann die Bundesregierung durch Verordnung 
die näheren Bestimmungen über das dabei einzuhaltende 
Verfahren festlegen. 

(3) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht gemäß 
Artikel 20 B-VG weisungsgebunden sind, seine nach 
diesem Hauptstück bestehenden Mitteilungspflichten der 
Kommission gegenüber verletzt, begeht eine 
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Geltende Fassung: 

begeht eine Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeidirektion von dieser mit Geldstrafe bis 
zu 50 000 S zu bestrafen. 

Einrichtung und Bestellung der Mitglieder 

§ 78. 

(4) Die Bundes-Vergabekontrollkommission und das 
Bundesvergabeamt bestehen jeweils aus dem 
Vorsitzenden und der erforderlichen Zahl von 
Stellvertreterll und sonstigen Mitgliedern, die von 
der B~ndes~egierung fÜl" jeweils fünf Jahr~ zu 
bestellen sind; eine neuerliche Bestellung ist 
zUlässig. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der 
Funktionsperiode aus, so hat die Bundesregierung für 
den Rest der Funktionsperiode unverzüglich ein neues 
Mitglied zu bestellen. 

(5) Bei der Bestellung der sonstigen Mitglieder hat 
die Bundesregierung auf Vorschläge der Bundeskammer 
der gewerblichen Wirtschaft, der Bundesarbeitskammer 
sowie der Bundes-Architekten- und 
Ingenieurkonsulentenkammer Bedacht zu nehmen. weiters 
ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Anzahl der 
Mitglieder der Auftragnehmer- und der 
AUftraggeberseite gleich ist. Zusätzlich ist 
mindestens je ein Vertreter der Bundes-Architekten­
und Ingenieurkonsulentenkammer sowie der 
Bundesarbeitskammer zu bestellen. Bei der Bestellung 
der Vertreter der AUftragnehmerseite hat die 
Bundesregierung auf Vorschläge der Bundeskammer der 
gewerblichen wirtschaft Bedacht zu nehmen. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Verwaltungsübertretung und ist von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeidirektion von dieser mit Geldstrafe bis 
zu 50 000 S zu bestrafen. 

Einrichtung und Bestellung der Mitglieder 

§ 78. 

(4) Das Bundesvergabeamt und die 
Bundes-Vergabekontrollkommission bestehen jeweils aus 
den Vorsitzenden und der erforderlichen Zahl von 
Stellvertretern sowie sonstig2n Mi~gliedern, die übei 
Vorschlag der Bun~esr8gierung vorn Bundespräsidenten 
für die Dauer von fünf Jahren bestellt werden. 
Wiederbestellungen sind zulässig. Der Vorsitzende und 
seine Stellvertreter sind im Falle des 
Bundesvergabeamtes aus dem Richterstand zu ernennen 
und dürfen im Falle der 
Bundes-Vergabekontrollkommission weder der 
Auftragnehmer- noch der Auftraggeberseite angehören. 

(5) Bei der Bestellung der sonstigen Mitglieder ist 
auf Vorschläge der wirtschaftskammer österreichs, der 
Bundesarbeitskammer sowie der Bundes-Architekten- und 
Ingenieurkonsulentenkammer Bedacht zu nehmen. Weiters 
ist darauf Bedacht zu nehmen, daß die Anzahl der 
Mitglieder der Auftragnehmer- und der 
AUftraggeberseite gleich ist. Die Vertreter der 
Bundes-Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer 
sind der AUftragnehmerseite zuzurechnen. Zusätzlich 
ist mindestens ein Vertreter der Bundesarbeitskammer 
zu bestellen. Bei der Bestellung der Vertreter der 
Auftragnehmerseite hat die Bundesregierung auf 
Vorschläge der Wirtschaftskammer österreichs und der 
Bundes-Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer 
Bedacht zu nehmen. 
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Geltende Fassung: 

(8) Unter Bedachtnahme auf die Abs. 4 bis 7 ist für 
jedes Mitglied ein Ersatzmitglied zu bestellen, das 
im Falle der Verhinderung des Mitgliedes an dessen 
stelle zu treten hat. 

Abberufung der Mitglieder 

§ 79. Die Bundesregierung hat ein Mitglied 
(Ersatzmitglied) vor Ablauf der Funktionsperiode 
abzuberufen: 

1. bei Verzicht, 

2. bei Verlu~t der Wählbarkeit zu~ Na~ionalr3t, 

3. bei grober Pflichtverletzung, 

4. wenn das Mitglied (Ersatzmitglied) durch 
körperliche oder geistige Gebrechen zu einer 
ordentlichen Funktionsausübung unfähig wird oder 

5. im Falle seines Ausscheidens aus dem 
Richterstand. 

Eine Abberufung aus anderen Gründen ist unzulässig. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(8) Unter Bedachtnahme auf die Abs. 4 bis 7 sind 
Ersatzmitglieder zu bestellen, die im Falle der 
Verhinderung von Mitgliedern an deren Stelle zu treten 
haben. 

Erlöschen der Mitgliedschaft 

§ 79. (1) Die Mitgliedschaft (Ersatzmitgliedschaft) in 
der Bundes-Vergabekontrollkommission und im 
Bundesvergabeamt erlischt: 

1. bei Tod des Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) 

2. bei Verzicbt 

3. bei Verlust der Wählbarkeit zum Nationalrat 

4. mit der Feststellung der Vollversammlung des 
jeweiligen Organes, daß das Mitglied 
(Ersatzmitglied) wegen schwerer körperlicher 
oder geistiger Gebrechen zu einer ordentlichen 
Funktionsausübung unfähig ist 

5. bei Zeitablauf 

6. mit der Feststellung der Vollversammlung des 
jeweiligen Organes, daß das Mitglied 
(Ersatzmitglied) eine grobe Pflichtverletzung 
begangen hat 

7. im Falle des Ausscheidens aus dem Richterstand 
bzw. des Dienststandes der jeweils 
vorschlagenden Stelle. 

(2) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der 
Funktionsperiode gemäß Abs. 1 aus, so ist unter 
Anwendung des § 78 Abs. 4 für den Rest der 
Funktionsperiode unverzüglich ein neues Mitglied zu 
bestellen. 

67/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
182 von 394

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



- 100 -
Geltende Fassung: 

Innere Einrichtung 

§ 81. (1) 

(2) Die Bundes-Vergabekontrollkommission und das 
Bundesvergabeamt werden nach Maßgabe der jeweiligen 
Geschäftsordnung in der Vollversammlung oder in 
Senaten tätig. 

Bei der Bildung der Senate sind insbesondere die 
verSC:lledener. Fachbereiche des Verga0ewesens sowi8 
d~ssen rech~lich? wirtscha:tliche u~d technische 
Gesichtspunkte angemessen zu berücksichtigen. Für ein 
Tätigwerden der Bundes-Vergabekontrollkommission zur 
Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten sind 
besondere Senate (Schlichtungssenate) zu bilden. 

Befangene und ausgeschlossene Mitglieder 

§ 82. (1) Lassen wichtige Gründe die Unbefangenheit 
eines Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) der 
Bundes-Vergabekontrollkommission oder eines 
Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) des Bundesvergabeamtes 
bezweifeln, so hat es sich der Ausübung seiner 
Funktion zu enthalten und seine Vertretung zu 
veranlassen. 

(2) Von einer Gutachtenstätigkeit sind Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) der 
Bundes-Vergabekontrollkommission ausgeschlossen, wenn 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Innere Einrichtung 

§ 81. (1) ... 

(2) Die Bundes-Vergabekontrollkommission und das 
Bundesvergabeamt werden nach Maßgabe der jeweiligen 
Geschäftsordnung in der Vollversammlung oder in 
Senaten tätig. Anträge auf einstweilige Verfügungen 
kann der Vorsitzende des Bundesvergabeamtes ohne 
Befassung eines Senates unmittelbar dem nach der 
Geschäftsverteilung zuständigen Senat zuweisen. 
Bei der Bildung der Senate sind insbesondere die 
verschiedenen Fachbereichp des Vergabewesens sowie 
dessen r0cht~ichc, ~irtGchaftliche und techhische 
Gesichtspunkte angemessen zu berücksichtigen. Für ein 
Tätigwerden der Bundes-Vergabekontrollkommission zur 
Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten sind 
besondere Senate (Schlichtungssenate) zu bilden. 

Befangene und ausgeschlossene Mitglieder 

§ 82. (1) Von einer Entscheidungstätigkeit sind 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) des Bundesvergabeamtes 
hinsichtlich jener Vergabeverfahren ausgeschlossen, 
die eine Auftragsvergabe im Wirkungsbereich jener 
Institution betreffen, der sie angehören oder die sie 
gemäß § 78 Abs. 5 vorgeschlagen hat. 

(2) Lassen wichtige Gründe die Unbefangenheit eines 
Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) der 
Bundes-Vergabekontrollkommission oder eines Mitgliedes 
(Ersatzmitgliedes) des Bundesvergabeamtes bezweifeln, 
so hat es sich der Ausübung seiner Funktion zu 
enthalten und seine Vertretung zu veranlassen. 

(3) Von einer Gutachtenstätigkeit sind Mitglieder 
(Ersatzmitglieder) der 
Bundes-Vergabekontrollkommission ausgeschlossen, wenn 
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Geltende Fassung: 

sie in dem zugrundeliegenden Vergabeverfahren bereits 
in einern Schlichtungssenat tätig waren. 

D~~cnJ.ußfassung und ~esc.häftsordilur.g 

§ 83. (1) Beschlüsse der Bundes-Vergabekontrollkom­
mission und des Bundesvergabeamtes werden mit stimmen­
mehrheit gefaßt. Stimmenthaltung ist unzulässig. 

18535 

.................. ---------------

Vorgeschlagene Fassung: 

sie in dem zugrundeliegenden Vergabeverfahren bereits 
in einem Schlichtungssenat tätig waren. 

Ablehnungsrecht der Parteien 

§ 82a. Parteien können Mitglieder des entscheidenden 
Senates unter Angabe von Gründen ablehnen. Die 
Entscheidung über den Ablehnungsantrag trifft der 
geschäftsführende Senat. Betrifft der Antrag ein 
Mitglied des geschäftsführenden Senates, so tritt an 
die Stelle des abgelehnten Mitgliedes dessen 
Ersatzmitglied gemäß der Geschäftsverteilung. 

Beschlußfassunq und Geschäftsoldnung 

§ 83. (1) Beschlüsse der Bundes-Vergabekontroll~om­
mission und des Bundesvergabeamtes werden mit stimmen­
mehrheit gefaßt. Stimmenthaltung ist unzulässig. 
Folgende Beschlüsse der Bundes-Vergabekontrollkom­
mission und des Bundesvergabeamtes sind in Anwesenheit 
der nach den Bestimmungen der jeweiligen Geschäfts­
ordnung erforderlichen Mitglieder mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der abgegebenen stimmen zu fassen: 

1. die Beschlußfassung über die Geschäftsordnung; 

2. die Beschlußfassung über die Geschäftsverteilung 
für jeweils ein Kalenderjahr: 

3. die Beschlußfassung über Anträge an die 
Bundesregierung auf Abberufung eines Mitglieds 
(Ersatzmitglieds) gemäß § 79 Z 3 und 4: 

4. die Ergänzung der Tagesordnung der Vollversammlung 
aus Gründen der Dringlichkeit: 

5. die Stellvertretung des Vorsitzenden des 
Bundesvergabeamtes (der 
Bundes-Vergabekontrollkommission) im Rahmen der 
Geschäftsverteilung: 
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Geltende Fassung: 

(2) 

(3) Die Bundes-Vergabekontrollkommission und das 
Bundesvergabeamt haben je eine Geschäftsordnung zu 
erlassen. Darin sind insbesondere die Bildung der 
Senate, die Verteilung der Geschäfte auf die Senate 
durch eine am Beginn jedes Kalenderjahres 
festzulegende Geschäftsverteilung sowie die 
Einberufung, die Beschlußfähigkeit und der Ablauf der 
Sitzungen der Bundes-Vergabekontrollkommission und 
des Bundesvergabeamtes sowie ihrer Senate näher zu 
regeln. Die Geschäftsordnungen bedürfen der 
Genehmigung der Bundesregierung. 

Auskunftspflicht 

§ 84. (1) 

(2) Bestehende gesetzliche Verschwiegenheitspflichten 
bleiben durch Abs. 1 unberührt. 

Geschäftsführung 

§ 85. (1) Der Personal- und der Sachaufwand der 
Bundes-Vergabekontrollkommission und des 
Bundesvergabeamtes sind vom Bund zu tragen. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

6. die personelle Zusammensetzung der Senate im Rahmen 
der Geschäftsverteilung. 

( 2) 

(3) Die Bundes-Vergabekontrollkommission und das 
Bundesvergabeamt haben je eine Geschäftsordnung zu 
erlassen. Darin sind insbesondere die Bildung der 
Senate, die verteilung der Geschäfte auf die Senate 
durch eine am Beginn jedes Kalenderjahres 
festzulegende Geschäftsverteilung sowie die 
Einberufung, die Beschlußfähigkeit und der Ablauf der 
Sitzungen der Bundes-Vergabekontrollkomm~ssion und des 
Bu~d~svergab~amtes sowi~ ihrer Sen~te näher zu regeln. 

Auskunftspflicht 

§ 84. (1) 

(2) Hat eine vergebende Stelle oder ein Unternehmer 
Unterlagen nicht vorgelegt, Auskünfte nicht erteilt 
oder eine Auskunft zwar erteilt, die Unterlagen des 
Vergabeverfahrens aber nicht vorgelegt, so kann die 
Bundes-Vergabekontrollkommission oder das 
Bundesvergabeamt, wenn die vergebende Stelle oder der 
Unternehmer auf diese Säumnisfolge vorher ausdrücklich 
darauf hingewiesen wurde, aufgrund der Behauptungen 
des nicht säumigen Beteiligten entscheiden. 

(3) Bestehende gesetzliche Verschwiegenheitspflichten, 
soweit sie nicht durch Abs. 1 eingeschränkt werden, 
bleiben unberührt. 

Geschäftsführung 

§ 85. (1) Der Personal- und der Sachaufwand der 
Bundes-Vergabekontrollkommission und des 
Bundesvergabeamtes sind vom Bund zu tragen. Der 
Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat 
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Geltende Fassung: 

(2) 

(3) Bedienstete, die Funktionen der Geschäftsführung 
ausüben, sind im Rahmen ihrer Tätigkeit für die 
Bundes-Vergabekontrollkommission und das 
Bundesvergabeamt in fachlicher Hinsicht nur an die 
Anordnungen des jeweiligen Vorsitzenden gebunden. 

Knste:l 

§ 86. (1) Die Erstellung von Gutachten durch die 
Bundes-Vergabekontrollkommission ist 
gebührenpflichtig. 

2. Abschnitt 
Bundes-Vergabekontrollkommission 

Zuständigkeit 

§ 87. (1) Die Bundes-Vergabekontrollkommission ist 
zuständig: 

1. bis zum zeitpunkt des erfolgten Zuschlages zur 
Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten, die 
sich zwischen der vergebenden Stelle und einem 
oder mehreren Bewerbern oder Bietern bei der 
Vollziehung dieses Bundesgesetzes oder der hiezu 
ergangenen Verordnungen ergeben; 

18535 
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Vorgeschlagene Fassung: 

diesen Organen das notwendige Personal auf Vorschlag 
des Bundesvergabeamtes zur Verfügung zu stellen. 

(2 ) 

(3) Bedienstete, die Funktionen der Geschäftsführung 
ausüben, sind im Rahmen ihrer Tätigkeit für die 
Bundes-Vergabekontrollkommission und das 
Bundesvergabeamt nur an die Anordnungen des jeweiligen 
Vorsitzenden gebunden. Sie dürfen von diesen 
Funktionen nur nach Anhörung des jeweiligen 
Vorsitzenden enthoben werden. 

Kosten 

§ 86. (1) Die Erstellung von Gutachten durch die 
Bundes-Vergabekontrollkommission ist 
gebührenpflichtig. Die Bundesregierung hat unter 
Bedachtnahme auf den zur Erstellung nötigen Aufwand an 
Zeit, Personal und Amtshandlungen die Höhe der 
Gebühren durch Verordnung festzulegen. 

2. Abschnitt 
Bundes-Vergabekontrollkommission 

Zuständigkeit 

§ 87. (1) Die Bundes-Vergabekontrollkommission ist 
zuständig: 

1. bis zur Zuschlagserteilung zur Schlichtung von 
Meinungsverschiedenheiten, die sich zwischen der 
vergebenden Stelle und einem oder mehreren 
Bewerbern oder Bietern bei der Vollziehung dieses 
Bundesgesetzes oder der hiezu ergangenen 
Verordnungen ergeben; 
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Geltende Fassung: 

(5) Ein auf ein Tätigwerden gemäß Abs. 1 Z. 1 
gerichtetes Ersuchen ist so rechtzeitig einzubringen, 
daß es spätestens drei Wochen vor Ablauf der 
Zuschlags frist bei der Geschäftsführung einlangt. 

( 6) ••• 

Schlichtung 

§ 88. (1) Der Schlichtungssenat hat die streitteile 
zu hören und den der Meinungsverschiedenheit 
zugrundeliegenden Sachverhalt zu ermitteln. Läßt sich 
ein streitteil in die Verhandlung nicht ein, ist ohne 
ihn zu verhandeln. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(5) Ein auf ein Tätigwerden gemäß Abs. 1 Z 1 
gerichtetes Ersuchen ist möglichst rasch nach Kenntnis 
der Meinungsverschiedenheit bei der Geschäftsführung 
einzubringen. 

(6) 

(7) Die vergebende Stelle darf innerhalb von vier 
Wochen ab Einbringung ihres Ersuchens gemäß Abs. 2 
bzw. ab der Verständigung gemäß Abs. 6 bei sonstiger 
Nichtigkeit den Zuschlag nicht erteilen, es sei denn, 
daß vor Ablauf dieser Frist 

1. das ErsLlchen um Einleituug ei.nes 
Schlichtungsverfahrens zurückgezogen wird oder 

2. eine gütliche Einigung zustandekommt oder 

3. die Bundes-Vergabekontrollkommission mitteilt, daß 
kein Schlichtungsverfahren durchgeführt wird. 

In den Fällen der Z 1 und 2 endet die Frist mit dem 
Zeitpunkt der Zurückziehung bzw. der gütlichen 
Einigung, in den Fällen der Z 3 zwei Wochen nach 
Verständigung durch die 
Bundes-Vergabekontrollkommission. 

Schlichtung 

§ 88. (1) Der Schlichtungssenat hat die streitteile zu 
hören und den der Meinungsverschiedenheit 
zugrundeliegenden Sachverhalt zu ermitteln. Läßt sich 
ein streitteil in die Verhandlung nicht ein, so ist in 
der Niederschrift festzuhalten, daß keine gütliche 
Einigung zustandegekommen ist. Von der Verhandlung 
sind auch Dritte zu verständigen, die von der 
Meinungsverschiedenheit betroffen sind. Diesen ist die 
Möglichkeit zu geben, an der Verhandlung teilzunehmen. 
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Geltende Fassung: 

(4) Der Verlauf und das Ergebnis des 
Schlichtungsverfahrens sind in einer Niederschrift 
festzuhalten. Den Streitteilen ist je eine Abschrift 
hievon zu übermitteln. 

§ 91. (1) ... 

3. Abschnitt 
Bundesvergabeamt 

Zuständigkeit 

l2) Bis zum Zeitpunkt des erfolgten Zuschlages ist 
das Bundesvergabeamt zum Zwecke der Beseitigung von 
Verstößen gegen dieses Bundesgesetz und die hiezu 
ergangenen Verordnungen zuständig. 

(3) Nach erfolgtem Zuschlag ist das Bundesvergabeamt 
zuständig, festzustellen, ob wegen eines Verstoßes 
gegen dieses Bundesgesetz oder die hiezu ergangenen 
Verordnungen der Zuschlag nicht dem Bestbieter 
erteilt wurde. In einem solchen Verfahren ist das 
Bundesvergabeamt ferner zuständig, auf Antrag des 
Auftraggebers festzustellen, ob einem übergangenen 
Bewerber oder Bieter auch bei Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der hiezu 
ergangenen Verordnungen der Zuschlag nicht erteilt 
worden wäre. 

(4) Das Bundesvergabeamt hat ein 
Nachprüfungsverfahren nur insoweit durchzuführen, als 
die Entscheidung, deren Rechtswidrigkeit behauptet 
wird, für den Ausgang des Vergabeverfahrens von 
wesentlichem Einfluß ist. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(4) Der Verlauf und das Ergebnis des 
Schlichtungsverfahrens sind in einer Niederschrift 
festzuhalten. Den streitteilen und dem 
Bundesvergabearnt ist je eine Abschrift hievon zu 
übermitteln. 

§ 91. (1) ... 

3. Abschnitt 
Bundesvergabeamt 

Zuständigkeit 

(2) Bis zur Zuschlagserteilung ist das 
Bundesvergabeamt zum Zwecke der Beseitigung von 
Verstößen gegen dieses Bundesgesetz und die hiezu 
ergangenen Verordnungen zuständig. 

(3) Nach Zuschlagserteilung ist das Bundesvergabeamt 
zuständig, festzustellen, ob wegen eines Verstoßes 
gegen dieses Bundesgesetz oder die hiezu ergangenen 
Verordnungen der Zuschlag nicht dem Bestbieter erteilt 
wurde oder ob der betreffende Bewerber oder Bieter 
eine echte Chance gehabt hätte, den Zuschlag zu 
erhalten, die aber durch die Rechtswidrigkeit 
beeinträchtigt wurde. In einem solchen Verfahren ist 
das Bundesvergabeamt ferner zuständig, auf Antrag des 
Auftraggebers festzustellen, ob einem übergangenen 
Bewerber oder Bieter auch bei Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der hiezu 
ergangenen Verordnungen der Zuschlag keinesfalls 
erteilt worden wäre. 

(4) (entfällt) 
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Geltende Fassung: 

2. HAUPTSTÜCK 

Nachprüfungsverfahren 

Einleitung des Nachprüfungsverfahrens 

q 92. fl) ... 

(2) Ein solcher Antrag ist in den Fällen des § 91 
Abs. 2 unzulässig 

1. wenn in derselben Sache kein Schlichtungsverfahren 
durchgeführt wurde oder 

2. wenn in derselben Sache in einem 
Schlichtungsverfahren eine gütliche Einigung 
erzielt worden ist oder 

3. wenn er nicht spätestens eine Woche ab Kenntnis 
einer Empfehlung gemäß § 88 Abs. 3 gestellt wird. 

(3) In den Fällen des § 91 Abs. 3 ist ein Antrag 
unzulässig, wenn er nicht spätestens zwei Wochen ab 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Bekanntmachung von Entscheidungen 

§ 91a. Entscheidungen des Bundesvergabeamtes sind 
evident zu halten und in anonymisierter Form zu 
veröffentlichen. 

2. HAUPTSTÜCK 

Nachprüfungsverfahren 

Einleitung des Nachprüfungsverfahrens 

§ 92. (1) .•• 

(2) Ein solcher Antrag ist bis zur Zuschlagsertellung 
(§ 91 Abs. 2) in folgenden Fällen unzulässig: 

1. wenn in derselben Sache kein Schlichtungsverfahren 
durchgeführt wurde, es sei denn, die 
Bundes-Vergabekontrollkommission ist innerhalb der 
Frist des § 88 Abs. 2 nicht tätig geworden oder hat 
sich für unzuständig erklärt; 

2. wenn in derselben Sache in einem 
Schlichtungsverfahren eine gütliche Einigung 
erzielt worden ist, es sei denn der Unternehmer 
macht glaubhaft, daß der Auftraggeber sich nicht an 
das Ergebnis der gütlichen Einigung hält oder 
gehalten hat; 

3. wenn er nicht spätestens eine Woche ab Kenntnis 
einer Empfehlung gemäß § 88 Abs. 3 gestellt wird. 

(3) Wurde in einem gemäß § 88 durchgeführten 
Schlichtungsverfahren, das nicht zu einer gütlichen 
Einigung geführt hat, eine Empfehlung nicht 
fristgerecht abgegeben, so ist der Antrag jederzeit 
zUlässig. 

(4) In den Fällen des § 91 Abs. 3 ist ein Antrag 
unzulässig, wenn er nicht spätestens sechs Wochen ab 
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Geltende Fassung: 

dem Zeitpunkt der Kenntnis des Zuschlages gestellt 
wird. 

(4) Der Antrag hat zu enthalten 

1. die genaue Bezeichnung des betreffenden 
Vergabeverfahrens sowie der angefochtenen 
Entscheidung, 

2. die genaue Be2eichnung des Auftraggebers, 

3. eine Darstellung des maßgeblichen Sachverhaltes 
einschließlich des Interesses am Vertragsabschluß, 

4. Angaben über den behaupteten drohenden oder 
bereits eingetretenen Schaden für den 
Antragsteller, 

5. die Gründe, auf die sich die Behauptung der 
Rechtswidrigkeit stützt, 

6. ein bestimmtes Begehren und 

7. in den Fällen des § 91 Abs. 2 eine Abschrift der 
Niederschrift des Schlichtungsverfahrens. 

(5) Dem Antrag auf Nachprüfung kommt keine 
aufschiebende Wirkung für das betreffende 
Vergabeverfahren zu. 

Einstweilige Verfügungen 

§ 93. (1) Sobald das Nachprüfungsverfahren 
eingeleitet ist, hat das Bundesvergabeamt auf Antrag 
unter Bedachtnahme auf die in derselben Sache 
ergangene Empfehlung des Schlichtungssenates durch 
einstweilige Verfügung unverzüglich vorläufige 
Maßnahmen zu ergreifen, die nötig und geeignet 
erscheinen, um eine durch die behauptete 
Rechtswidrigkeit entstandene oder unmittelbar 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

dem Zeitpunkt der Kenntnis des Zuschlages gestellt 
wird. 

(5) Der Antrag hat zu enthalten 

1. die genaue Bezeichnung des betreffenden 
Vergabeverfahrens sowie der angefochtenen 
Entscheidung, 

2. die genaue Bezeichnung des Auftraggebers, 

3. eine Darstellung des maßgeblichen Sachverhaltes 
einschließlich des Interesses ~m Vertragsabschluß, 

4. Angaben über den behaupteten drohenden oder bereits 
eingetretenen Schaden für den Antragsteller, • 

5. die Gründe, auf die sich die Behauptung der 
Rechtswidrigkeit stützt und 

6. ein bestimmtes Begehren. 

(6) Dem Antrag auf Nachprüfung kommt keine 
aufschiebende Wirkung für das betreffende 
Vergabeverfahren zu. 

Einstweilige Verfügungen 

§ 93. (1) Sobald das Nachprüfungsverfahren eingeleitet 
ist, hat das Bundesvergabeamt auf Antrag durch 
einstweilige Verfügung unverzüglich vorläufige 
Maßnahmen zu ergreifen, die nötig und geeignet 
erscheinen, um eine durch die behauptete 
Rechtswidrigkeit entstandene oder unmittelbar drohende 
Schädigung von Interessen des Antragstellers zu 
beseitigen oder zu verhindern. 
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Geltende Fassung: 

drohende Schädigung von Interessen des Antragstellers 
zu beseitigen oder zu verhindern. 

(2) Der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung muß spätestens drei Wochen nach Kenntnis 
der behaupteten Rechtswidrigkeit oder der unmittelbar 
drohenden Schädigung gestellt werden. 

(4) Mit einer einstweiligen Verfügung können das 
gesamte Vergabeverfahren oder einzelne Entscheidungen 
des Auftraggebers bis zur Entscheidung des 
B~ndesve~gdbcamt~s über eine allfällige Aufhebung 
vorübergehend ~usgesetzt werden. Dabei ist die 
jeweilS gelindeste noch zum Ziel führende vorläufige 
Maßnahme zu verfügen. 

(5) Die einstweilige Verfügung kann von der Leistung 
einer angemessenen Sicherstellung abhängig gemacht 
werden. Eine solche Sicherstellung kann auch 
nachträglich aufgetragen werden. 

(6) In einer einstweiligen Verfügung ist die Zeit, 
für welche diese Verfügung getroffen wird, zu 
bestimmen. Sie darf einen Monat nicht überschreiten. 
Sobald die Voraussetzungen für eine einstweilige 
Verfügung weggefallen sind, hat das Bundesvergabeamt 
diese unverzüglich auf Antrag oder von Amts wegen 
aufzuheben. Die einstweilige Verfügung tritt mit der 
Entscheidung des Bundesvergabeamtes über den 
Aufhebungsantrag jedenfalls außer Kraft. 

(7) Einstweilige Verfügungen können nicht abgesondert 
von der endgültigen Entscheidung in der Sache selbst 
bekämpft werden. Sie sind sofort vollstreckbar. Für 
die Vollstreckung gilt das VVG. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(2) Der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung muß spätestens zwei Wochen nach Kenntnis der 
Empfehlung gemäß § 88 Abs. 3 gestellt werden .... 
(Weiter wie bisher) 

(4) Mit einer einstweiligen Verfügung können das 
gesamte Vergabeverfahren oder einzelne Entscheidungen 
des Auftraggebers bjs zur Entscheidung des 
Bundesvergabeamtes über eine alifällige 
Nichtigerklärung vorübergehend ausgesetzt oder 
sonstige geeignete Maßnahmen angeordnet werden. Dabei 
ist die jeweilS gelindeste noch zum Ziel führende 
vorläufige Maßnahme zu verfügen. 

(entfällt) 

(5) In einer einstweiligen Verfügung ist die Zeit, für 
welche diese Verfügung getroffen wird, zu bestimmen. 
Die einstweilige Verfügung tritt nach Ablauf der 
bestimmten Zeit, spätestens jedoch zwei Monate nach 
Antragsteilung, oder mit der Entscheidung des 
Bundesvergabeamtes über den Antrag auf 
Nichtigerklärung außer Kraft. Das Bundesvergabeamt hat 
die einstweilige Verfügung unverzüglich auf Antrag 
oder von Amts wegen aufzuheben, sobald die 
Voraussetzungen, die zu ihrer Erlassung geführt haben, 
weggefallen sind. 

(6) Einstweilige Verfügungen können nicht abgesondert 
von der endgültigen Entscheidung in der Sache selbst 
bekämpft werden. Sie sind sofort vollstreckbar. Für 
die Vollstreckung gilt das VVG. 
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Geltende Fassung: 

3. HAUPTSTÜCK 

Kontrolle durch die EFTA-Überwachungsbehörde 

§ 96. (1) Wenn die EFTA-Überwachungsbehörde die 
Republik österreich oder einen Auftraggeber 
auffordert, einen klaren und eindeutigen Verstoß 
gegen die im EWR-Abkommen. insbesondere in dessen 
Anhang XVI, enthaltenen Vergabevorschriften zu 
beseitigen, so ist nach Maßgabe der folgenden Absätze 
vorzugehen. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angele­
genheiten hat die rasche weiterleitung von 
Informationen im Verkehr mit dem Auftraggeber 
einerseits und der EFTA-Überwachungsbehörde 
andererseits wahrzunehmen. österreichische 
stellungnahmen gegenüber der EFTA-Überwachungsbehörde 
hat der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten auf der Grundlage der vom 
Auftraggeber vorzulegenden schriftlichen Unterlagen 
des Vergabeverfahrens nach Anhörung des Auftraggebers 
vorzubereiten und im Einvernehmen mit dem 
Bundeskanzler und dem Bundesminister für Finanzen 
abzugeben. 

(3) soweit der Republik österreich nach den in Abs. 1 
genannten Vorschriften oder nach den Bestimmungen des 
Abkommens zwischen den EFTA-Staaten zur Errichtung 
einer Überwachungsbehörde und eines Gerichtshofes 
Mitteilungspflichten gegenüber der 
EFTA-Überwachungsbehörde Obliegen, hat der betroffene 
Auftraggeber dem Bundesministerium für 
wirtschaftliche Angelegenheiten spätestens zehn Tage 
nach Eingang der genannten Aufforderung zwecks 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

3. HAUPTSTÜCK 

Außerstaatliche Kontrolle 

Korrekturmechanismus 

§ 96. (1) Wenn die Kommission die Republik österreich 
oder einen Auftraggeber auffordert, einen klaren und 
eindeutigen Verstoß gegen die im Gemeinschaftsrecht 
enthaltenen Vergabevorschriften zu beseitigen, so ist 
nach Maßgabe der f~lge~den Absätze vorzugehen. 

(2) Der Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 
hat die rasche Weiterleitung von Informationen im 
Verkehr mit dem Auftraggeber einerseits und der 
Kommission andererseits wahrzunehmen. österreichische 
Stellungnahmen gegenüber der Kommission hat der 
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 
weiterzuleiten. Diese Stellungnahmen sind auf der 
Grundlage der vom Auftraggeber vorzulegenden 
schriftlichen Unterlagen des Vergabeverfahrens nach 
Anhörung des Auftraggebers vom Bundeskanzler im 
Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten und dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten vorzubereiten und 
abzugeben. 

(3) Soweit der Republik österreich nach den 
Vorschriften des Gemeinschaftsrechtes 
Mitteilungspflichten gegenüber der Kommission 
obliegen, hat der betroffene Auftraggeber dem 
Bundeskanzler und dem Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten spätestens zehn Tage nach Eingang der 
genannten Aufforderung zwecks Weiterleitung an die 
Kommission folgende Unterlagen zu übermitteln: 
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Geltende Fassung: 

Weiterleitung an die EFTA-Überwachungsbehörde 
folgende Unterlagen zu übermitteln: 

1. vollständige Unterlagen betreffend das bemängelte 
Vergabeverfahren und die von der 
EFTA-Überwachungsbehörde gemäß Abs. 1 
festgestellte Rechtswidrigkeit und 

2. entweder 

a) einen Nachweis, daß die Rechtswidrigkeit 
beseitigt wurde, 

oder 

b) eine ausführliche Begründung dafür, weshalb die 
Rechtswidrigkeit nicht beseitigt wurde, 

oder 

c) die Mitteilung, daß das betreffende 
Vergabeverfahren entweder auf Betreiben des 
Auftraggebers oder aber im Rahmen eines 
Nachprüfungsverfahrens ausgesetzt wurde. 

(4) In einer Begründung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. b kann 
insbesondere geltend gemacht werden, daß die 
behauptete Rechtswidrigkeit bereits Gegenstand eines 
Nachprüfungsverfahrens ist. In diesem Fall hat der 
Auftraggeber den Bundesminister für wirtscbaftliche 
Angelegenheiten unverzüglich vorn Ausgang dieses 
Verfahrens zwecks Verständigung der 
EFTA-überwachungsbehörde zu unterrichten. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

1. vollständige Unterlagen betreffend das bemängelte 
Vergabeverfahren und die von der Kommission gemäß 
Abs. 1 festgestellte Rechtswidrigkeit und 

2. entweder 

a) einen Nachweis, daß die Rechtswidrigkeit 
besei tigt. wurde, 

x~t:::r 

b) eine ausführliche Begründung dafür, weshalb die 
Rechtswidrigkeit nicht beseitigt wurde, 

oder 

c) die Mitteilung, daß das betreffende 
Vergabeverfahren entweder auf Betreiben des 
Auftraggebers oder aber im Rahmen eines 
Nachprüfungsverfahrens ausgesetzt wurde. 

(4) Auftraggeber, die Tätigkeiten im sinne des § 67 
Abs. 2 ausüben, haben dem Bundeskanzler und dem 
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 
spätestens 19 Tage nach Eingang der genannten 
Aufforderung zwecks Weiterleitung an die Kommission 
die im Abs. 3 Z 1 und 2 genannten Unterlagen zu 
übermitteln. 

(5) In einer Begründung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. b kann 
insbesondere geltend gemacht werden, daß die 
behauptete Rechtswidrigkeit bereits Gegenstand eines 
Nachprüfungsverfahrens ist. In diesem Fall hat der 
Auftraggeber den Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten unverzüglich vorn Ausgang dieses 
Verfahrens zwecks Verständigung der Kommission zu 
unterrichten. 

67/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
193 von 394

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



- 111 -
Geltende Fassung: 

(5) Nach einer Mitteilung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. c hat 
der Auftraggeber dem Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten gegebenenfalls 
unverzüglich die Beendigung der Aussetzung oder die 
Eröffnung eines neuen Vergabeverfahrens, das sich 
ganz oder teilweise auf das frühere Vergabeverfahren 
bezieht, zwecks Verständigung der 
EFTA-Überwachungsbehörde bekanntzugeben. In einer 
derartigen neuerlichen Mitteilung ist entweder zu 
bestätigen, daß die behauptete Rechtswidrigkeit 
beseitigt wurde, oder eine ausführliche Begründung 
dafür zu geben, weshalb die Rechtswidrigkeit nicht 
beseitigt wurde. 

§ 97. (1) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht 
gemäß Artikel 20 B-VG weisungsgebunden sind, seine 
Auskunftspflichten gemäß § 96 Abs. 3 bis 5 verletzt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen. 

(2) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 sind von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeidirektion von dieser, zu verhängen. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

(6) Nach einer Mitteilung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. c hat 
der Auftraggeber dem Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten gegebenenfalls unverzüglich die 
Beendigung der Aussetzung oder die Eröffnung eines 
neuen Vergabeverfahrens, das sich ganz oder teilweise 
auf das frühere Vergabeverfahren bezieht, zwecks 
Verständigung der Kommission bekanntzugeben. In einer 
derartigen neuerlichen Mitteilung ist entweder zu 
bestätigen, daß die behauptete Rechtswidrigkeit 
beseitigt wurde oder eine ausführliche Begründung 
dafür zu geben, weshalb die Rechtswidrigkeit nicht 
beseitigt wurde. 

( entfällt) 

Bescheinigungsverfahren 

§ 97. (1) Auftraggeber, die eine Tätigkeit im Sinne 
des § 67 Abs. 2 besorgen, können ihre Vergabeverfahren 
und Vergabepraktiken, auf die das 5. Hauptstück des 3. 
Teiles dieses Gesetzes anzuwenden ist, regelmäßig von 
einem Prüfer untersuchen lassen, um eine Bescheinigung 
darüber zu erhalten, daß diese Verfahren und Praktiken 
zum gegebenen Zeitpunkt mit den Bestimmungen des 
Gemeinschaftsrechtes über die Auftragsvergabe und mit 
den diesbezüglichen innerstaatlichen Vorschriften 
übereinstimmen. 

(2) Der Prüfer hat dem Auftraggeber schriftlich über 
die Ergebnisse seiner untersuchung zu berichten. Vor 
Ausstellung einer Bescheinigung gemäß Abs. 1 an den 
Auftraggeber hat sich der Prüfer zu vergewissern, daß 
etwaige von ihm festgestellte Unregelmäßigkeiten in 
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den Vergabeverfahren und -praktiken des Auftraggebers 
beseitigt worden sind und daß der Auftraggeber 
geeignete Maßnahmen getroffen hat, die ein neuerliches 
Auftreten dieser Unregelmäßigkeiten verhindern. 

(3) Auftraggeber, die eine Bescheinigung gemäß Abs. 1 
erhalten haben, können in Bekanntmachungen folgende 
Erklärung abgeben: 

liDer Auftraggeber hat gemäß der Richtlinie 
92/13/EWG des Rates eine Bescheinigung darüber 
erhalten, daß seine Vergabeverfahren und -praktiken 
am .... mit dem Gemeinschaftsrecht über die 
Auftragsvergabe und mit den Vors~hriften der 
Republik österreich zur Umsetzung des 
Gemeinschaftsrechts übereinstimmen." 

(4) Als Prüfer können Personen, Berufsgruppen oder 
Mitarbe{ter von Institutionen bestellt werden. Prüfer 
dürfen nicht der AUftraggeberseite angehören und haben 
ihre Aufgaben in völliger Objektivität und 
Unabhängigkeit wahrzunehmen. Sie haben die 
erforderliche einschlägige berufliche Qualifikation 
und Berufserfahrung aufzuweisen. Personen, die ihres 
Wahlrechtes verlustig gegangen sind, sind von der 
Bestellung ausgeschlossen. 

(5) Die Bundesregierung hat durch Verordnung nähere 
Regelungen hinsichtlich der Bestellung, der Abberufung 
und der beruflichen Qualifikationen von Prüfern zu 
erlassen. 

Außerstaatliche Schlichtung 

§ 97a. (1) Jeder Bewerber oder Bieter, der ein 
Interesse an einem bestimmten Auftrag, auf den die 
Bestimmungen des 5. Hauptstückes des 3. Teiles dieses 
Bundesgesetzes zur Anwendung kommen, hat oder hatte 
und der behauptet, daß ihm im Zusammenhang mit dem 
Verfahren für die Vergabe dieses Auftrages durch einen 
Verstoß gegen die Bestimmungen des Gemeinschafts 
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rechtes über die Auftragsvergabe oder gegen die 
Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen die aufgrund 
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen ein Schaden 
entstanden ist oder zu entstehen droht, kann ein 
Schlichtungsverfahren vor der Kommission schriftlich 
beim Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten beantragen. Dieser hat den Antrag im 
Wege des Bundesministers für auswärtige 
Angelegenheiten unverzüglich an die Kommission 
weiterzuleiten. 

(2) Jedp am Schlichtunosverfahren betejligte Partei 
hat unverzüglich einen Schlichter ~u benennen und dei 
Ko~mission b~kann~zugeben, eb siG den v~n d~r 
Kommission vorgeschlagenen Schlichter akzeptiert. Die 
Schlichter können höchstens zwei weitere einschlägig 
qualifizierte Personen als Sachverständige, die 'sie in 
ihrer Arbeit beraten, hinzuziehen. Die am 
Schlichtungsverfahren beteiligten Parteien und die 
Kommission können die von den Schlichtern 
vorgeschlagenen Sachverständigen ablehnen. 

(3) Ist bereits in Bezug auf den in Abs. 1 
bezeichneten Auftrag ein Schlichtungs- oder 
Nachprüfungsverfahren gemäß den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes anhängig, so hat der betroffene 
Auftraggeber die Schlichter davon in Kenntnis zu 
setzen. Die Schlichter haben den Bewerber oder Bieter, 
der das Schlichtungs- oder Nachprüfungsverfahren 
beantragt hat, von der Einleitung des 
Schlichtungsverfahrens zu unterrichten. Sie haben den 
Bewerber oder Bieter aufzufordern, binnen einer Frist 
von drei Tagen mitzuteilen, ob er dem 
Schlichtungsverfahren beitritt. Der Beitritt zu einem 
Schlichtungsverfahren hat keinerlei Auswirkungen auf 
das anhängige Schlichtungs- oder 
Nachprüfungsverfahren. Weigert sich der Bewerber oder 
Bieter, dem Schlichtungsverfahren beizutreten, so 
können die Schlichter, wenn sie der Auffassung sind, 
daß der Beitritt des Bewerbers oder Bieters zur 
Beilegung der Streitigkeit erforderlich ist, mit 
Mehrheit die Einstellung des Schlichtungsverfahrens 
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zivilrechtliche Bestimmungen 

schadenersatzpflichten des Auftraggebers 
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beschließen. Der Beschluß ist der Kommission unter 
Angabe der Gründe mitzuteilen. 

(4) Die Schlichter haben dem Antragsteller, dem 
Auftraggeber und allen anderen am Vergabeverfahren 
beteiligten Bewerbern oder Bietern Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Sie haben unter Beachtung der 
Bestimmungen des EGV und der Grundsätze dieses 
Bundesgesetzes auf eine gütliche Einigung zwischen den 
Parteien hinzuwirken; sie haben der Kommission über 
ihre Schlußfolgerungen und über alle Ergebnisse des 
Verfahrens zu berichten. 

(5) Der Ant~agsteller und derhetrüffene Auftraggeber 
können jederzeit das Verfahren durch die Erklärung, 
das Verfahren nicht mehr fortsetzen zu wollen, 
beenden. Soferne die Parteien nichts anderes 
vereinbaren, haben sie die ihnen im 
Schlichtungsverfahren erwachsenden Kosten selbst zu 
bestreiten. Die Kosten des Verfahrens sind von den 
Parteien zu gleichen Teilen zu tragen. Über den Ersatz 
sonstiger Kosten hat auf Antrag der Bundesminister für 
wirtschaftliche Angelegenheiten zu entscheiden. 

(6) Die Bundesregierung hat durch Verordnung nähere 
Regelungen betreffend den Schriftverkehr mit der 
Kommission, die Ausgestaltung des 
Schlichtungsverfahrens, die allfällige Beteiligung 
österreichischer Behörden am Verfahren und die Auswahl 
der Schlichter für das Schlichtungsverfahren zu 
erlassen. 

4. HAUPTSTÜCK 

Zivilrechtliche Bestimmungen 

Schadenersatzpflichten des Auftraggebers 
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§ 98. (1) (bisheriger Text) ... Der Ersatz eines § 98. (1) ... (bisheriger Text) ... Der Ersatz eines 
entgangenen Gewinns kann nicht geltend gemacht werden. entgangenen Gewinns kann nach diesem Bundesgesetz 

nicht geltend gemacht werden. 

(2) Kein Anspruch besteht, wenn gemäß § 91 Abs. 3 
letzter Satz festgestellt worden ist, daß dem 
übergangenen Bewerber oder Bieter auch bei Einhaltung 
dieses Bundesgesetzes und der aufgrund dieses 
Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen der Zuschlag 
nicht erteilt worden wäre. 

(3 ) 

Sch2 denersatzansprüche des Auitraggebers, 
von Mitbewerbern oder Mitbietern 

§ 99. (1) Wenn einem Antrag auf Aufhebung oder 
Abänderung im Nachprüfungsverfahren in 
Übereinstimmung mit der in derselben Sache 
vorangegangenen Empfehlung des Schlichtungssenates 
nicht stattgegeben wird oder wenn der Antragsteller, 
obgleich seinem Antrag stattgegeben wurde, von einer 
ihm dadurch ermöglichten Beteiligung am 
Vergabeverfahren keinen Gebrauch macht, so hat der 
Antragsteller, auf dessen Antrag eine einstweilige 
Verfügung gemäß § 93 bewilligt wurde, dem 
Auftraggeber sowie allenfalls betroffenen 
Mitbewerbern oder Mitbietern für alle durch die 
einstweilige Verfügung entstandenen 
Vermögensnachteile Ersatz zu leisten. 

(2) Der Anspruch hierauf ist bei sonstigem Verlust 
binnen drei Monaten nach Außerkrafttreten der 
einstweiligen Verfügung geltend zu machen. 

§ 103. (I) 

(2) ••• 

18535 

(2) Kein Anspruch besteht, wenn gemäß § 91 Abs. 3 
letzter Satz festgestellt worden ist, daß dem 
übergangenen Bewerber oder Bieter auch bei Einhaltung 
dieses Bundesgesetzes und der auf Grund dieses 
Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen der Zuschlag 
keinesfalls erteilt worden wäre. 

( 3 ) ••• 

§ 99. (aufgehoben) 

§ 103. (I) 

(2) 

(3) Für das Inkrafttreten durch das Bundesgesetz 
BGBl.Nr •... /1996 neu gefaßter oder eingefügter 
Bestimmungen und für das Außerkrafttreten durch 
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dasselbe Bundesgesetz aufgehobener Bestimmungen sowie 
für nach dem BVergG, BGBI.Nr. 462/1993, bestellte 
Mitglieder (Ersatzmitglieder) der 
Bundes-Vergabekontrollkommission und des 
Bundesvergabeamtes und für nach diesem Bundesgesetz 
anhängige Verfahren gilt folgendes: 

1. Das Inhaltsverzeichnis, der 1. Abschnitt und die 
Überschrift des 2. Abschnitts im 1. Hauptstück des 
1. Teiles, § 2 Abs. 1 und 4, § 3 Abs. 2 letzter 
Satz, § 3a samt Überschrift, § 4, § 5, § 6 Abs. ,1 
7, 2 sowie Abs. 2 und 3, § 7, dip Überschrift des 
4.Hauptstückes des 1.TpiJ,es, § 8 und § 8a saffi~ 
Überschriften, § q ~ G, di~ Bezeichnung d~r 
uisherigen Z 6 bis 14 des § 9 als Z 7 bis 15, § 9 
Z 15 (neu), Z 16, 18 bis 21 und 24 bis 29, § 10 
Abs. 3 und 6, § 10a samt Überschrift, die 
Bezeichnung des bisherigen Textes des § 12 als 
Abs. 1, § 12 Abs. 2, § 14 Abs. 2 und 3, die 
Bezeichnung der bisherigen Abs. 3 und 4 des § 14 
als Abs. 4 und 5, § 15 Abs. 1, § 16a samt 
Überschrift, § 18 Abs. 3 letzter Satz, § 22 Abs. 4, 
§§ 22a und 22b samt Überschriften, § 25 Abs. 3, 
§ 28 Abs. 1 und 3, § 36, die Bezeichnung des 
bisherigen Textes des § 39 als Abs. 1, § 39 Abs. 1 
(neu) Z 2, § 39 Abs. 1 (neu) Z 10, § 39 Abs. 2, 
§ 41 Abs. 1 und 2, § 43a samt Überschrift, die 
Überschrift des 1. Hauptstückes des 3. Teiles, § 44 
Abs. 2, §§ 45 und 45a samt überschriften, die 
Abschnittsüberschrift vor und die Überschrift von 
§ 46, § 46 Abs. 1 bis 3, §§ 46a bis 46c samt 
Überschriften, § 47 Abs. 7, § 48, § 50 Abs. 2 bis 
6, der 5. Abschnitt des 1. Hauptstückes des 3. 
Teiles, die Bezeichnung der bisherigen Abs. 3 bis 5 
des § 52 als Abs. 1 bis 3 in § 52, § 52 Abs. 2 
(neu), § 52 Abs. 3 (neu) Einleitung, Z 1 und Z 4, 
§ 55, § 57 samt Überschrift, § 61 samt Überschrift, 
die Überschrift vor § 64, § 64 Abs. 1, die 
Bezeichnung des bisherigen Abs. 5 des § 64 als 
Abs. 3, § 64 Abs. 3, die Bezeichnung des 4. 
Hauptstückes des 3. Teiles, das 4. Hauptstück des 
3. Teiles, § 67 Abs. 1, § 68, §§ 68a und 68b samt 
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Überschriften, § 69 samt Überschrift, § 70 Abs. 1, 
3 und 4, § 71 Abs. 1 Z 1, § 71 Abs. 2 Z 1, § 71a 
samt Überschrift, § 72, § 73, § 74 Abs. 1, Abs. 3, 
Abs. 5 Z 1, Abs. 7, Abs. 8 und Abs. 9, § 75 Abs. 2 
letzter Satz, § 75 Abs. 5 und 6, § 76 Abs. 1, 2 
und 4 bis 7, § 76a samt Überschrift, § 77 Abs. 1, 2 
und 3, § 78 Abs. 4 und 5, § 78 Abs. 8, § 79 samt 
Überschrift, § 81 Abs. 2, §§ 82 und 82a samt 
Überschriften, § 83 Abs. 1 letzter Satz 
einschließlich der AUfzählung, § 84 Abs. 2 und 3, 
§ 85 Abs. 1 letzter Satz, § 85 Abs. 3, § 86 Abs. 1 
letzter Satz, § 87 Abs. 1 Z 1, § 87 Abs. 5 und 7, 
§ 88 Abs. 1 und Abs. 4 let7.ter Satz, § 91 Abs. 2, 
§ 91 Abs. 3, § 91a snmt Überschrift, § 92 Abs. 2 
bis 6, § 93 Abs. 1, § 93 Abs. 2 I.Satz, § 93 Abs. 4 
I.Satz, die Bezeichnung der bisherigen Abs. 6 und 7 
des § 93 als Abs. 5 und 6, § 93 Abs. 5, die 
Überschrift des 3. Hauptstückes des 4. Teiles, 
§ 96, §§ 97 und 97a samt Überschriften, § 98 Abs. 1 
letzter Satz, § 98 Abs. 2, § 105, § 107 samt 
Überschrift, § 108, die Anhänge I bis XIII, XV und 
XVI sowie die Bezeichnung des bisherigen 
Anhanges IX als Anhang XIV treten am ...... in 
Kraft. 

2. (Verfassungsbestimmung) § 6 Abs. 1 Z 3 tritt am 
...... in Kraft, zugleich tritt § 6 Abs. 1 Z 3 in 
der bis dahin geltenden Fassung außer Kraft. 

3. Mit Ablauf des ...... treten die Wortfolge in § 2 

Abs. 3, § 5 Abs. 3 und 4, § 9 Z 15, § 22 Abs. 6 bis 
15, § 43 Abs. 3, § 52 Abs. 1, 2 und 6, §§ 54 bis 56 
samt Überschriften, §§ 58 bis 60 und 62 samt 
Überschriften, der Klammerausdruck in § 64 Abs. 2, 
§ 64 Abs. 3 und 4, § 67 Abs. 5 und 6, § 71 Abs. 4, 
§ 76 Abs. 8 bis 10, § 83 Abs. 3 letzter Satz, § 91 
Abs. 4, § 93 Abs. 5, § 97 und § 99 in der bis dahin 
geltenden Fassung außer Kraft. 

4. Am ....... vor der Bundes-Vergabekontrollkommission 
und dem Bundesvergabeamt anhängige Verfahren sind 
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Erlassung und Inkrafttreten vOQ VerQxdnungen 

§ ~05. Verordnungen aufgzund dies~s Bundssgesetzes 
können bereits vom Tag seiner Kundmachung an erlassen 
werden; sie dürfen jedoch frühestens zugleich mit dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes in Kraft gesetzt 
werden. 

strafbestimmung 

§ 97. (1) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht 
gemäß Artikel 20 B-VG weisungsgebunden sind, seine 
Auskunftspflichten gemäß § 96 Abs. 3 bis 5 verletzt, 
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit 
Geldstrafe bis zu 50 000 S zu bestrafen. 

(2) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 sind von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeidirektion von dieser, zu verhängen. 

Vollziehunq 

§ 108. (1) Mit der Vollziehung 

1. der §§ 5 Abs. 3 und 4, 96 und 97 ist der 
Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, 

2. der §§ 98 bis 102 der Bundesminister für Justiz, 

3. der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

nach den Bestimmungen des BVergG, BGBI.Nr. 
462/1993, in der Fassung BGBI.Nr. 639/1993, 
fortzuführen. 

5. Bestellungen von Mitgliedern (Ersatzmitgliedern) 
der Bundes-Vergabekontrollkommission und des 
Bundesvergabeamtes nach den Bestimmungen des 
BVergG, BGBI.Nr. 462/1993, in der Fassung BGBI.Nr. 
639/1993, gelten als Bestellungen gemäß diesem 
Bundesgesetz. 

Erlassung und Inkrafttreten von Verordnung~~ 

§ 105. VelordnungeH auf Grund dieses ~undesgesetzes, 
insbesondere auch in seinen neuen Fassungen, können 
bereits vom Tag der Kundmachung des jeweiligen 
Bundesgesetzes an erlassen, jedoch nicht vor diesem in 
Kraft gesetzt werden. 

Strafbestimmungen 

§ 107. (1) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht 
gemäß Artikel 20 B-VG weisungsgebunden sind, seine 
Auskunftspflichten gemäß § 84 Abs. 1 oder § 96 Abs. 3 
bis 6 verletzt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
ist mit Geldstrafe bis zu 50.000 S zu bestrafen. 

(2) Verwaltungsstrafen gemäß Abs. 1 sind von der 
Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer 
Bundespolizeidirektion von dieser, zu verhängen. 

Vollziehung 

§ 108. (1) Mit der Vollziehung 

1. des § 5 Abs. 2 ist der Bundeskanzler, 

2. der §§ 96 und 97 sind der Bundeskanzler, der 
Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 
und Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, 
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soweit nur der Wirkungsbereich eines 
Bundesministers betroffen ist, dieser 
Bundesminister, und 

4. im übrigen die Bundesregierung 

betraut. 

(2) soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung 
zur näheren Durchführung dieses Bundesgesetzes keinen 
Gebrauch macht, kann jeder Bundesminister für seinen 
Wirkungsbereich Verordnungen erlassen. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

3. der §§ 45 Abs. 3, 68a und 97a der Bundesminister 
für auswärtige Angelegenheiten und der 
Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, 

4. der §§ 98 bis 102 der Bundesminister für Justiz, 

5. des § 107 der Bundesminister für wirtschaftliche 
Angelegenheiten, 

6. der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, 
soweit nur der Wirkungsbereich eines 
Bundesministers tetroffen ist, dieser 
Bundesministe~, und 

7. im übrigen die Bundesregierung 

betraut. 

(2) soweit die Bundesregierung von der ErmäChtigung 
zur näheren Durchführung dieses Bundesgesetzes keinen 
Gebrauch macht, kann jeder Bundesminister für seinen 
Wirkungsbereich Verordnungen erlassen. 

(3) Soweit völkerrechtliche Verpflichtungen 
österreichs oder die Änderung gemeinschaftsrechtlicher 
Vorschriften dies erforderlich machen, kann die 
Bundesregierung durch Verordnung bestimmen, daß 
anstelle der Anhänge andere Abgrenzungen des 
Geltungsbereiches maßgeblich oder anstelle der aus den 
Anhängen ersichtlichen andere Muster zu verwenden sind. 
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ANHANG I 

Bezeichnung der Tätigkeiten 
entsprechend der Allgemeinen systematik 

der Wirtschaftszweige gemäß § 1 Abs. 2 Z.l 

Klasse Gruppe Unter- Beschreibung 
gruppe 

5v 

500 

501 

502 

18535 

und 
positionen 

500.1 

500.2 

501.1 

501.2 
501.3 

501. 4 

501. 5 

501.6 
501.7 

502.1 
502.2 

B1' UGEl;ERBE 

Allgemeines Baugewerbe (ohne 
ausgeprägten Schwerpunkt) und 
Abbruchgewerbe 
Allgemeines Baugewerbe (ohne 
ausgeprägten Schwerpunkt) 
Abbruch 

Rohbaugewerbe 
Allgemeiner Bau von Wohn- und 
Nichtwohngebäuden 

Dachdeckerei 
Schornstein-, Feuerungs- und 
Industrieofenbau 
Abdichtung gegen Wasser und 
Feuchtigkeit 
Restaurierung und Instandhaltung 
von Fassaden 
Gerüstbau 
Sonstige Rohbaugewerbe 
(einschließlich Zimmerei) 

Tiefbau 
Allgemeiner Tiefbau 
Erdbewegungsarbeiten und 
Landeskulturbau 

Vorgeschlagene Fassung: 

Anhang I 

Bezeichnung der Tätigkeiten 
entsprechend der Allgemeinen Systematik 

der Wirtschaftszweige 
gemäß § la Abs. 1 Z 1 

Klasse Gruppe Unter- Beschreibung 
gruppe 

5G 

500 

501 

502 

und 
Posi t.ionen 

500.1 

500.2 

501.1 

501. 2 
501. 3 

501.4 

501.5 

501. 6 
501. 7 

502.1 
502.2 

BAUGEv1E~BE 

Allgemeines Baugewerbe (ohne 
ausgeprägten schwerpunkt)" und 
Abbruchgewerbe 
Allgemeines Baugewerbe (ohne 
ausgeprägten Schwerpunkt) 
Abbruch 

Rohbaugewerbe/Hochbau 
Allgemeiner Bau von Wohn- und 
Nichtwohngebäuden/Baumeister, 
Maurermeister und Bauunternehmer 
Dachdeckerei 
Schornstein-, Feuerungs- und 
Industrieofenbau 
Abdichtung gegen Wasser und 
Feuchtigkeit 
Restaurierung und 
Instandhaltung von Fassaden 
Gerüstbau 
sonstige Rohbaugewerbe 
(einschließlich 
Zimmerei)/Übrige Baugewerbe und 
Zimmermeister 
Tiefbau 
Allgemeiner Tiefbau 
Erdbewegungsarbeiten und 
Landeskulturbau 
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503 

504 

18535 

Geltende Fassung: - 121 -

502.3 Brücken-, Tunnel- und Schachtbau, 
Grundbohrungen 

502.4 Wasserbau (Fluß-, Kanal-, Hafen-, 
Strom-, Schleusen- und 
Talsperrenbau) 

502.5 Straßenbau (einschließlich 
spezialisierter Bau von 
Flugplätzen und Landebahnen) 

502.6 Spezialisiert~ Unternehmen für 
Bewässerung, Entwässerung, 
Ableitung von Abwässern, 
Kläranlagen 

502.7 Spezialisierte Unternehmen für 
~nderG TiefLauarheiten 

Bauinstallation 
503.1 Allgemeine Bauinstallation 
503.2 Klempnerei, Gas- und 

Wasserinstallationen 

503.3 Installation von Heizungs- und 
Belüftungsanlagen 
(Installation von 
Zentralheizungs-, Klima- und 
Belüftungsanlagen) 

503.4 Abdämmung gegen Kälte, Wärme, 
Schall und Erschütterung 

503.5 Elektroinstallation 
503.6 Installation von Antennen, 

Blitzableitern, Telefonen usw. 

Ausbaugewerbe 
504.1 Allgemeines Ausbaugewerbe 

504.2 Stukkateurgewerbe, Gipserei und 
Verputzerei 

504.3 Bautischlerei (Tischlereien, die 
überwiegend Tischlereierzeugnisse 
in Bauten montieren) und 
Parkettlegerei 

503 

504 

Vorgeschlagene Fassung: 

502.3 Brücken-, Tunnel- und 
Schachtbau, Grundbohrungen 

502.4 Wasserbau (Fluß-, Kanal-, 
Hafen-, Strom-, Schleusen- und 
Talsperrenbau) 

502.5 Straßenbau (einschließlich 
spezialisierter Bau von 
Flugplätzen und Landebahnen) 

502.6 Spezialisierte Unternehmen für 
Bewässerung, Entwässerung, 
Ableitung von Abwässern, 
Kläranlagen 

502.7 Spezinljsierte Unternehmer. für 
andere Tiefbauarbeiten 

Bauinstallation 
503.1 Allgemeine Bauinstallation 
503.2 Klempnerei, Gas- und 

Wasserinstallationen/ Sanitär-, 
Gas- und Wasser installationen 

503.3 Installation von Heizungs- und 
Belüftungsanlagen 
(Installation von 
Zentralheizungs-, 
Klima- und Belüftungsanlagen) 

503.4 Abdämmung gegen Kälte, Wärme, 
Schall und Erschütterung 

503.5 Elektroinstallation 
503.6 Installation von Antennen, 

Blitzableitern, Telefonen usw. 

Hausbaugewerbe/Ausbaugewerbe 
504.1 Allgemeines Hausbaugewerbe/ 

Allgemeines Ausbaugewerbe 
504.2 Stukkateurgewerbe, Gipserei und 

Verputzerei 
504.3 Bautischlerei (Tischlereien, die 

überwiegend 
Tischlereierzeugnisse in Bauten 
montieren) und Parkettlegerei 
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- 122 -
Geltende Fassung: 

504.4 Glaser-, Maler- und 
Lackierergewerbe, Tapetenkleberei 

504.5 Fliesen- und Plattenlegerei, 
Fußbodenlegerei und -kleberei 

504.6 Ofen- und Herdsetzerei sowie 
sonstiges Ausbaugewerbe 

ANHANG 11 

Bauauftrage nach § 1 Abs. 3 

Allgemeiner Tiefbau 
Erdbewegungsarbeiten und Landeskulturbau 
Brücken-, Tunnel- und Schachtbau, Grundbohrungen 
Wasserbau (Fluß-, Kanal-, Hafen-, Strom-, Schleusen­
und Talsperrenbau) 
Straßenbau (einschließlich spezialisierter Bau von 
Flugplätzen und Landebahnen) 
Spezialbau für Bewässerung, Entwässerung, Ableitung 
von Abwässern, Kläranlagen 
Sonstiger Spezialbau 
Errichtung von Krankenhäusern 

18535 

Sporteinrichtungen 
Erholungseinrichtungen 
Freizeiteinrichtungen 
Schul- und Hochschulgebäuden 
Verwaltungsgebäuden 

Vorgeschlagene Fassung: 

504.4 Glaser-, Maler- und 
Lackierergewerbe, 
Tapetenkleberei/Glaser, Maler 
und Anstreicher, Tapezierer 

504.5 Fliesen- und Plattenlegerei, 
Fußbodenlegerei und -kleberei 

504.6 Ofen- und Herdsetzerei sowie 
sonstiges Ausbaugewerbe 

ANHANG 11 

Bauaufträge nach § ti Abs. J 

Allgemeiner Tiefbau 
Erdbewegungsarbeiten und Landeskulturbau 
Brücken-, Tunnel- und Schachtbau, Grundbohrungen 
Wasserbau (Fluß-, Kanal-, Hafen-, Strom-, Schleusen­
und Talsperrenbau) 
Straßenbau (einschließlich spezialisierter Bau von 
Flugplätzen und Landebahnen) 
Spezialbau für Bewässerung, Entwässerung, Ableitung 
von Abwässern, Kläranlagen 
Sonstiger Spezialbau für andere Tiefbauarbeiten 
Errichtung von Krankenhäusern 

Sporteinrichtungen 
Erholungseinrichtungen 
Freizeiteinrichtungen 
Schul- und Hochschulgebäuden 
Verwaltungsgebäuden 
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Geltende Fassung: 
- 123 -

Vorgeschlagene Fassung: 

Anhang 111 
Dienstleistungen im Sinne von § 1b Abs. 1 

Kategorie 

1 Instandhaltung und Reparatur 

2 Landverkehr (1) einschI. Geldtrans-

port und Kurierdierste, ohne Post-

verkehr 

3 Fracht- und Personenbeförderung im 

Flugverkehr, ohne Postverkehr 

4 Postbeförderung im Landverkehr (1) 

sowie Luftpostbeförderung 

5 Fernmeldewesen (2) 

6 Finanzielle Dienstleistungen 

a) Versicherungsleistungen 

b) Bankleistungen und Wertpapier­
geschäfte (3) 

7 Datenverarbeitung und verbundene 

Tätigkeiten 

8 Forschung und Entwicklung (4) 

9 Buchführung, -haltung und -prüfung 

Titel 
CPC-ReferenZ-Nr. 

6112, 6122, 633,886 

712 (außer -/1235) 

7512, 87304 

73 (außer 7321) 

71235, 7321 

752 

ex 81 

812, 814 

84 

85 

862 
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18535 

10 Markt- und Meinungsforschung 

11 Unternehmensberatung und verbundene 

Tätigkeiten (5) 

12 Architektur, technische Beratung u. 

Planung; integrierte technische 
Leistungen; Stadt- und Landschafts­
planung; zugehörige wissenschaftliche 
und technische Beratung; technische 
Versuche und Analysen 

13 Werbung 

14 Gebäudereinigung und Hausverwaltung 

15 Verlegen und Drucken gegen Vergütung 

oder auf vertraglicher Grundlage 

16 Abfall- und Abwasserbeseitigung; 

sanitäre und ähnliche Dienstleistungen 

(1) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 
(2) Siehe aber § 1b Abs. 1 Z 3. 
(3) Siehe aber § 1b Abs. 1 Z 5. 
(4) Siehe aber § 1b Abs. 1 Z 7. 
(5) Siehe aber § 1b Abs. 1 Z 4. 

864 

865, 866 

867 

87] 

874 
82201 bis 82206 

88442 

94 

67/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
207 von 394

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung: 

18535 

- 124 -
Vorgeschlagene Fassung: 

Anhang IV 

Dienstleistungen im Sinne von § 1b Abs. 2 

Kategorie Titel 

17 Gaststätten und Beherbungsgewerbe 

18 Eisenbahnen 

19 Schiffahrt 

20 Neben- und Hilfstätigkeiten des 
Verkehrs 

CPC-Referenz-Nr. 

64 

711 

72 

74 

21 Rechtsberatung 861 

22 Arbeits- und Arbeitskräftevermittlung 872 

23 Auskunfts- und Schutzdienste (ohne 873 

Geldtransport) (außer 87304) 

24 Unterrichtswesen und Berufsausbildung 92 

25 Gesundheits-, Veterinär- und Sozialwesen 93 

26 Erholung, Kultur und Sport 96 

27 Sonstige Dienstleistungen 
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- 125 -
Geltende Fassung: 

ANHANG 111 

Liste der Berufsregister gemäß § 44 Abs. 2 

für Belgien das "Registre du Commerce" -
"Handelsregister"; 
für Dänemark das "Handelsregistret", 
"Aktieselskabsregistret" und "Erhvervsregistret"; 

für Deut.schldnd das "Ha:ldels~egister" urd di.e 
"Handwerksrolle"; 
für Griechenland kann eine vor dem Notar 
abgegebene eidesstaatliche Erklärung über die 
Ausübung des Berufs eines Bauunternehmers verlangt 
werden; 

für Spanien der "Registro Oficial de Contratistas 
deI Ministerio de Industria y Energie"; 

für Frankreich das "Registre du commerce" und das 
"Repertoire des metiers"; 
für Italien das "Registro della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e artigianato"; 
für Luxemburg das "Registre aux firmes" und die 
"Rble de la Chambre des metiers"; 

für die Niederlande das "Handelsregister"; 
für Portugal der "Comissäo de Alvaras de Empresas 
de Obras Publicas e Particulares (CAEOPP)"; 

im Falle des Vereinigten KönigreiChs und Irlands 
kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine 
Bescheinigung des "Registrar of Companies" oder 
anderenfalls eine Bescheinigung über die von den 
Betreffenden abgegebene eidesstaatliche Erklärung, 
daß er den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem 
er niedergelassen ist, an einem bestimmten Ort 
unter einer bestimmten Firmenbezeichnung ausübt; 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

ANHANG V 

Liste der einschlägigen Berufs- und Handelsregister 
bzw. Bescheinigungen und eidesstattlichen Erklärungen 

gemäß § 44 Abs. 2 Z 1 und § 45a 

A. Für Bauaufträge: 

für Belgien das "Registre du Commerce" -
"Handelsregister"; 
für Dänemark das "Handelsregistret", das 
"Aktieselskabsregistret" und 
"Erhvervsregistret"; 
für Deutschlemd das "lf~nd.els~eg ist.er" .md d ;.e 
"Handwerksrolle"; 
für Griechenland das " Mitroo Ergolipti~on 
Epichiriseon - M.E.E.P." Register der 
Vertragsunternehmen des Ministeriums für 
Umwelt, Raumordnung und öffentliche Arbeiten 
(YPECHODE) ; 
für Spanien das "Registro oficial de 
Contratistas deI Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo"; 
für Frankreich das "Registre du commerce" und 
das "Repertoire des metiers"; 
für Italien das "Registro della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e 
artigianato"; 
für Luxemburg das "Registre aux firmes" und die 
"Röle de la Chambre des metiers"; 
für die Niederlande das "Handelsregister"; 
für Portugal das Register der "Commissäo de 
Alvaras de Empresas de Obras Publicas e 
Particulares (CA-EOPP)", 
im Fall des Vereinigten Königreichs und Irlands 
kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine 
Bescheinigung des "Registrar of Companies" oder 
des "Registrar of Friendly Societies" 
vorzulegen oder andernfalls eine Bescheinigung 
über die von ihm abgegebene eidesstattliche 
Erklärung beizubringen, daß er den betreffenden 
Beruf in dem Lande, in dem er niedergelassen 
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Geltende Fassung: 

für österreich das "Firmenbuch", das 
"Gewerberegister", die "Mitgliederverzeichnisse 
der Landeskammern"; 
für Finnland das "Kaupparekisteri" -
"Handelsregistret"; 
für Island die "Firmaskra"; 
für Liechtenstein das "Gewerberegister"; 
für Norwegen das "Foretaksregisteret"; 
für Schweden das "Aktiebolagsregistret": das 
"Handelsregistret". 

18535 

- 126 -
Vorgeschlagene Fassung: 

ist, an einem bestimmten Ort und unter einer 
bestimmten Firmenbezeichnung ausübt; 
für österreich das "Firmenbuch", das 
"Gewerberegister", die "Mitgliederverzeichnisse 
der Landeskammern"; 
für Finnland das "Kaupparekisteri" -
"Handelsregistret"; 
für Island die "Firmaskra"; 
für Liechtenstein das "Gewerberegister"; 
für Norwegen das "Foretaksregisteret"; 
für Schweden die "aktiebolags-, handels- eller 
föreningsregistren". 

B. FGr Liefcrdufträge: 

.,. für Belgien das "Registre du commerce" -
"Handelsregister"; 
für Dänemark das "Aktieselskabsregistret", das 
"Foreningsregistret" und das "Handelsregistret"; 
für Deutschland das "Handelsregister" und die 
"Handwerksrolle": 
für Griechenland das "Viotechnik6 i 
Viomichanik6 i Emporik6 Epimelitirio"; 
für Spanien das "Registro Mercantil" oder im 
Fall nicht eingetragener Einzelpersonen eine 
Bescheinigung, daß diese eidesstattlich erklärt 
haben, den betreffenden Beruf auszuüben; 
für Frankreich das "Registre du commerce" und 
das "Repertoire des metiers": 
für Italien das "Registro della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e 
artigianato" und das "Registro delle 
Commissioni provinciali per l'artigianato": 
für Luxemburg das "Registre aux firmes" und die 
"Röle de la Chambre des metiers"; 
für die Niederlande das "Handelsregister": 
für Portugal das "Registro Nacional das Pessoas 
Colectivas"; 
im Fall des Vereinigten Königreichs und Irlands 
kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine 
Bescheinigung des "Registrar of Companies" oder 
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Geltende Fassung: 

18535 

- 127 -
Vorgeschlagene Fassung: 

des "Registrar of Friendly Societies" 
vorzulegen, aus der hervorgeht, daß die 
Lieferfirma "incorporated" oder "registered" 
ist, oder anderenfalls eine Bescheinigung über 
die von dem Betreffenden abgegebene 
eidesstattliche Erklärung, daß er den 
betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er 
niedergelassen ist, an einem bestimmten Ort und 
unter einer bestimmten Firma ausübt; 
für österreich das "Firmenbuch", das 
"Gerwerberegister", die 
"Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"; 
für Finnland das "Kaupparekisteri" -
"Handelsreyist.ret-' ; 
für Island die "Firmaskra": 
für Liechtenstein das "Gewerberegister"; 
für Norwegen das "Foretaksregisteret"; 
für Schweden die "aktiebolags-, handels- eller 
föreningsregistren". 

C. Für Dienstleistungsaufträge; 

für Belgien das "Registre du commerce" -
"Handelsregister" und die "Ordres 
professionnels" - "Beroepsorden"; 
für Dänemark das "Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen"; 
für Deutschland das "Handelsregister", die 
"Handwerksrolle" und das "Vereinsregister"; 
für Griechenland kann von dem 
Dienstleistungserbringer eine vor dem Notar 
abgegebene eidesstattliche Erklärung über die 
Ausübung des betreffenden Berufes verlangt 
werden: in den von den geltenden nationalen 
Rechtsvorschriften vorgesehenen Fällen für die 
Durchführung der Studienaufträge des Anhanges 
111 das Berufsregister "Mitr60 Meletit6n" sowie 
das "Mitr60 Grafeion Melet6n"; 
für Spanien das "Registro Central de Empresas 
Consultoras y de Servicios deI Ministerio de 
Economia y Hacienda"; 
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Geltende Fassung: 

ANHANG IV 

Muster für die Bekanntmachung von Lieferaufträgen 
gemäß §§ 52, 55 und 56 

0) Verfahren zur Vorinformation 

18535 

- 128 -

Vorgeschlagene Fassung: 

für Frankreich das "Registre du commerce" und 
das "Repertoire des metiers"; 
für Italien das "Registro della Camera di 
commercio, industria, agricoltura e 
artigianato", das "Registro delle Commissioni 
provinciali per l'artigianato" oder der 
"Consiglio nazionale degli ordini 
professionali"; 
für Luxemburg das "Registre aux firmes" und die 
"Role de la Chambre des metiers"; 
für die Niederlande das "Handelsregister"; 
für Portugnl das "Registro Nacional das Pessoas 
Colectivas"; 
i~ Fall des Vereinig~en KönigrEichs und Irland~ 
kann der Unternehmer aufgefordert werden, eine 
Bescheinigung des "Registrar of Companies" oder 
des "Registrar of Friendly Societies" 
,vorzulegen oder anderenfalls eine Bescheinigung 
über die von dem Betreffenden abgegebene 
eidesstattliche Erklärung, daß er den ' 
betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er 
niedergelassen ist, an einern bestimmten Ort und 
unter einer bestimmten Firma ausübt; 
für Österreich das "Firmenbuch", das 
"Gerwerberegister", die 
"Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"; 
für Finnland das "Kaupparekisteri" _ 
"Handelsregistret"; 
für Island die "Firmaskrä" und die 
"Hlutafelagaskrä"; 
für Liechtenstein das "Gewerberegister"; 
für Norwegen das "Foretaksregisteret"; 
für Schweden die "aktiebolags-, handels- eller 
föreningsregistren". 

ANHANG VI 

Muster für die Bekanntmachung von Lieferaufträgen 
gemäß §§ 46a Abs. 1 Z 1, 46b und 52 

A) Vorinformationsverfahren 
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Geltende Fassung: 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Art und Menge oder Wert der zu liefernden Ware. 

3. Voraussichtlicher Zeitpunkt, zu dem das Verfahren 
zur Vergabe des Auftrags oder der Aufträge 
eingeleitet werden wird (sofern bekannt). 

4 . SOllst ige Angaben. 

5. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

6. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

A) Offene Verfahren 

1. 

2. 

Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) Form des Vertrages, für den Angebote 

eingereicht werden sollen. 

3. a) Ort der Lieferung. 
b) Art und Menge der zu liefernden Waren. 

c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile 
und/oder für die Gesamtheit der angeforderten 
Lieferungen eingereicht werden kann. 

d) Ausnahme von der Anwendung der Normen gemäß 
§ 50. 

4. Etwa vorgeschriebene Lieferfrist. 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers und 
(gegebenenfalls) des Dienstes, von dem 
zusätzliche Angaben erlangt werden können. 

2. Art und Menge oder Wert der zu liefernden Ware: 
CPA-Referenznummer. 

3. Voraussichtlicher Zeitpunkt, zu dem das Verfah­
ren zur Vergabe des Auftrages oder der Aufträge 
eingeleitet werden wird (sofern bekannt). 

4. Sonstige Angaben. 

5. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

6. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

B) Offene Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) Form des Vertrages, für den Angebote 

eingereicht werden sollen. 

3. a) Ort der Lieferung. 
b) Art und Menge der zu liefernden Waren: 

CPA-Referenznummer. 
c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile 

und/oder für die Gesamtheit der 
angeforderten Lieferungen eingereicht 
werden kann. 

d) Ausnahme von der Anwendung der Normen 
gemäß § 50. 

4. Allenfalls vorgeschriebene Lieferfrist. 
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Geltende Fassung: 

5. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen angefordert werden 
können. 

b) Tag, bis zu dem die genannten Unterlagen 
angefordert werden können. 

c) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten des 
Kostenbeitrags für übersendung dieser 
Unterlagen. 

6. a) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen. 

- 130 -

b) Anschrift der Stelle, bei der sie einzureichen 
sind. 

c) Sprache, in der sie abzufassen sind. 

7. a) Personen, die bei der Öffnung der Angebote 
anwesend sein dürfen. 

b) Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung. 

8. (Gegebenenfalls) geforderte Sicherstellungsmittel. 

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise 
auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

10. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bieter­
gemeinschaft bei der Auftragserteilung haben muß. 

11. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise). 

12. Frist, während der die Bieter an ihre Angebote 
gebunden sind. 

13. Kriterien für die Auftragserteilung. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

5. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzliche 
Unterlagen angefordert werden können. 

b) Tag, bis zu dem die genannten Unterlagen 
angefordert werden können. 

c) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten des 
Kostenbeitrages für übersendung dieser 
Unterlagen. 

6. a) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen 
müssen. 

b) Ansch~ift 1er 3telle, bei der ~i9 
eInzureichen sind. 

c) Sprache, in der sie abzufassen sin~. 

7. a) (Gegebenenfalls) Personen, die bei der 
öffnung der Angebote anwesend sein dürfen. 

b) Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung der 
Angebote. 

8. (Gegebenenfalls) geforderte 
Sicherstellungsmittel. 

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder 
Hinweise auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

10. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird, haben muß. 

11. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

12. Frist, während der die Bieter an ihre 
Angebote gebunden sind. 

13. Kriterien für die Auftragserteilung. Andere 
Kriterien als der niedrigste Preis müssen 
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Geltende Fassung: 

14. Sonstige Angaben. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffp,ntichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 
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Vorgeschlagene Fassung: 

genannt werden, falls sie nicht in den 
Ausschreibungsunterlagen enthalten sind. 

14. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

15. Sonstige Angaben. 

16. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

17. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

B) Nicht offene Verfahren C) Nicht offene Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) (Gegebenenfalls) Begründung für das 

beschleunigte Verfahren. 
c) Form des Vertrages, für den Angebote 

eingereicht werden sollen. 

3. a) Ort der Lieferung. 
b) Art und Menge der zu liefernden Waren. 

c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile 
und/oder für die Gesamtheit der angeforderten 
Lieferungen eingereicht werden kann. 

d) Ausnahme von der Anwendung von Normen gemäß 
§ 50. 

4. Etwa vorgeschriebene Lieferfrist. 

5. Gegebenenfalls Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft bei der Auftragserteilung haben 
muß. 

18535 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) (Gegebenenfalls) Begründung für das 

beschleunigte Verfahren. 
c) Form des Vertrages, für den Angebote 

eingereicht werden sollen. 

3. a) Ort der Lieferung. 
b) Art und Menge der zu liefernden Waren: 

CPA-Referenznummer. 
c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile 

und/oder für die Gesamtheit der 
angeforderten Lieferungen eingereicht 
werden kann. 

d) Ausnahme von der Anwendung von Normen 
gemäß § 50. 

4. Allenfalls vorgeschriebene Lieferfrist. 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird, haben muß. 

67/M
E

 X
X

. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
215 von 394

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



Geltende Fassung: 
- 132 -

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme 
eingehen müssen. 
b) Anschrift der stelle, bei der sie einzureichen 

sind. 
c) Sprache, in der sie abzufassen sind. 

7. Tag, bis zu dem die Aufforderung zur 
Angebotsabgabe abgesandt wird. 

8. AnfordeI'"unCjen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise). 

9. Kriterien für die AUftragserteilung. 

10. Sonstige Angaben. 

11. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

12. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

C) Verhandlungsverfahren 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme 
eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der sie 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der sie abzufassen sind. 

7. Frist für die Absendung von AUfforderungen 
zur Angebotsabgabe. 

8. (Gegebenenfalls) Geforderte 
Sicherstellunqsmittel. 

9. Anforderungen an dEn Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

10. Kriterien für die AUftragserteilung, wenn 
diese nicht in der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe genannt sind. 

11. Beabsichtigte Zahl oder Marge von 
Lieferanten, die zur Angebotsabgabe 
aufgefordert wird. 

12. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

13. Sonstige Angaben. 

14. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
oder Hinweis auf ihre Nichtveröffentlichung. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

16. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

0) Verhandlungsverfahren 
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Geltende Fassung: 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
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b) (Gegebenenfalls) Begründung für die 
Inanspruchnahme des beschleunigten Verfahrens. 

c) (Gegebenenfalls) Form des Vertrages, für den 
Angebote eingereicht werden sollen. 

3. ~j Ort der Leistung. 
b) Art und Menge der zu liefernden Waren. 

c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile 
und/oder für die Gesamtheit der angeforderten 
Lieferungen eingereicht werden kann. 

d) Ausnahme von der Anwendung von Normen gemäß 
§ 50. 

4. Etwa vorgeschriebene Lieferfrist. 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft bei der Auftragserteilung haben 
muß. 

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme 
eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der sie einzureichen 
sind. 

c) Sprache, in der sie abzufassen sind. 

7. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise). 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) (Gegebenenfalls) Begründung für die 

Inanspruchnahme des beschleunigten 
Verfahrens. 

c) (Gegebenenfalls) Form des Vertrages, für 
den Angebote eingereicht werden sollen. 

3. ~) Ort der Lieferung. 
b) Art und Menge der zu liefernden Waren: 

CPA-Referenznummer. 
c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile 

und/oder für die Gesamtheit der 
angeforderten Lieferungen eingereicht 
werden kann. 

d) Ausnahme von der Anwendung von Normen 
gemäß § 50. 

4. Allenfalls vorgeschriebene Lieferfrist. 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird, haben muß. 

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme 
eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der sie 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der sie abzufassen sind. 

7. (Gegebenenfalls) Geforderte 
Sicherstellungsmittel. 

8. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

8. (Gegebenenfalls) Name und Anschrift der vorn 
Auftraggeber ausgewählten Unternehmer. 

9. Datum vorhergehender Veröffentlichungen im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

IJ. S0nstige ~ng~ben. 

11. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

12. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

E) Vergebene AUfträge 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

für 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) Begründung der Wahl des Verhandlungsverfahrens 

gemäß § 52 Abs. 4 und 5. 

3. Tag der AUftragserteilung. 

4. Kriterien für die AUftragserteilung. 

5. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

6. Name und Anschrift des oder der Auftragnehmer. 

7. Art und Menge der gelieferten Waren, 
gegebenenfalls nach AUftragnehmer. 

18535 

9. Beabsichtigte Zahl oder Marge von 
Lieferanten, die zur Angebotsabgabe 
aufgefordert wird. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

(Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

(Gegebenenfalls) Name und Anschrift der vorn 
Auftraggeber ausgewählten Unternehmer. 

Datum vorhergehender Veröffentlichung im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

Son~tige Angaten. 

Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

E) Vergebene Aufträge 

1. Name und Anschrift des AUftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) Begründung der Wahl des 

Verhandlungsverfahrens gemäß § 52 Abs. 2 
und 3. 

3. Tag der AUftragserteilung. 

4. Kriterien für die AUftragserteilung. 

5. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

6. Name und Anschrift des oder der Auftragnehmer. 

7. Art und Menge der gelieferten Waren, 
gegebenenfalls nach Auftragnehmer: 
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Geltende Fassung: 

8. Gezahlter Preis oder Preisspanne (Minimum/Maximum). 

9. sonstige Angaben. 

10. Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europdischen Gemeinschaften. 

11. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

12. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

ANHANG V 

Muster für die Bekanntmachung von Bauaufträgen 
gemäß §§ 57, 58, 60 und 62 

Vorgeschlagene Fassung: 

CPA-Referenznummer. 

8. Gezahlter Preis oder Preisspanne 
(Minimum/Maximum) . 

9. (Gegebenenfalls) Wert und Teil des Auftrages, 
der an Dritte weitergegeben werden kann. 

10. Sonstige Angaben. 

11. Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Europäischen Gem~inschaften. 

12. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

13. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

ANHANG VII 

Muster für die Bekanntmachung von Bauaufträgen 
gemäß §§ 46a Abs. 1 Z 2, 46b und 57 

A) Vorinformationsverfahren A) Vorinformationsverfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen und bei 

Auf teilung des Bauwerks in mehrere Lose 
wesentliche Merkmale der einzelnen Lose im 
Verhältnis zum Bauwerk. 

c) Falls verfügbar: Abschätzung der Preisspanne 
für die geplanten Leistungen. 

3. a) Voraussichtlicher Zeitpunkt der Einleitung der 
(des) Vergabeverfahren(s). 

b) Falls bekannt: voraussichtlicher Baubeginn. 
18535 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen und bei 

Auf teilung des Bauwerkes. in mehrere Lose 
(Gewerke) wesentliche Merkmale der 
einzelnen Lose (Gewerke) im Verhältnis zum 
Bauwerk. 

c) Falls verfügbar: Abschätzung der 
Preisspanne für die geplanten Leistungen. 

3. a) Voraussichtlicher Zeitpunkt der Einleitung 
der (des) Vergabeverfahren(s). 

b) Falls bekannt: voraussichtlicher Baubeginn. 
c) Falls bekannt: vorgesehener 
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Geltende Fassung: 
- 136 -

c) Falls bekannt: vorgesehener 
Bauausführungs-Zeitplan. 

4. Falls bekannt: Zahlungs- und 
preisberichtigungsbedingungen und/oder Verweis auf 
die Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

5. Sonstige Angaben. 

6. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

7. Taq des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für 
clmtliche veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

B) Offene Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) Art des Auftrags, der Gegenstand der 

Ausschreibung ist. 

3. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistung, allgemeine 

Merkmale des Bauwerks. 
c) Falls das Bauwerk oder der Auftrag in mehrere 

Lose aufgeteilt wird, Größenordnung der 
einzelnen Lose und Möglichkeit, für eines, 
mehrere oder sämtliche Lose Angebote 
einzureichen. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerks oder der 
Bauleistung, wenn diese auch die Erstellung von 
Entwürfen umfaßt. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

Bauausführungs-Zeitplan. 

4. Falls bekannt: Zahlungs- und Preisberichti­
gungsbedingungen und/oder Verweis auf die 
Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

5. Sonstige Angaben. 

6. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

7. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischpn Ge~einschaften. 

B) Offene Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) Art des Auftrages, der Gegenstand der 

Ausschreibung ist. 

3. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistung, allgemeine 

Merkmale des Bauwerkes. 

c) Falls das Bauwerk oder der Auftrag in 
mehrere Lose (Gewerke) aufgeteilt wird, 
Größenordnung der einzelnen Lose (Gewerke) 
und Möglichkeit, für eines, mehrere oder 
sämtliche Lose (Gewerke) Angebote 
einzureichen. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerkes oder 
der Bauleistung, 
wenn diese auch die Erstellung von 
Entwürfen umfaßt. 

e) Ausnahme von der Anwendung von Normen 
gemäß § 50. 
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Geltende Fassung: 

4. Etwaige Frist für die Ausführung. 

5. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzlichen 
Unterlagen angefordert werden können. 

b) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten des 
Kostenbeitrags für Übersendung dieser 
Unterlagen. 

6. a) Einreichungsfrjst für die Angebote. 

- 137 -

b) Anschrift, an die die Angebote zu richten sind. 

c) Sp~ache! in der d~e Angebote abgefaßt sein 
müssen. 

7. a) (Gegebenenfalls) Personen, die bei der öffnung 
der Angebote anwesend sein dürfen. 

b) Datum, Uhrzeit und Ort der öffnung der Angebote. 

8. (Gegebenenfalls) geforderte Sicherstellungsmittel. 

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder 
Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

10. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben 
wird, haben muß. 

11. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise). 

12. Termin, bis zu dem der Bieter an sein Angebot 
gebunden ist. 

13. Kriterien für die Auftragserteilung. 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

4. Allenfalls vorgeschriebene Ausführungsfrist. 

5. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzlichen 
Unterlagen angefordert werden können. 

b) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten des 
Kostenbeitrages für Übersendung dieser 
Unterlagen. 

6. a) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Angebote 
einzureichen sind. 

e) Spr~che, in Jer die Angebote abzufassen 
sind. 

7. a) (Gegebenenfalls) Personen, die bei der 
öffnung der Angebote anwesend sein dürfen. 

b) Datum, Uhrzeit und Ort der öffnung der 
Angebote. 

8. (Gegebenenfalls) Geforderte 
sicherstellungsmittel. 

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder 
Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

10. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird, haben muß. 

11. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

12. Frist, während der die Bieter an ihre 
Angebote gebunden sind. 

13. Kriterien für die Auftragserteilung. Andere 
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Geltende Fassung: 

14. (Gegebenenfalls) Verbot von Alternativangeboten. 

15. sonstige Angaben. 

16. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder 
Hinweis auf ihre Nichtveröffentlichung. 

17. Ta~ der Absendung Jer E~kanntmachung. 

18. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

C) Nicht offene Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) (Gegebenenfalls) Begründung für das 

beschleunigte Verfahren. 
c) Art des Auftrags, der Gegenstand der 

Ausschreibung ist. 

3. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine 

Merkmale des Bauwerks. 
c) Falls das Bauwerk oder der Auftrag in mehrere 

Lose aufgeteilt ist, Größenordnung der 
einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für 
eines, mehrere oder alle Lose einzureichen. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerks oder der 
18535 
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Vorgeschlagene Fassung: 

Kriterien als der niedrigste Preis müssen 
genannt werden, falls sie nicht in den 
Ausschreibungsunterlagen enthalten sind. 

14. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

15. Sonstige Angaben. 

16. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
oder Hinweis auf ihre Nichtveröffentlichung. 

17. Tag der Absendung der Be~anntmachung. 

18. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

C) Nicht offene Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) (Gegebenenfalls) Begründung für das 

beschleunigte Verfahren. 
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der 

Ausschreibung ist. 

3. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine 

Merkmale des Bauwerkes. 
c) Falls das Bauwerk oder der Auftrag in 

mehrere Lose (Gewerke) aufgeteilt ist, 
Größenordnung der einzelnen Lose (Gewerke) 
und Möglichkeit, Angebote für eines, 
mehrere oder alle Lose (Gewerke) 
einzureichen. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerkes oder 
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Geltende Fassung: 

Bauleistung, falls diese auch die Erstellung 
von Entwürfen umfaßt. 

4. Etwaige Frist für die Ausführung. 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben 
wird, haben muß. 

6. a) Einsendefrist für die Anträge auf Teilnahme. 
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b) Anschrift, a~ die ~iese Antr~ge 2'1 richten sind. 

c) Sprache, in der diese Anträge abgefaßt sein 
müssen. 

7. Frist für die Absendung von Aufforderungen zur 
Angebotsabgabe. 

8. (Gegebenenfalls) geforderte Sicherstellungsmittel. 

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweis 
auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

10. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

11. Kriterien für die AUftragserteilung, wenn diese 
nicht in der Aufforderung zur Angebotsabgabe 
genannt sind. 

12. (Gegebenenfalls) Verbot von Alternativangeboten. 

13. sonstige Angaben. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

der Bauleistung, falls diese auch die 
Erstellung von Entwürfen umfaßt. 

e) Ausnahme von der Anwendung von Normen 
gemäß § 50. 

4. Allenfalls vorgeschriebene Ausführungsfrist. 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird, haben muß. 

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahmp 
eingehe,1 müssen. 

b) Anschriit der Stelle. bEi der die dies~ 
Anträge einzureichen sind. 

c) Sprache, in der diese Anträge abzufassen 
sind. 

7. Frist für die Absendung von Aufforderungen 
zur Angebotsabgabe. 

8. (Gegebenenfalls) Geforderte 
SIcherstellungsmittel. 

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder 
Verweis auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

10. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

11. Kriterien für die AUftragserteilung, wenn 
diese nicht in der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe genannt sind. 

12. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

13. Sonstige Angaben. 
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Geltende Fassung: 

14. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften oder 
Hinweis auf ihre Nichtveröffentlichung. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

- 140 -
Vorgeschlagene Fassung: 

14. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
oder Hinweis auf ihre Nichtveröffentlichung. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

16. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

D) Verhandlungsverfahren D) Verhandlungsverfahren 

1. Name, AnSC1!rift, Telafon-, Tele=--:- u,ld 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) (Gegebenenfalls) Begründung für das 

beschleunigte Verfahren. 
c) Art des Auftrags, der Gegenstand der 

Ausschreibung ist. 

3. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine 

Merkmale des Bauwerks. 
c) Falls das Bauwek oder der Auftrag in mehrere 

Lose aufgeteilt ist, Größenordnung der 
einzelnen Lose und Möglichkeit, Angebote für 
eines, mehrere oder sämtliche Lose abzugeben. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerks oder der 
Bauleistung, falls diese auch die Erstellung 
von Entwürfen umfaßt. 

4. Etwaige Frist für die Ausführung. 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag vergeben wird, 
18535 

1. N?me, Anschrift, T8Iefon-, Telex- unG 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) (Gegebenenfalls) Begründung für das 

beschleunigte Verfahren. 
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der 

Ausschreibung ist. 

3. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine 

Merkmale des Bauwerkes. 
c) Falls das Bauwerk oder der Auftrag in 

mehrere Lose (Gewerke) aufgeteilt ist, 
Größenordnung der einzelnen Lose (Gewerke) 
und Möglichkeit, Angebote für eines, 
mehrere oder sämtliche Lose (Gewerke) 
abzugeben. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerkes oder 
der Bauleistung, falls diese auch die 
Erstellung von Entwürfen umfaßt. 

e) Ausnahme von der Anwendung von Normen 
gemäß § 50. 

4. Allenfalls vorgeschriebene Ausführungsfrist. 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
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- 141 -
Geltende Fassung: 

haben muß. 

6. a) Einsendefrist für die Anträge auf Teilnahme. 

b) Anschrift, an die diese Anträge zu richten sind. 

c) Sprache, in der diese Anträge abgefaßt sein 
mussen. 

7. (Gegebenenfalls) geforderte Sicherstellungsmittel. 

8. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweis 
auf die VorschrifteIl, in denen sie enthalten sipd. 

9. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

10. (Gegebenenfalls) Verbot von Alternativangeboten. 

11. (Gegebenenfalls) Name und Anschrift der vom 
Auftraggeber bereits ausgewählten Unternehmer. 

12. (Gegebenenfalls) Zeitpunkt vorhergehender 
Veröffentlichungen im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften. 

13. Sonstige Angaben. 

14. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

vergeben wird, haben muß. 

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme 
eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der die Anträge abzufassen 
sind. 

7. (Gegebenenfalls) Geforderte 
Sicherstellungsmittel. 

8. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder 
Verweis auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

9. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

10. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder' 
Alternativangeboten. 

11. (Gegebenenfalls) Name und Anschrift der vom 
Auftraggeber bereits ausgewählten Unternehmer. 

12. (Gegebenenfalls) Zeitpunkt vorhergehender 
Veröffentlichungen im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften. 

13. Sonstige Angaben. 

14. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

16. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 
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Geltende Fassung: - 142 -

E) Vergebene Aufträge 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

2. Gewähltes Vergabeverfahren. 

3. Tag der AUftragserteilung. 

4. Kriterien für die AUftragserteilung. 

5. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

G. Name und Anschrift der (des) Auftragnehmer(s). 

7. A~t und Umfang der erbrachten Leistung, allgemeine 
Merkmale des errichteten Bauwerks. 

8. Gezahlter Preis oder Preisspanne (Minimum/Maximum). 

9. (Gegebenenfalls) Wert und Teil des Auftrags, der 
an Dritte weitervergeben werden kann. 

10. Sonstige Angaben. 

11. Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung im 
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

12. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

13. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

18535 

Anhang VI 

Muster für die Bekanntmachung von 
Baukonzessionsaufträgen 

gemäß § 66 

Vorgeschlagene Fassung: 

E) Vergebene AUfträge 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

2. Gewähltes Vergabeverfahren. 

3. Tag der AUftragserteilung. 

4. Kriterien für die AUftragserteilung. 

5. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

G. Name und Anschrlft der (des) AUftragnehmer(s). 

7. Art und Umfang der erbrachten Leistung, 
allgemeine Merkmale des errichteten Bapwerkes. 

8. Gezahlter Preis oder Preisspanne 
(Minimum/Maximum) . 

9. (Gegebenenfalls) Wert und Teil des Auftrages, 
der an Dritte weitervergeben werden kann. 

10. Sonstige Angaben. 

11. Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

12. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

13. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

Anhang VIII 

Muster für die Bekanntmachung von 
Baukonzessionsaufträgen 

gemäß § 66 
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Geltende Fassung: 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Ort der Ausführung. 
b) Gegenstand der Konzession; Art und Umfang der 

Leistungen. 

3. a) Einsendefrist für die Einreichung der 
Bewerbungen. 

b) Anschrift, an die die Bewerbungen zu richten 
sind. 

c) Sprache, in der die Bewerbungen abgefaßt sein 
müssen. 

4. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise). 

5. Kriterien für die Auftragserteilung. 

6. Mindestprozentsatz der Arbeiten, die an Dritte 
vergeben werden. 

7. Sonstige Angaben. 

8. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

9. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

ANHANG VII 

Muster für die Bekanntmachung von Bauaufträgen, 
die vom Konzessionär vergeben werden 

gemäß § 66 

1. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine 

Merkmale des Bauwerks. 

2. Etwaige Frist für die Ausführung. 

18535 

- 143 -
Vorgeschlagene Fassung: 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Ort der Ausführung. 
b) Gegenstand der Konzession; Art und Umfang der 

Leistungen. 

3. a) Tag, bis zu dem die Bewerbungen eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Bewerbungen 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der die Bewerbungen abzufassen sind. 

4. Anforderungen an deli Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

5. Kriterien für die Auftragserteilung. 

6. (Gegebenenfalls) Mindestprozentsatz der Arbeiten, 
die an Dritte vergeben werden. 

7. Sonstige Angaben. 

8. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

9. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

ANHANG IX 

Muster für die Bekanntmachung von Bauaufträgen, 
die vom Konzessionär gemäß § 66 vergeben werden 

1. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine 

Merkmale des Bauwerkes. 

2. Allfällige Frist für die Ausführung. 
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Geltende Fassung: 
- 144 -

3. Name und Anschrift der stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzlichen 
Unterlagen angefordert werden können. 

4. a) Einsendefrist für die Anträge auf Teilnahme 
und/oder für die Angebote. 

b) Anschrift, an die Anträge und/oder Angebote zu 
richten sind. 

c) Sprache, in der sie abgefaSt sein mussen. 

5. (Gegebenenfalls) gefcrderte Sicnerstellungsrnittel. 

6. Anforderungen an Ll~n Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

7. Kriterien für die Erteilung des Auftrags. 

8. Sonstige Angaben. 

9. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

10. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

3. Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzlichen 
Unterlagen angefordert werden können. 

4. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme 
und/oder die Angebote eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge auf 
Teilnahme und/oder die Angebote einzureichen 
sind. 

c) Sprache, in der die Anträge auf Teilnahme 
und/oder die Angebote abzufassen sind. 

5. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmit~eJ. 

6. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise). 

7. Kriterien für die AUftragserteilung. 

8. Sonstige Angaben. 

9. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

10. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

Anhang X 
Muster für die Bekanntmachung von 

Dienstleistungsaufträgen gemäß §§ 46a Abs. 1 Z J, 
46b und 66a 

A) Vorinformationsverfahren 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des AUftraggebers und 
gegebenenfalls der Stelle, bei der 
zusätzliche Auskünfte erlangt werden können. 
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18535 

- 145 -
Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

2. Beabsichtigte Gesamtbeschaffungen von 
Dienstleistungen in jeder Kategorie des 
Anhanges 111. 

3. Voraussichtlicher Zeitpunkt der Einleitung 
der (des) Vergabeverfahren(s), dargestellt 
nach Kategorien. 

4. sonstige Angaben. 

5. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
6. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 

für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen G8meinschaften, 

B) Offene Verfahren 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Kategorie der Dienstleistung und 
Beschreibung: CPC-Referenznummer. 

3. Ausführungsort. 

4. Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung 
aufgrund von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften einern besonderen 
Berufsstand vorbehalten ist. Hinweis auf die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Angabe, 
ob juristische Personen die Namen und die 
berufliche Qualifikation der Person(en) 
angeben müssen, die für die Ausführung der 
betreffenden Dienstleistung verantwortlich 
sein soll(en). 

5. Angaben, ob Unternehmer Angebote für einen 
Teil der betreffenden Dienstleistung(en) 
unterbreiten können. 
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18535 

- 146 -
Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

6. Gegebenenfalls Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

7. Ausführungsfrist oder Dauer des 
Dienstleistungsauftrages. 

8. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzliche 
Unterlagen angefordert werden können. 

b) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten des 
Kostenbeitrages für Übersendung dieser 
Unterl~gen. 

9. a) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der diese 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der diese abzufassen sind. 

10. a) Personen, die bei der Öffnung der Angebote 
anwesend sein dürfen. 

b) Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung der 
Angebote. 

11. (Gegebenenfalls) Geforderte 
Sicherstellungsmittel. 

12. Wesentliche Finanzierungs- und 
Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf 
die Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

13. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird, haben muß. 

14. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise). 

15. Frist, während der die Bieter an ihre 
Angebote gebunden sind. 
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18535 

- 147 -
Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

16. Kriterien für die Auftragserteilung. Andere 
Kriterien als der niedrigste Preis sind 
anzugeben, falls sie nicht bereits in den 
Ausschreibungsunterlagen enthalten sind. 

17. Sonstige Angaben. 

18. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

19. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

C) Nicht offene Verfahren 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Kategorie der Dienstleistung und 
Beschreibung: CPC-Referenznummer. 

3. Ausführungsort. 

4. Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung 
aufgrund von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften einem besonderen 
Berufsstand vorbehalten ist. Hinweis auf die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Angabe, 
ob juristische Personen die Namen und die 
berufliche Qualifikation der Person(en) 
angeben müssen, die für die Ausführung der 
betreffenden Dienstleistung verantwortlich 
sein soll(en). 

5. Angaben, ob Unternehmer Angebote für einen 
Teil der betreffenden Dienstleistung(en) 
unterbreiten können. 

6. Beabsichtigte Zahl oder Marge von 
Unternehmern, die zur Angebotsabgabe 
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Geltende Fassung: 

18535 

- 148 -

Vorgeschlagene Fassung: 

aufgefordert wird. 

7. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

8. Ausführungsfrist oder Dauer des 
Dienstleistungsauftrages. 

9. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme 
eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der die Anträge ~b~ufassen 
sind. 

10. (Gegebenenfalls) Begründung der • 
Inanspruchnahme des beschleunigten Verfahrens. 

11. Tag, bis zu dem die Aufforderung zur 
Angebotsabgabe abgesandt werden muß. 

11. (Gegebenenfalls) Geforderte 
Sicherstellungsmittel. 

12. Wesentliche Finanzierungs- und 
Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf 
die Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

13. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird, haben muß. 

14. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise). 

15. Kriterien für die AUftragserteilung, wenn 
diese nicht in der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe genannt sind. 

16. Sonstige Angaben. 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

17. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 
oder Hinweis auf ihre Nichtveröffentlichung. 

18. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

19. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

D) Verhandlungsverfahren 

1. Name, Anschrift und ·gegeben~nfall.s 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Kategorie der Dienstleistung und 
Beschreibung: CPC-Referenznummer. 

3. Ausführungsort. 

4. Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung 
aufgrund von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften einern besonderen 
Berufsstand vorbehalten ist. Hinweis auf die 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Angabe, 
ob juristische Personen die Namen und die 
berufliche Qualifikation der Person(en) 
angeben müssen, die für die Ausführung der 
betreffenden Dienstleistung verantwortlich 
sein soll(en). 

5. Angaben, ob Unternehmer Angebote für einen 
Teil der betreffenden Dienstleistung(en) 
unterbreiten können. 

6. Beabsichtigte Zahl oder Marge von 
Unternehmern, die zur Angebotsabgabe 
aufgefordert wird. 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

7. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

8. Ausführungsfrist oder Dauer des 
Dienstleistungsauftrages. 

9. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme 
eingehen müssen. 

b) Anschrift der stelle, bei der die Anträge 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der die Anträge abzufassen 
sind. 

10. (GEgebenenfalls) Begründung dar 
Inanspruchnahme des beschleunigten Verfahrens. 

11. (Gegebenenfalls) Geforderte 
Sicherstellungsmittel. 

12. Wesentliche Finanzierungs- und 
Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf 
die Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

13. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird, haben muß. 

14. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

15. (Gegebenenenfalls) Name und Anschrift der vom 
Auftraggeber bereits ausgewählten Unternehmer. 

16. Sonstige Angaben. 

17. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

18. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 
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18535 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

19. Tag des Einganges der Bekanntmachüng beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

E) Vergebene Aufträge 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren 
b) Begründung der Wahl des 

Verhandlungsverfahrens ohne vorherige 
VeröffentJ ichung einer Ausscllreibung. 

3. Kategorie der Dienstleistung und 
Beschreibung: CPC-Referenznummer. 

4. Tag der Auftragserteilung. 

5. Kriterien für die Auftragserteilung. 

6. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

7. Name und Anschrift der (des) Auftragnehmer(s). 

8. Gezahlter Preis oder Preisspanne 
(Minimum/Maximum) . 

9. (Gegebenenfalls) Wert und Teil des Auftrages, 
der an Dritte weitervergeben werden kann. 

10. Sonstige Angaben. 

11. Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

12. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

13. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

14. Hinsichtlich von Dienstleistungsaufträgen im 
Sinne des Anhanges IV: Einverständnis des 
Auftraggebers mit der Veröffentlichung gemäß 
§ 46b Abs. 2. 

ANHANG XI 
Muster für die Bekanntmachung von Wettbewerben 

gemäß § 66b 

A. Bekanntmachung über Wettbewerbe 

1. Namen, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefo~-, Telex- und 
Telefaxnummer des A~ftrag~ebers und der 
Stelle, bei der die einschlägigen oder 
ergänzenden Unterlagen erhältlich sind. 

2. Beschreibung des Vorhabens (Projektes). 

3. Art des Wettbewerbes: offen oder beschränkt. 

4. Bei offenen Wettbewerben: Frist für den 
Eingang von Wettbewerbsarbeiten. 

5. Bei beschränkten Wettbewerben: 
a) beabsichtigte Zahl der Teilnehmer; 
b) gegebenenfalls Namen bereits ausgewählter 

Teilnehmer; 
c) Kriterien bei der Auswahl von Teilnehmern; 
d) Frist für den Eingang von Anträgen auf 

Teilnahme; 
e) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge 

einzureichen sind; 
f) Sprache, in der die Anträge abzufassen 

sind. 

6. Gegebenenfalls Angabe, ob die Teilnahme einern 
besonderen Berufsstand vorbehalten ist. 

7. Anzuwendende Auswahlkriterien. 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

8. Gegebenenfalls Namen der ausgewählten 
Mitglieder des Preisgerichtes. 

9. Angabe, ob die Entscheidung des 
Preisgerichtes für den Auftraggeber 
verbindlich ist. 

10. Gegebenenfalls Anzahl und Höhe der Preise. 

11. Angabe, ob die Teilnehmer Anspruch auf 
Kostenersatz haben. 

12. AngAbe, ob die Preisgewinner Anspruch n::f den 
~cschlag von Folg8auft~ägeD haben. 

13. Sonstige Angaben. 

14 .. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

15. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

B. Ergebnisse von Wettbewerben 

1. Namen, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Beschreibung des Vorhabens (Prokektes). 

3. Gesamtzahl der Teilnehmer. 

4. Anzahl der ausländischen Teilnehmer. 

5. Der/die Gewinner des Wettbewerbes. 

6. Gegebenenfalls der/die Preis(e). 

7. Sonstige Angaben. 
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Geltende Fassung: 

ANHANG X 

Muster für die regelmäßige Bekanntmachung 
gemäß § 69 Abs. 2 

- 154 -

8. 

9. 

10. 

Vorgeschlagene Fassung: 

Verweisung auf die Bekanntmachung über den 
Wettbewerb. 

Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

ANHANG XII 

Muster für die regelmäßige Bekanntmachung 
gemäß ~ 69 Abs. 2 

A) Bei Lieferaufträgen A) Bei Lieferaufträgen 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers oder der 
stelle, bei der zusätzliche Auskünfte erlangt 
werden können. 

2. Art und Menge oder Wert der Leistungen oder zu 
liefernden Waren: Lieferart. 

3. a) Voraussichtlicher Tag der Einleitung des 
Vergabeverfahrens (sofern bekannt). 

b) Art des Vergabeverfahrens. 

4. sonstige Angaben (z.B. Angabe, ob eine 
Bekanntmachung für im Wettbewerb vergebene 
Aufträge zu einem späteren Zeitpunkt 
veröffentlicht wird). 

5. Tag der Absendung der Bekanntmachung durch die 
Auftraggeber. 

6. Tag des Eingangs der Bekanntmachung im Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften (vom Amt für amtliche 
Veröffentlichungen mitzuteilen). 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers oder der 
Stelle, bei der zusätzliche Auskünfte erlangt 
werden können. 

2. Art und Menge oder Wert der Leistungen oder zu 
liefernden Waren; Lieferart. 

3. a) Voraussichtlicher Tag der Einleitung des 
Vergabeverfahrens (sofern bekannt). 

b) Art des Vergabeverfahrens. 

4. sonstige Angaben (z.B. Angabe, ob eine 
Bekanntmachung für im Wettbewerb vergebene 
Aufträge zu einem späteren Zeitpunkt 
veröffentlicht wird). 

5. Tag der Absendung der Bekanntmachung durch die 
Auftraggeber. 

6. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften (vom Amt für 
amtliche Veröffentlichungen mitzuteilen). 
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Geltende Fassung: 

B) bei Bauaufträgen: 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) 
b) 

c) 

3. <1 j 
b) 

c) 

d) 

Ort der Ausführung. 
Art und Umfang der Leistungen, allgemeine 
Merkmale des Bauwerks und Beschreibung der 
Baulose. 
Geschätzte Gesamtauftragssumme. 

A~t des Vergabeverfahrens. 
Voraussichtlicher Tag der Einleitung der 
Vergabeverfahren (sofern bekannt). 
Voraussichtlicher Tag des Beginns der 
Bauarbeiten. 
Zeitplan für die Ausführung der Bauarbeiten. 

4. Zahlungs- und Preisberichtigungsbedingungen 
(sofern bekannt) . 

5. Sonstige Angaben (z.B. Angabe, ob eine 
Bekanntmachung für im Wettbewerb vergebene 
Aufträge zu einem späteren Zeitpunkt 
veröffentlicht wird) . 

6. Tag der Absendung der Bekanntmachung durch die 
Auftraggeber. 

7. Tag des Eingangs der Bekanntmachung im Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften (vom Amt für amtliche 
Veröffentlichungen mitzuteilen) . 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

B) Bei Bauaufträgen 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine 

Merkmale des Bauwerkes und Beschreibung der 
Baulose (Gewerke). 

c) Geschätzte Gesamtauftragssumme. 

3. a) Art des Vergabeverfahrens. 
b) Voraussichtlicher Tag der Einleitung der 

(des) Vergabeverfahren(s) (sofern be~annt) . 
c) Voraussichtlicher Tag des Beginns der 

Bauarbeiten. 
d) Zeitplan für die Ausführung der Bauarbeiten. 

4. Zahlungs- und Preisberichtigungsbedingungen 
(sofern bekannt). 

5. Sonstige Angaben (z.B. Angabe, ob eine 
Bekanntmachung für im Wettbewerb vergebene 
Aufträge zu einem späteren Zeitpunkt 
veröffentlicht wird). 

6. Tag der Absendung der Bekanntmachung durch die 
Auftraggeber. 

7. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften (vom Amt für 
amtliche Veröffentlichungen mitzuteilen). 

c. Bei Dienstleistungsaufträgen 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 
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Geltende Fassung: 

ANHANG VIII 

Muster für die Bekanntmachung gemäß § 71 Abs. 1 Z 1 

A) Bekanntmachung bei offenen Verfahren 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrags (Lieferungs- oder Bauauftrag: 
gegebenenfalls Angabe, ob es sich um einen 
Rahmenvereinbarung handelt) . 

3. a) Lieferort oder Ausführungsort. 

b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine 
18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

2. Voraussichtlicher Gesamtbetrag der Käufe in den 
einzelnen Dienstleistungskategorien des 
Anhanges 111. 

3. a) Voraussichtlicher Tag der Einleitung des 
Vergabeverfahrens (sofern bekannt). 

b) Art des Vergabeverfahrens. 

4. Sonstige Angaben (zB Angabe, ob eine 
Bekanntmachung für im Wettbewerb vergebene 
Aufträge zu einem späteren Zeitpunkt 
veröffentlicht wird). 

5. Tag der ~bse~dung der BGkanntmachur:g durch ~en 
Auftraggeber. 

6. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften (vom Amt für 
amtliche Veröffentlichungen mitzuteilen). 

ANHANG XIII 

Muster für die Bekanntmachung gemäß § 71 Abs. 1 Z 1 

A) Bei offenen Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telegrammanschrift, 
Telefon-, Telex- und Telefaxnummer des 
Auftraggebers. 

2. Art des Auftrages (Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsauftrag: gegebenenfalls 
Angabe, ob es sich um eine Rahmenvereinbarung 
handelt). Dienstleistungskategorie gemäß 
Anhang 111 oder IV und Beschreibung der 
Dienstleistung (CPC-Referenznummer). 

3. Liefer- oder Ausführungsort. 

4. Bei Bau- und Lieferaufträgen: 
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Geltende Fassung: 

Merkmale des Bauwerks oder der Lieferung. 

c) Angabe, ob die Lieferer für einige und/oder 
alle der angeforderten Güter Angebote 
einreichen können. 
Besteht bei Bauaufträgen die Arbeit oder der 
Auftrag aus mehreren Losen, Größenordnung der 
einzelnen Lose und Möglichkeit, ein Angebot für 

ein Los, mehrere oder für sämtliche Lose 
einzureichen. 

d) Angabe über die Zulässigkeit von 
~lternativangeboten. 

e) Bei Bauaufträge~: 

18535 

Angdben über den Zweck des Bauwerks oder der 
Bauleistung, wenn diese auch die Erstellung von 
Entwürfen umfaßt. 

5. 

6. 

7. 

Vorgeschlagene Fassung: 

a) Art und Menge der zu liefernden Waren oder 
Art und Umfang der Leistung, allgemeine 
Merkmale des Bauwerkes. 

c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile 
und/oder für die Gesamtheit der 
angeforderten Lieferungen eingereicht 
werden kann. Falls das Bauwerk oder der 
Auftrag in mehrere Lose (Gewerke) 
aufgeteilt ist, Größenordnung der 
einzelnen Lose (Gewerke) und Möglichkeit, 
Angebote für eines, mehrere oder sämtliche 
Lose (Gewerke) abzugeben. 

d) Bei Bauaufträgen= 
Angaben über den Zweck des Bauwerkes oder 
der Bauleistung, wenn diese auch die 
Erstellung von Entwürfen umfaßt. 

Bei Dienstleistungsaufträgen: 
Angabe, ob die Erbringung der 
Dienstleistung aufgrund von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften einem besonderen 
Berufsstand vorbehalten ist und/oder 
Hinweis auf die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, in denen dies 
enthalten ist. Angabe, ob juristische 
Personen die Namen und die berufliche 
Qualifikation der Person angeben müssen, 
die für die Ausführung der betreffenden 
Dienstleistung verantwortlich sein sollen. 
Angabe, ob die Unternehmer Angebote für 
einen Teil der betreffenden 
Dienstleistungen unterbreiten können. 

(Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

Allenfalls vorgeschriebene Liefer- oder 
Ausführungsfrist oder Dauer des 
Dienstleistungsauftrages. 
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Geltende Fassung: 

4. Ausnahme von der Anwendung europäischer 
Spezifikationen. 

5. Lieferungs- oder Ausführungsfrist. 

6. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzliche 
Unterlagen angefordert werden können. 

b) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten des 
Kostenbeitrags für Übersendung dieser 
Unterlagen. 

7. a) ~dg, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme 
~ingehen rnüss~n. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Angebote 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der die Angebote abzufassen sind. 

8. a) (Gegebenenfalls) Personen, die bei der Öffnung 
der Angebote anwesend sein dürfen. 

b) Tag, Uhrzeit und Ort der Öffnung der Angebote. 

- 158 -

Vorgeschlagene Fassung: 

8. Ausnahme von der Anwendung der Normen gemäß 
§ 50. 

9. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzliche 
Unterlagen angefordert werden können. 

b) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten des 
Kostenbeitrages für Übersendung dieser 
Unterlagen. 

10. a) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Angebote 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der die Angebote abzufassen 
sind. 

11. a) (Gegebenenfalls) Personen, die bei der 
Öffnung der Angebote anwesend sein dürfen. 

b) Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung der 
Angebote. 

9. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 
12. (Gegebenenfalls) Geforderte 

Sicherstellungsmittel. 
10. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise 

auf Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

11. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft haben muß, der der Auftrag 
erteilt worden ist. 

12. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise). 

13. Frist, während der die Bieter an ihre Angebote 
gebunden sind. 

18535 

13. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder 
Hinweise auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

14. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird, haben muß. 

15. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise). 

16. Frist, während der die Bieter an ihre 
Angebote gebunden sind. 
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Geltende Fassung: 

14. Kriterien für die Auftragserteilung. 

15. Sonstige Angaben. 

16. (Gegebenenfalls) Fundsteile der Veröffentlichung 
der regelmäßigen Bekanntmachung, auf die dieser 
Auftrag sich bezieht, im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften. 

17. Tag der Absen1ung der Bekanntmachung du~ch d~.e 
Auft~aggeber. 

18. Tag des Eingangs der Bekanntmachung im Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften (vom Amt für amtliche 
Veröffentlichungen mizuteilen). 

B) Bekanntmachung bei nicht offenen Verfahren 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrags (Lieferungs- oder Bauauftrag: 
gegebenenfalls Angabe, ob es sich um einen 
Rahmenvereinbarung handelt) . 

3. a) Lieferort oder Ausführungsort. 

b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine 
Merkmale des Bauwerks oder der Lieferungen. 

18535 
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Vorgeschlagene Fassung: 

17. Kriterien für die Auftragserteilung. Andere 
Kriterien als der niedrigste Preis müssen 
genannt werden, falls sie nicht in den 
Ausschreibungsunterlagen enthalten sind. 

18. Sonstige Angaben. 

19. (Gegebenenfalls) Fundstelle der 
Veröffentlichung der regelmäßigen 
Bekanntmachung, auf die dieser Auftrag sich 
bezieht, im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften. 

?o. Tag der ALsendvng Jer Bek3nntrna~hung. 

21. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

B) Bei nicht offenen Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telegrammanschrift, 
Telefon-, Telex- und Telefaxnummer des 
Auftraggebers. 

2. Art des Auftrages (Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsauftrag: gegebenenfalls 
Angabe, ob es sich um eine Rahmenvereinbarung 
handelt). Dienstleistungskategorie gemäß 
Anhang 111 oder IV und Beschreibung der 
Dienstleistung (CPC-Referenznummer). 

3. Liefer- oder Ausführungsort. 

4. Bei Bau- und Lieferaufträgen: 
a) Art und Menge der zu liefernden Waren oder 

Art und Umfang der Leistung, allgemeine 
Merkmale des Bauwerkes. 
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Geltende Fassung: 

c) Angaben darüber, ob die Lieferer für einige 
und/oder alle angeforderten Güter Angebote 
einreichen können. 

- 160 -

Besteht bei Bauaufträgen die Arbeit oder der 
Auftrag aus mehreren Losen: Größenordnung der 
einzelnen Lose und Möglichkeit, ein Angebot für 
ein Los, mehrere Lose oder für sämtliche Lose 
einzureichen. 

d) Angaben über die Zulässigkeit von 
Alternativangeboten. 

e) Bei Bauaufträgen: 
Anq~benuber den Zweck des Bauwerks oder der 
Ba~lclst'lng, wenn ~iese auch die ErstelJung von 
Entwurfen umfaßt. 

4. Ausnahme von der Anwendung europäischer 
Spezifikationen. 

5. 

6. 

7. 

Vorgeschlagene Fassung: 

c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile 
und/oder für die Gesamtheit der 
angeforderten Lieferungen eingereicht 
werden kann. Falls das Bauwerk oder der 
Auftrag in mehrere Lose (Gewerke) 
aufgeteilt ist, Größenordnung der 
einzelnen Lose (Gewerke) und Möglichkeit, 
Angebote für eines, mehrere oder sämtliche 
Lose (Gewerke) abzugeben. 

d) Bei Bauaufträgen: 
Angaben übAr den Zweck des Bauwerkes oder 
der Büuleistung I .wenn diese ctuch die! 
Erstellung von Entwürfen umfaßt. 

Bei Dienstleistungsaufträgen: 
Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung 
aufgrund von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften einem besonderen 
Berufsstand vorbehalten ist und/oder Hinweis 
auf die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
in denen dies enthalten ist. Angabe, ob 
juristische Personen die Namen und die 
berufliche Qualifikation der Person angeben 
müssen, die für die Ausführung der 
betreffenden Dienstleistung verantwortlich 
sein sollen. Angabe, ob die Unternehmer 
Angebote für einen Teil der betreffenden 
Dienstleistungen unterbreiten können. 

(Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

Allenfalls vorgeschriebene Liefer- oder 
Ausführungsfrist oder Dauer des 
Dienstleistungsauftrages. 

8. Ausnahme von der Anwendung der Normen gemäß 
§ 50. 
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Geltende Fassung: 

5. Frist für die Lieferung oder Ausführung. 

6. (Gegebenenfalls) Rechtsform die die 
Bietergemeinschaft, der der Auftrag erteilt worden 
ist, haben muß. 

7. a) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der sie einzureichen 
sind. 

c) Sprache, in der sie abzufassen sind. 

8. ~ag, h~s zu dem Jie ~lfforderunyen z~r Abgabe vun 
Angeboten abgesandt werden müssen. 

9. (Gegebenenfalls) geforderte Sicherstellungsmittel. 

10. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise 
auf die Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

11. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

12. Kriterien, die bei der Auftragserteilung angewandt 
werden, falls sie nicht in der Aufforderung zur 
Einreichung von Angeboten genannt werden. 

13. Sonstige Angaben. 

14. (Gegebenenfalls) Fundsteile der Veröffentlichung 
der regelmäßigen Bekanntmachung, auf die sich der 
Auftrag bezieht, im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften. 

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

9. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme 
eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der diese 
Anträge einzureichen sind. 

c) Sprache, in der diese Anträge abzufassen 
sind. 

10. Frist für die Absendunc; VOll Auffo:.'cerun')ep. 
zur Angebotsabgabe. 

11. (Gegebenenfalls) Geforderte 
Sicherstellungsmittel. 

12. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder 
Hinweise auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

13. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird, haben muß. 

14. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

15. Kriterien für die Auftragserteilung, wenn 
diese nicht in der Aufforderung zur 
Angebotsabgabe genannt sind. 

16. sonstige Angaben. 

17. (Gegebenenfalls) Fundsteile der 
Veröffentlichung der regelmäßigen 
Bekanntmachung, auf die dieser Auftrag sich 
bezieht, im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften. 
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Geltende Fassung: 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung durch den 
Auftraggeber. 

16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung im Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften (vom Amt für amtliche 
Veröffentlichungen mitzuteilen) . 

C) Bekanntmachung bei Verhandlungsverfahren 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrarumanschrift, Telefon-, Telex-, und 
Telqfaxnummer dos Auftraggebers. 

2. Art des Auftrags (Lieferungs- oder Bauauftrag: 
gegebenenfalls Angabe, ob es sich um einen 
Rahmenvereinbarung handelt). 

3. a) Lieferort oder Ausführungsort. 

b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine 
Merkmale des Bauwerks oder der Lieferungen. 

c) Angabe, ob die Lieferer für einige und/oder 
alle der angeforderten Güter Angebote 
einreichen können. 

Besteht bei Bauaufträgen die Arbeit oder der 
Auftrag aus mehreren Losen: Größenordnung der 
einzelnen Lose und die Möglichkeit, ein Angebot 
für ein Los, mehrere Lose oder für sämtliche 
Lose einzureichen. 

d) Bei Bauaufträgen: 

18535 

Angaben über den Zweck des Bauwerks oder der 
Bauleistung, wenn diese auch die Erstellung von 
Entwürfen umfaßt. 

Vorgeschlagene Fassung: 

18. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

19. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

C) Bei Verhandlungsverfahren 

1. Name, Anschrift, Telegrammanschrift, 
Telefon-, Telex- und ~elefaxnummer des 
Auftraggebers. 

2. Art des Auftrages (Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsauftrag: gegebenenfalls 
Angabe, ob es sich um eine Rahmenvereinbarung 
handelt). Dienstleistungskategorie gemäß 
Anhang 111 oder IV und Beschreibung der 
Dienstleistung (CPC-Referenznummer). 

3. Liefer- oder Ausführungsort. 

4. Bei Bau- und Lieferaufträgen: 
a) Art und Menge der zu liefernden Waren oder 

Art und Umfang der Leistung, allgemeine 
Merkmale des Bauwerkes. 

c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile 
und/oder für die Gesamtheit der 
angeforderten Lieferungen eingereicht 
werden kann. Falls das Bauwerk oder der 
Auftrag in mehrere Lose (Gewerke) 
aufgeteilt ist, Größenordnung der 
einzelnen Lose (Gewerke) und Möglichkeit, 
Angebote für eines, mehrere oder sämtliche 
Lose (Gewerke) abzugeben. 

d) Bei Bauaufträgen: 
Angaben über den Zweck des Bauwerkes oder 
der Bauleistung, wenn diese auch die 
Erstellung von Entwürfen umfaßt. 
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Geltende Fassung: Vorgeschlagene Fassung: 

4. Ausnahme von der Anwendung europäischer 
spezifikationen. 

5. Lieferungs- und Ausführungsfrist. 

6. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft haben muß, der der Auftrag 
erteilt worden ist. 

7. a) Tag, bis zu dem die Angebote einzureichen sind. 

b) Anschrift der Stelle, bei der sie einzureichen 
sind. 

c) Sprache, in der diese abzufassen sind. 

8. (Gegebenenfalls) geforderte Sicherstellungsmittel. 

18535 

5. Bei Dienstleistungsaufträgen: 
Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung 
aufgrund von Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften einem besonderen 
Berufsstand vorbehalten ist und/oder Hinweis 
auf die Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
in denen dies enthalten ist. Angabe, ob 
juristische Personen die Namen und die 
berufliche Qualifikation der Person angeben 
müssen, die für die Ausführung der 
betreffenden Dienstleistung verantwortlich 
sein sollen. Angabe, ob die Unternehmer' 
Ang~bote für einen Teil der bGt.rpffenden 
Dienstleistungen unteibrciten kö~n?n. 

6. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

7. Allenfalls vorgeschriebene Liefer- oder 
Ausführungsfrist oder Dauer des 
Dienstleistungsauftrages. 

8. Ausnahme von der Anwendung der Normen gemäß 
§ 50. 

9. a) 

b) 

c) 

Tag, bis zu dem die Angebote eingehen 
müssen. 
Anschrift der Stelle, bei der die Angebote 
einzureichen sind. 
Sprache, in der die Angebote abzufassen 
sind. 

10. (Gegebenenfalls) Geforderte 
Sicherstellungsmittel. 
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Geltende Fassung: 

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder 
Rechtsvorschriften, in denen sie enthalten sind. 

10. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise) . 

11. (Gegebenenfalls) Namen und Anschriften der vorn 
Auf~raggeher bereits ausgewählten Lieferer. 

12. (Gegebenenfalls) Tay (Tage) vorausgegangener 
Bekanntmachung (en) im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften. 

13. sonstige Angaben. 

- 164 -

14. (Gegebenenfalls) Fundstelle der Veröffentlichung 
der regelmäßigen Bekanntmachung, auf die sich der 
Auftrag bezieht, im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung durch den 
Auftraggeber. 

16. Tag des Eingangs der Bekanntmachung im Amt der 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften (vom Amt für amtliche 
Veröffentlichungen mitzuteilen). 

18535 

ANHANG IX 

Muster für die Bekanntmachung über die 
Anwendung eines Prüfsystems 

gemäß § 74 Abs. 9 

Vorgeschlagene Fassung: 

11. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder 
Hinweise auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

12. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die 
Bietergemeinschaft, an die der Auftrag 
vergeben wird, haben muß. 

13. Anforderungen an den Unternehmer 
(Eignungsnachweise). 

14. (Gegebenenfalls) Name und Anschrjft der vorn 
Auftraggeber ber~its ausgewählten Unternehffi~r. 

15. (Gegebenenfalls) Datum vorausgegangener 
Bekanntmachung (en) im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften. 

16. Sonstige Angaben. 

17. (Gegebenenfalls) Fundstelle der 
Veröffentlichung der regelmäßigen 
Bekanntmachung, auf die dieser Auftrag sich 
bezieht, im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften. 

18. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

19. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt 
für amtliche Veröffentlichungen der 
Europäischen Gemeinschaften. 

ANHANG XIV 

Muster für die Bekanntmachung über die 
Anwendung eines Prüfsystems 

gemäß § 74 Abs. 9 
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Geltende Fassung: 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls 
Telegrammanschrift, Telefon-, Telex- und 
Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Beschreibung des Prüfsystems. 

3. Anschrift der Stelle, bei der die Vorschriften 
über das Prüfsystem verfügbar sind (wenn es sich 
um eine andere als die unter Ziffer 1 genannte 
Anschrift handelt). 

4. (Gegebenenfalls) Dauer des Prüfsystems. 

ANhANG ~I 

Muster für die Bekanntmachung über 
vergebene Aufträge gemäß § 76 Abs. 5 

I. Angaben für die Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrags (Liefer- oder Bauauftrag: 
gegebenenfalls Angabe, ob es sich um eine 
Rahmenvereinbarung handelt). 

3. Art und Umfang der Lieferungen, Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen. 

4. a) 
b) 

c) 

Form des Aufrufs zum Wettbewerb. 
Fundsteile der Veröffentlichung der 
Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften. 
Im Falle von ohne Wettbewerb vergebenen 
Aufträge, Angabe der betreffenden 
Bestimmung des § 70 Abs. 3. 

5. Vergabeverfahren (offenes, nicht offenes oder 
18535 

• 

Vorgeschlagene Fassung: 

bisheriger Text bleibt unverändert 

ANliANG XV 

Muster für die Bekanntmachung über 
vergebene Aufträge gemäß § 76 Abs. 5 

I. Ang"aben für die Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrages (Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsauftrag: gegebenenfalls 
Angabe, ob es sich um eine Rahmenvereinbarung 
handelt) . 

3. Art und Umfang der Lieferungen, Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen. 

4. a) Form des Aufrufs zum Wettbewerb. 
b) Fundsteile der Veröffentlichung der 

Bekanntmachung im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften. 

c) Im Falle der Vergabe von Aufträgen ohne 
vorherigen Aufruf zum Wettbewerb, Angabe 
der betreffenden Bestimmung des § 70 
Abs. 3. 

5. Gewähltes Vergabeverfahren. 
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• • Geltende Fassung: 

Verhandlungsverfahren) . 

6. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

7. Tag der AUftragserteilung. 

8. Für Gelegenheitskäufe nach § 70 Abs. 3 Z.10 
gezahlter Preis. 

9. Name und Anschrift des (der) Auftragnehmer. 

10. (Gegebenenfalls) Angabe, ob der Auftrag im 
Unterauftrag vergeben wurde bzw. vergehen 
werden .könnte. 

11. Fakultative Angaben: 

- Wert und Teil des Auftrags, der 
möglicherweise im Unterauftrag an Dritte 
vergeben wird. 

- Kriterium für die AUftragserteilung. 
- Auftragssumme (oder Preisspanne) . 

- 166 -
Vorgeschlagene Fassung: 

6. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

7. Tag der Auftragserteilung. 

8. Für Gelegenheitskäufe nach § 70 Abs. 3 Z 10 
gezahlter Preis. 

9. Name und Anschrift der (des) Auftragnehmer(s). 

10. (Gegebenenfalls) Angabe, ob der Auftrag im 
Unterauftrag vergeben wurde bzw. verq~hen 
werde!1 ;,;:örmt:e. 

11. Fakultative Angaben: 

(Gegebenenfalls) Wert und Teil des 
Auftrages, der an Dritte weitergegeben 
werden kann. 
Kriterien für die Auftragserteilung. 
Auftragssumme (oder Preisspanne) . 

11. Nicht für die Veröffentlichung bestimmte Angaben 11. Nicht für die Veröffentlichung bestimmte Angaben 

12. Anzahl der vergebenen Aufträge (wenn ein 
Auftrag zwischen mehreren Auftragnehmern 
aufgeteilt worden ist). 

13. Wert jedes vergebenen Auftrags. 

14. Ursprungsland der Ware oder Dienstleistung 
(EWR-Ursprung oder Nicht-EWR-Ursprung: im 
letzteren Fall nach Drittländern gegliedert). 

15. Wurden die in § 50 bei Verwendung der 
Europäischen Spezifikationen vorgesehenen 
Ausnahmen in Anspruch genommen? Wenn ja, welche? 

16. Angewandtes Auswahlprinzip (Best- oder 
Billigstbieter?). 

12. Anzahl der vergebenen Aufträge (wenn ein 
Auftrag zwischen mehreren Auftragnehmern 
aufgeteilt worden ist). 

13. Wert jedes vergebenen Auftrages. 

14. Ursprungsland der Ware oder Dienstleistung 
(EWR-Ursprung oder Nicht-EWR-Ursprung: im 
letzteren Fall nach Drittländern gegliedert). 

15. Ausnahme von der Anwendung von Normen gemäß 
§ 50. Art der Ausnahme, die in Anspruch 
genommen wurde. 

16. Angewandtes Auswahlprinzip (Best- oder 
Billigstbieter) . 
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Geltende Fassung: 

17. Ist der Auftrag an einen Bieter vergeben 
worden, der ein Alternativangebot eingereicht 
hat? 

18. Sind Angebote nicht gewählt worden, weil sie 
ungewöhnlich niedrig waren? 

19. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung durch 
die Auftraggeber. 

11 

- 167 -
Vorgeschlagene Fassung: 

17. Ist der Auftrag an einen Bieter vergeben 
worden, der ein Alternativangebot eingereicht 
hat? 

18. Sind Angebote nicht gewählt worden, weil sie 
ungewöhnlich niedrig waren? 

19. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung durch 
die Auftraggeber. 

20. Hinsichtlich Dienstleistungsaufträgen gemäß 
Anhang IV: Einverständnis des Auftraggebers 
mit der Veröffentlichung der Bekanntmachung 
gemäß § 76 Abs. 6. 

ANHANG XVI 

Angaben über vergebene Aufträge gemäß § 68a 
(Diese Angaben sind nicht 

zur Veröffentlichung bestimmt) 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrages (Bau-, Liefer- oder 
Dienstleistungsauftrag; gegebenenfalls 
Angabe, ob es sich um eine Rahmenvereinbarung 
handelt) . 

3. Art und Umfang der Lieferungen, Bauarbeiten 
oder Dienstleistungen (Angabe der CPA- oder 
CPC-Referenznummer bzw. der KLassifikation 
gemäß dem Verzeichnis der wirtschaftlichen 
Tätigkeiten in der Europäischen Gemeinschaft 
- NACE). 

4. Angabe darüber, ob und wo (z.B. Zeitungen, 
Fachzeitschriftjen) auf den zu vergebenden 
Auftrag hingewiesen wurde. Wie wurde 
anderenfalls zum Wettbewerb aufgerufen? 

5. Anzahl der eingegangenen Angebote. 
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Geltende Fassung: - 168 -

18535 

Vorgeschlagene Fassung: 

6. Tag der AUftragserteilung. 

7. Name und Anschrift der (des) Auftragnehmer(s). 

8. Wert des vergebenen Auftrages. 

9. Voraussichtliche Liefer- oder 
Ausführungsfrist oder Dauer des 
Dienstleistungsauftrages. 

10. Wert und Teil des AUftrages, der an Dritte 
vergeben wurde bzw. vergeben werden könnte 
(nur bei mehr als lCvH des g~samt0n 
AUftragswerces) . 

11. Ursprungsland der Ware oder Dienstleistung. 

12. Bei AUftragsvergabe nach dem 
Bestbieterprinzip: Angabe der 
Hauptvergabekriterien. 

13. Angabe, ob der Auftrag an einen Bieter 
vergeben wurde, der ein von den 
ursprünglichen Spezifikationen des 
AUftraggebers abweichendes Angebot vorlegte. 
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Entwurf 

Bundesgesetz, mit dem das Bundesvergabegesetz und das 

Ausländerbeschäftigungsgesetz 1975 geändert werden 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Bundesvergabegesetz (BVergG), BGB1.Nr. 462/1993 in der 

Fassung BGB1.Nr.639/1993, wird wie folgt geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis lautet: 

"I n h alt s ver z e ich n i s 

1. Teil: Geltungsbereich 

1. HAUPTSTÜCK: Sachlicher Geltungsbereich 

1. Abschnitt: Auftragsarten 

§ 1 Lieferaufträge 

§ 1a 

§ 1b 

§ 1c 

Bauaufträge und Baukonzessionsaufträge 

Dienstleistungsaufträge 

Abgrenzung zwischen Liefer- und Dienstleistungsaufträgen 

2. Abschnitt: Schwellenwerte 

§ 2 

§ 3 

Schwellenwerte bei Lieferaufträgen 

Schwellenwerte bei Bauaufträgen und 

Baukonzessionsaufträgen . 
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§ 3a Schwellenwerte bei Dienstleistungsaufträgen 

§ 4 Schwellenwerte im Bereich der Wasser-, Energie- und 

Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor 

§ 5 Berechnung der Schwellenwerte in Schilling 

2. HAUPTSTÜCK: Persönlicher Geltungsbereich § 6 

3. HAUPTSTÜCK: Ausnahmen vom Geltungsbereich § 7 

4. HAUPTSTÜCK: Erweiterung des Anwendungsbereiches 

§ 8 Vergabe von Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte 

§ 8a Erweiterung des Rechtsschutzbereiches 

2. Teil: Allgemeine Bestimmungen 

1. HAUPTSTÜCK: Begriffsbestimmungen § 9 

2 . HAUPTSTÜCK: Grundsätze des Vergabeverfahrens 

§ 10 Allgemeine Grundsätze 

§ 10a Allgemeine Teilnahmebedingungen 

§ 11 Arten der Vergabeverfahren 

§ 12 Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 13 Teilnehmer im offenen Verfahren 

§ 14 Teilnehmer im nicht offenen Verfahren 

§ 15 Teilnehmer im Verhandlungsverfahren 

§ 16 Öffentliche Erkundung des Bewerberkreises 

§ 16a Besondere Bestimmungen über die Führung 

§ 17 Gesamt- und Teilvergabe 

§ 18 preiserstellung und Preis arten 

§ 19 Sicherstellungen 

§ 20 Beiziehung von Sachverständigen 

§ 21 Verwertung von Ausarbeitungen 

'3. HAUPTSTÜCK: Die Ausschreibung . 

§ 22 Grundsätzliches 

§ 22a Teil- und Alternativangebote 

§ 22b Zusätzliche Ausschreibungsbestimmungen 
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§ 23 Beschreibung der Leistung 

§ 24 Technische Spezifikationen und andere Bestimmungen des 

Leistungsvertrages 

§ 25 Beistellung und Kosten der Ausschreibungsunterlagen 

§ 26 Berichtigung der Bekanntmachung und der Ausschreibung 

§ 27 Widerruf der Ausschreibung während der Angebotsfrist 

§ 28 Zuschlags frist 

4. HAUPTSTÜCK: Das Angebot 

§ 29 Grundsätzliches 

§ 30 Form, Inhalt und Einreichung der Angebote 

§ 31 Vergütung für die Ausarbeitung der Angebote 

5. HAUPTSTÜCK: Das Zuschlagsverfahren 

§ 32 Entgegennahme und Verwahrung der Angebote 

§ 33 öffnung der Angebote 

6. HAUPTSTÜCK: Prüfung der Angebote 

§ 34 Grundsätzliches 

§ 35 Vorgehen bei Mangelhaftigkeit der Angebote 

§ 36 vertiefte Angebotsprüfung 

§ 37 Niederschrift über die Prüfung 

§ 38 Verhandlungen mit den Bietern 

§ 39 Ausscheiden von Angeboten 

§ 40 Wahl des Angebotes für den Zuschlag; Bestbieterprinzip 

§ 41 Zuschlag und Leistungsvertrag 

§ 42 Widerruf der Ausschreibung nach Ablauf der Angebotsfrist 

§ 43 Abschluß des Vergabeverfahrens 

§ 43a Benachrichtigung der Bewerber und Bieter 

3. Teil: Besondere Bestimmungen 

1. HAUPTSTÜCK: Gemeinsame Bestimmungen über die Vergabe von 

Liefer-, Bau-, Baukonzessions-'urid 

Dienstleistungsaufträgen 
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1. Abschnitt: Eignungskriterien 

§ 44 Ausschließung vorn Vergabeverfahren 

§ 45 Nachweis der Eignungskriterien gemäß § 44 Abs. 1 

§ 45a Nachweis der Eignungskriterien gemäß § 44 Abs. 2 

2. Abschnitt: Bekanntmachungen, Übermittlungspflichten 

§ 46 Bekanntmachungen 

§ 46a Vor information 

§ 46b Bekanntmachung vergebener Aufträge 

§ 46c Übermittlung von Unterlagen 

3. Abschnitt: Fristen 

§ 47 Grundsätzliches 

§ 48 Beschleunigtes Verfahren 

§ 49 Berechnung der Fristen 

4. Abschnitt: Zusätzliche Ausschreibungserfordernisse 

§ 50 Technische Spezifikationen 

5. Abschnitt: Zusätzliche Bestimmungen über das 

Zuschlagsverfahren 

§ 50a Widerruf oder Neudurchführung eines Verfahrens 

§ 50b Vergabevermerk 

2. HAUPTSTÜCK: Besondere Bestimmungen über die Vergabe von 

Lieferaufträgen 

§ 51 Geltungsbereich 

§ 52 Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 53 Ideenwettbewerb und Alternativangebote 

3. HAUPTSTÜCK: Besondere Bestimmungen über die Vergabe von 

Bau- und Baukonzessionsaufträgen 

1. Abschnitt: Bauaufträge 

§ 57 Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 61 Beschleunigtes Verfahren bei Vorinformation 
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2. Abschnitt: Baukonzessionsaufträge 

§ 63 Auftragsweitervergabe an Dritte 

§ 64 Besondere Bestimmungen des Baukonzessionsvertrages 

§ 65 Fristen 

§ 66 Besondere Bekanntmachungsvorschriften 

4. HAUPTSTÜCK: Besondere Bestimmungen über die Vergabe von 

Dienstleistungsaufträgen 

§ 66a Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 66b Wettbewerb 

§ 66c Beschleunigtes Verfahren bei Vorinformation 

§ 66d Rechtsform der Bewerber und Bieter 

5. HAUPTSTÜCK: Besondere Bestimmungen für Auftraggeber im 

Bereich der Wasser-, Energie- und 

Verkehrsversorgung sowie im 

Telekommunikationssektor 

§ 67 Geltungsbereich 

§ 68 Ausnahmen vom Geltungsbereich 

§ 68a Freistellung vom Geltungsbereich 

§ 68b Anwendungsbereich 

§ 69 Regelmäßige Bekanntmachung 

§ 70 Besondere Bestimmungen betreffend die Wahl des 

Vergabeverfahrens 

§ 71 Aufruf zum Wettbewerb 

§ 71a Durchführung von Wettbewerben 

§ 72 

§ 73 

§ 74 

§ 75 

§ 76 

Besondere Bestimmungen über die Teilnahme 

Besondere Bestimmungen über die Ausschreibungsunterlagen 

Prüfsystem 

Auswahl des Bewerberkreises 

Auftragsvergabe 

§ 76a Drittländer, Bestimmungen über Software 

§ 77 Besondere Pflichten des Auftraggebers 
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4. Teil: Rechtsschutz 

1. HAUPTSTÜCK: Bundes-Vergabekontrollkommission und 

Bundesvergabeamt 

1. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen 

§ 78 Einrichtung und Bestellung der Mitglieder 

§ 79 Erlöschen der Mitgliedschaft 

§ 80 Rechtsstellung der Mitglieder 

§ 81 Innere Einrichtung 

§ 82 Befangene und ausgeschlossene Mitglieder 

§ 82a Ablehnungsrecht der Parteien 

§ 83 Be~chlußfassung und Geschäftsordnung 

§ 84 Auskunftspflicht 

§ 85 Geschäftsführung 

§ 86 Kosten 

2. Abschnitt: Bundes-Vergabekontrollkommission 

§ 87 Zuständigkeit 

§ 88 Schlichtung 

§ 89 Gutachten 

§ 90 Bekanntmachung von Empfehlungen 

3. Abschnitt: Bundesvergabeamt 

§ 91 Zuständigkeit 

und Gutachten 

§ 91a Bekanntmachung von Entscheidungen 

2. HAUPTSTÜCK: Nachprüfungsverfahren 

§ 92 Einleitung des Nachprüfungsverfahrens 

§ 93 Einstweilige verfügungen 

§ 94 Nichtigerklärung der Entscheidung des Auftraggebers 

§ 95 Entscheidungsfristen und Mutwillensstrafen im 

Nachprüfungsverfahren 

3. HAUPTSTÜCK: Außerstaatliche Kontrolle 

§ 96 Korrekturrnechanismus 

§ 97 Bescheinigungsverfahren 

§ 97a Außerstaatliche Schlichtung 
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4. HAUPTSTÜCK: Zivilrechtliche Bestimmungen 

§ 98 Schadenersatzpflichten des Auftraggebers 

§ 100 Rücktrittsrecht des Auftraggebers 

§ 101 Verhältnis zu sonstigen Rechtsvorschriften 

§ 102 Zuständigkeit und Verfahren 

5. Teil: Schluß- und Übergangsbestimmungen 

§ 103 Inkrafttreten 
§ 104 Übergangsvorschrift 
§ 105 Erlassung und Inkrafttreten von Verordnungen 
§ 106 Außer kraft treten einer Verordnung 
§ 107 Strafbestimmungen 
§ 108 Vollziehung 

ANHANG I: Bezeichnung der Tätigkeiten entsprechend der 

Allgemeinen Systematik der Wirtschaftszweige gemäß 

§ 1a Abs. 1 Z 1 

ANHANG 11: Bauaufträge nach § 6 Abs. 3 

ANHANG 111: Dienstleistungen im Sinne von § 1b Abs. 1 

ANHANG IV: Dienstleistungen im Sinne von § 1b Abs. 2 

ANHANG V: Liste der einschlägigen Berufs- und Handelsregister 

bzw. Bescheinigungen und eidesstattlichen Erklärungen 

gemäß § 44 Abs. 2 Z 1 und § 45a 

A) Für Bauaufträge 

B) Für Lieferaufträge 

C) Für Dienstleistungsaufträge 

ANHANG VI: Muster für die Bekanntmachung von Lieferaufträgen 

gemäß § § 46a Abs. -1 Z 1, 46b und 52 -
A) Vorinformationsverfahren 

B) Offene Verfahren 

C) Nicht offene Verfahren 

D) Verhandlungsverfahren 

E) Vergebene Aufträge 
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ANHANG VII: Muster für die Bekanntmachung von Bauaufträgen 

gemäß §§ 46a Abs. 1 Z 2, 46b und 57 

A) Vorinformationsverfahren 

B) Offene Verfahren 

C) Nicht offene Verfahren 

D) Verhandlungsverfahren 

E) Vergebene Aufträge 

ANHANG VIII: Muster für die Bekanntmachung von 

Baukonzessionsaufträgen gemäß § 66 

ANHANG IX: Muster für die Bekanntmachung von Bauaufträgen, die 

vorn Konzessionär gemäß § 66 vergeben werden 

ANHANG X: Muster für die Bekanntmachung von 

Dienstleistungsaufträgen gemäß §§ 46a Abs. 1 Z 3, 46b 

und 66a 

A) Vorinformationsverfahren 

B) Offene Verfahren 

C) Nicht offene Verfahren 

D) Vergebene Aufträge 

E) Auftragsvergabe 

ANHANG XI: Muster für die Bekanntmachung von Wettbewerben gemäß 

§ 66b 

A) Bekanntmachung über Wettbewerbe 

B) Ergebnisse von Wettbewerben 

ANHANG XII: Muster für die regelmäßige Bekanntmachung gemäß 

§ 69 Abs. 2 

A) Bei Lieferaufträgen 

B) Bei Bauaufträgen 

C) Bei Dienstleistungsaufträg'en 

ANHANG XIII: Muster für die Bekanntmachung gemäß § 71 Abs. 1 Z 1 

A) Offene Verfahren 

B) Nicht offene Verfahren 

C) Verhandlungsverfahren 
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ANHANG XIV: Muster für die Bekanntmachung über die Anwendung 

eines Prüfsystems gemäß § 74 Abs. 9 

ANHANG XV: Muster für die Bekanntmachung über vergebene 

Aufträge gemäß § 76 Abs. 5 

I. Angaben für die Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften 

II. Nicht für die Veröffentlichung bestimmte Angaben 

ANHANG XVI: Angaben über vergebene Aufträge gemäß § 68a" 

2. § 1 wird samt Paragraphenüberschrift durch folgenden 

Abschnitt ersetzt: 

"1. Abschnitt 

Auftragsarten 

Lieferaufträge 

§ 1. Dieses Bundesgesetz gilt für entgeltliche 

Lieferaufträge, deren Vertragsgegenstand der Kauf, das 

Leasing, die Miete, die Pacht oder der Ratenkauf, mit oder 

ohne Kaufoption, von Waren, einschließlich von 

Nebenarbeiten wie dem Verlegen und der Installation, ist. 

Bauaufträge und Baukonzessionsaufträge 

§ 1a. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für entgeltliche 

Bauaufträge, deren Vertragsgegenstand 

1. die Ausführung oder die gleichzeitige Ausführung und 

Planung von Bauvorhaben im Zusammenhang mit einer der 

in Anhang I genannten Tätigkeiten oder 

2. ein Bauwerk, wobei als Bauwerk das Ergebnis einer 

Gesamtheit von Tief- und Hochbauarbeiten gilt, das 

seinem Wesen nach eine wirtschaftliche oder technische 
Funktion erfüllen soll, oder 
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3. die Erbringung einer Bauleistung durch Dritte gemäß den 

vom öffentlichen Auftraggeber genannten Erfordernissen, 

gleichgültig mit welchen Mitteln dies erfolgt, 

ist. 

(2) Im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 

sowie im Telekommunikationssektor umfassen Bauaufträge auch 

die für ihre Ausführung erforderlichen Waren und 

Dienstleistungen. 

(3) Dieses Bundesgesetz gilt für Baukonzessionsaufträge, 

das sind Aufträge, deren Vertragsgegenstand von Abs. 1 nur 

insoweit abweicht, als die Gegenleistung für die Arbeiten 

ausschließlich in dem Recht zur Nutzung des Bauwerkes oder 

in diesem Recht zuzüglich der Zahlung eines Preises besteht. 

Dienstleistungsaufträge 

§ Ib. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für entgeltliche 

Dienstleistungsaufträge im Sinne der Anhänge 111 und IV, 

ausgenommen 

1. Verträge über Erwerb oder Miete von oder Rechte an 

Grundstücken oder vorhandenen Gebäuden oder anderem 

unbeweglichem Vermögen ungeachtet deren 

Finanzierungsmodalitäten, ausgenommen Verträge über 

finanzielle Dienstleistungen, die gleichzeitig, vor 

oder nach einem Kauf- oder Mietvertrag abgeschlossen 

werden; 

2. Kauf, Entwicklung, Produktion oder Koproduktion von 

Programmen durch Rundfunk- oder Fernsehanstalten sowie 

Ausstrahlung von Sendungen; 

3. Fernsprechdienstleistungen, Telexdienste, Mobilfunk, 

Funkrufdienst und Satellitenkommunikation; 
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4. Aufträge über Schiedsgerichts- und 

Schlichtungs leistungen; 

5. Verträge über finanzielle Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit Ausgabe, Verkauf, Ankauf oder 

Übertragung von Wertpapieren oder anderen 

Finanzinstrumenten sowie Dienstleistungen der 

Zentralbanken; 

6. Arbeitsverträge; 

7. Aufträge über Forschungs- und 

Entwicklungsdienstleistungen anderer Art als 

derjenigen, deren Ergebnisse ausschließlich Eigentum 

des Auftraggebers für seinen Gebrauch bei der Ausübung 

seiner eigenen Tätigkeit sind, sofern die 

Dienstleistung vOllständig durch den AUftraggeber 

vergütet wird; 

8. Verträge über öffentliche Dienstleistungskonzessionen. 

(2) Auf Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen gemäß 

Anhang IV sind, sind nur die Bestimmungen des 1. und des 

4. Teiles sowie § 46, § 46b und § 50 anzuwenden. 

(3) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen gemäß 

Anhang III und Anhang IV sind, sind nach den Bestimmungen 

dieses Bundesgesetzes zu vergeben, wenn der Wert der 

Dienstleistungen gemäß Anhang III größer ist als derjenige 

der Dienstleistungen gemäß Anhang IV. Andernfalls sind nur 

die Bestimmungen des 1. und des 4. Teiles sowie § 46, § 46b 
und § 50 anzuwenden. 

Abgrenzung zwischen Liefer-'und Dienstleistungsaufträgen 

§ 1c. Aufträge, die sowohl Lieferungen im Sinne des § 1 als 

auch Dienstleistungen im Sinne des § 1b zum Gegenstand 
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haben, gelten als Dienstleistungsaufträge, wenn der Wert 

der vorn Auftrag erfaßten Dienstleistungen höher ist als der 

Gesamtwert der Waren. Andernfalls gelten derartige Aufträge 

als Lieferaufträge." 

3. Nach dem eingefügten 1. Abschnitt wird folgende 

Abschnittsüberschrift eingefügt: 

4. § 2 Abs. 1 lautet: 

"2. Abschnitt 

Schwellenwerte" 

"(1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Vergabe von 

Lieferaufträgen durch die in Anhang I der 

Richtlinie 93/36/EWG des Rates vorn 14. Juni 1993 über die 

Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher 

Lieferaufträge, ABl. Nr. L 199 vorn 9.8.1993, S. 1, in der 

Fassung des Anhangs I Ziffer XI Abschnitt E Nr. 2 der 

Beitrittsakte BGBl.Nr. 45/1995, genannten vergebenden 

Stellen dann, wenn der geschätzte Auftragswert ohne 

Umsatzsteuer den gemäß dem Übereinkommen über das 

öffentliche Beschaffungswesen, ABl. Nr. L 336 vorn 

23.12.1994, S. 273, festgesetzten Schwellenwert übersteigt. 

Im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung 

gilt dies nur für Lieferaufträge betreffend Waren, die in 

Anhang I Teil 11 des GATT-Übereinkommens über das 

öffentliche Beschaffungswesen, BGBl. Nr. 452/1981, in der 

Fassung des Staatsvertrages, BGBl. Nr. 274/1995, enthalten 

sind. " 

5. In § 2 Abs. 3 wird die Wortfolge "zeitlich begrenzten 

Verträgen" durch die wortfolge "befrist€ten Verträgen" 

ersetzt. 
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6. § 2 Abs. 4 lautet: 

"(4) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder bei 

Daueraufträgen ist als geschätzter Auftragswert entweder 

1. der tatsächliche Wert der entsprechenden Aufträge im 

vorangegangenen Finanz- bzw. Haushaltsjahr oder in den 

vorangegangenen zwölf Monaten, nach Möglichkeit unter 

Anpassung an voraussichtliche Änderungen bei Mengen 

oder Kosten während der auf die erste Lieferung 

folgenden zwölf Monate, oder 

2. der geschätzte Gesamtwert während der auf die erste 

Lieferung folgenden zwölf Monate bzw. während der 

Laufzeit des Vertrages, soweit diese länger als 

zwölf Monate ist, 

anzusetzen. Die angewandte Berechnungsmethode darf nicht 

die Absicht verfolgen, die Anwendung dieses Bundesgesetzes 

zu umgehen." 

7. § 3 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Als Lose im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten auch 

gewerbliche Tätigkeiten im Sinne des Anhangs I (Gewerke)." 

8. Nach § 3 wird folgender § 3a samt Überschrift eingefügt: 

,; "'. 

"Sc hwellenwerte bei Dienstleistungsaufträgen 

§ 3a. (1) Dieses Bundesgesetz gilt für die Vergabe von 

Dienstleistungsaufträgen dann, wenn der geschätzte 

Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens 200 000 ECU 

beträgt. 

(2) Bei Aufträgen über die folgenden Dienstleistungen ist 

als geschätzter Auftragswert anzusetzen: 
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1. bei Versicherungs leistungen die Versicherungsprämie; 

2. bei Bankdienstleistungen und anderen 

Finanzdienstleistungen die Entgelte und Gebühren, 

Provisionen und Zinsen sowie andere vergleichbare 

Vergütungen; 

3. bei Verträgen, die Planung zum Gegenstand haben, die 

Entgelte, die Honorare und sonstige Vergütungen. 

(3) Besteht eine Dienstleistung aus mehreren Losen, für die 

jeweils ein gesonderter Auftrag vergeben wird, so muß bei 

der Berechnung des in Abs. 1 angegebenen Betrages der Wert 

eines jeden Loses berücksichtigt werden. Beläuft sich der 

Wert der Lose auf den in Abs. 1 genannten Betrag oder einen 

höheren, so unterliegen alle Lose diesem Bundesgesetz. Dies 

gilt nicht für Lose, deren geschätzter Auftragswert ohne 

Umsatzsteuer weniger als 80 000 ECU beträgt, sofern der 

kumulierte Auftragswert dieser Lose 20 vH des kumulierten 

Wertes aller Lose nicht übersteigt. 

(4) Bei Dienstleistungsaufträgen, für die kein Gesamtpreis 

angegeben wird, ist als geschätzter Auftragswert anzusetzen: 

1. bei befristeten Verträgen mit einer Laufzeit von 

höchstens 48 Monaten der geschätzte Gesamtwert für die 

Laufzeit des Vertrages; 

2. bei unbefristeten Verträgen oder Aufträgen mit einer 

Laufzeit von mehr als 48 Monaten das 48fache der 

monatlichen Zahlung. 

(5) Bei regelmäßig wiederkehrenden Aufträgen oder bei 

Daueraufträgen ist als'geschätzter Auftragswert"entwecter 

1. der tatsächliche Wert der entsprechenden Aufträge im 

vorangegangenen Finanz- bzw. Haushaltsjahr oder in den 
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vorangegangenen zwölf Monaten, nach Möglichkeit unter 

Anpassung an voraussichtliche Änderungen bei Mengen 

oder Kosten während der auf die erste 

Dienstleistungserbringung folgenden zwölf Monate, oder 

2. der geschätzte Gesamtwert während der auf die erste 

Dienstleistungserbringung folgenden zwölf Monate bzw. 

während der Laufzeit des Vertrages, soweit diese länger 

als zwölf Monate ist, 

anzusetzen. 

(6) Sieht der beabsichtigte Dienstleistungsauftrag 

Optionsrechte vor, so ist der geschätzte Auftragswert auf 

Grund des größtmöglichen Gesamtwertes unter Einbeziehung 

der Optionsrechte zu berechnen. 

(7) Die angewandte Berechnungsmethode darf nicht die 

Absicht verfolgen, die Anwendung dieses Bundesgesetzes zu 
umgehen. 

(8) Ein Beschaffungsauftrag für eine bestimmte Menge von 

Dienstleistungen darf nicht in der Absicht aufgeteilt 

werden, ihn der Anwendung dieses Bundesgesetzes zu 
entziehen." 

9. § 4 lautet: 

"§ 4. (1) Im Bereich der Wasser-, Energie- und 

Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor gilt 

dieses Bundesgesetz für die Vergabe von Liefer- und 

Dienstleistungsaufträgen dann, wenn der geschätzte 

Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens 400 000 ECU 

beträgt, im Telekommunikationssektor darm,' wenn 'der' , . 

geschätzte Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens 
600 000 ECU beträgt. 
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(2) Im Bereich der Wasser-, Energie- und verkehrsversorgung 

sowie im Telekornrnunikationssektor gilt dieses Bundesgesetz 

für die Vergabe von Bauaufträgen dann, wenn der geschätzte 

Auftragswert ohne Umsatzsteuer mindestens fünf Millionen 

ECU beträgt. 

(3) Bei Aufträgen über die folgenden Dienstleistungen ist 

als geschätzter Auftragswert anzusetzen: 

1. bei Versicherungsleistungen die Versicherungsprämie; 

2. bei Bankdienstleistungen und anderen 

Finanzdienstleistungen die Entgelte und Gebühren, 

Provisionen und Zinsen sowie andere vergleichbare 

Vergütungen; 

3. bei verträgen, die Planung zum Gegenstand haben, die 

Entgelte, die Honorare und sonstige Vergütungen. 

(4) Bei Lieferaufträgen über Leasing, Miete, Pacht oder 

Ratenkauf ist als geschätzter Auftragswert anzusetzen: 

1. bei befristeten Verträgen mit höchstens zwölf Monaten 

Laufzeit der geschätzte Gesamtwert für die Laufzeit des 

Vertrages oder, bei einer Laufzeit von mehr als zwölf 

Monaten, der Gesamtwert einschließlich des geschätzten 

Restwertes; 

2. bei unbefristeten Verträgen oder bei zweifelhafter 

Vertragsdauer das 48fache der monatlichen Zahlung. 

(5) Bei Dienstleistungsaufträgen, für die kein Gesamtpreis 

angegeben wird, ist als geschätzter Auftragswert anzusetzen: 

1. bei befristeten Verträgen mit einer Laufzeit von 

höchstens 48 Monaten der geschätzte Gesamtwert für die 

Laufzeit des Vertrages; 
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2. bei unbefristeten Verträgen oder Aufträgen mit einer 

Laufzeit von mehr als 48 Monaten das 48fache der 

monatlichen Zahlung. 

(6) Sieht der beabsichtigte Liefer- oder 

Dienstleistungsauftrag Options rechte vor, so ist der 

geschätzte Auftragswert auf Grund des größtmöglichen 

Umfangs von Kauf, Leasing, Miete Pacht oder Ratenkauf bzw. 

Gesamtwertes unter Einbeziehung der Optionsrechte zu 

berechnen. 

(7) Bei regelmäßig wiederkehrenden Liefer- oder 

Dienstleistungsaufträgen oder bei Daueraufträgen ist als 

geschätzter Auftragswert entweder 

1. der tatsächliche Wert der entsprechenden Aufträge im 

vorangegangenen Finanz- bzw. Haushaltsjahr oder in den 

vorangegangenen zwölf Monaten, nach Möglichkeit unter 

Anpassung an voraussichtliche Änderungen bei Mengen 

oder Kosten während der auf die erste Lieferung oder 

Dienstleistungserbringung folgenden zwölf Monate, oder 

2. der geschätzte Gesamtwert während der auf die erste 

Lieferung oder Dienstleistungserbringung folgenden 

zwölf Monate bzw. während der Laufzeit des Vertrages, 

soweit diese länger als zwölf Monate ist, 

anzusetzen. 

(8) Die Berechnung des geschätzten Wertes eines Auftrages, 

der sowohl Dienstleistungen als auch Lieferungen umfaßt, 

hat auf der Grundlage des Gesamtwertes der Dienstleistungen 

und Lieferungen ohne Berücksichtigung ihrer jeweiligen 

Anteile zu erfolgen. Diese Berechnung hat den Wert der 

Arbeiten für das Verlegen und die Installation zu umfassen . 
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(9) Der geschätzte Auftragswert einer Rahmenvereinbarung 

ist der geschätzte Höchstwert aller für diesen Zeitraum 

geplanten Aufträge. 

(10) Der geschätzte Auftragswert eines Bauauftrages ist der 

Gesamtwert des Bauwerkes, wobei als Bauwerk das Ergebnis 

einer Gesamtheit von Hoch- und Tiefbauarbeiten gilt, das 

seinem Wesen nach eine wirtschaftliche oder technische 

Funktion erfüllen soll. 

(11) Für die Berechnung des geschätzten Auftragswertes gilt 

bei der Auf teilung einer Lieferung in mehrere Lose § 2 

Abs. 5, bei der Auf teilung eines Bauwerkes in mehrere Lose 

§ 3 Abs. 2 und bei der Auf teilung eines 

Dienstleistungsauftrages in mehrere Lose § 3a Abs. 3. 

(12) Bei der Berechnung des geschätzten Auftragswertes von 

Bauaufträgen haben die Auftraggeber den Wert aller für die 

Ausführung der Arbeiten erforderlichen Waren und 

Dienstleistungen, die sie dem AUftragnehmer zur Verfügung 

stellen, einzubeziehen. 

(13) Der Wert der Waren oder Dienstleistungen, die für die 

Ausführung eines bestimmten Bauauftrages nicht erforderlich 

sind, darf zum Wert dieses Auftrages nicht mit der Folge 

hinzugefügt werden, daß die Beschaffung dieser Waren oder 

Dienstleistungen der Anwendung dieses Bundesgesetzes 

entzogen wird. 

(14) Die Auftraggeber dürfen die Anwendung dieses 

Bundesgesetzes nicht dadurch umgehen, daß sie die Aufträge 

aufteilen oder für die Berechnung des Auftragswertes 

besondere Modalitäten anwenden." 

10. § 5 lautet: 

"§ 5. (1) Für die Höhe der Schwellenwerte ist der von der 
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Kommission der Europäischen Gemeinschaften (im folgenden 

als "Kommission" bezeichnet) festgelegte Schillinggegenwert 

maßgeblich. 

(2) Die Höhe der jeweils gültigen Schwellenwerte in 

Schilling ergibt sich aus der Veröffentlichung der 

betreffenden Beträge durch die Kommission im Amtsblatt der 

Europäischen Gemeinschaften. Der Bundeskanzler hat diese 

Schwellenwerte kundzumachen. 

(3) Die Bundesregierung kann durch Verordnung anstelle der 

in § 2 Abs. 1 und 2, § 3 Abs. 1 und 2, § 3a Abs. 1 und 3 

und § 4 Abs. 1 und 2 festgesetzten Schwellen- und Loswerte, 

soweit völkerrechtliche Verpflichtungen Österreichs oder 

die Änderung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften dies 

erforderlich machen, andere Schwellen- und Loswerte 

festsetzen." 

11. § 6 Abs. 1 Z 2 und 3 lauten: 

"2. Stiftungen, Privatstiftungen, Fonds und Anstalten sowie 

sonstige Körperschaften des öffentlichen Rechts und 

Selbstverwaltungskörperschaften des Bundes, soweit sie 

zu dem Zweck gegründet wurden, im Allgemeininteresse 

liegende Aufgaben zu erfüllen, die nicht gewerblicher 

Art sind, wenn sie zumindest teilrechtsfähig sind und 

a) von Organen des Bundes oder von Personen verwaltet 

werden, die hiezu von Organen des Bundes bestellt 

sind, oder 

b) hinsichtlich ihrer Leitung der Aufsicht des Bundes 

unterliegen oder 

c) überwiegend vom Bund finanziert werden, 

3. (Verfassungsbestimmung) Unternehmungen 'gemäß Artikel 

126b Abs. 2 B-VG, soweit sie zu dem Zweck gegründet 

wurden, im Allgemeininteresse liegende Aufgaben zu 

erfüllen, die nicht gewerblicher Art sind, und die 
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finanzielle Beteiligung des Bundes jene der anderen 

Rechtsträger überwiegt - für sonstige, der 

Rechnungshofkontrolle unterliegende Unternehmungen, die 

diese Kriterien erfüllen, obliegt die Regelung der 

Auftragsvergabe in Gesetzgebung und Vollziehung den 

Ländern - " , 

12. § 6 Abs. 2 und ein neuer 3 lauten: 

"(2) Dieses Bundesgesetz gilt - unbeschadet des § 68 -

ferner für die Vergabe von Aufträgen durch öffentliche 

Unternehmen, die zumindest eine der in § 67 Abs. 2 

genannten Tätigkeiten ausüben, und für die Vergabe von 

Aufträgen durch private Auftraggeber, die zumindest eine 

der in § 67 Abs. 2 genannten Tätigkeiten auf der Grundlage 

von besonderen oder ausschließlichen Rechten ausüben, die 

ihnen von einer zuständigen Behörde gewährt wurden. 

(3) Für Bauaufträge im Sinne des Anhanges 11, die von 

anderen als öffentlichen Auftraggebern vergeben werden, 

sowie in Verbindung mit Bauaufträgen im Sinne des 

Anhanges 11 vergebene Dienstleistungsaufträge gilt dieses 

Bundesgesetz nur, wenn diese Aufträge von öffentlichen 

Auftraggebern zu mehr als 50 vH finanziert oder direkt 

gefördert werden." 

13. § 7 lautet: 

"§ 7. (1) Dieses Bundesgesetz gilt nicht 

1. mit Ausnahme des § 96 für Auftragsvergaben durch die 

Länder, Gemeinden oder Gemeindeverbände, 

2. wenn für die Ausführung der'Leistungen 'besondere' 

Sicherheitsmaßnahmen erforderlich sind oder der 

Schutz wesentlicher Interessen der Staatssicherheit 

es gebietet, 
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3. für Lieferungen von Waren und für die Erbringung von 

Dienstleistungen im Bereich des Bundesministeriums 

für Landesverteidigung, auf die Art. 223 des 

vertrages zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft 

(EGV) Anwendung findet, 

4. für Aufträge aufgrund eines besonderen Verfahrens 

einer internationalen Organisation, 

5. für Aufträge aufgrund eines zwischen der Republik 

österreich und einem oder mehreren Staaten, die nicht 

Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind, 

abgeschlossenen Staatsvertrages über Lieferungen, 

Bauleistungen, Dienstleistungen oder Wettbewerbe für 

ein von den Vertragsparteien gemeinsam zu 

verwirklichendes, zu tragendes oder zu nutzendes 

Objekt oder Vorhaben, wobei der Kommission der 

Europäischen Gemeinschaft der Abschluß jedes 

Abkommens mitzuteilen und dessen Text zu übermitteln 

ist, sowie 

6. für Dienstleistungsaufträge, die an einen 

Auftraggeber im Sinne des § 6 Abs. 1 aufgrund eines 

ausschließlichen Rechts vergeben werden, das dieser 

aufgrund von mit dem EGV übereinstimmenden 

Rechts- oder Verwaltungsvorschriften innehat. 

(2) Im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung 

sowie im Telekommunikationssektor findet dieses 

Bundesgesetz nur Anwendung, soweit sich dies aus dem 

5. Hauptstück des 3. Teiles und dem 4. Teil ergibt. 

(3) Das Übereinkommen über das öffentliche 

Beschaffungswesen, BGB1: Nr. 452/1981, in der jeweils " 

geltenden Fassung, und das Übereinkommen über das 

öffentliche Beschaffungswesen, ABi Nr. L 336 vom 

23.12.1994, 273, in der jeweils geltenden Fassung, bleiben 
unberührt ... 
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14. Das 4.Hauptstück des I.Teiles erhält folgende Überschrift: 

"Erweiterung des Geltungsbereiches" 

15. § 8 und ein darauf folgender § 8a lauten samt Überschriften: 

"Vergabe von Aufträgen unterhalb der Schwellenwerte 

§ 8. (1) Unterhalb der in den §§ 2 bis 3a festgelegten 

Schwellenwerte haben die in § 6 Abs. 1 Z 1 bis 4 genannten 

Auftraggeber die Bestimmungen der ÖNORM A 2050 "Vergabe von 

Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot und 

Zuschlag - Verfahrensnorm" vom 1. Jänner 1993, Anlage zur 

Allgemeinen Bundesvergabeverordnung - ABVV, BGBl 

Nr. 17/1994, bei der Vergabe von AUfträgen anzuwenden, 

soweit ihr Inhalt nicht gemeinschaftsrechtlichen oder 

bundesgesetz lichen Regelungen - abgesehen von den 

Bestimmungen des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes - oder den 

auf Grund des 2. Teiles dieses Bundesgesetzes erlassenen 

Verordnungen widerspricht. 

(2) Abs. 1 gilt nicht für Aufträge, die ein Auftraggeber 

zum Zweck der Durchführung einer in § 67 Abs. 2 

beschriebenen Tätigkeit im Bereich der Wasser-, Energie­

und Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationsbereich 

vergibt. 

(3) Die Bundesregierung hat mit Verordnung die im Interesse 

des Wettbewerbes und der Gleichbehandlung von Bewerbern 

oder Bietern erforderlichen Anpassungen und Ergänzungen zu 

der in Abs. 1 genannten ÖNORM A 2050 insbesondere 

hinsichtlich der vergaberechtlichen Regelungen von 

Dienstleistungsaufträgen, der Maßgeblichkeit des 

geschätzten Auftragswertes für die Wahl des ,'. 

Vergabeverfahrens, der Ausschließungsgründe vom 

Vergabeverfahren, der Umgehungsverbote und der technischen 

Spezifikationen vorzunehmen. 
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(4) Die Bestimmungen der §§ 96 und 97 sind auf die Vergabe 

von Aufträgen unterhalb der in den §§ 2 bis 4 festgelegten 

Schwellenwerte sinngemäß anzuwenden. 

Erweiterung des Rechtsschutzbereiches 

§ 8a. (1) Die Bundesregierung kann mit Verordnung das I., 

2. und 4. Hauptstück des 4. Teiles dieses Bundesgesetzes 

für in § 6 Abs. 1 Z 1 bis 4 genannte Auftraggeber auch 

unterhalb der in den §§ 2 bis 3a festgelegten 

Schwellenwerte für bindend erklären, wenn dies im Interesse 

des Wettbewerbes, des Rechtsschutzes von Bewerbern oder 

Bietern und im Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise 

bei der Vergabe von Aufträgen zweckmäßig ist und folgende 

Auftragswerte nicht unterschritten werden: 

1. bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen gemäß §§ 1 und 

Ib eine Million Schilling ohne Umsatzsteuer, 

2. bei Bau- und Baukonzessionsaufträgen gemäß § la Abs. 1 

Z 2 und 3 und Abs. 3 sowie § 6 Abs. 3 14 Millionen 

Schilling ohne Umsatzsteuer, 

3. bei Bau- und Baukonzessionsaufträgen gemäß § la Abs. 1 

Z 1 sieben Millionen Schilling ohne Umsatzsteuer. 

(2) Die Erweiterung gemäß Abs. 1 gilt nicht für Aufträge, 

die ein Auftraggeber zum Zweck der Durchführung einer in 

§ 67 Abs. 2 beschriebenen Tätigkeit im Bereich der Wasser-, 

Energie- und Verkehrsversorgung sowie im 

Telekommunikationsbereich vergibt. 

(3) Bis zur Erlassung einer Verordnung der Bundesregierung 

gemäß Abs. 1 kann j e"der Bundesminister für seinen 

Wirkungsbereich eine solche Verordnung erlassen." 
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16. In § 9 erhalten die bisherigen Z 6 bis 14 die Bezeichnungen 

"7." bis "15." und wird als neue Z 6 eingefügt: 

"6. Verbundenes Unternehmen ist jedes Unternehmen, dessen 

Jahresabschluß gemäß § 228 HGB mit demjenigen des 

Auftraggebers, Bewerbers oder Bieters konsolidiert ist; 

im Fall von Auftraggebern, Bewerbern oder Bietern, die 

nicht unter diese Bestimmung fallen, sind verbundene 

Unternehmen diejenigen, auf die der Auftraggeber, 

Bewerber oder Bieter unmittelbar oder mittelbar einen 

beherrschenden Einfluß ausüben kann oder die einen 

beherrschenden Einfluß auf den Auftraggeber, Bewerber 

oder Bieter ausüben können oder die ebenso wie der 

Auftraggeber, Bewerber oder Bieter dem beherrschenden 

Einfluß eines anderen Unternehmens unterliegen, sei es 

aufgrund der Eigentumsverhältnisse, der finanziellen 

Beteiligung oder der für das Unternehmen geltenden 

Vorschriften. Ein beherrschender Einfluß ist zu 

vermuten, wenn ein Unternehmen unmittelbar oder 

mittelbar die Mehrheit des gezeichneten Kapitals eines 

anderen Unternehmens besitzt oder über die Mehrheit der 

mit den Anteilen eines anderen Unternehmens verbundenen 

Stimmrechte verfügt oder mehr als die Hälfte der 

Mitglieder des Verwaltungs-, Leitungs- oder 

Aufsichtsorganes eines anderen Unternehmens bestellen 

kann. " 

17. Der bisherige § 9 Z 15 wird aufgehoben. § 9 Z 15 (neu) 

lautet: 

"15. Zuschlag ist die an den Bieter abgegebene schriftliche 

Erklärung, sein Angebot anzunehmen." 

'. ' . 1'8: § 9 Z 16 lautet: 

"16. Technische Spezifikationen sind sämtliche 

- insbesondere in den Ausschreibungsunterlagen 
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enthaltene - technische Anforderungen an eine 

Bauleistung, ein Material, ein Erzeugnis, eine 

Lieferung oder eine Dienstleistung, mit deren Hilfe 

die Bauleistung, das Material, das Erzeugnis, die 

Lieferung oder die Dienstleistung so bezeichnet werden 

können, daß sie ihren durch den Auftraggeber 

festgelegten Verwendungs zweck erfüllen. Zu diesen 

technischen Anforderungen können Qualitätsstufen, 

Leistungsfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit, Sicherheit 

oder Abmessungen ebenso gehören wie Vorschriften für 

Materialien, Erzeugnisse, Lieferungen oder 

Dienstleistungen hinsichtlich Qualitätssicherung, 

Terminologie, Bildzeichen, Prüfungen und 

Prüfverfahren, Verpackung, Kennzeichnung und 

Beschriftung, mit deren Hilfe ein Material, ein 

Erzeugnis oder eine Lieferung objektiv gekennzeichnet 

sein muß, um der vom Auftraggeber vorgesehenen 

Zweckbestimmung zu entsprechen. Außerdem gehören dazu 

auch die Vorschriften für die Planung und die 

Berechnung von Bauwerken, die Bedingungen für die 

Prüfung, Inspektion und Abnahme von Bauwerken, die 

Konstruktionsmethoden oder -verfahren und alle anderen 

technischen Anforderungen, die der Auftraggeber 

bezüglich fertiger Bauwerke oder der dazu notwendigen 

Materialien oder Teile durch allgemeine oder spezielle 

Vorschriften anzugeben in der Lage ist." 

19. In § 9 Z 18 wird nach der Wortfolge 

"Harmonisierungsdokument (HD)" die Wortfolge "oder von dem 

Europäischen Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) 

entsprechend seinen eigenen Vorschriften als Europäische 

Telekommunikationsnormen (ETS)" eingefügt. 

- 20; In § 9 Z 19 wird nach dem Wort "Verwendungsbedingungen "·.die 

Wortfolge "gemäß der Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 

21.Dezember 1988 zur Angleichung der Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Bauprodukte, ABl Nr. L 40 vom 11.2.1989, S. 12" eingefügt. 
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21. § 9 Z 20 und 21 lauten, die bisherigen Z 21 und Z 22 

erhalten die Bezeichnung "22" und "23": 

"20. Gemeinsame technische Spezifikation ist eine 

technische Spezifikation, die nach einem von den 

Vertragsparteien des EWR-Abkommens anerkannten 

Verfahren erarbeitet und im Amtsblatt der Europäischen 

Gemeinschaften veröffentlicht wurde. 

21. Europäische Spezifikation ist eine gemeinsame 

technische Spezifikation, eine europäische technische 

Zulassung oder eine innerstaatliche Norm, durch die 

eine europäische Norm umgesetzt wird." 

22. § 9 werden folgende Z 24 bis 29 angefügt: 

"24. Wettbewerbe sind Auslobungsverfahren, die dazu dienen, 

dem Auftraggeber insbesondere auf den Gebieten der 

Raumplanung, Stadtplanung, der Architektur, des 

Bauwesens (Planungswettbewerbe) oder der 

Datenverarbeitung einen Plan oder eine Planung zu 

verschaffen, dessen oder deren Auswahl durch ein 

preisgericht aufgrund vergleichender Beurteilung mit 

oder ohne Verteilung von Preisen erfolgt. 

25. Öffentliches Unternehmen ist jedes Unternehmen, auf das 

der Bund aufgrund von Eigentum, finanzieller 

Beteiligung oder der für das Unternehmen einschlägigen 

Vorschriften unmittelbar oder mittelbar einen 

beherrschenden Einfluß ausüben kann. Die Ausübung eines 

beherrschenden Einflusses wird vermutet, wenn der Bund 

unmittelbar oder mittelbar 

- die Mehrheit des gezeichneten Kapitals des 

Unternehmens besitzt'oder 

- über die Mehrheit der mit den Anteilen des 

Unternehmens verbundenen Stimmrechte verfügt oder 

WP+ 18533V 

67/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)278 von 394

www.parlament.gv.at



- 27 -

- mehr als die Hälfte der Mitglieder des Verwaltungs-, 

Leitungs- oder Aufsichtsorgans des Unternehmens 

bestellen kann. 

26. Besondere oder ausschließliche Rechte sind Rechte, die 

sich aus einer von der zuständigen Behörde erteilten 

Genehmigung ergeben, wonach die Ausübung einer 

bestimmten Tätigkeit einern oder mehreren 

Auftraggeber(n) vorbehalten wird. Dies wird 

insbesondere angenommen, wenn ein Auftraggeber 

1. zum Bau eines Netzes oder anderer Einrichtungen 

durch ein Enteigungsverfahren oder Gebrauchsrechte 

begünstigt werden kann oder Einrichtungen auf, unter 

oder über dem öffentlichen Wegenetz anbringen darf 

oder 

2. ein Netz mit Trinkwasser, Elektrizität, Gas oder 

Wärme versorgt, das seinerseits von einern 

Auftraggeber betrieben wird, der von der zuständigen 

Behörde gewährte besondere oder ausschließliche 

Rechte genießt. 

27. Öffentliches Telekomrnunikationsnetz ist die öffentliche 

Telekommunikationsinfrastruktur, mit der Signale 

zwischen definierten Netzabschlußpunkten über Draht, 

über RiChtfunk, auf optischem oder anderem 

elektromagnetischen Wege übertragen werden. 

28. Netzabschlußpunkt ist die Gesamtheit der physischen 

Verbindungen und technischen Zugangs spezifikationen , 

die Bestandteil des öffentlichen 

Telekommunikationsnetzes sind und für den Zugang zu 

diesem Netz und zur effizienten Kommunikation mittels 
dieses Netzes erforderlich sind. 

29. Telekomrnunikationsdienste sind die Dienste, die ganz 

oder teilweise aus der Übertragung und Weiterleitung 

von Signalen auf dem Telekommunikationsnetz durch 
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Telekommunikationsverfahren bestehen, mit Ausnahme von 

Rundfunk und Fernsehen." 

23. § 10 Abs. 3 lautet: 

"(3) Zum Nachweis der beruflichen Zuverlässigkeit von 

Bewerbern, Bietern und deren Subunternehmern hat der 

Auftraggeber für jedes Vergabeverfahren zwei Wochen vor der 

beabsichtigten Zuschlagserteilung eine Auskunft aus der 

zentralen Strafevidenz gemäß § 28b des 

Ausländerbeschäftigungsgesetzes 1975, BGB1. Nr. 218, in der 

jeweils geltenden Fassung, des Bundesministers für Arbeit 

und Soziales einzuholen." 

24. § 10 Abs. 6 lautet: 

"(6) Der Auftraggeber hat den vertraulichen Charakter aller 

von den Unternehmern gemachten Angaben zu wahren." 

25. Nach § 10 wird folgender § 10a samt Überschrift eingefügt: 

"Allgemeine Teilnahmebedingungen 

§ 10a. Arbeitsgemeinschaften und Bietergemeinschaften 

können Angebote einreichen. Bietergemeinschaften sind nicht 

verpflichtet, zwecks Einreichung des Angebotes eine 

bestimmte Rechtsforrn anzunehmen. Sie haben jedoch die 

Erklärung abzugeben, daß sie im Auftragsfalle die Leistung 

als Arbeitsgemeinschaft erbringen." 

26. Der bisherige Text des § 12 erhält die Absatzbezeichnung 

"(1)". Folgender Abs. 2 wird angefügt: 

"(2) Ein nicht offenes Verfahren ist nur dann zulässig, wenn 
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2. die Leistung auf Grund ihrer Eigenart nur von einern 

beschränkten Kreis von Unternehmen ausgeführt 

werden kann, weil ihre einwandfreie Ausführung 

besondere Fachkenntnisse, Leistungsfähigkeit oder 

Zuverlässigkeit erfordert; 

3. das offene Verfahren Interessen der Allgemeinheit, 

insbesondere solche der Geheimhaltung, gefährden 

würde; 

4. das offene Verfahren eine mit erheblichen 

Nachteilen für die Allgemeinheit verbundene 

Verzögerung mit sich brächte; 

5. das offene Verfahren aufgehoben wurde oder wegen 

Erfolglosigkeit als aufgehoben gilt." 

27. In § 14 Abs. 2 wird nach dem dritten Satz folgender Satz 

eingefügt: 

"Bei der Vergabe von Dienstleistungsaufträgen kann der 

Auftraggeber die Anzahl der einzuladenden Unternehmer mit 

20 begrenzen." 

28. In § 14 erhalten Abs. 3 und 4 die Bezeichnungen "(4)" und 

"(5)"; als neuer Abs. 3 wird eingefügt: 

"(3) Der Auftraggeber hat die ausgewählten Bewerber 

schriftlich zur Angebotsabgabe aufzufordern. Der 

Aufforderung sind Ausschreibungsunterlagen und allfällige 

zusätzliche Unterlagen beizufügen. Die Aufforderung hat 

zumindest die folgenden Angaben zu enthalten: 

1. die Anschrift der Stelle, bei der zusätzliche 

Unterlagen gegebenenfalls angefordert werden können, 

sowie den Tag, bis zu dem sie angefordert werden 

können; außerdem sind der Betrag und die Bedingungen 
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für die Zahlung des Betrages anzugeben, der 

gegebenenfalls für die zusätzlichen Unterlagen zu 

entrichten ist; 

2. den Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen, die 

Anschrift der Stelle, bei der sie einzureichen sind, 

sowie die Sprache, in der sie abzufassen sind; 

3. die Angabe der Unterlagen, die gegebenenfalls 

beizufügen sind; 

4. die Vergabekriterien, falls sie nicht in der 

Bekanntmachung enthalten sind, sowie 

5. alle weiteren besonderen Teilnahmebedingungen." 

29. § 15 Abs. 1 lautet: 

"(1) Für das Verhandlungsverfahren gilt § 14 Abs. 1, 3 

und 4." 

30. Nach § 16 wird folgender § 16a samt Überschrift eingefügt: 

"Besondere Bestimmungen über die Führung von Listen 

§ 16a. (1) In Listen gemäß § 16 dürfen nur jene Unternehmer 

eingetragen werden, die nicht gemäß § 44 Abs. 1 von 

vergabeverfahren ausgeschlossen sind und die ihre Eignung 

gemäß §§ 44 Abs. 2, 45 und 45a nachgewiesen haben. Das 

Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen ist vom 

Auftraggeber, der die Liste führt, mindestens einmal 

jährlich zu überprüfen. Erfüllt ein Unternehmer, der sich 

auf einer Liste befindet, die Voraussetzungen nicht mehr, 

so ist er von der Liste zu streichen. Der betreffende . 

Unternehmer ist hievon unverzüglich schriftlich, unter 

Angabe der für die Streichung maßgebenden Gründe, zu 

verständigen. 
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(2) Unternehmer, die in einer solchen Listen eingetragen 

sind, können vom Auftraggeber, der die Liste führt, eine 

Bescheinigung über die Eintragung in die Liste verlangen. 

In dieser Bescheinigung sind die Nachweise, auf Grund deren 

die Eintragung in diese Liste erfolgt ist, sowie die sich 

aus der Liste ergebende Klassifizierung anzuführen. Diese 

Bescheinigung kann vom Unternehmer einem Auftraggeber bei 

jeder Vergabe vorgelegt werden. 

(3) Die Aufnahme in eine Liste, die im Gebiet einer anderen 

Vertragspartei des EWR-Abkommens geführt wird, stellt für 

die Auftraggeber nur im Hinblick auf die Nachweise gemäß 

§§ 44 Abs. 1 Z 1 bis 4 und 6, 44 Abs. 2 Z 1, 45a Abs. 1 Z 2 

und 45a Abs. 3 Z 1 eine Vermutung dar, daß der betreffende 

Unternehmer für die Ausführung der seiner Klassifizierung 

entsprechenden Arbeiten geeignet ist. Nachweise, deren 

Vorlage aufgrund der Eintragung in eine Liste bereits 

bescheinigt wurde, dürfen nicht verlangt werden. 

Hinsichtlich der Zahlung der Sozialversicherungsbeiträge 

kann bei jeder Vergabe von jedem in eine Liste 

eingetragenen Unternehmer eine zusätzliche Bescheinigung 
verlangt werden. 

(4) Die Auftraggeber haben Abs. 3 nur zugunsten von im 

Gebiet anderer Vertragsparteien des EWR-Abkommens 

ansässigen Unternehmern anzuwenden, wenn diese im Gebiet 

einer vertragspartei ansässig sind, in dem Listen gemäß 

§ 16 geführt werden. 

(5) Für die Aufnahme von im Gebiet anderer Vertragsparteien 

des EWR-Abkommens ansässigen Unternehmern in eine Liste 
dürfen nur 

1. Nachweise, die in den §§ 44 bis 45a genannt sind, 'und 

2. die für inländische Unternehmer vorgesehenen Nachweise 

gefordert werden. 
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(6) Die Auftraggeber haben dem Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten die Führung von Listen 

sowie die Adressen der Stellen, bei denen die Anträge auf 

Eintragung eingebracht werden können, mitzuteilen. Der 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat 

diese Mitteilung dem Bundesminister für auswärtige 

Angelegenheiten zur weiterleitung an die Kommission und die 

anderen Vertragsparteien des EWR-Abkommens zu übermitteln." 

31. § 18 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Dieser soll die Dauer von zwölf Monaten nicht übersteigen." 

32. § 22 Abs. 4 lautet: 

"(4) Der öffentliche Auftraggeber hat in den 

Ausschreibungsunterlagen oder in der Bekanntmachung die als 

erforderlich erachteten Nachweise sowie alle 

Zuschlagskriterien, deren Verwendung er vorsieht, 

grundsätzlich in der Reihenfolge der ihnen zuerkannten 

Bedeutung anzugeben." 

33. § 22 Abs. 6 bis 15 werden aufgehoben. 

34. Nach § 22 werden folgende §§ 22a und 22b samt Überschriften 

eingefügt: 

"Teil- und Alternativangebote 

§ 22a. (1) In der Ausschreibung sind Festlegungen über die 

Zulässigkeit von Teil- und Alternativangeboten zu treffen. 

Eine Nichtzulassung von Alternativangeboten ist nur aus 

wichtigen Gründen vorzusehen und auf jene Teilleistungen zu 

beschränken, bei denen' hiefür eine s'achliche Notwendigkeit 

besteht. Ferner ist anzugeben, ob Alternativangebote nur 

neben einem ausschreibungsgemäßen Angebot oder auch ohne 

ein solches abgegeben werden dürfen. Sieht die 
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Ausschreibung für die ganze Leistung oder für Teile 

derselben Varianten vor, gilt § 22 Abs. 2. 

(2) Der Auftraggeber hat in den Ausschreibungsunterlagen 

die Mindestanforderungen, die Alternativangebote erfüllen 

müssen, sowie die Voraussetzungen, unter denen Teilangebote 

zugelassen werden, zu erläutern und zu bezeichnen, in 

welcher Art und Weise diese Angebote eingereicht werden 

können. 

(3) Der Auftraggeber darf ein vorgelegtes Teil- oder 

Alternativangebot nicht allein deshalb zurückweisen, weil 

darin technische Spezifikationen verwendet werden, die 

unter Bezugnahme auf 

1. innerstaatliche Normen, die europäische Normen 

umsetzen, oder 

2. europäische technische Zulassungen, oder 

3. gemeinsame technische Spezifikationen im Sinne von § 50 

Abs. 2, oder 

4. innerstaatliche technische Spezifikationen im Sinne von 

§ 50 Abs. 5 Z 1 und 2 

festgelegt wurden. 

(4) Ein Auftraggeber, der Teil- oder Alternativangebote 

nach Abs. 1 zugelassen hat, darf ein vorgelegtes 

Alternativangebot nicht allein deshalb zurückweisen, weil 

es, wenn es den Zuschlag erhalten sollte, zu einern 

Lieferauftrag und nicht zu einern Dienstleistungsauftrag 

oder zu einern Dienstleistungsauftrag" und nicht zu einem 

Lieferauftrag im Sinne dieses Bundesgesetzes führen würde. 
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Zusätzliche Ausschreibungsbestimmungen 

§ 22b. (1) In den Ausschreibungsunterlagen sind 

Bestimmungen über die Zulässigkeit von 

Subunternehmerleistungen zu treffen. Die Weitergabe des 

gesamten Auftrages ist, ausgenommen bei Kaufverträgen, zu 

deren Erfüllung sich der Auftragnehmer eines Zulieferers 

bedienen darf, unzulässig. Die Weitergabe von Teilen der 

Leistung ist überdies nur insoweit zulässig, als der 

Subunternehmer die für die Ausführung seines Teiles 

erforderliche Eignung besitzt. 

(2) Der Auftraggeber hat in den Ausschreibungsunterlagen 

den Bieter aufzufordern, in seinem Angebot den Teil des 

Auftrages anzugeben, den er möglicherweise im Wege von 

Unteraufträgen an Dritte zu vergeben beabsichtigt. Die 

Haftung des Hauptauftragnehmers wird durch diese Angabe 

nicht berührt. 

(3) In den Ausschreibungsunterlagen sind Bestimmungen über 

die Einhaltung der sich aus den Übereinkommen Nr. 94, 

Nr. 95 und Nr. 98 der Internationalen Arbeitsorganisation, 

BGBI. Nr. 20/1952, ergebenden Verpflichtungen vorzusehen. 

(4) Der Auftraggeber hat in der Ausschreibung vorzusehen, 

daß die Erstellung des Angebots für in Österreich 

durchzuführende Arbeiten unter Berücksichtigung der in 

österreich geltenden arbeits- und sozialrechtlichen 

Vorschriften zu erfolgen hat und daß sich der Bieter 

verpflichtet, bei der Durchführung des Auftrages in 

österreich diese Vorschriften einzuhalten. Diese 

Vorschriften sind bei der für die Ausführung des Auftrages 

örtlich zuständigen Gliederung der gesetzlichen 

Interessenvertretung der Arbeitgeber und- der Arbeitnehmer 

zur Einsichtnahme durch interessierte Bieter und Bewerber 

bereitzuhalten. Hierauf ist in den Ausschreibungsunterlagen 

ausdrücklich hinzuweisen. 
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(5) wird ein Vadium verlangt, so ist dessen Höhe 

festzulegen. Ferner ist vorzuschreiben, daß dem Angebot der 

Nachweis über den Erlag eines Vadiums beizulegen ist und 

das Fehlen eines solchen Nachweises einen unbehebbaren 

Mangel darstellt. Es ist weiters festzulegen, daß das 

Vadium spätestens zwei Wochen nach Erteilung des Zuschlags, 

jedoch keinesfalls später als zwei Wochen nach Ablauf der 

Zuschlags frist oder nach Widerruf der Ausschreibung 

zurückzustellen ist, sofern es nicht verfällt. 

(6) In den Ausschreibungen für die Planung und Errichtung 

von Neubauten sowie für Generalsanierungen von Gebäuden 

sind vorbehaltlich der baurechtlichen Zulässigkeit die 

folgenden Mindesterfordernisse behindertengerechten Bauens 

vorzusehen: 

1. niveaugleicher Zugang oder bei Niveauunterschied 

Anordnung von Rampen mit Geländer; 

2. mindestens 80 cm Türbreite; 

3. mindestens 1,50 m Wendekreis in den Sanitärräumen. 

(7) Von der Regelung gemäß Abs. 6 sind Bauobjekte oder 

Teile davon ausgenommen, zu denen erfahrungsgemäß 

behinderte Menschen weder als Benutzer noch als Besucher 
Zutritt haben. 

(8) Abs. 6 findet auch bei Ausschreibungen für die Planung 

und Errichtung von Zu- und Umbauten von Gebäuden und 

Gebäudeteilen Anwendung, sofern dadurch die Gesamtkosten 
nicht unverhältnismäßig steigen und ein entsprechender 
Bedarf gegeben ist. 

(9) Hinsichtlich der Gestaltung der Ausschreibung sind 

durch Verordnung der Bundesregierung die entsprechenden 

Bestimmungen der ÖNORM A 2050 "Vergabe von AUfträgen über 
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Leistungen - Ausschreibung, Angebot und Zuschlag - Verfah­

rensnorrn" vorn 1. Jänner 1993 mit der Maßgabe für bindend zu 

erklären, daß die Projektierung und Ausschreibung umwelt­

gerechter Leistungen gegebenenfalls auf für die Planung und 

Ausschreibung umweltgerechter Produkte sowie umweltgerech­

ter Verfahren geeignete technische Spezifikationen Bezug zu 

nehmen und diese zu berücksichtigen hat. 

(10) In den Ausschreibungsunterlagen ist anzugeben, daß die 

Vergabe dieser Leistung nach den Bestimmungen dieses Bundes­

gesetzes und der dazu ergangenen Verordnungen erfolgt." 

35. In § 25 Abs. 3 wird nach dem Wort "Herstellungskosten" der 

Klarnrnerausdruck "(Vervielfältigungskosten)" eingefügt. 

36. § In § 28 Abs. 1 wird die Wortfolge "fünf Monate" durch die 

Wortfolge "sechs Monate" ersetzt. 

37. § 28 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) Der Ablauf der Zuschlagsfrist gemäß Abs. 1 wird im 

Falle des § 87 Abs. 1 Z 1 bis zum Ablauf der in § 87 Abs. 7 
genannten Frist gehemmt." 

38. § 36 lautet: 

"§ 36. (1) Scheint im Falle eines bestimmten Auftrages der 

Preis eines Angebotes im Verhältnis zur Leistung 

ungewöhnlich niedrig zu sein, so muß der AUftraggeber vor 

dem Ausscheiden des Angebotes schriftlich Aufklärung über 

dessen Einzelposten verlangen. Für die Antwort ist eine 

zumutbare Frist festzulegen. Die anschließende Prüfung hat 

unter Berücksichtigung der eingegangenen Erläuterungen zu 
erfolgen. 

(2) Der Auftraggeber hat bei der Vergabe des AUftrages das 

Ergebnis der in Abs. 1 genannten Überprüfung zu 
berücksichtigen. 
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(3) Der Auftraggeber hat Erläuterungen in bezug auf die 

Wirtschaftlichkeit des gewählten Fertigungs- oder 

Bauverfahrens bzw. der Dienstleistung, die gewählten 

technischen Lösungen, außergewöhnlich günstige Bedingungen, 

über die der Bieter bei der Erbringung der Leistung 

verfügt, oder die Originalität der Leistung des Bieters bei 

der Überprüfung entsprechend zu berücksichtigen. 

(4) Hinsichtlich der vertieften Angebotsprüfung sind durch 

Verordnung der Bundesregierung die entsprechenden 

Bestimmungen der ÖNORM A 2050 "Vergabe von Aufträgen über 

Leistungen - Ausschreibung, Angebot und Zuschlag -

Verfahrensnorm" vom 1. Jänner 1993 für bindend zu erklären." 

39. Der bisherige Text des § 39 erhält die Bezeichnung "(1)". 

§ 39 Abs. 1 Z 2 (neu) lautet: 

"2. Angebote von Bietern, die nach § 10 Abs. 3 oder 4 vom 

Wettbewerb ausgeschlossen sindi" 

40. § 39 Abs. 1 Z 10 (neu) lautet: 

"10. Angebote von Arbeits- oder Bietergemeinschaften, die 

entgegen § 10a dritter Satz keine Erklärung abgegeben 

habeni" 

41. § 39 wird folgender Abs. 2 angefügt: 

.. "'. 

"(2) Bieter, deren Angebote auf Grund des Ergebnisses der 

Prüfung ausgeschieden wurden, sind hievon unverzüglich 

unter Bekanntgabe des Grundes schriftlich zu verständigen. 
Gleichzeitig sind auch alle zurückzustellenden 
Ausarbeitungen zurückzugeben." 

42. In § 41 Abs. 1 erster Satz wird die Wortfolge "die 

Verständigung" durch die Wortfolge "die schriftliche 
Verständigung" ersetzt. 
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43. § 43 Ahs. 3 entfällt. § 43 Ahs. 2 lautet: 

"(2) Der Auftraggeber hat den nicht berücksichtigten 

Bietern nach Abschluß des Verfahrens unverzüglich alle 

zurückzustellenden Ausarbeitungen zurückzugeben." 

44. Nach § 43 wird folgender § 43a samt Überschrift eingefügt: 

"Benachrichtigung der Bewerber und Bieter 

§ 43a. Der Auftraggeber hat den nicht berücksichtigten 

Bewerbern oder Bietern, die dies schriftlich beantragen, 

innerhalb einer Frist von 15 Tagen nach Eingang ihres 

Antrages die Gründe für die Nichtberücksichtigung ihrer 

Bewerbung oder ihres Angebotes mitzuteilen. Dem Bieter ist 

darüber hinaus der Name des'Auftragnehmers samt 

Vergabesumme bekanntzugeben." 

45. Im 3. Teil lautet die Überschrift des 1. Hauptstückes: 

"1. HAUPTSTÜCK 

Gemeinsame Bestimmungen über die Vergabe 

von Liefer-, Bau-, Baukonzessions- und 

Dienstleistungsaufträgen" 

46. In § 44 Abs. 2 lautet: 

"(2) Der Auftraggeber kann von Unternehmern, die er zu 

einem Vergabeverfahren zuläßt, den Nachweis verlangen, 

1. daß sie nach Maßgabe der Rechtsvorschriften ihres 

Herkunftslandes in einem in Anhang V angeführten 

Berufs- oder Handelsregister einget'ragen sind oder eine 

der in Anhang V genannten Bescheinigungen oder 

eidesstattliche Erklärung besitzen, 
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2. daß ihre finanzielle und wirtschaftliche 

Leistungsfähigkeit gegeben ist, 

3. daß ihre technische Leistungsfähigkeit gegeben ist sowie 

4. daß sie im Falle eines Dienstleistungsauftrages gemäß 

§ Ib Abs. 1 nach Maßgabe der Rechtsvorschriften ihres 

Herkunftslandes die zur Ausführung der betreffenden 

Dienstleistung erforderliche Berechtigung oder 

Mitgliedschaft zu einer bestimmten Organisation 

besitzen. " 

47. § 45 und ein neu eingefügter § 45a lauten samt 

Überschriften: 

"Nachweis der Eignungskriterien gemäß § 44 Ahs. 1 

§ 45. (1) Der Auftraggeber kann vom Unternehmer zum 

Nachweis der Eignungskriterien 

1. gemäß § 44 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 einen Auszug aus dem 

Strafregister oder eine gleichwertige Bescheinigung 

einer Gerichts- oder Verwaltungsbehörde des 

Herkunftslandes des Unternehmers, aus der hervorgeht, 

daß diese Anforderungen erfüllt sind, sowie 

2. gemäß § 44 Abs. 1 Z 5 den letztgültigen Kontoauszug der 

zuständigen Sozial versicherungsanstalt oder die 

letztgültige Lastschriftanzeige der zuständigen 

Finanzbehörde oder gleichwertige Dokumente des 

Herkunftslandes des Unternehmers 

verlangen. 

(2) Werden die in Abs. 1 genannten Bescheinigungen, 

Lastschriftanzeigen oder Kontoauszüge im Herkunftsland des 

Unternehmers nicht ausgestellt oder werden darin nicht alle 
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in § 44 Abs. 1 Z 1 bis 3 und 5 vorgesehenen Fälle erwähnt, 

kann eine entsprechende, vor einer Gerichts- oder 

Verwaltungsbehörde, einern Notar oder einer dafür 

zuständigen Berufsorganisation des Herkunftslandes des 

Unternehmers abgegebene Erklärung des Unternehmers verlangt 

werden. 

(3) Die Behörden und Stellen, welche Bescheinigungen gemäß 

Abs. 1 und 2 ausstellen, sind vorn Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten dem Bundesminister für 

auswärtige Angelegenheiten zur weiterleitung an die 

Kommission und die Vertragsparteien des EWR-Abkommens 

bekanntzugeben. 

Nachweis der Eignungskriterien gemäß § 44 Abs. 2 

§ 45a. (1) Als Nachweis für die Eignungskriterien gemäß 

§ 44 Abs. 2 Z 1, 2 und 4 kann der Auftraggeber 

1. eine beglaubigte Abschrift des Berufs- oder 

Handelsregisters des Herkunftslandes des Unternehmers 

oder die dort vorgesehene Bescheinigung oder 

eidesstattliche Erklärung sowie 

2. eine entsprechende Bankerklärung oder einen Nachweis 

einer entsprechenden 

Berufshaftpflichtversicherungsdeckung, die Vorlage von 

Bilanzen oder Bilanzauszügen, sofern diese im 

Herkunftsland des Unternehmers zur Veröffentlichung 

vorgeschrieben sind, eine Erklärung über den 

Gesarntumsatz und 

a) bei Bauaufträgen eine Erklärung über den Umsatz bei 

der Ausführung von Bauarbeiten der letzten drei 

Geschäftsjahre, 

b) bei Lieferaufträgen eine Erklärung über den Umsatz 

der letzten drei Geschäftsjahre bezüglich der 
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Lieferung jener Erzeugnisse, die Gegenstand der 

Ausschreibung sind, 

c) bei Dienstleistungsaufträgen eine Erklärung über den 

Umsatz der letzten drei Geschäftsjahre bezüglich der 

Dienstleistungen, die Gegenstand der Ausschreibung 

sind, 

verlangen. 

(2) Bei Lieferaufträgen kann der Nachweis der technischen 

Leistungsfähigkeit des Unternehmers, je nach Art, Menge und 

Verwendungs zweck der zu liefernden Waren, folgendermaßen 

erbracht werden: 

1. durch eine Liste der wesentlichen in den letzten drei 

Jahren erbrachten Lieferungen mit Angabe des 

Rechnungswertes, des Lieferzeitpunktes sowie der 

Auftraggeber: 

a) bei Lieferungen an öffentliche Auftraggeber durch 

eine von der zuständigen Behörde ausgestellte oder 

beglaubigte Bescheinigung, 

b) bei Lieferungen an private Auftraggeber durch eine 

vorn Käufer ausgestellte Bescheinigung; ist eine 

derartige Bescheinigung nicht erhältlich, so ist 

eine einfache Erklärung des Unternehmers zulässig; 

2. durch die Beschreibung der technischen Ausrüstung, der 

Maßnahmen des Unternehmers zur Gewährleistung der 

Qualität und der Untersuchungs- und 

Forschungsmöglichkeiten des Unternehmers; 

3. durch Angaben über die technische Leitung oder die 

technischen Stellen, unabhängig davon, ob diese dem 

Unternehmen angeschlossen sind oder nicht, und zwar 

insbesondere über diejenigen, die mit der 

Qualitätskontrolle beauftragt sind; 
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4. durch Muster, Beschreibungen und Fotografien der zu 

liefernden Erzeugnisse, deren Echtheit auf Anfrage des 

Auftraggebers nachweisbar sein muß; 

5. durch Bescheinigungen, die von zuständigen amtlichen 

Qualitätskontrolleinrichtungen ausgestellt wurden, mit 

denen bestätigt wird, daß durch entsprechende 

Bezugnahmen genau gekennzeichnete Waren bestimmten 

Spezifikationen oder Normen entsprechen; 

6. bei zu liefernden Gegenständen komplexer Art oder zu 

liefernden Gegenständen, die ausnahmsweise einem 

besonderen Zweck dienen sollen, durch eine Kontrolle, 

die vom Auftraggeber oder in dessen Namen von einer 

zuständigen amtlichen Stelle im Herkunftsland des 

Unternehmers durchgeführt wird. Diese Kontrolle 

betrifft die produktionSkapazitäten und 

erforderlichenfalls die Untersuchungs- und 

Forschungsmöglichkeiten des Unternehmers sowie die von 

diesem zur Gewährleistung der Qualität getroffenen 

Vorkehrungen. 

(3) Bei Bauaufträgen kann der Nachweis der technischen 

Leistungsfähigkeit des Unternehmers folgendermaßen erbracht 

werden: 

1. durch Studiennachweise und Bescheinigungen über die 

berufliche Befähigung des Unternehmers und der 

Führungskräfte des Unternehmers, insbesondere der für 

die Ausführung der Arbeiten verantwortlichen Personen; 

2. durch eine Liste der in den letzten fünf Jahren 

erbrachten Bauleistungen, der Bescheinigungen über die 

ordnungsgemäße Ausführung für die wichtigsten 

Bauleistungen beizufügen sind. Aus diesen 

Bescheinigungen müssen der Wert der Bauleistung, Zeit 

und Ort der Bauführung, ob die Arbeiten den anerkannten 
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Regeln der Technik entsprachen und ob sie ordnungsgemäß 

durchgeführt wurden, hervorgehen; 

3. durch eine Erklärung, aus der hervorgeht, über welche 

Ausstattung, welche Baugeräte und welche technische 

Ausrüstung der Unternehmer für die Ausführung des 

Bauvorhabens verfügen wird; 

4. durch eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel der 

vorn Unternehmer in den letzten drei Jahren 

Beschäftigten und die Anzahl seiner Führungskräfte in 

den letzten drei Jahren ersichtlich sind; 

5. durch eine Erklärung, in der die Techniker oder die 

technischen Stellen anzugeben sind, über die der 

Unternehmer unabhängig davon, ob sie dem Unternehmen 

angehören oder nicht, bei der Ausführung des 

Bauvorhabens verfügen wird. 

(4) Bei Dienstleistungsaufträgen kann der Nachweis der 

technischen Leistungsfähigkeit des Unternehmers 

folgendermaßen erbracht werden: 

1. durch Studiennachweise und Bescheinigungen über die 

berufliche Befähigung des Unternehmers und der 

Führungskräfte des Unternehmers, insbesondere der für 

die Erbringung der Dienstleistungen verantwortlichen 
Personen; 

2. durch eine Liste der wesentlichen in den letzten drei 

Jahren erbrachten Dienstleistungen mit Angabe des 

Rechnungswertes, des Erbringungszeitpunktes sowie der 
Auftraggeber; 

3. durch Angaben über die technische Leitung oder die 

technischen Stellen, unabhängig davon, ob sie dem 

Unternehmer angeschlossen sind oder nicht, und zwar 
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insbesondere über diejenigen, die mit der 

Qualitätskontrolle beauftragt sind; 

4. durch eine Erklärung, aus der das jährliche Mittel der 

vom Unternehmer in den letzten drei Jahren 

Beschäftigten und die Anzahl seiner Führungskräfte in 

den letzten drei Jahren ersichtlich sind; 

5. durch eine Erklärung, aus der hervorgeht, über welche 

Ausstattung, welche Geräte und welche technische 

Ausrüstung der Unternehmer für die Ausführung der 

Dienstleistungen verfügen wird; 

6. durch eine Beschreibung der Maßnahmen des Unternehmers 

zu Gewährleistung der Qualität und der 

Untersuchungs- und Forschungsmöglichkeiten; 

7. bei Dienstleistungen komplexer Art oder 

Dienstleistungen, die ausnahmsweise einem besonderen 

Zweck dienen sollen, durch eine Kontrolle, die vom 

Auftraggeber selbst oder in dessen Namen von einer 

anderen dafür zuständigen amtlichen Stelle im 

Herkunftsland des Unternehmers durchgeführt wird. Diese 

Kontrolle betrifft die Leistungsfähigkeit und 

erforderlichenfalls die Untersuchungs- und 

Forschungsmöglichkeiten des Unternehmers sowie die zur 

Gewährleistung der Qualität getroffenen Vorkehrungen; 

8. durch Angabe des Auftragsanteils, für den der 

Unternehmer möglicherweise einen Unterauftrag zu 

erteilen beabsichtigt. 

(5) Verlangt der Auftraggeber zum Nachweis dafür, daß der 

Unternehmer, der Dienstleistungen' im sinne des· § Ib Abs·. l' 

erbringt, bestimmte Qualitätsanforderungen erfüllt, die 

Vorlage von Bescheinigungen unabhängiger amtlicher Stellen, 

so haben diese auf Qualitätsnachweisverfahren auf der 
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Grundlage der einschlägigen europäischen Normen aus der 

Serie ÖNORM-EN ISO 9000 und auf die Bescheinigungen durch 

Stellen Bezug zu nehmen, die nach der Normenserie 

ÖNORM-EN 45.000 zertifiziert sind. Gleichwertige 

Bescheinigungen von Stellen anderer Vertrags parteien des 

EWR-Abkommens müssen anerkannt werden. Der AUftraggeber muß 

den Nachweis von Qualitätssicherungsmaßnahmen in anderer 

Form anerkennen, wenn der Unternehmer geltend macht, daß er 

die betreffenden Bescheinigungen nicht beantragen darf oder 

innerhalb der einschlägigen Fristen nicht erhalten kann. 

(6) Hinsichtlich des Nachweises der finanziellen, 

wirtschaftlichen oder technischen Leistungsfähigkeit eines 

Unternehmers hat der Auftraggeber in der Bekanntmachung 

oder in der Aufforderung zur Angebotsabgabe anzugeben, für 

welchen Nachweis oder welche Nachweise im Sinne des Abs. 1 

Z 2 und Abs. 2 bis 4 er sich entschieden hat, sowie, 

abweichend von Abs. 1 Z 2, welche anderen Nachweise 

beigebracht werden können. 

(7) Die in den Abs. 1 bis 6 vorgesehenen Nachweise dürfen 

vorn Unternehmer nur so weit verlangt werden, wie es durch 

den Gegenstand des Auftrages gerechtfertigt ist. Dabei muß 

der Auftraggeber die berechtigten Interessen des 

Unternehmers arn Schutz seiner technischen oder 

handelsbezogenen Betriebsgeheimnisse berücksichtigen. Der 

Auftraggeber kann den Unternehmer auffordern, vorgelegte 

Bescheinigungen zu vervollständigen oder zu erläutern. 

(8) Kann ein Unternehmer aus einern gerechtfertigten Grund 
die vorn Auftraggeber geforderten Nachweise seiner 

finanziellen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nicht 

beibringen, so kann er den Nachweis durch Vorlage jedes 

anderen, vorn Auftraggeber' für gee'ignet erachteten Beleges' 
erbringen." 
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48. Die Abschnittsüberschrift vor § 46 lautet: 

"2. Abschnitt 

Bekanntmachungen, Übermittlungspflichten" 

49. § 46 erhält folgende Überschrift: 

"Bekanntmachungen" 

50. § 46 Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Auftraggeber hat Bekanntmachungen unverzüglich und 

unmittelbar dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der 

Europäischen Gemeinschaften unter Verwendung der Muster in 

den Anhängen VI bis XV in deutscher Sprache zu übermitteln. 

Sofern ein beschleunigtes Verfahren nach diesem 

Bundesgesetz zur Anwendung kommt, hat die Übermittlung per 

Fernschreiben, Telegramm oder Telekopierer zu erfolgen. Der 

Wortlaut einer Bekanntmachung darf 650 Wörter nicht 

überschreiten. Der Auftraggeber muß den Tag der Absendung 

nachweisen können." 

51. In § 46 Abs. 2 wird das Wort "EWR-Abkommens" durch "EGV" 

ersetzt. 

52. § 46 Abs. 3 lautet: 

"(3) Überdies sind Bekanntmachungen nach diesem 

Bundesgesetz, soweit sie für Bundesministerien als 

Auftraggeber erfolgen, im Amtsblatt zur Wiener Zeitung zu 

veröffentlichen. Alle anderen Auftraggeber haben 

Bekanntmachungen nach diesem Bundesgesetz jedenfalls im 

Amtlichen Lieferungsanzeiger, herausgegeben·vom 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, zu 

veröffentlichen." 

WP+ 18533V 

67/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)298 von 394

www.parlament.gv.at



- 47 -

53. Nach § 46 werden folgende §§ 46a bis 46c samt Überschriften 

eingefügt: 

"Vorinfonnation 

§ 46a. (1) Der AUftraggeber am Beginn seines jeweiligen 

Finanz- bzw. Haushaltsjahres eine nicht verbindliche 

Bekanntmachung zu veröffentlichen, die folgende Angeben zu 

enthalten hat: 

1. bei Lieferaufträgen, aufgeschlüsselt nach 

Warenbereichen, alle für die nächsten zwölf Monate 

beabsichtigten Beschaffungen, deren nach Maßgabe des 

§ 2 geschätzter Wert mindestens 750 000 ECU beträgt; 

die Warenbereiche sind vorn Auftraggeber unter 

Bezugnahme auf positionen Nomenklatur "Classification 

of Products According to Activities (CPA)" der 

statistischen Güterklassifikation in Verbindung mit den 

wirtschaftszweigen in der Europäischen 

wirtschaftsgemeinschaft, Verordnung (EWG) Nr. 3696/93 

des Rates vorn 29. Oktober 1993, ABl.Nr. L 342 vorn 

21.12.1993, festzulegen; 

2. bei Bauaufträgen, die wesentlichen Merkmale der von den 

Auftraggebern für die nächsten zwölf Monate geplanten 

Aufträge, deren nach Maßgabe des § 3 geschätzter Wert 

mindestens fünf Millionen ECU beträgt; 

3. bei Dienstleistungsaufträgen, aufgeschlüsselt nach den 

Kategorien der Dienstleistungen gemäß Anhang 111, alle 

für die nächsten zwölf Monate beabsichtigten 

Beschaffungen, deren nach Maßgabe des § 3a geschätzter 

Wert mindestens 750 000 ECU beträgt. 

(2) Die Bekanntmachung gemäß Abs. 1 Z 1 bis 3 ist gemäß den 

Anhängen VI, VII und X zu erstellen. 
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Bekanntmachung vergebener Aufträge 

§ 46b. (1) Der Auftraggeber hat jeden vergebenen Bau-, 

Liefer- oder Dienstleistungsauftrag öffentlich 

bekanntzumachen. Angaben über die Auftragsvergabe müssen 

jedoch dann nicht veröffentlicht zu werden, wenn deren 

Bekanntmachung die Vollziehung von Gesetzen behindern, dem 

öffentlichen Interesse in anderer Weise zuwiderlaufen oder 

die berechtigten geschäftlichen Interessen öffentlicher 

oder privater Unternehmen berühren oder den fairen 

Wettbewerb zwischen den Unternehmen beeinträchtigen würde. 

Die Bekanntmachung ist spätestens 48 Tage nach Vergabe des 

Auftrages dem Amt für amtliche Veröffentlichungen der 

Europäischen Gemeinschaften zu übermitteln. 

(2) Bei Dienstleistungsaufträgen gemäß Anhang IV haben die 

Auftraggeber in ihrer Bekanntmachung anzugeben, ob sie mit 

der Veröffentlichung einverstanden sind. 

Übermittlung von Unterlagen 

§ 46c. Soweit dieses Bundesgesetz, mit Ausnahme der 

Bestimmung des § 96, Mitteilungs- oder Berichtspflichten an 

die Kommission oder andere Vertragsparteien des 

EWR-Abkommens vorsieht, hat der Auftraggeber dem 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten die 

erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Dieser 

hat die Unterlagen dem Bundesminister für auswärtige 

Angelegenheiten zur Übermittlung an die Kommission und an 

die Vertragsparteien des EWR-Abkommens weiterzuleiten." 

54. § 47 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

"(7) Die Anträge auf Teilnahme können brieflich, 

telegraphisch, telephonisch, durch Telekopierer oder 

Fernschreiben übermittelt werden. Bei Übermittlung auf den 

vier letztgenannten Wegen sind sie durch ein vor Ablauf der 
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in Abs. 1 genannten Frist abzusendendes Schreiben des 

Antragstellers zu bestätigen." 

55. § 48 lautet: 

"§ 48. (1) Können die in § 47 Abs. 1 und 2 vorgesehenen 

Fristen für nicht offene Verfahren und 

Verhandlungsverfahren aus Gründen der Dringlichkeit nicht 

eingehalten werden, so kann der AUftraggeber die Fristen 

verkürzen, wobei aber 

1. die Frist für den Eingang der Anträge auf Teilnahme arn 

vergabeverfahren, gerechnet vom Tage der Absendung der 

Bekanntmachung an, mindestens 15 Tage, 

2. die Frist für den Eingang der Angebote, gerechnet vom 

Tage der Absendung der Aufforderung zur Angebotsabgabe 

an, mindestens 10 Tage 

zu betragen hat. 

(2) Der Auftraggeber hat rechtzeitig angeforderte 

zusätzliche Auskünfte über die Ausschreibungsunterlagen 

spätestens vier Tage vor Ablauf der Frist für den Eingang 

der Angebote zu erteilen. 

(3) Die Anträge auf Teilnahme bzw. die Aufforderung zur An­

gebotsabgabe können brieflich, telegraphisch, telephonisch, 

durch Telekopierer oder Fernschreiben übermittelt werden. 

Bei Übermittlung auf den vier letztgenannten Wegen sind sie 

durch ein vor Ablauf der in Abs. 1 genannten Frist 

abzusendendes Schreiben des Antragstellers zu bestätigen." 

. 56; § 50 Abs. 2 bis 6 lauten: 

"(2) Die technischen Spezifikationen sind unter Bezugnahme 

auf Europäische Spezifikationen festZUlegen. 
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(3) Der Auftraggeber kann von Abs. 2 abweichen, wenn 

1. die Europäischen Spezifikationen keine Bestimmungen zur 

Feststellung der Übereinstimmung mit ihnen vorsehen 

oder keine technischen Möglichkeiten vorhanden sind, 

die Übereinstimmung eines technischen Erzeugnisses mit 

diesen Normen in zufriedenstelIender Weise 

festzustellen, oder 

2. die Anwendung von Abs. 2 die Anwendung 

a) der Richtlinie 91/263/EWG des Rates vom 

29. April 1991 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über 

Telekommunikationsendeinrichtungen einschließlich 

der gegenseitigen Anerkennung ihrer Konformität, 

ABl.Nr. L 128 vom 23.5.1991, S. 1, oder 

b) des Beschlusses 87/95/EWG des Rates vom 

22. Dezember 1986 über die Normung auf dem Gebiet 

der Informationstechnik und der Telekommunikation, 

ABl.Nr. L 36 vom 7.2.1987, S. 31, oder 

c) anderer Gemeinschaftsinstrumente in bestimmten 

Dienstleistungs- oder Produktbereichen 

beeinträchtigen würde oder 

3. die Anwendung von Abs. 2 den Auftraggeber zur 

Verwendung von Erzeugnissen oder Materialien oder zum 

Erwerb von Anlagen, die mit bereits benützten Anlagen 

inkompatibel sind, zwänge oder unverhältnismäßig hohe 

Kosten oder unverhältnismäßige technische 

Schwierigkeiten verursache'n würde und 'der Auftraggeber 

sich im Rahmen einer klar definierten und schriftlich 

festgelegten Strategie zur Übernahme Europäischer 

Spezifikationen innerhalb einer diesen Umständen 

entsprechenden Frist verpflichtet oder 
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4. die ausgeschriebene Leistung von wirklich innovativer 

Art ist und die Anwendung Europäischer Spezifikationen 

nicht angemessen wäre. 

(4) Sollten Auftraggeber in Anwendung des Abs. 3 von Abs. 2 

abweichen, so haben sie, sofern dies möglich ist, in der 

Ausschreibung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 

oder in den Ausschreibungsunterlagen die Gründe dafür 

anzugeben und jedenfalls die Gründe in ihren internen 

Unterlagen festzuhalten, wobei diese Informationen auf 

Anfrage an die anderen Vertragsparteien des EWR-Abkommens 

oder an die Kommission weiterzugeben sind. 

(5) Mangels Europäischer Spezifikationen 

1. sind die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme 

auf die innerstaatlichen technischen Spezifikationen 

festzulegen, die anerkanntermaßen den wesentlichen 

Anforderungen der Richtlinien zur technischen 

Harmonisierung entsprechen, und zwar nach dem Verfahren 

dieser Richtlinien und insbesondere nach dem in der 

Richtlinie 89/106/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988 

zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

der Mitgliedstaaten über Bauprodukte, ABI. Nr. L 40 vom 

11.2.1989, S. 12, vorgesehenen Verfahren; 

2. können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme 

auf die innerstaatlichen technischen Spezifikationen 

betreffend die Planung, Berechnung und Verwirklichung 

von Bauvorhaben und den Einsatz von Produkten 

festgelegt werden; 

3. können die technischen Spezifikationen unter Bezugnahme 

auf andere Dokumente" festgelegt werden. 'In diesem' Fall 

ist bei der Bezugnahme folgende Reihenfolge einzuhalten: 

a) innerstaatliche Normen, die internationale Normen 
umsetzen, 
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b) sonstige innerstaatliche Normen und innerstaatliche 

technische Zulassungen, sowie 

c) alle weiteren Normen. 

(6) Technische Spezifikationen, die Erzeugnisse einer 

bestimmten Produktion oder Herkunft oder besondere 

Verfahren erwähnen, dürfen nicht verwendet werden, es sei 

denn, daß diese Spezifikationen durch den 

Auftragsgegenstand gerechtfertigt sind. Verboten ist 

insbesondere die Angabe von Warenzeichen, Patenten oder 

Typen sowie eines bestimmten Ursprungs oder einer 

bestimmten Produktion. Eine solche Angabe mit dem Zusatz 

"oder gleichwertiger Art" ist jedoch zulässig, wenn der 

Auftragsgegenstand nicht auf andere Weise durch hinreichend 

genaue, allgemein verständliche Spezifikationen beschrieben 

werden kann." 

57. Nach § 50 wird folgender 5. Abschnitt eingefügt: 

"5. Abschnitt 

Zusätzliche Bestimmungen über das Zuschlagsverfahren 

Widerruf oder Neudurchführung eines Verfahrens 

§ 50a. Wird nach der Veröffentlichung einer Bekanntmachung 

eines Vergabeverfahrens auf die Vergabe eines Auftrages 

verzichtet oder das Vergabeverfahren erneut eingeleitet, so 

hat der Auftraggeber die Gründe hiefür dem Amt für amtliche 

veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften sowie 

den Bewerbern oder Bietern, die dies schriftlich 

beantragen, bekanntzugeben. 

Vergabevermerk 

§ 50b. (1) AUftraggeber haben einen Vergabevermerk über 

WP+ 18533V 

67/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)304 von 394

www.parlament.gv.at



- 53 -

jeden vergebenen Auftrag anzufertigen, der mindestens 

folgendes umfaßt: 

1. den Namen und die Anschrift des Auftraggebers, 

2. Gegenstand und Wert des Auftrages, 

3. die Namen der berücksichtigten Bewerber oder Bieter und 

die Gründe für ihre Auswahl, 

4. die Namen der ausgeschlossenen Bewerber oder Bieter und 

die Gründe für ihre Ablehnung, 

5. den Namen des erfolgreichen Bieters und die Gründe für 

die Auswahl seines Angebotes sowie - falls bekannt -

den Anteil, den der erfolgreiche Bieter an Dritte 

weiterzugeben beabsichtigt, ferner 

6. bei einem Verhandlungsverfahren die Begründung der in 

§§ 52 Abs. 2 und 3, 57 Abs. 2 und 3 sowie 66a Abs. 2 

und 3 genannten Umstände, die die Anwendung dieses 

Verfahrens rechtfertigen. 

(2) Dieser Vergabevermerk oder dessen Hauptpunkte sind der 

Kommission auf Anfrage zu übermitteln." 

58. In § 52 entfallen Abs. 1, 2 und 6. Abs. 3 bis 5 erhalten 

die Bezeichnungen "(I)" bis "(3)". 

59. § 52 Abs. 2 (neu) lautet: 

"(2) Lieferaufträge können im Verhandlungsverfahren nach 

vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vergeben werden, 

wenn ein durchgeführtes offenes oder nicht offe~es 

Verfahren keine für den AUftraggeber nach diesem 

Bundesgesetz annehmbaren Angebote erbracht hat und die 

ursprünglichen Bedingungen für den Lieferauftrag nicht 
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grundlegend geändert werden. Von der öffentlichen 

Bekanntmachung kann Abstand genommen werden, wenn der 

Auftraggeber in das betreffende Verhandlungsverfahren alle 

Unternehmer einbezieht, die die Kriterien der §§ 44 bis 45a 

erfüllen und die im Verlauf des vorangegangenen offenen 

oder nicht offenen Verfahrens Angebote unterbreitet haben, 

die den Anforderungen des § 30 entsprochen haben." 

60. § 52 Abs. 3 (neu) Einleitung und Z 1 lauten: 

"(3) Lieferaufträge können im Verhandlungsverfahren ohne 

öffentliche Bekanntmachung vergeben werden, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes Verfahren 

kein oder kein im Sinne dieses Bundesgesetzes 

geeignetes Angebot erbracht hat, die ursprünglichen 

Bedingungen für den Lieferauftrag nicht grundlegend 

geändert werden und der Kommission ein Bericht 

vorgelegt wird, oder" 

61. § 52 Abs. 3 (neu) Z 4 lautet: 

"4. dringliche, zwingende Gründe, die nicht dem Verhalten 

des Auftraggebers zuzuschreiben sind, im Zusammenhang 

mit Ereignissen, die der Auftraggeber nicht voraussehen 

konnte, es nicht zulassen, die im offenen, im nicht 

offenen oder in einem gemäß Abs. 2 durchzuführenden 

Verhandlungsverfahren vorgeschriebenen Fristen 

einzuhalten, oder" 

62. Die §§ 54 bis 56 werden samt ihren Überschriften aufgehoben. 

63. § 57 lautet samt Überschrift: 

"Wahl des vergabeverfahrens 

§ 57. (1) Die beabsichtigte Vergabe von Bauaufträgen im 
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Wege eines offenen oder nicht offenen Verfahrens ist 

öffentlich bekanntzumachen. 

(2) Bauaufträge können im Verhandlungsverfahren nach 

vorheriger öffentlicher Bekanntmachung vergeben werden, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes Verfahren 

keine für den Auftraggeber nach diesem Bundesgesetz 

annehmbaren Angebote erbracht hat und die 

ursprünglichen Bedingungen für den Bauauftrag nicht 

grundlegend geändert werden oder 

2. die betreffenden Bauvorhaben nur zu Forschungs-, 

Versuchs- und Entwicklungszwecken und nicht mit dem 

Ziel der Gewährleistung der Rentabilität oder der 

Deckung der Forschungs- und Entwicklungskosten 

durchgeführt werden oder 

3. es sich um Bauaufträge handelt, deren Eigenheiten eine 

globale Preisgestaltung nicht ermöglichen, oder bei 

denen die mit der Leistungserbringung verbundenen 

Risiken eine solche verhindern. 

Im Falle der Z 1 kann von der öffentlichen Bekanntmachung 

Abstand genommen werden, wenn der Auftraggeber in das 

betreffende Verhandlungsverfahren alle Unternehmer 

einbezieht, die die Kriterien der §§ 44 bis 45a erfüllen 

und die im Verlauf des vorangegangenen offenen oder nicht 

offenen Verfahrens Angebote unterbreitet haben, die den 

Anforderungen des § 30 entsprochen haben. 

(3) Bauaufträge können im Verhandlungsverfahren ohne 

öffentliche Bekanntmachung vergeben werden, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes Verfahren 

kein oder kein im Sinne dieses Bundesgesetzes 

geeignetes Angebot erbracht hat, die ursprünglichen 
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Bedingungen für den Bauauftrag nicht grundlegend 

geändert werden und der Kommission ein Bericht 

vorgelegt wird, wenn sie dies wünscht, oder 

2. der Bauauftrag aus technischen oder künstlerischen 

Gründen oder aufgrund des Schutzes von 

Ausschließlichkeitsrechten nur von einern bestimmten 

Unternehmer ausgeführt werden kann oder 

3. dringliche, zwingende Gründe, die nicht dem Verhalten 

des Auftraggebers zuzuschreiben sind, im Zusammenhang 

mit Ereignissen, die der Auftraggeber nicht voraussehen 

konnte, es nicht zulassen, die im offenen, im nicht 

offenen oder in einern gemäß Abs. 2 durchzuführenden 

Verhandlungsverfahren vorgeschriebenen Fristen 

einzuhalten, oder 

4. zur Ausführung eines bestehenden Bauauftrages 

zusätzliche Bauleistungen, die weder in der dem 

Bauauftrag zugrundeliegenden Planung noch in der 

Ausschreibung vorgesehen waren und deren Gesamtwert 

50 vH des Wertes des ursprünglichen Bauauftrages nicht 

überschreitet, wegen eines unvorhergesehenen 

Ereignisses unbedingt erforderlich werden, sofern der 

Auftrag an den Unternehmer vergeben wird, der den 

ersten Auftrag ausgeführt hat, und entweder 

a) eine Trennung vorn bestehenden Bauauftrag in 

technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht nicht 

ohne wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber 

möglich ist oder 

b) eine solche Trennung zwar möglich wäre, die 

zusätzlichen Bauleistungen'aber für die, Verbesserung 

der bereits vergebenen Bauleistungen unbedingt 

erforderlich sind, oder 

WP+ 18533V 

, , 

67/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)308 von 394

www.parlament.gv.at



- 57 -

5. neue Bauleistungen in der Wiederholung gleichartiger 

Bauleistungen bestehen, soferne 

a) der Auftrag von demselben Auftraggeber an den 

Auftragnehmer, der bereits den ersten Auftrag 

erhalten hat, vergeben wurde, 

b) der erste Auftrag im offenen oder nicht offenen 

Verfahren vergeben wurde, 

c) sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser 

Entwurf Gegenstand des ersten Auftrages war, 

d) hiefür die Möglichkeit der Anwendung eines 

derartigen Verhandlungsverfahrens bereits in der 

ersten Ausschreibung vorgesehen war, 

e) die Vergabe binnen drei Jahren nach Abschluß des 

ersten Vertrages erfolgt und 

f) der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in Aussicht 

genommene Gesamtauftragswert bei der Errechnung des 

Schwellenwertes gemäß § 3 zugrunde gelegt wurde." 

64. Die §§ 58 bis 60 und § 62 werden samt ihren Überschriften 
aufgehoben. 

65. § 61 samt Überschrift lautet: 

"Beschleunigtes Verfahren bei Vorinformation 

§ 61. Die in § 47 Abs. 2 vorgesehene Frist kann beim 

offenen Verfahren auf 36, beim nicht offenen Verfahren auf 

26 Tage verkürzt werden', wenn der Auftraggeber. eine 

Bekanntmachung gemäß § 46a veröffentlicht hat." 
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66. Die Überschrift vor § 64 lautet: 

"Besondere Bestinunungen des Baukonzessionsvertrages" 

67. In § 64 Abs. 1 hat der Verweis "§ 58 Abs. 4" zu lauten: 

"§ 57 Abs. 3"; in § 64 Abs. 1 Z 3 hat der Verweis "§ 62" zu 

lauten: "§ 46b". In § 64 entfallen in Abs. 2 der 

Klammerausdruck "(Abs. 3)" sowie die Abs. 3 und 4. 

68. § 64 Abs. 5 erhält die Bezeichnung "(3)", sein erster Satz 

lautet: 

"Der Bewerbung um eine Konzession ist eine vollständige 

Liste der mit dem Unternehmen verbundenen Unternehmen 

beizufügen." 

69. Im 3. Teil erhält das 4. Hauptstück die Bezeichnung 

"5. HAUPTSTÜCK". 

70. Nach § 66 wird folgendes Hauptstück eingefügt: 

"4. HAUPTSTÜCK 

Besondere Bestinunungen über die Vergabe 

von Dienstleistungsaufträgen 

Wahl des Vergabeverfahrens 

§ 66a. (1) Die beabsichtigte Vergabe von 

Dienstleistungsaufträgen im Wege eines offenen oder eines 

nicht offenen Verfahrens ist öffentlich bekanntzumachen. 

(2) Dienstleistungsaufträge können im Verhandlungsverfahren 

nach vorheriger öffentlicher Bekanntmachung"vergeben 

werden, wenn 
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1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes Verfahren 

keine für den Auftraggeber nach diesem Bundesgesetz 

annehmbaren Angebote erbracht hat und die 

ursprünglichen Bedingungen für den 
Dienstleistungsauftrag nicht grundlegend geändert 

werden oder 

2. es sich um Dienstleistungsaufträge handelt, deren 

Eigenheiten eine globale Preisgestaltung nicht 

ermöglichen, oder wenn die mit der Leistungserbringung 

verbundenen Risiken eine solche verhindern, oder 

3. wenn die zu erbringenden Dienstleistungen, insbesondere 

geistig-schöpferische Dienstleistungen und Dienstlei­

stungen der Kategorie 6 des Anhangs 111, dergestalt 

sind, daß vertragliche Spezifikationen nicht hinrei­

chend genau festgelegt werden können, um den Auftrag 

durch die Wahl des besten Angebotes in Übereinstimmung 

mit den Vorschriften über ein offenes oder nicht 

offenes Verfahren vergeben zu können. 

Im Falle der Z 1 kann von der öffentlichen Bekanntmachung 

Abstand genommen werden, wenn der Auftraggeber in das 

betreffende Verhandlungsverfahren alle Unternehmer 

einbezieht, die die Kriterien der §§ 44 bis 45a erfüllen 

und die im Verlauf des vorangegangenen offenen oder nicht 

offenen Verfahrens Angebote unterbreitet haben, die den 

Anforderungen des § 30 entsprochen haben. 

(3) Dienstleistungsaufträge können im Verhandlungsverfahren 

ohne öffentliche Bekanntmachung vergeben werden, wenn 

1. ein durchgeführtes offenes oder nicht offenes Verfahren 

kein oder kein im Sinne' dieses Bundesges'etzes 

geeignetes Angebot erbracht hat, die ursprünglichen 

Bedingungen für den Dienstleistungsauftrag nicht 

grundlegend geändert werden und der Kommission ein 

Bericht vorgelegt wird, wenn sie dies wünscht, oder 
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2. der Dienstleistungsauftrag aus technischen oder 

künstlerischen Gründen oder auf Grund des Schutzes von 

Ausschließlichkeitsrechten nur von einem bestimmten 

Unternehmer ausgeführt werden kann oder 

3. dringliche, zwingende Gründe, die nicht dem Verhalten 

des Auftraggebers zuzuschreiben sind, im Zusammenhang 

mit Ereignissen, die der Auftraggeber nicht voraussehen 

konnte, es nicht zulassen, die im offenen, im nicht 

offenen oder in einem gemäß Abs. 2 durchzuführenden 

Verhandlungsverfahren vorgeschriebenen Fristen 

einzuhalten, oder 

4. zur Ausführung eines bestehenden Dienstleistungs­

auftrages zusätzliche Dienstleistungen, die weder in 

dem dem Dienstleistungsauftrag zugrunde liegenden 

Entwurf noch in der Ausschreibung vorgesehen waren und 

deren Gesamtwert 50 vH des Wertes des ursprünglichen 

Dienstleistungsauftrages nicht überschreitet, wegen 

eines unvorhergesehenen Ereignisses unbedingt 

erforderlich werden, sofern der Auftrag an den 

Unternehmer vergeben wird, der den ersten Auftrag 

ausgeführt hat, und entweder 

a) eine Trennung vom bestehenden Dienstleistungsauftrag 

in technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht nicht 

ohne wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber 

möglich ist oder 

b) eine solche Trennung zwar möglich wäre, die 

zusätzlichen Dienstleistungen aber für die 

Verbesserung der bereits vergebenen Dienstleistungen 

unbedingt erforderlich sind, oder 

5. neue Dienstleistungen in der Wiederholung gleichartiger 

Dienstleistungen bestehen, sofern 
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a) der Auftrag von demselben Auftraggeber an den 

Auftragnehmer, der bereits den ersten Auftrag 

erhalten hat, vergeben wurde, 

b) der erste Auftrag im offenen oder nicht offenen 

Verfahren vergeben wurde, 

c) sie einem Grundentwurf entsprechen und dieser 

Entwurf Gegenstand des ersten Auftrages war, 

d) hiefür die Möglichkeit der Anwendung eines 

derartigen Verhandlungsverfahrens bereits in der 

ersten Ausschreibung vorgesehen war, 

e) die Vergabe binnen drei Jahren nach Abschluß des 

ersten Vertrages erfolgt und 

f) der für die Fortsetzung der Dienstleistungen in 

Aussicht genommene Gesamtauftragswert bei der 

Errechnung des Schwellenwertes gemäß § 3a 

zugrundegelegt wurde, oder 

6. wenn im Anschluß an einen Wettbewerb der Auftrag gemäß 

den einschlägigen Bestimmungen an den Gewinner oder an 

einen der Gewinner des Wettbewerbes vergeben werden 

muß. Im letzteren Fall müssen alle Gewinner des 

Wettbewerbes zur Teilnahme an den Verhandlungen 

aufgefordert werden. 

Wettbewerb 

§ 66b. (1) Die folgenden Absätze finden auf Wettbewerbe 

Anwendung, die im Rahmen eines Verfahrens durchgeführt 

werden, das zu einem Dienstleistungsauftrag führen solli 

dessen geschätzter Auftragswert ohne Umsatzsteuer 

mindestens 200 000 ECU oder deren Summe der Preisgelder und 

Zahlungen an Teilnehmer mindestens 200 000 ECU beträgt. 
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(2) Die beabsichtigte Vergabe von Dienstleistungsaufträgen 

im Wege eines Wettbewerbes ist öffentlich bekanntzumachen. 

(3) Die auf die Durchführung des Wettbewerbes anwendbaren 

Bestimmungen sind den an der Teilnahme am Wettbewerb 

Interessierten auf Anfrage mitzuteilen. 

(4) Die Zulassung zur Teilnahme an einem Wettbewerb darf 

nicht beschränkt werden 

1. auf das Gebiet einer Vertragspartei des EWR-Abkommens 

oder einen Teil davon, oder 

2. auf Grund der Tatsache, daß die Teilnehmer gemäß den 

Rechtsvorschriften der Vertragspartei des EWR-Ab­

kommens, in dem der Wettbewerb organisiert wird, 

entweder eine natürliche oder juristische Person sein 

müßten. 

(5) Bei Wettbewerben mit beschränkter Teilnehmerzahl haben 

die Auftraggeber eindeutige und nichtdiskriminierende 

Auswahlkriterien festzulegen. In jedem Fall muß die Zahl 

der Bewerber, die zur Teilnahme aufgefordert werden, 

ausreichen, um einen echten Wettbewerb zu gewährleisten. 

(6) Das Preisgericht darf nur aus von den Teilnehmern des 

Wettbewerbes unabhängigen Personen bestehen. Wird von den 

Wettbewerbsteilnehmern eine bestimmte berufliche 

Qualifikation verlangt, muß mindestens ein Drittel der 

Preisrichter über dieselbe oder eine gleichwertige 

Qualifikation verfügen. 

(7) Das Preisgericht ist in seinen Entscheidungen und 

Stellungnahmen unabhängig.' Es 'hat diese'Entscheidunqen und 

Stellungnahmen auf Grund von Wettbewerbsarbeiten, die 

anonym vorgelegt werden, und nur auf Grund der Kriterien, 

die in der Bekanntmachung gemäß Abs. 2 genannt sind, zu 
treffen. 
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Beschleunigtes Verfahren bei Vorinformation 

§ 66c. Die in § 47 Abs. 2 vorgesehene Frist kann beim 

offenen Verfahren auf 36, beim nicht offenen Verfahren auf 

26 Tage verkürzt werden, wenn der Auftraggeber eine 

Bekanntmachung gemäß § 46a veröffentlicht hat. 

Rechtsform der Bewerber und Bieter 

§ 66d. Unbeschadet des § 22b Abs. 1 dürfen Bewerber oder 

Bieter, die gemäß den Rechtsvorschriften der Vertragspartei 

des EWR-Abkommens, in deren Gebiet sie ansässig sind, zur 

Erbringung der betreffenden Dienstleistung berechtigt sind, 

nicht allein deshalb abgelehnt werden, weil sie gemäß den 

innerstaatlichen Rechtsvorschriften entweder eine 

natürliche oder juristische Person sein müßten." 

71. § 67 Abs. 1 lautet: 

"(1) Für von diesem Bundesgesetz erfaßte Auftraggeber, 

soweit sie eine Tätigkeit im Sinne des Abs. 2 ausüben, 

gelten - unbeschadet des 1. und 4. Teiles, der §§ 9 und 46, 

sowie der Vorschriften, auf die in diesem Hauptstück 

verwiesen wird - ausschließlich die Bestimmungen dieses 

Hauptstückes." 

72. § 67 Abs. 5 und 6 entfallen. 

73. § 68 lautet: 

"§ 68. (1) Dieses Hauptstück gilt nicht für 

1. AUfträge oder Wettbewerbe, die ein" Auftraggeber zu 

anderen Zwecken als der Durchführung der in"§ 67- Abs. 2 

beschriebenen Aufgaben oder zur Durchführung derartiger 

Aufgaben in einern Staat, der nicht Vertragspartei des 

EWR-Abkommens ist, in einer Weise, die nicht mit der 
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tatsächlichen Nutzung eines Netzes oder geographischen 

Gebietes im Gebiet einer Vertrags partei des 

EWR-Abkommens verbunden ist, vergibt bzw. veranstaltet 

oder 

2. Aufträge, die zum Zweck der Weiterveräußerung oder der 

Vermietung an Dritte vergeben werden, vorausgesetzt, 

daß der Auftraggeber kein besonderes oder 

ausschließliches Recht zum Verkauf oder zur Vermietung 

des Auftragsgegenstandes besitzt und daß andere 

Unternehmen die Möglichkeit haben, diese Waren unter 

gleichen Bedingungen wie der betreffende Auftraggeber 

zu verkaufen oder zu vermieten oder 

3. Aufträge, die die Auftraggeber, die eine Tätigkeit im 

Sinne des § 67 Abs. 2 Z 4 ausüben, für Einkäufe 

ausschließlich in Verbindung mit einem oder mehreren 

Telekommunikationsdiensten vergeben, soweit andere 

Unternehmen die Möglichkeit haben, diese Dienste in 

demselben geographischen Gebiet oder unter im 

wesentlichen gleichen Bedingungen anzubieten oder 

4. Aufträge, die von öffentlichen 

Wasserversorgungsunternehmen gemäß § 36 des 

Wasserrechtsgesetzes 1959, BGBl. Nr. 215, in der 

jeweils geltenden Fassung, zur Beschaffung von Wasser 

vergeben werden oder 

5. Aufträge, die von Energie- oder 

Fernwärmeversorgungsunternehmen für die Lieferung von 

Energie oder Wärme oder für die Lieferung von 

Brennstoffen für die Energie- oder Wärmeerzeugung 

vergeben werden oder 

6. Aufträge, deren Durchführung gemäß besonderen 

Bestimmungen besondere Sicherheitsmaßnahmen erfordern, 

oder wenn der Schutz wesentlicher Interessen der 

Staatssicherheit es gebietet. 
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(2) Dieses Hauptstück gilt nicht für 

Dienstleistungsaufträge, 

1. die ein Auftraggeber an ein mit ihm verbundenes 

Unternehmen vergibt oder 

2. die ein gemeinsames Unternehmen, das mehrere 

Auftraggeber zur Durchführung von Tätigkeiten im Sinne 

des § 67 Abs. 2 gebildet haben, an einen dieser 

Auftraggeber oder an ein Unternehmen vergibt, das mit 

einern dieser Auftraggeber verbunden ist, 

sofern mindestens 80 vH des von diesem Unternehmen während 

der letzten drei Jahre im Hoheitsgebiet einer 

Vertragspartei des EWR-Abkommens erzielten 

durchschnittlichen Umsatzes im Dienstleistungssektor aus 

der Erbringung dieser Dienstleistungen für die mit ihm 

verbunden Unternehmen stammen. Werden die gleiche 

Dienstleistung oder gleichartige Dienstleistungen von mehr 

als einern mit dem Auftraggeber verbundenen Unternehmen 

erbracht, ist der Gesamtumsatz zu berücksichtigen, der sich 

für diese Unternehmen aus der Erbringung von 

Dienstleistungen ergibt. 

(3) Die Auftraggeber haben der Kommission auf deren Anfrage 

1. alle Tätigkeiten, die ihres Erachtens unter die 

Ausnahmeregelung nach Abs. 1 Z 1 fallen, 

2. alle Kategorien von Erzeugnissen, die ihres Erachtens 

unter die Ausnahmeregelung nach Abs. 1 Z 2 fallen, 

3. alle Dienstleistungen, die ihres Erachtens unter die 

Ausnahmeregelung nach Abs. 1 Z 3 fallen, 

4. die Namen der Unternehmen gemäß Abs. 2, 
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5. die Art und den Wert der Dienstleistungsaufträge gemäß 

Abs. 2, sowie 

6. die Angaben, die nach Auffassung der Kommission 

erforderlich sind, um zu belegen, daß die Beziehungen 

zwischen dem Auftraggeber und dem Unternehmen, an das 

die Aufträge vergeben werden, den Anforderungen des 

Abs. 2 genügen, 

mitzuteilen. 

(4) Abweichend von Abs. 1 Z 1 gelten die Bestimmungen 

dieses Hauptstückes jedoch auch für 

Trinkwasserversorgungsunternehmen, wenn diese Aufträge oder 

Wettbewerbe 

1. lffi Zusammenhang mit Wasserbauvorhaben einschließlich 

Be- und Entwässerungsvorhaben stehen und die dabei 

erzeugte und zur Trinkwasserversorgung bestimmte 

Wassermenge mehr als 20 vH der mit dem 

Wasserbauvorhaben zur Verfügung gestellten 

Gesamtwassermenge ausmacht oder 

2. mit der Ableitung und Klärung von Abwässern im 

Zusammenhang stehen." 

74. Nach § 68 werden folgende §§ 68a und 68b samt Überschriften 

eingefügt: 

"Freistellung vom Geltungsbereich 

§ 68a. (1) Auftraggeber, die eine Tätigkeit gemäß § 67 

Abs. 2 ausüben, können beim Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten sChriftlich beantragen, daß 

die Nutzung geographisch abgegrenzter Gebiete zum Zweck der 

Suche oder Förderung von Erdöl, Gas, Kohle oder anderen 

Festbrennstoffen nicht als eine Tätigkeit im Sinne von § 67 
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Abs. 2 Z 2 lit a gilt oder daß sie als nicht im Besitz von 

besonderen oder ausschließlichen Rechten im Sinne von § 9 

Z 26 lit b zur Nutzung einer oder mehrerer dieser 

Tätigkeiten gelten. Der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten hat den Antrag unverzüglich der Kommission 

im Wege des Bundesministers für auswärtige Angelegenheiten 

vorzulegen. 

(2) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

hat einem Antrag gemäß Abs. 1 die erforderlichen Nachweise, 

Unterlagen und Rechtsvorschriften beizuschließen, daß 

1. im Falle einer Genehmigungspflicht für eine Tätigkeit 

gemäß § 67 Abs. 2 Z 2 lit a es anderen Unternehmen 

freisteht, ebenfalls eine Genehmigung zu jenen 

Bedingungen zu beantragen, denen die Antragsteller 

gemäß Abs. 1 unterliegen; 

2. die technische und finanzielle Leistungsfähigkeit, die 

die Auftraggeber zur Ausübung besonderer Tätigkeiten 

besitzen müssen, festgelegt wurde, bevor die 

Qualifikation der Bewerber für eine derartige 

Genehmigung beurteilt wurde; 

3. die Genehmigung zur Ausübung der in Abs. 1 genannten 

Tätigkeiten anhand objektiver Kriterien erteilt wird, 

die sich auf die zur Durchführung der Suche oder der 

Förderung vorgesehenen Mittel beziehen; diese Kriterien 

wurden festgelegt und veröffentlicht, bevor die Anträge 

auf Genehmigung eingebracht worden sind; diese 

Kriterien sind in nicht diskriminierender Weise 
angewendet worden; 

4. alle Bedingungen und Auflagen für die Ausübung 'oder die 

Aufgabe der Tätigkeit, einschließlich der Bestimmungen 

über die mit der Ausübung, den Abgaben und der 

Beteiligung am Kapital oder dem Einkommen der 
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Auftraggeber verbundenenen Verpflichtungen, festgelegt 

und zur Verfügung gestellt wurden, bevor die Anträge 

auf Genehmigung eingereicht wurden; diese Bedingungen 

und Auflagen sind in nicht diskriminierender Weise 

angewendet worden; Änderungen der Bedingungen und 

Auflagen haben für alle betroffenen Auftraggeber 

gegolten und sind in nicht diskriminierender Weise 

vorgenommen worden; die mit der Ausübung verbundenen 

Verpflichtungen wurden vor der Erteilung der 

Genehmigung festgelegt; 

5. unbeschadet einer behördlichen AUfforderung, die zur 

Verwirklichung eines Zieles gemäß Art. 36 EGV 

erforderlich ist, die Auftraggeber weder durch 

Rechtsvorschriften noch durch eine Vereinbarung oder 

Absprache verpflichtet sind, Angaben über die künftigen 

oder gegenwärtigen Quellen für ihre Käufe zu machen. 

Für Unternehmen, denen gemäß §§ 76ff Berggesetz 1975, 

BGB1.Nr. 259/1975, in der jeweils geltenden Fassung, die 

Nutzung geographischer Gebiete zum Zweck der Prospektion 

oder Förderung von Erdöl oder Gas überlassen wurde, gelten 

die Bedingungen der Z 1 bis 5 als erfüllt. In diesem Fall 

hat der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

in den beizuschließenden Unterlagen lediglich darauf 

hinzuweisen, daß es sich um ein Unternehmen im Sinne der 

Richtlinie 94/22/EG und der §§ 76ff Berggesetz 1975 handelt 

und daß die Bestimmung des Abs. 5 beachtet wird. 

(3) Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

hat eine Entscheidung der Kommission über einen Antrag 

gemäß Abs. 1 kundzumachen. 

(4) Unbeschadet einer Entscheidung der Kommission über' 

einen Antrag gemäß Abs. 1 sind die Bestimmungen des 

4.Teiles dieses Bundesgesetzes auch auf von einer 

Entscheidung der Kommission erfaßte Auftraggeber 

(freigestellte Auftraggeber) anzuwenden. 
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(5) Freigestellte Auftraggeber haben bei der Vergabe von 

Bau-, Liefer- und Dienstleistungsaufträgen den Grundsatz 

der Nichtdiskriminierung und der wettbewerbsorientierten 

Auftragsvergabe zu beachten. Insbesondere haben die 

Auftraggeber den Unternehmen, die ein Interesse an solchen 

Aufträgen haben können, ausreichende und rechtzeitige 

Informationen über die zu vergebenden Aufträge zur 

Verfügung zu stellen. Der Zuschlag hat aufgrund objektiver, 

nicht diskriminierender Kriterien zu erfolgen. 

(6) Freigestellte Auftraggeber haben dem Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten alle Angaben gemäß Anhang 

XVI für jeden vergebenen Auftrag, dessen Wert mindestens 

fünf Millionen ECU betragen hat, spätestens 48 Tage nach 

der Vergabe des Auftrages bekanntzugeben. 

(7) Freigestellte Auftraggeber haben entweder auf Verlangen 

der Kommission oder spätestens 48 Tage nach Ablauf jedes 

Quartals eines Kalenderjahres alle Angaben gemäß Anhang XVI 

Z 1 bis 9 für jeden vergebenen AUftrag, dessen Wert 

mindestens 400 000 ECU betragen hat, dem Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten bekanntzugeben. Sie haben 

diese Angaben und die diesbezüglichen Unterlagen mindestens 

vier Jahre lang ab der Auftragsvergabe aufzubewahren. 

Anwendungsbereich 

§ 68b. (1) Aufträge, deren Gegenstand Lieferungen und 

Bauarbeiten sind sowie Aufträge, deren Gegenstand 

Dienstleistungen gemäß Anhang 111 sind, werden gemäß den 

Vorschriften dieses Hauptstückes vergeben. 

(2) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen gemäß 

Anhang' IV sind, werden 'gemäß § 46, §, 73 Abs.· 1 und § 7'6 

Abs. 5 und 6 vergeben. 
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(3) Aufträge, deren Gegenstand Dienstleistungen gemäß 

Anhang 111 und Anhang IV sind, werden gemäß den 

Vorschriften dieses Hauptstückes vergeben, wenn der Wert 

der Dienstleistungen gemäß Anhang 111 größer ist als 

derjenige der Dienstleistungen gemäß Anhang IV. Ist dies 

nicht der Fall, so werden sie gemäß § 46, § 73 Abs. 1 und 

§ 73 Abs. 5 und 6 vergeben." 

75. § 69 samt Überschrift lautet: 

"Regelmäßige Bekanntmachung 

§ 69. (1) Der Auftraggeber hat am Beginn seines jeweiligen 

Finanz- bzw. Haushaltsjahres eine nicht verbindliche 

Bekanntmachung zu veröffentlichen, die folgende Angeben zu 

enthalten hat: 

1. bei Lieferaufträgen, aufgeschlüsselt nach 

Warenbereichen, alle für die nächsten zwölf Monate 

beabsichtigten Beschaffungen, deren nach Maßgabe des 

§ 4 geschätzter Wert mindestens 750 000 ECU beträgt; 

die Warenbereiche sind vom Auftraggeber unter 

Bezugnahme auf Positionen Nomenklatur "Classification 

of. Products According to Activities (CPA)" der 

statistischen Güterklassifikation in Verbindung mit den 

Wirtschaftszweigen in der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft, Verordnung (EWG) Nr. 3696/93 

des Rates vom 29. Oktober 1993, AB1.Nr. L 342 vom 

21.12.1993, festzulegen; 

2. bei Bauaufträgen, die wesentlichen Merkmale der von den 

Auftraggebern für die nächsten zwölf Monate geplanten 

Aufträge, deren nach Maßgabe des § 4 geschätzter Wert 
mindestens fünf 'Millionen ECU beträgt; .. 

3. bei Dienstleistungsaufträgen, aufgeschlüsselt nach den 

Kategorien der Dienstleistungen gemäß Anhang 111, alle 
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für die nächsten zwölf Monate beabsichtigten 

Beschaffungen, deren nach Maßgabe des § 4 geschätzter 

Wert mindestens 750 000 ECU beträgt. 

(2) Die Bekanntmachung ist gemäß dem Anhang XII zu 

erstellen. 

(3) Regelmäßige Bekanntmachungen können insbesondere im 

ZUsammenhang mit bedeutenden Vorhaben veröffentlicht 

werden; soferne ausdrücklich darauf hingewiesen wird, daß 

es sich um zusätzliche Informationen handelt, müssen 

regelmäßige Bekanntmachungen keine Informationen enthalten, 

die bereits in einer vorangegangenen regelmäßigen 

Bekanntmachung enthalten waren." 

76. In § 70 Abs. 1 wird die Wortfolge "Liefer- und 

Bauaufträgen" durch die Wortfolge "Liefer-, Bau- und 

Dienstleistungsaufträgen" ersetzt. 

77. § 70 Abs. 3 und 4 lauten: 

"(3) Abweichend von Abs. 2 können Auftraggeber in den 

folgenden Fällen auf ein Verfahren ohne vorherigen Aufruf 

zum Wettbewerb zurückgreifen: 

1. wenn im Rahmen eines Verfahrens mit vorherigem Aufruf 

zum Wettbewerb kein oder kein im Sinne dieses 

Bundesgesetzes geeignetes Angebot abgegeben worden ist, 

sofern die ursprünglichen Bedingungen des Auftrages 

nicht wesentlich geändert werden, oder 

2. wenn ein Auftrag nur zum Zweck von Forschungen, 

Versuchen, untersuchungen oder Entwicklungen und nicht 

mit dem Ziel der Gewinnerzielung oder der Deckung' von 

Forschungs- und Entwicklungskosten vergeben wird, 

sofern die vergabe eines derartigen Auftrages einem 

Aufruf zum Wettbewerb für Folgeaufträge, die 
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insbesondere diese Ziele verfolgen, nicht vorgreift, 

oder 

3. wenn der Auftrag wegen seiner technischen oder 

künstlerischen Besonderheiten oder aufgrund des 

Schutzes von Ausschließlichkeitsrechten nur von 

bestimmten Unternehmen durchgeführt werden kann, oder 

4. soweit dies unbedingt erforderlich ist, weil 

dringliche, zwingende Gründe im Zusammenhang mit 

Ereignissen, die der Auftraggeber nicht voraussehen 

konnte, es nicht zulassen, die im offenen oder nicht 

offenen Verfahren vorgesehenen Fristen einzuhalten, oder 

5. im Falle von Lieferaufträgen bei zusätzlichen, vom 

ursprünglichen Unternehmer durchzuführenden Leistungen, 

die entweder zur teilweisen Erneuerung gängiger Waren 

oder Einrichtungen oder zur Erweiterung von Lieferungen 

oder bestehenden Einrichtungen bestimmt sind, wenn ein 

Wechsel des Unternehmers dazu führen würde, daß der 

Auftraggeber Material unterschiedlicher technischer 

Merkmale kaufen müßte und dies eine technische 

Unvereinbarkeit oder unverhältnismäßige technische 

Schwierigkeiten bei Gebrauch oder Wartung mit sich 
bringen würde, oder 

6. wenn zur Ausführung eines bestehenden Bau- oder 

Dienstleistungsauftrages zusätzliche Bau- oder 

Dienstleistungen, die weder in dem der Vergabe 

zugrundeliegenden Entwurf, noch im zuerst vergebenen 

Auftrag vorgesehen sind, die aber wegen eines 

unvorhergesehenen Ereignisses erforderlich werden, 

sofern der Auftrag an den Unternehmer vergeben wird, 

der den ersten Auftrag ausgeführt hat, und entw~der· 

a) sich die zusätzlichen Arbeiten oder Dienstleistungen 

in technischer oder wirtschaftlicher Hinsicht nicht 
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ohne wesentlichen Nachteil für den Auftraggeber vorn 

Hauptauftrag trennen lassen, oder 

b) diese zusätzlichen Arbeiten oder Dienstleistungen 

zwar von der Ausführung des ersten Auftrages 

getrennt werden können, aber für dessen Abrundung 

unbedingt erforderlich sind; oder 

7. bei neuen Bauleistungen, die in der Wiederholung 

gleichartiger Arbeiten bestehen, sofern 

a) der Auftrag von demselben Auftraggeber an den 

Unternehmer vergeben werden soll, der bereits den 

ersten Auftrag erhalten hat, 

b) der erste Auftrag nach einern Aufruf zum Wettbewerb 

vergeben wurde, 

c) sie einern Grundentwurf entsprechen, der Gegenstand 

des ersten Auftrages war, 

d) hiefür die Möglichkeit der Anwendung eines 

derartigen Verhandlungsverfahrens bereits in der 

ersten Ausschreibung vorgesehen war, und 

e) der für die Fortsetzung der Bauarbeiten in Aussicht 

genommene Gesarntauftragswert der Berechnung des 

Schwellenwertes gemäß § 4 zugrunde gelegt wurde; oder 

8. wenn es sich um die Lieferung von Waren handelt, die an 

Börsen notiert und gekauft werden, oder 

9. bei Aufträgen, die aufgrund einer R~hmenvereinbarung 

vergeben werden sollen ,. sofern die Rahmenvereinbarung 
selbst 
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a) gemäß den Bestimmungen dieses Hauptstückes vergeben 

wurde und 

b) nicht dazu führt, daß der Wettbewerb verhindert, 

eingeschränkt oder verfälscht wird; oder 

10. bei Gelegenheitskäufen, wenn Lieferungen aufgrund 

einer besonders günstigen Gelegenheit, die sich für 

einen sehr kurzen Zeitraum ergeben hat, zu einem Preis 

gekauft werden können, der erheblich unter den 

normalerweise marktüblichen Preisen liegt, oder 

11. bei einem zu besonders günstigen Bedingungen 

erfolgenden Kauf von Lieferungen entweder bei einem 

Unternehmen, das seine gewerbliche Tätigkeit endgültig 

einstellt, oder bei Verwaltern im Rahmen eines 

Konkurs- oder Ausgleichsverfahrens, sowie 

12. wenn der betreffende Dienstleistungsauftrag im 

Anschluß an einen in Übereinstimmung mit den 

Bestimmungen dieses Gesetzes durchgeführten Wettbewerb 

an den Gewinner oder einen der Gewinner des 

Wettbewerbes vergeben werden muß. Im letzten Fall sind 

alle Gewinner des Wettbewerbes zur Teilnahme an 

Verhandlungen einzuladen. 

(4) Die Übermittlung technischer Spezifikationen an 

Bewerber oder Bieter, die Prüfung und die Auswahl von 

Bewerbern oder Bietern und die Auftragsvergabe können die 

Auftraggeber mit Auflagen zum Schutz der Vertraulichkeit 

der von ihnen zur Verfügung gestellten Informationen 

verbinden. Das Recht von Bewerbern oder Bietern, mit einem 

Auftraggeber die Vertraulichkeit der von ihnen zur 

Verfügung gestellten Informationen über'das 'gesetzlich 

zwingende Maß hinaus zu vereinbaren, bleibt unberührt." 
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78. In § 71 Abs. 1 Z 1 wird der Ausdruck "Anhang VIII" durch 

"Anhang XIII" ersetzt. 

79. § 71 Abs. 2 Z 1 lautet: 

"1. in der Bekanntmachung die Lieferungen, Bauarbeiten und 

Dienstleistungen, die Gegenstand des zu vergebenden 

Auftrages sein werden, speziell genannt sind, und" 

80. § 71 Abs. 4 entfällt. 

81. Nach § 71 wird folgender § 71a samt Überschrift eingefügt: 

"Durchführung von Wettbewerben 

§ 71a. Die Bestimmungen des § 66b Abs. 2 bis 7 gelten für 

sämtliche Wettbewerbe, 

1. die im Rahmen eines Verfahrens durchgeführt werden, das 

zu einern Dienstleistungsauftrag führen soll, dessen 

geschätzter Wert ohne Mehrwertsteuer dem in § 4 

genannten Betrag entspricht oder diesen übersteigt, oder 

2. bei denen der Gesamtbetrag der Preisgelder und 

Zahlungen an Teilnehmer folgende Beträge erreicht oder 

übersteigt: 

a) 400 000 ECU bei Wettbewerben von Auftraggebern, die 

eine Tätigkeit im Sinne des § 67 Abs. 2 Z 1 bis 3 

ausüben, und 

b) 600 000 ECU bei Wettbewerben von Auftraggebern, die 

eine Tätigkeit im Sinne des § 67 Abs. 2 Z 4 ausüben." 

82. § 72 lautet: 

"§ 72. (1) Beim offenen Verfahren beträgt die vorn 

Auftraggeber festzusetzende Frist für den Eingang der 

Angebote mindestens 52 Tage, gerechnet vorn Tag der 
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Absendung der Bekanntmachung. Diese Frist kann auf 36 Tage 

verkürzt werden, falls der Auftraggeber eine regelmäßige 

Bekanntmachung veröffentlicht hat. 

(2) Die Frist für den Eingang von Teilnahmeanträgen bei 

nicht offenen Verfahren und bei Verhandlungsverfahren mit 

vorherigem Aufruf zum Wettbewerb auf Grund einer 

Vergabebekanntmachung oder einer Aufforderung gemäß § 71 

Abs. 2 Z 3 beträgt mindestens fünf Wochen vom Tag der 

Absendung der Bekanntmachung oder der Aufforderung an und 

darf aus Gründen der Dringlichkeit auf nicht weniger als 22 

Tage verkürzt werden. 

(3) Für den Eingang von Angeboten hat der Auftraggeber eine 

Frist von mindestens drei Wochen - aus Gründen der 

Dringlichkeit von mindestens 10 Tagen - von der 

Aufforderung zur Angebotsabgabe an gerechnet festzusetzen, 

es sei denn, es wurde zwischen dem Auftraggeber und den 

ausgewählten Bewerbern eine andere, für alle Bewerber 

gleiche Frist einvernehmlich festgelegt. 

(4) Können die Anbote nur nach Prüfung umfangreicher 

Unterlagen, wie z.B. ausführlicher technischer 

Spezifikationen, oder nur nach einer Ortsbesichtigung oder 

Einsichtnahme in ergänzende Unterlagen zu den 

Auftragsunterlagen erstellt werden, so sind die 

Angebotsfristen entsprechend zu erstrecken. 

(5) Im übrigen gelten § 47 Abs. 3, 5 und 6 und § 49, sowie 

für das nicht offene und das Verhandlungsverfahren § 14 

Abs. 3. 

(6) Die Anträge auf Teilnahme sowie die Aufforderung zur 

Angebotsabgabe sind auf dem schnellstmöglichen Wege zu 

übermitteln. Werden Anträge auf Teilnahme per Telegramm, 

Fernschreiben, Fernkopierer, Telefon oder in sonstiger 

Weise elektronisch übermittelt, so sind sie durch ein vor 
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Ablauf der jeweils maßgeblichen Frist abzusendendes 

Schreiben des Antragstellers zu bestätigen." 

83. § 73 lautet: 

"§ 73. (1) Hinsichtlich technischer Spezifikationen ist 

§ 50 mit folgenden Maßgaben anzuwenden: 

1. Auftraggeber können gemäß § 50 Abs. 3 Z. 1 von § 50 

Abs. 2 abweichen, wenn es technisch unmöglich ist, die 

Übereinstimmung eines Erzeugnisses mit Europäischen 

Spezifikationen in zufriedenstellender Weise 

festzustellen. 

2. Auftraggeber haben in der Ausschreibung im Amtsblatt 

der Europäischen Gemeinschaften jedenfalls die 

Anwendung des § 50 Abs. 3 anzugeben. 

3. Falls keine Europäischen Spezifikationen existieren, 

sind die technischen Spezifikationen nach Möglichkeit 

durch Bezugnahme auf andere in der Gemeinschaft 

gebräuchliche Normen festzulegen. 

4. Auftraggeber können von § 50 Abs. 2 auch dann 

abweichen, wenn die betreffende Europäische 

Spezifikation für die geplante spezielle Anwendung 

ungeeignet ist oder den seit ihrer Erlassung 

eingetretenen technischen Entwicklungen nicht Rechnung 

trägt. Auftraggeber, die diese Abweichungsmöglichkeit 

in Anspruch nehmen, haben der zuständigen 

Normungsstelle oder jeder anderen zur Revision der 

Europäischen Spezifikation befugten Stelle sowie dem 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

mitzuteilen, aus welchen Gründen sie die Eu~opäischen 

Spezifikationen für ungeeignet halten und haben deren 

Revision zu beantragen. 
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(2) Die Auftraggeber haben an einern Auftrag interessierten 

Unternehmern auf Anfrage die technischen Spezifikationen 

mitzuteilen, die regelmäßig in ihren Liefer-, Bau- oder 

Dienstleistungsaufträgen genannt werden oder die sie bei 

Beschaffungen im Zusammenhang mit regelmäßigen 

Bekanntmachungen benutzen. 

(3) Soweit sich solche technische Spezifikationen aus 

Dokumenten ergeben, die interessierten Unternehmern zur 

Verfügung stehen, genügt dabei eine Bezugnahme auf diese 

Dokumente. 

(4) § 22b Abs. 3 und 5 gelten sinngemäß. 

(5) Der Auftraggeber hat in den Ausschreibungsunterlagen 

jene Stellen gemäß § 22b Abs. 5 anzugeben, bei denen die 

Bieter die einschlägigen Auskünfte über die arn 

Ausführungsort während der Durchführung des Auftrages 

maßgeblichen arbeits- und sozialrechtlichen Vorschriften 

erhalten können. 

(6) Der Auftraggeber, der die Auskünfte gemäß Abs. 5 

erteilt, hat von den Bietern oder Beteiligten eines 

Auftragsverfahrens die Angabe zu verlangen, daß sie bei der 

Ausarbeitung ihres Angebotes den arbeits- und 

sozialrechtlichen Vorschriften arn Ausführungsort Rechnung 

getragen haben. Dies steht der Anwendung der Bestimmungen 

des § 76 Abs. 4 nicht entgegen." 

84. In § 74 Abs. 1 entfällt die Wortfolge "Lieferanten oder". 

85. In § 74 Abs. 3 entfallen die Wortfolgen "Lieferanten oder" 
und "Lieferanten und". 

86. In § 74 Abs. 5 Z 1 und in § 74 Abs. 7 entfällt jeweils die 

Wortfolge "Lieferanten oder" . 
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87. In § 74 Abs. 8 entfallen jeweils die wortfolgen 

"Lieferanten oder". 

88. In § 74 Abs. 9 wird der Ausdruck "Anhang IX" durch 

"Anhang XIV" ersetzt. 

89. § 75 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Bezüglich des Nachweises der Eignung gilt § 45a Abs. 5." 

90. § 75 werden folgende Absätze 5 und 6 angefügt: 

"(5) Unbeschadet Abs. 4 dürfen Bewerber oder Bieter, die 

gemäß den Rechtsvorschriften der Vertragspartei des 

EWR-Abkommens, in dessen Gebiet sie ansässig sind, zur 

Erbringung der betreffenden Dienstleistung berechtigt sind, 

nicht allein deshalb zurückgewiesen werden, weil sie gemäß 

den innerstaatlichen Rechtsvorschriften entweder eine 

natürliche oder juristische Person sein müßten. 

(6) Juristische Personen können jedoch verpflichtet werden, 

in ihrem Angebot oder ihrem Antrag auf Teilnahme die Namen 

und die einschlägigen beruflichen Qualifikationen der 

Personen anzugeben, die für die Erbringung der betreffenden 

Dienstleistung verantwortlich sein sollen." 

91. § 76 Abs. 1 und 2 lauten: 

"(1) Unbeschadet anderer Rechtsvorschriften über die 

Vergütung bestimmter Dienstleistungen ist für die 

Auftragsvergabe maßgebendes Kriterium 

1. entweder das Bestbieterprinzip gemäß § 40, oder 

2. ausschließlich der niedrigste Preis. 
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(2) Bei der Anwendung des Bestbieterprinzips hat der 

Auftraggeber in den Ausschreibungsunterlagen oder in der 

Bekanntmachung die als erforderlich erachteten Nachweise 

sowie alle Zuschlagskriterien, deren Verwendung er 

vorsieht, grundsätzlich in der Reihenfolge der ihnen 

zuerkannten Bedeutung anzugeben." 

92. § 76 Abs. 4 bis 7 lauten: 

"(4) Für die vertiefte Angebotsprüfung gilt § 36 Abs. 1 bis 

3. Angebote, die auf Grund einer staatlichen Beihilfe 

ungewöhnlich niedrig sind, dürfen vom Auftraggeber nur 

zurückgewiesen werden, wenn dieser den Bieter darauf 

hingewiesen hat und dieser nicht den Nachweis liefert, daß 

die Beihilfe gemäß Art. 93 EGV gemeldet und genehmigt 

wurde. Der Auftraggeber, der unter diesen Umständen ein 

Angebot zurückgewiesen hat, hat dies der Kommission 

bekanntzugeben. 

(5) Auftraggeber haben der Kommission für jeden vergebenen 

Auftrag und jeden durchgeführten Wettbewerb binnen zwei 

Monaten nach der Vergabe die Ergebnisse des 

Vergabeverfahrens oder Wettbewerbes durch eine gemäß 

Anhang XV bzw. XI abgefaßte Bekanntmachung mitzuteilen. 

(6) Auftraggeber, die Dienstleistungsaufträge der Kategorie 

Nr. 8 des Anhanges 111, auf die § 70 Abs. 3 Z 2 anwendbar 

ist, vergeben, müssen bezüglich der Angaben gemäß Anhang XV 

Z 3 nur die Hauptbezeichnung des Auftragsgegenstandes gemäß 

der Klassifizierung des Anhanges 111 angeben. Auftraggeber, 

die Dienstleistungsaufträge der Kategorie Nr. 8 des 

Anhanges 111, auf die § 70 Abs. 3 Z 2 nicht anwendbar ist, 

vergeben, können die Angaben auf die Angaben gemäß 

Anhang XV Z 3 beschränken~ wenn Bedenken hinsichtlich eines 

Geschäftsgeheimnisses dies notwendig machen. Sie müssen 

jedoch dafür sorgen, daß die gemäß Anhang XV Z 3 

veröffentlichten Angaben mindestens ebenso detailliert sind 
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wie die Angaben in der Bekanntmachung eines Aufrufs zum 

Wettbewerb gemäß § 71 oder, im Fall eines Prüfsystems, 

zumindest ebenso detailliert sind wie die Angaben gemäß 

§ 74 Abs. 7. Bei den in Anhang IV genannten 

Dienstleistungen geben die Auftraggeber in ihrer 

Bekanntmachung an, ob sie mit der Veröffentlichung 

einverstanden sind. 

(7) Abs. 1 findet keine Anwendung auf die Vergabe von 

Aufträgen, für die gemäß anderen Vorschriften, die am 

14. Juni 1993 in Geltung standen, bestimmten Bietern eine 

Vorzugsbehandlung gewährt oder andere Kriterien der 

Auftragsvergabe festlegt wurden, sofern diese Vorschriften 

dem EGV nicht widersprechen." 

93. § 76 Abs. 8 bis 10 werden aufgehoben. 

94. Nach § 76 wird folgender § 76a samt Überschrift eingefügt: 

"Drittländer, Bestimmungen über Software 

"§ 76a. (1) Die Bestimmungen der folgenden Absätze gelten 

für Angebote betreffend Waren mit Ursprung in Staaten, 

1. die nicht Vertragsparteien des EWR-Abkommens sind 

(Drittländer) und 

2. mit denen überdies keine Vereinbarung seitens der 

Europäischen Gemeinschaft besteht, die Unternehmen mit 

Sitz im Hoheitsgebiet der Europäischen Gemeinschaft 

einem der Rechtslage nach diesem Bundesgesetz 

vergleichbaren und tatsächlichen Zugang zu den Märkten 

dieser Drittländer gewährleistet. 

(2) Als Ware gilt auch Software, die in der Ausstattung für 

Telekommunikationsnetze verwendet wird. 
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(3) Ein im Hinblick auf die Vergabe eines Lieferauftrages 

eingereichtes Angebot kann nach Maßgabe der folgenden 

Absätze ausgeschieden werden, wenn der Anteil der aus 

Drittländern stammenden Waren mehr als 50 vH des 

Gesamtwertes der in dem Angebot enthaltenen Waren beträgt. 

Der Warenursprung ist nach den in Österreich geltenden 

zollrechtlichen Vorschriften zu beurteilen. Bei der 

Bestimmung des Anteils der aus Drittländern stammenden 

Waren sind diejenigen Drittländer nicht zu berücksichtigen, 

für welche sich dies aufgrund eines Beschlusses des Rates 

der Europäischen Gemeinschaft ergibt. Die Bundesregierung 

hat solche Drittländer mit Verordnung festzustellen. 

(4) Sind zwei oder mehrere Angebote gemäß den in § 76 

Abs. 1 aufgestellten Zuschlagskriterien gleiChwertig, so 

sind, vorbehaltlich des Abs. 5, die in Abs. 3 umschriebenen 

Angebote auszuscheiden. Die Preise solcher Angebote gelten 

als gleich, sofern sie um nicht mehr als 3 vH voneinander 

abweichen. 

(5) Abs. 4 gilt jedoch nicht, soweit die Annahme eines 

Angebotes aufgrund dieser Vorschrift den Auftraggeber zum 

Erwerb von Ausrüstungen zwingen würde, die andere 

technische Merkmale als bereits genutzte Ausrüstungen haben 

und dies zu Inkompatibilität oder technischen 

Schwierigkeiten bei Betrieb und Wartung oder zu 

unverhältnismäßigen Kosten führen würde." 

95. In § 77 Abs. 1, 2 und 3 wird jeweils das Wort 

"EFTA-überwachungsbehörde" durch "Kommission" ersetzt. § 77 

Abs. 1 wird angefügt: 

"Dies betrifft insbesondere Unterlagen über 

1. die Prüfung und 'Auswahl'der Unternehmen'und die 

Auftragsvergabe, 

2. die Anwendung des § 73 Abs. 1 und 

3. die Durchführung eines Verfahrens gemäß § 70 Abs. 3." 
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96. § 78 Abs. 4 und 5 lauten: 

"(4) Das Bundesvergabeamt und die 

Bundes-Vergabekontrollkommission bestehen jeweils aus den 

Vorsitzenden und der erforderlichen Zahl von 

Stellvertretern sowie sonstigen Mitgliedern, die über 

Vorschlag der Bundesregierung vorn Bundespräsidenten für die 

Dauer von fünf Jahren bestellt werden. Wiederbestellungen 

sind zulässig. Der Vorsitzende und seine Stellvertreter 

sind im Falle des Bundesvergabeamtes aus dem Richterstand 

zu ernennen und dürfen im Falle der 

Bundes-Vergabekontrollkommission weder der Auftragnehmer­

noch der Auftraggeberseite angehören. 

(5) Bei der Bestellung der sonstigen Mitglieder ist auf 

Vorschläge der Wirtschaftskammer Österreichs, der 

Bundesarbeitskammer sowie der Bundes-Architekten- und 

Ingenieurkonsulentenkammer Bedacht zu nehmen. Weiters ist 

darauf Bedacht zu nehmen, daß die Anzahl der Mitglieder der 

Auftragnehmer- und der AUftraggeberseite gleich ist. Die 

Vertreter der Bundes-Architekten- und 

Ingenieurkonsulentenkammer sind der Auftragnehmerseite 

zuzurechnen. Zusätzlich ist mindestens ein Vertreter der 

Bundesarbeitskammer zu bestellen. Bei der Bestellung der 

Vertreter der Auftragnehmerseite hat die Bundesregierung 

auf Vorschläge der wirtschaftskammer österreichs und der 

Bundes-Architekten- und Ingenieurkonsulentenkammer Bedacht 

zu nehmen." 

97. § 78 Abs. 8 lautet: 

"(8) Unter Bedachtnahme auf die Abs. 4 bis 7 sind 

Ersatzmitglieder zu bestellen, die im Falle der 

Verhinderung von Mitgliedern an deren Stelle" zu treten 

haben." 
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98. § 79 samt Überschrift lautet: 

"Erlöschen der Mitgliedschaft 

§ 79. (1) Die Mitgliedschaft (Ersatzmitgliedschaft) in der 

Bundes-Vergabekontrollkornrnission und im Bundesvergabeamt 

erlischt: 

1. bei Tod des Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) 

2. bei Verzicht 

3. bei Verlust der Wählbarkeit zum Nationalrat 

4. mit der Feststellung der Vollversammlung des jeweiligen 

Organes, daß das Mitglied (Ersatzmitglied) wegen 

schwerer körperlicher oder geistiger Gebrechen zu einer 

ordentlichen Funktionsausübung unfähig ist 

5. bei Zeitablauf 

6. mit der Feststellung der Vollversammlung des jeweiligen 

Organes, daß das Mitglied (Ersatzmitglied) eine grobe 

Pflichtverletzung begangen hat 

7. im Falle des Ausscheidens aus dem Richterstand bzw. des 

Dienststandes der jeweils vorschlagenden Stelle. 

(2) Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Funktionsperiode 

gemäß Abs. 1 aus, so ist unter Anwendung des § 78 Abs. 4 

für den Rest der Funktionsperiode unverzüglich ein neues 

Mitglied zu bestellen." 

. 99'; In § 81 Abs. 2 wird als zweiter Satz eingefügt: 

"Anträge auf einstweilige Verfügungen kann der Vorsitzende 

des Bundesvergabeamtes ohne Befassung eines Senates 
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unmittelbar dem nach der Geschäftsverteilung zuständigen 

Senat zuweisen." 

100. § 82 und ein neu eingefügter § 82a lauten samt 

Überschriften: 

"Befangene und ausgeschlossene Mitglieder 

§ 82. (1) Von einer Entscheidungstätigkeit sind Mitglieder 

(Ersatzmitglieder) des Bundesvergabeamtes hinsichtlich 

jener Vergabeverfahren ausgeschlossen, die eine 

Auftragsvergabe im Wirkungsbereich jener Institution 

betreffen, der sie angehören oder die sie gemäß § 78 Abs. 5 

vorgeschlagen hat. 

(2) Lassen wichtige Gründe die Unbefangenheit eines 

Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) der 

Bundes-Vergabekontrollkommission oder eines Mitgliedes 

(Ersatzmitgliedes) des Bundesvergabeamtes bezweifeln, so 

hat es sich der Ausübung seiner Funktion zu enthalten und 

seine Vertretung zu veranlassen. 

(3) Von einer Gutachtenstätigkeit sind Mitglieder 

(Ersatzmitglieder) der Bundes-Vergabekontrollkommission 

ausgeschlossen, wenn sie in dem zugrundeliegenden 

Vergabeverfahren bereits in einem Schlichtungs senat tätig 

waren. 

Ablehnungsrecht der Parteien 

§ 82a. Parteien können Mitglieder des entscheidenden 

Senates unter Angabe von Gründen ablehnen. Die Entscheidung 

über den Ablehnungsantrag trifft der geBchäftsführende 

Senat. Betrifft der Antrag ein Mitglied des 

geschäftsführenden Senates, so tritt an die Stelle des 

abgelehnten Mitgliedes dessen Ersatzmitglied gemäß der 

Geschäftsverteilung." 
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101. § 83 Abs. 1 wird angefügt: 

"Folgende Beschlüsse der Bundes-Vergabekontrollkornmission 

und des Bundesvergabearntes sind in Anwesenheit der nach den 

Bestimmungen der jeweiligen Geschäftsordnung erforderlichen 

Mitglieder mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der 

abgegebenen Stimmen zu fassen: 

1. die Beschlußfassung über die Geschäftsordnung; 

2. die Beschlußfassung über die Geschäftsverteilung für 

jeweils ein Kalenderjahr; 

3. die Beschlußfassung über Anträge an die Bundesregierung 

auf Abberufung eines Mitglieds (Ersatzmitglieds) gemäß 

§ 79 Z 3 und 4; 

4. die Ergänzung der Tagesordnung der Vollversammlung aus 

Gründen der Dringlichkeit; 

5. die Stellvertretung des Vorsitzenden des 

Bundesvergabeamtes (der 

Bundes-Vergabekontrollkommission) im Rahmen der 

Geschäftsverteilung; 

6. die personelle Zusammensetzung der Senate ~m Rahmen der 

Geschäftsverteilung." 

102. § 83 Abs. 3 letzter Satz entfällt. 

103. § 84 Abs. 2 und ein neu angefügter Abs. 3 lauten: 

"(2) Hat eine vergebende Stelle oder ein Unternehmer 

Unterlagen nicht vorgelegt, Auskünfte nicht erteilt"oder 

eine Auskunft zwar erteilt, die Unterlagen des 

Vergabeverfahrens aber nicht vorgelegt, so kann die 

Bundes-Vergabekontrollkornmission oder das Bundesvergabeamt, 
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wenn die vergebende Stelle oder der Unternehmer auf diese 

Säumnisfolge vorher ausdrücklich darauf hingewiesen wurde, 

auf grund der Behauptungen des nicht säumigen Beteiligten 

entscheiden. 

(3) Bestehende gesetzliche Verschwiegenheitspflichten, 

soweit sie nicht durch Abs. 1 eingeschränkt werden, bleiben 

unberührt." 

104. § 85 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Der Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten hat 

diesen Organen das notwendige Personal auf Vorschlag des 

Bundesvergabearntes zur Verfügung zu stellen." 

105. In § 85 Abs. 3 entfällt die Wortfolge "in fachlicher 

Hinsicht". Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: 

"Sie dürfen von diesen Funktionen nur nach Anhörung des 

jeweiligen Vorsitzenden enthoben werden." 

106. § 86 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 

"Die Bundesregierung hat unter Bedachtnahme auf den zur 

Erstellung nötigen Aufwand an Zeit, Personal und 

Amtshandlungen die Höhe der Gebühren durch Verordnung 
festzulegen." 

107. § 87 Abs. 1 Z 1 lautet: 

"1. bis zur Zuschlagserteilung zur Schlichtung von 

Meinungsverschiedenheiten, die sich zwischen der 

vergebenden Stelle und einern oder ~ehreren Bewerbern 

oder Bietern bei der Vollziehung dieses 'Bundesgesetzes 

oder der hiezu ergangenen Verordnungen ergeben;" 
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108. § 87 Abs. 5 lautet: 

"(5) Ein auf ein Tätigwerden gemäß Abs. 1 Z 1 gerichtetes 

Ersuchen ist möglichst rasch nach Kenntnis der 

Meinungsverschiedenheit bei der Geschäftsführung 

einzubringen." 

109. § 87 wird folgender Abs. 7 angefügt: 

"(7) Die vergebende Stelle darf innerhalb von vier Wochen 

ab Einbringung ihres Ersuchens gemäß Abs. 2 bzw. ab der 

Verständigung gemäß Abs. 6 bei sonstiger Nichtigkeit den 

Zuschlag nicht erteilen, es sei denn, daß vor Ablauf dieser 

Frist 

1. das Ersuchen um Einleitung eines Schlichtungsverfahrens 

zurückgezogen wird oder 

2. eine gütliche Einigung zustandekommt oder 

3. die Bundes-Vergabekontrollkommission mitteilt, daß kein 

Schlichtungsverfahren durchgeführt wird. 

In den Fällen der Z 1 und 2 endet die Frist mit dem 

Zeitpunkt der Zurückziehung bzw. der gütlichen Einigung, in 

den Fällen der Z 3 zwei Wochen nach Verständigung durch die 

Bundes-Vergabekontrollkommission." 

110. § 88 Abs. 1 lautet: 

"(1) Der Schlichtungssenat hat die Streitteile zu hören und 

den der Meinungsverschiedenheit zugrundeliegenden 

Sachverhalt zu ermitteln. Läßt sich ein Streitteil in die 

Verhandlung nicht ein, so ist in der Niederschrift 

festzuhalten, daß keine gütliche Einigung zustandegekommen 

ist. Von der Verhandlung sind auch Dritte zu verständigen, 

die von der Meinungsverschiedenheit betroffen sind. Diesen 
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ist die Möglichkeit zu geben, an der Verhandlung 

teilzunehmen." 

111. § 88 Abs. 4 letzter Satz lautet: 

"Den Streitteilen und dem Bundesvergabeamt ist je eine 

Abschrift hievon zu übermitteln." 

112. In § 91 Abs. 2 wird die Wortfolge "zum Zeitpunkt des 

erfolgten Zuschlages" durch die Worte "zur 

Zuschlagserteilung" ersetzt. 

113. § 91 Abs. 3 lautet: 

"(3) Nach Zuschlagserteilung ist das Bundesvergabeamt 

zuständig, festzustellen, ob wegen eines Verstoßes gegen 

dieses Bundesgesetz oder die hiezu ergangenen Verordnungen 

der Zuschlag nicht dem Bestbieter erteilt wurde oder ob der 

betreffende Bewerber oder Bieter eine echte Chance gehabt 

hätte, den Zuschlag zu erhalten, die aber durch die 

Rechtswidrigkeit beeinträchtigt wurde. In einem solchen 

Verfahren ist das Bundesvergabeamt ferner zuständig, auf 

Antrag des Auftraggebers festzustellen, ob einem 

übergangenen Bewerber oder Bieter auch bei Einhaltung der 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes und der hiezu ergangenen 

Verordnungen der Zuschlag keinesfalls erteilt worden wäre." 

114. § 91 Abs. 4 entfällt. 

115. Nach § 91 wird folgender § 91a samt Überschrift eingefügt: 

"Bekanntmachung von Entscheidungen 

§ 91a. Entscheidungen des Bundesvergabeamtes sind evident 

zu halten und in anonymisierter Form zu veröffentlichen." 
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116. § 92 Abs. 2 bis 5 und ein neuer Abs. 6 lauten: 

"(2) Ein solcher Antrag ist bis zur Zuschlagserteilung 

(§ 91 Abs. 2) in folgenden Fällen unzulässig: 

1. wenn in derselben Sache kein Schlichtungsverfahren 

durchgeführt wurde, es sei denn, die 

Bundes-Vergabekontrollkommission ist innerhalb der 

Frist des § 88 Abs. 2 nicht tätig geworden oder hat 

sich für unzuständig erklärt; 

2. wenn in derselben Sache in einem Schlichtungsverfahren 

eine gütliche Einigung erzielt worden ist, es sei denn 

der Unternehmer macht glaubhaft, daß der Auftraggeber 

sich nicht an das Ergebnis der gütlichen Einigung hält 

oder gehalten hat; 

3. wenn er nicht spätestens zwei Wochen ab Kenntnis einer 

Empfehlung gemäß § 88 Abs. 3 gestellt wird. 

(3) Wurde in einem gemäß § 88 durchgeführten 

Schlichtungsverfahren, das nicht zu einer gütlichen 

Einigung geführt hat, eine Empfehlung nicht fristgerecht 

abgegeben, so ist der Antrag jederzeit zulässig. 

(4) In den Fällen des § 91 Abs. 3 ist ein Antrag 

unzulässig, wenn er nicht spätestens sechs Wochen ab dem 

Zeitpunkt der Kenntnis des Zuschlages gestellt wird. 

(5) Der Antrag hat zu enthalten 

1. die genaue Bezeichnung des betreffenden 

Vergabeverfahrens sowie der angefochtenen Entscheidung, 

2. die genaue Bezeichnung des Auftraggebers, 
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3. eine Darstellung des maßgeblichen Sachverhaltes 

einschließlich des Interesses am Vertragsabschluß, 

4. Angaben über den behaupteten drohenden oder bereits 

eingetretenen Schaden für den Antragsteller, 

5. die Gründe, auf die sich die Behauptung der 

Rechtswidrigkeit stützt und 

6. ein bestimmtes Begehren. 

(6) Dem Antrag auf Nachprüfung kommt keine aufschiebende 

Wirkung für das betreffende Vergabeverfahren zu." 

117. In § 93 Abs. 1 entfällt die Wortfolge "unter Bedachtnahme 

auf die in derselben Sache ergangene Empfehlung des 

Schlichtungssenates". 

118. § 93 Abs. 2 1.Satz lautet: 

"Der Antrag auf Erlassung einer einstweiligen Verfügung muß 

spätestens zwei Wochen nach Kenntnis der Empfehlung gemäß 

§ 88 Abs. 3 gestellt werden." 

119. In § 93 Abs. 4 erster Satz lautet: 

"Mit einer einstweiligen Verfügung können das gesamte 

Vergabeverfahren oder einzelne EntSCheidungen des 

Auftraggebers bis zur Entscheidung des Bundesvergabeamtes 

über eine allfällige Nichtigerklärung vorübergehend 

ausgesetzt oder sonstige geeignete Maßnahmen angeordnet 
werden. 

120. § 93 Abs. 5 entfällt; die Abs". 6 und 7 erhalten die 

Bezeichnung "(5)" und "(6)". § 93 Abs. 5 (neu) lautet: 

"(5) In einer einstweiligen Verfügung ist die Zeit, für 
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welche diese Verfügung getroffen wird, zu bestimmen. Die 

einstweilige Verfügung tritt nach Ablauf der bestimmten 

zeit, spätestens jedoch zwei Monate nach Antragstellung, 

oder mit der Entscheidung des Bundesvergabeamtes über den 

Antrag auf Nichtigerklärung außer Kraft. Das 

Bundesvergabeamt hat die einstweilige Verfügung 

unverzüglich auf Antrag oder von Amts wegen aufzuheben, 

sobald die Voraussetzungen, die zu ihrer Erlassung geführt 

haben, weggefallen sind." 

121. Die Überschrift des 3. Hauptstückes des 4. Teiles lautet: 

"3. HAUPTSTÜCK 

Außerstaatliche Kontrolle" 

122. § 96 lautet: 

"§ 96. (1) Wenn die Kommission die Republik Österreich oder 

einen Auftraggeber auffordert, einen klaren und eindeutigen 

Verstoß gegen die im Gemeinschaftsrecht enthaltenen 

Vergabevorschriften zu beseitigen, so ist nach Maßgabe der 

folgenden Absätze vorzugehen. 

(2) Der Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten hat 

die rasche Weiterleitung von Informationen im Verkehr mit 

dem Auftraggeber einerseits und der Kommission andererseits 

wahrzunehmen. Österreichische Stellungnahmen gegenüber der 

Kommission hat der Bundesminister für auswärtige 

Angelegenheiten weiterzuleiten. Diese Stellungnahmen sind 

auf der Grundlage der vorn Auftraggeber vorzulegenden 

schriftlichen Unterlagen des Vergabeverfahrens nach 

Anhörung des Auftraggebers vorn Bundeskanzler im 

Einvernehmen mit dem Bundesminister für auswä-rtige 

Angelegenheiten und dem Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten vorzubereiten und abzugeben. 
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(3) Soweit der Republik Österreich nach den Vorschriften 

des Gemeinschaftsrechtes Mitteilungspflichten gegenüber der 

Kommission obliegen, hat der betroffene Auftraggeber dem 

Bundeskanzler und dem Bundesminister für auswärtige 

Angelegenheiten spätestens zehn Tage nach Eingang der 

genannten Aufforderung zwecks Weiterleitung an die 

Kommission folgende Unterlagen zu übermitteln: 

1. vollständige Unterlagen betreffend das bemängelte 

Vergabeverfahren und die von der Kommission gemäß 

Abs. 1 festgestellte Rechtswidrigkeit und 

2. entweder 

a) elnen Nachweis, daß die Rechtswidrigkeit beseitigt 

wurde, oder 

b) eine ausführliche Begründung dafür, weshalb die 

Rechtswidrigkeit nicht beseitigt wurde, oder 

c) die Mitteilung, daß das betreffende Vergabeverfahren 

entweder auf Betreiben des Auftraggebers oder aber 

im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens ausgesetzt 

wurde. 

(4) Auftraggeber, die Tätigkeiten im Sinne des § 67 Abs. 2 

ausüben, haben dem Bundeskanzler und dem Bundesminister für 

auswärtige Angelegenheiten spätestens 19 Tage nach Eingang 

der genannten Aufforderung zwecks Weiterleitung an die 

Kommission die im Abs. 3 Z 1 und 2 genannten Unterlagen zu 
übermitteln. 

(5) In einer Begründung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. b kann 

insbesondere geltend gemacht werden, daß die behauptete 
Rechtswidrigkeit bereits Gegenstand eines 

Nachprüfungsverfahrens ist. In diesem Fall hat der 

Auftraqgeber den Bunde~minister für auswärtige 

Angelegenheiten unverzüglich vorn Ausgang dieses Verfahrens 

zwecks Verständigung der Kommission zu unterrichten. 
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(6) Nach einer Mitteilung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. c hat der 

Auftraggeber dem Bundesminister für auswärtige 
Angelegenheiten gegebenenfalls unverzüglich die Beendigung 

der Aussetzung oder die Eröffnung eines neuen 
Vergabeverfahrens, das sich ganz oder teilweise auf das 

frühere Vergabeverfahren bezieht, zwecks Verständigung der 

Kommission bekanntzugeben. In einer derartigen neuerlichen 

Mitteilung ist entweder zu bestätigen, daß die behauptete 

Rechtswidrigkeit beseitigt wurde oder eine ausführliche 

Begründung dafür zu geben, weshalb die Rechtswidrigkeit 

nicht beseitigt wurde." 

123. § 97 samt Überschrift entfällt. 

124. § 97 (neu) und ein neu eingefügter § 97a lauten samt 

Überschriften: 

"Bescheinigungsverfahren 

§ 97. (1) Auftraggeber, die eine Tätigkeit im Sinne des 

§ 67 Abs. 2 ausüben, können ihre Vergabeverfahren und 

Vergabepraktiken, auf die das 5. Hauptstück des 3. Teiles 

dieses Gesetzes anzuwenden ist, regelmäßig von einern Prüfer 

untersuchen lassen, um eine Bescheinigung darüber zu 

erhalten, daß diese Verfahren und Praktiken zum gegebenen 

zeitpunkt mit den Bestimmungen des Gemeinschaftsrechtes 

über die Auftragsvergabe und mit den diesbezüglichen 

innerstaatlichen Vorschriften übereinstimmen. 

(2) Der Prüfer hat dem Auftraggeber schriftlich über die 

Ergebnisse seiner Untersuchung zu berichten. Vor 

Ausstellung einer Bescheinigung gemäß Abs. 1 an den 

Auftraggeber hat sich der Prüfer zu vergewissern, daß 

etwaige von ihm festgestellte Unregelmäßigke"iten in den 

Vergabeverfahren und -praktiken des Auftraggebers beseitigt 

worden sind und daß der Auftraggeber geeignete Maßnahmen 

getroffen hat, die ein neuerliches Auftreten dieser 

Unregelmäßigkeiten verhindern. 
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(3) Auftraggeber, die eine Bescheinigung gemäß Abs. 1 

erhalten haben, können in Bekanntmachungen folgende 

Erklärung abgeben: 

"Der Auftraggeber hat gemäß der Richtlinie 92/13/EWG des 

Rates eine Bescheinigung darüber erhalten, daß seine 

Vergabeverfahren und -praktiken arn .... mit dem 

Gemeinschaftsrecht über die Auftragsvergabe und mit den 

Vorschriften der Republik österreich zur Umsetzung des 

Gemeinschaftsrechts übereinstimmen." 

(4) Als Prüfer können Personen, Berufsgruppen oder 

Mitarbeiter von Institutionen bestellt werden. Prüfer 

dürfen nicht der AUftraggeberseite angehören und haben ihre 

Aufgaben in völliger Objektivität und Unabhängigkeit 

wahrzunehmen. Sie haben die erforderliche einschlägige 

berufliche Qualifikation und Berufserfahrung aufzuweisen. 

Personen, die ihres Wahlrechtes verlustig gegangen sind, 

sind von der Bestellung ausgeschlossen. 

(5) Die Bundesregierung hat durch Verordnung nähere Rege­

lungen hinsichtlich der Bestellung, der Abberufung und der 

beruflichen Qualifikationen von Prüfern zu erlassen. 

Außerstaatliche Schlichtung 

§ 97a. (1) Jeder Bewerber oder Bieter, der ein Interesse an 

einern bestimmten Auftrag, auf den die Bestimmungen des 

5. Hauptstückes des 3. Teiles dieses Bundesgesetzes zur 

Anwendung kommen, hat oder hatte und der behauptet, daß ihm 

im Zusammenhang mit dem Verfahren für die Vergabe dieses 

AUftrages durch einen Verstoß gegen die Bestimmungen des 

Gemeinschaftsrechtes über die Auftragsvergabe oder gegen 

die Bestimmungen dieses Gesetzes oder gegen" "-die aufgrund 

dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen ein Schaden ent­

standen ist oder zu entstehen droht, kann ein SChlichtungs­

verfahren vor der Kommission schriftlich beim 
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Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten 

beantragen. Dieser hat den Antrag im Wege des 

Bundesministers für auswärtige Angelegenheiten unverzüglich 

an die Kommission weiterzuleiten. 

(2) Jede arn Schlichtungsverfahren beteiligte Partei hat 

unverzüglich einen Schlichter zu benennen und der 

Kommission bekanntzugeben, ob sie den von der Kommission 

vorgeschlagenen Schlichter akzeptiert. Die Schlichter 

können höchstens zwei weitere einschlägig qualifizierte 

Personen als Sachverständige, die sie in ihrer Arbeit 

beraten, hinzuziehen. Die arn Schlichtungsverfahren 

beteiligten Parteien und die Kommission können die von den 

Schlichtern vorgeschlagenen Sachverständigen ablehnen. 

(3) Ist bereits in Bezug auf den in Abs. 1 bezeichneten 

Auftrag ein Schlichtungs- oder Nachprüfungsverfahren gemäß 

den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes anhängig, so hat der 

betroffene Auftraggeber die Schlichter davon in Kenntnis zu 

setzen. Die Schlichter haben den Bewerber oder Bieter, der 

das Schlichtungs- oder Nachprüfungsverfahren beantragt hat, 

von der Einleitung des Schlichtungsverfahrens zu 

unterrichten. Sie haben den Bewerber oder Bieter 

aufzufordern, binnen einer Frist von drei Tagen 

mitzuteilen, ob er dem Schlichtungsverfahren beitritt. Der 

Beitritt zu einern Schlichtungsverfahren hat keinerlei 

Auswirkungen auf das anhängige Schlichtungs- oder 

Nachprüfungsverfahren. Weigert sich der Bewerber oder 

Bieter, dem Schlichtungsverfahren beizutreten, so können 

die Schlichter, wenn sie der Auffassung sind, daß der 

Beitritt des Bewerbers oder Bieters zur Beilegung der 

Streitigkeit erforderlich ist, mit Mehrheit die Einstellung 

des Schlichtungsverfahrens beschließen.· Der Beschluß ist 

der Kommission unter Angabe" der Gründe mitzuteilen. " 

(4) Die Schlichter haben dem Antragsteller, dem 

Auftraggeber und allen anderen arn Vergabeverfahren 
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beteiligten Bewerbern oder Bietern Gelegenheit zur 

Stellungnahme zu geben. Sie haben unter Beachtung der 

Bestimmungen des EGV und der Grundsätze dieses 

Bundesgesetzes auf eine gütliche Einigung zwischen den 

Parteien hinzuwirken; sie haben der Kommission über ihre 

Schlußfolgerungen und über alle Ergebnisse des Verfahrens 

zu berichten. 

(5) Der Antragsteller und der betroffene AUftraggeber 

können jederzeit das Verfahren durch die Erklärung, das 

Verfahren nicht mehr fortsetzen zu wollen, beenden. Soferne 

die Parteien nichts anderes vereinbaren, haben sie die 

ihnen im Schlichtungsverfahren erwachsenden Kosten selbst 

zu bestreiten. Die Kosten des Verfahrens sind von den 

Parteien zu gleichen Teilen zu tragen. Über den Ersatz 

sonstiger Kosten hat auf Antrag der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten zu entscheiden. 

(6) Die Bundesregierung hat durch Verordnung nähere 

Regelungen betreffend den Schriftverkehr mit der 

Kommission, die Ausgestaltung des Schlichtungsverfahrens, 

die allfällige Beteiligung österreichischer Behörden arn 

Verfahren und die Auswahl der Schlichter für das 

Schlichtungsverfahren zu erlassen." 

125. § 98 Abs. 1 letzter Satz lautet: 

"Der Ersatz eines entgangenen Gewinns kann nach diesem 

Bundesgesetz nicht geltend gemacht werden." 

126. § 98 Abs. 2 lautet: 

.. '". 

"(2) Kein Anspruch besteht, wenn gemäß.§ 91 Abs. 3 letzter 

Satz festgestellt worden ist, daß dem übergangenen Bewerber 

oder Bieter auch bei Einhaltung dieses Bundesgesetzes und 

der auf Grund dieses Bundesgesetzes ergangenen Verordnungen 

der Zuschlag keinesfalls erteilt worden wäre." 
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127. § 99 wird samt Überschrift aufgehoben. 

128. § 103 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

U(3) Für das Inkrafttreten durch das Bundesgesetz 

BGB1.Nr .... /1996 neu gefaßter oder eingefügter 

Bestimmungen und für das Außerkrafttreten durch dasselbe 

Bundesgesetz aufgehobener Bestimmungen sowie für nach dem 

BVergG, BGB1.Nr. 462/1993, bestellte Mitglieder 

(Ersatzmitglieder) der Bundes-Vergabekontrollkommission und 

des Bundesvergabeamtes und für nach diesem Bundesgesetz 

anhängige Verfahren gilt folgendes: 

1. Das Inhaltsverzeichnis, der 1. Abschnitt und die Über­

schrift des 2. Abschnitts im 1. Hauptstück des 1. Tei­

les, § 2 Abs. 1 und 4, § 3 Abs. 2 letzter Satz, § 3a 

samt Überschrift, § 4, § 5, § 6 Abs. 1 Z 2 sowie Abs. 2 

und 3, § 7, die Überschrift des 4.Hauptstückes des 

1.Teiles, § 8 und § 8a samt Überschriften, § 9 Z 6, die 

Bezeichnung der bisherigen Z 6 bis 14 des § 9 als Z 7 

bis 15, § 9 Z 15 (neu), Z 16, 18 bis 21 und 24 bis 29, 

§ 10 Abs. 3 und 6, § 10a samt Überschrift, die 

Bezeichnung des bisherigen Textes des § 12 als Abs. 1, 

§ 12 Abs. 2, § 14 Abs. 2 und 3, die Bezeichnung der 

bisherigen Abs. 3 und 4 des § 14 als Abs. 4 und 5, § 15 

Abs. 1, § 16a samt Überschrift, § 18 Abs. 3 letzter 

Satz, § 22 Abs. 4, §§ 22a und 22b samt Überschriften, 

§ 25 Abs. 3, § 28 Abs. 1 und 3, § 36, die Bezeichnung 

des bisherigen Textes des § 39 als Abs. 1, § 39 Abs. 1 

(neu) Z 2, § 39 Abs. 1 (neu) Z 10, § 39 Abs. 2, § 41 

Abs. 1 und 2, § 43a samt Überschrift, die Überschrift 

des 1. Hauptstückes des 3. Teiles, § 44 Ahs. 2, §§ 45 

und 45a samt Überschriften, die Abschnittsüberschrift 

vor und die Überschrift- von § 46, § 46'Abs. 1 bi-s' -3, 

§§ 46a bis 46c samt Überschriften, § 47 Abs. 7, § 48, 

§ 50 Abs. 2 bis 6, der 5. Abschnitt des 1. Hauptstückes 

des 3. Teiles, die Bezeichnung der bisherigen Ahs. 3 bis 
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5 des § 52 als Abs. 1 bis 3 in § 52, § 52 Abs. 2 (neu), 

§ 52 Abs. 3 (neu) Einleitung, Z 1 und Z 4, § 55, § 57 

samt Überschrift, § 61 samt Überschrift, die Überschrift 

vor § 64, § 64 Abs. 1, die Bezeichnung des bisherigen 

Abs. 5 des § 64 als Abs. 3, § 64 Abs. 3, die Bezeichnung 

des 4. Hauptstückes des 3. Teiles, das 4. Hauptstück des 

3. Teiles, § 67 Abs. 1, § 68, §§ 68a und 68b samt 

Überschriften, § 69 samt Überschrift, § 70 Abs. 1, 3 und 

4, § 71 Abs. 1 Z 1, § 71 Abs. 2 Z 1, § 71a samt 

Überschrift, § 72, § 73, § 74 Abs. 1, Abs. 3, Abs. 5 

Z 1, Abs. 7, Abs. 8 und Abs. 9, § 75 Abs. 2 letzter 

Satz, § 75 Abs. 5 und 6, § 76 Abs. 1, 2 und 4 bis 7, 

§ 76a samt Überschrift, § 77 Abs. 1, 2 und 3, § 78 

Abs. 4 und 5, § 78 Abs. 8, § 79 samt Überschrift, § 81 

Abs. 2, §§ 82 und 82a samt Überschriften, § 83 Abs. 1 

letzter Satz einschließlich der Aufzählung, § 84 Abs. 2 

und 3, § 85 Abs. 1 letzter Satz, § 85 Abs. 3, § 86 

Abs. 1 letzter Satz, § 87 Abs. 1 Z 1, § 87 Abs. 5 und 7, 

§ 88 Abs. 1 und Abs. 4 letzter Satz, § 91 Abs. 2, § 91 

Abs. 3, § 91a samt Überschrift, § 92 Abs. 2 bis 6, § 93 

Abs. 1, § 93 Abs. 2 1.Satz, § 93 Abs. 4 1.Satz, die 

Bezeichnung der bisherigen Abs. 6 und 7 des § 93 als 

Abs. 5 und 6, § 93 Abs. 5, die Überschrift des 3. Haupt­

stückes des 4. Teiles, § 96, §§ 97 und 97a samt 

Überschriften, § 98 Abs. 1 letzter Satz, § 98 Abs. 2, 

§ lOS, § 107 samt Überschrift, § 108, die Anhänge I bis 

XIII, XV und XVI sowie die Bezeichnung des bisherigen 

Anhanges IX als Anhang XIV treten am ...... in Kraft. 

2. (Verfassungsbestimmung) § 6 Abs. 1 Z 3 tritt am ...•.. 

in Kraft, zugleich tritt § 6 Abs. 1 Z 3 in der bis dahin 

geltenden Fassung außer Kraft. 

'3. Mit-Ablauf des ...... treten die Wortfolge ih § -2 ' 

Abs. 3, § 5 Abs. 3 und 4, § 9 Z 15, § 22 Abs. 6 bis 15, 

§ 43 Abs. 3, § 52 Abs. 1, 2 und 6, §§ 54 bis 56 samt 

Überschriften, §§ 58 bis 60 und 62 samt Überschriften, 
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der Klammerausdruck in § 64 Abs. 2, § 64 Abs. 3 und 4, 

§ 67 Abs. 5 und 6, § 71 Abs. 4, § 76 Abs. 8 bis 10, § 83 

Abs. 3 letzter Satz, § 91 Abs. 4, § 93 Abs. 5, § 97 und 

§ 99 in der bis dahin geltenden Fassung außer Kraft. 

4. Am ....... vor der Bundes-Vergabekontrollkommission und 

dem Bundesvergabeamt anhängige Verfahren sind nach den 

Bestimmungen des BVergG, BGBl.Nr. 462/1993, in der 

Fassung BGBl.Nr. 639/1993, fortzuführen. 

5. Bestellungen von Mitgliedern (Ersatzmitgliedern) der 

Bundes-Vergabekontrollkommission und des 

Bundesvergabeamtes nach den Bestimmungen des BVergG, 

BGBl.Nr. 462/1993, in der Fassung BGBl.Nr. 639/1993, 

gelten als Bestellungen gemäß diesem Bundesgesetz." 

129. § 105 lautet: 

"§ 105. Verordnungen auf Grund dieses Bundesgesetzes, 

insbesondere auch in seinen neuen Fassungen, können bereits 

vom Tag der Kundmachung des jeweiligen Bundesgesetzes an 

erlassen, jedoch nicht vor diesem in Kraft gesetzt werden." 

130. § 107 samt Überschrift lautet: 

"Strafbestimmungen 

§ 107. (1) Wer als Auftraggeber, dessen Organe nicht gemäß 

Artikel 20 B-VG weisungsgebunden sind, seine 

Auskunftspflichten gemäß § 84 Abs. 1 oder § 96 Abs. 3 bis 6 

verletzt, begeht eine Verwaltungs übertretung und ist mit 

Geldstrafe bis zu 50.000 S zu bestrafen. 

(2) Verwaltungs strafen gemäß Abs. 1 sind"von der 

Bezirksverwaltungsbehörde, im Wirkungsbereich einer 

Bundespolizeidirektion von dieser, zu verhängen." 
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131. § 108 lautet: 

"§ 108. (1) Mit der Vollziehung 

1. des § 5 Abs. 2 ist der Bundeskanzler, 

2. der §§ 96 und 97 sind der Bundeskanzler, der 

Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten und 

Bundesminister für wirtschaftliche Angelegenheiten, 

3. der §§ 45 Abs. 3, 68a und 97a der Bundesminister für 

auswärtige Angelegenheiten und der Bundesminister für 

wirtschaftliche Angelegenheiten, 

4. der §§ 98 bis 102 der Bundesminister für Justiz, 

5. des § 107 der Bundesminister für wirtschaftliche 

Angelegenheiten, 

6. der übrigen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes, soweit 

nur der wirkungsbereich eines Bundesministers betroffen 

ist, dieser Bundesminister, und 

7. im übrigen die Bundesregierung 

betraut. 

(2) Soweit die Bundesregierung von der Ermächtigung zur 

näheren Durchführung dieses Bundesgesetzes keinen Gebrauch 

macht, kann jeder Bundesminister für seinen Wirkungsbereich 

Verordnungen erlassen. 

(3) Soweit völkerrechtliche Verpflichtungen Österreichs 

oder die Änderung gemeinschaftsrechtlicher Vorschriften 

dies erforderlich machen, kann die Bundesregierung durch 

Verordnung bestimmen, daß anstelle der Anhänge andere 
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Abgrenzungen des Geltungsbereiches maßgeblich oder anstelle 

der aus den Anhängen ersichtlichen andere Muster zu 

verwenden sind." 
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132. Anhang IX wird als "Anhang XIV" bezeichnet; die Anhänge I bis 

VIII, X und XI sowie die einzufügenden Anhänge IX, XII und 

XIII lauten: 

"Anhang I 

Bezeichnung der Tätigkeiten 

entsprechend der Allgemeinen Systematik der Wirtschafts zweige 

gemäß § la Abs. 1 Z 1 

Klasse Gruppe 

50 

500 

501 

WP+ 18533V 

Untergruppe 

und positionen 

500.1 

500.2 

501.1 

501.2 

501. 3 

501.4 

501.5 

501. 6 

Beschreibung 

BAUGEWERBE 

Allgemeines Baugewerbe (ohne 

ausgeprägten Schwerpunkt) und 

Abbruchgewerbe 

Allgemeines Baugewerbe (ohne 

ausgeprägten Schwerpunkt) 

Abbruch 

RohbaugewerbejHochbau 

Allgemeiner Bau von Wohn- und 

NichtwohngebäudenjBaurneister, 

Maurermeister und 

Bauunternehmer 

Dachdeckerei 

SChornstein-jRauchfangs-, 

Feuerungs- und Industrieofenbau 

Abdichtung gegen Wasser und 
Feuchtigkeit· 

Restaurierung und 

Instandhaltung von Fassaden 
Gerüstbau 
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501.7 

502.1 

502.2 

502.3 

502.4 

502.5 

502.6 

502.7 

503.1 

503.2 

503.3 

503.4 
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Sonstige Rohbaugewerbe 

(einschließlich 

Zimrnerei)/Übrige Baugewerbe 

und Zimmermeister 

Tiefbau 

Allgemeiner Tiefbau 

Erdbewegungsarbeiten und 

Landeskulturbau 

Brücken-, Tunnel- und 

Schachtbau, Grundbohrungen 

Wasserbau (Fluß-, Kanal-, 

Hafen-, Strom-, Schleusen­

und Talsperrenbau) 

Straßenbau (einschließlich 

spezialisierter Bau von 

Flugplätzen und Landebahnen) 

Spezialisierte Unternehmen 

für Bewässerung, 

Entwässerung, Ableitung von 

Abwässern, Kläranlagen 

Spezialisierte Unternehmen 

für andere Tiefbauarbeiten 

Bauinstallation 

Allgemeine Bauinstallation 

Klempnerei, Gas- und 

Wasser installationen/ 

Sanitär-, Gas- und 

Wasserinstallationen 

Installation von Heizungs­

und Belüftungsanlagen 

(Installation von 

Zentralheizungs-, Klima'­

und Belüftungsanlagen) 

Abdämrnung gegen Kälte, 

Wärme, Schall und 

Erschütterung 

, , 
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503.5 

503.6 

504.1 

504.2 

504.3 

504.4 

504.5 

504.6 
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Elektroinstallation 

Installation von Antennen, 

Blitzableitern, Telefonen 

usw. 

HausbaugewerbejAusbaugewerbe 

Allgemeines Hausbaugewerbej 

Allgemeines Ausbaugewerbe 

Stukkateurgewerbe, Gipserei 

und Verputzerei 

Bautischlerei 

(Tischlereien, die 

überwiegend 

Tischlereierzeugnisse in 

Bauten montieren) und 

Parkettlegerei 

Glaser-, Maler- und 

Lackierergewerbe, 

TapetenklebereijGlaser, 

Maler und Anstreicher, 

Tapezierer 

Fliesen- und 

Plattenlegerei, 

Fußbodenlegerei und 

-kleberei 

Ofen- und 

HerdsetzereijHafner sowie 

sonstiges Ausbaugewerbe 

.. 
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ANHANG 11 

Bauaufträge nach § 6 Abs. 3 

Allgemeiner Tiefbau 
Erdbewegungsarbeiten und Landeskulturbau 
Brücken-, Tunnel- und Schachtbau, Grundbohrungen 
Wasserbau (Fluß-, Kanal-, Hafen-, Strom-, Schleusen- und 
Talsperrenbau) 
Straßenbau (einschließlich spezialisierter Bau von Flugplätzen 
und Landebahnen) 
Spezialbau für Bewässerung, Entwässerung, Ableitung von 
Abwässern, Kläranlagen 
Sonstiger Spezialbau für andere Tiefbauarbeiten 
Errichtung von Krankenhäusern 
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Sporteinrichtungen 
Erholungseinrichtungen 
Freizeiteinrichtungen 
Schul- und Hochschulgebäuden 
Verwaltungsgebäuden 
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Anhang 111 
Dienstleistungen im Sinne von § 1b Abs. 1 

Kategorie Titel 

1 Instandhaltung und Reparatur 

2 Landverkehr (1) einschl. Geldtrans-

port und Kurierdienste, ohne Post-

verkehr 

3 Fracht- und Personenbeförderung im 

Flugverkehr, ohne Postverkehr 

4 Postbeförderung im Landverkehr (1) 

sowie Luftpostbeförderung 

5 Fernmeldewesen (2) 

6 Finanzielle Dienstleistungen 

a) Versicherungsleistungen 

b) Bankleistungen und Wertpapier­
geschäfte (3) 

7 Datenverarbeitung und verbundene 

Tätigkeiten 

8 Forschung und Entwicklung (4) 

9 Buchführung, -haltung und -prüfung 

10 Markt- und Meinungsforschung 

11 Unternehmensberatung und verbundene 

Tätigkeiten (5) 

12 Architektur, technische Beratung u. 

Planung; integrierte technische 
Leistungen; Stadt- und Landschafts­
planung; zugehörige wissenschaftliche 
und technische Beratung; technische 
Versuche und Analysen 

WP+ 18533V 

CPC-Referenz-Nr. 

6112, 6122, 633,886 

712 (außer 71235) 

7512, 87304 

73 (außer 7321) 

71235, 7321 

752 

ex 81 

812, 814 

84 

85 

862 

864 

865, 866 

867 
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13 Werbung 

14 Gebäudereinigung und Hausverwaltung 

15 verlegen und Drucken gegen Vergütung 

oder auf vertraglicher Grundlage 

16 Abfall- und Abwasserbeseitigung; 

sanitäre und ähnliche Dienstleistungen 

(1) Ohne Eisenbahnverkehr der Kategorie 18. 
(2) Siehe aber § Ib Abs. 1 Z 3. 
(3) Siehe aber § Ib Abs. 1 Z 5. 
(4) Siehe aber § Ib Abs. 1 Z 7. 
(5) Siehe aber § Ib Abs. 1 Z 4. 
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871 

874 
82201 bis 82206 

88442 

94 

. .- ~ 
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Anhang IV 

Dienstleistungen im Sinne von § Ib Abs. 2 

Kategorie Titel CPC-Referenz-Nr. 

17 Gaststätten und Beherbungsgewerbe 64 

18 Eisenbahnen 711 

19 Schiffahrt 72 

20 Neben- und Hilfstätigkeiten des 

Verkehrs 
74 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 
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Rechtsberatung 861 

Arbeits- und Arbeitskräftevermittlung 872 

Auskunfts- und Schutzdienste (ohne 873 (außer 87304) 

Geldtransport) 

Unterrichtswesen und Berufsausbildung 92 

Gesundheits-, Veterinär- und Sozial- 93 

wesen 

Erholung, Kultur und Sport 96 

Sonstige Dienstleistungen 
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ANHANG V 

Liste der einschlägigen Berufs- und Handelsregister 
bzw. Bescheinigungen und eidesstattlichen Erklärungen 

gemäß § 44 Abs. 2 Z 1 und § 45a 

A. Für Bauaufträge: 

für Belgien das "Registre du Commerce" - "Handelsregister"; 
für Dänemark das "Handelsregistret" , das 
"Aktieselskabsregistret" und "Erhvervsregistret"; 
für Deutschland das "Handelsregister" und die 
"Handwerksrolle"; 
für Griechenland das " Mitr60 Ergoliptik6n Epichiriseon -
M.E.E.P." Register der vertrags unternehmen des Ministeriums 
für Umwelt, Raumordnung und öffentliche Arbeiten (YPECHODE); 
für Spanien das "Registro oficial de Contratistas deI 
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo"; 
für Frankreich das "Registre du commerce" und das 
"R~pertoire des m~tiers"; 
für Italien das "Registro della Camera di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato"; 
für Luxemburg das "Registre aux firmes" und die "Röle de la 
Chambre des m~tiers"; 
für die Niederlande das "Handelsregister"; 
für portugal das Register der "Commissäo de Alvaras de 
Empresas de Obras Püblicas e Particulares (CA-EOPP) " , 
im Fall des Vereinigten Königreichs und Irlands kann der 
Unternehmer aufgefordert werden, eine Bescheinigung des 
"Registrar of Companies" oder des "Registrar of Friendly 
Societies" vorzulegen oder andernfalls eine Bescheinigung 
über die von ihm abgegebene eidesstattliche Erklärung 
beizubringen, daß er den betreffenden Beruf in dem Lande, 
in dem er niedergelassen ist ,an einem bestimmten Ort und 
unter einer bestimmten Firmenbezeichnung ausübt; 
für österreich das "Firmenbuch" , das "Gewerberegister" , die 
"Mitgliederverzeichnisse der Landeskamrnern"; 
für Finnland das "Kaupparekisteri" - "Handelsregistret"; 
für Island die "Firmaskra"; 
für Liechtenstein das "Gewerberegister"; 
für Norwegen das "Foretaksregisteret"; 
für Schweden die "aktiebolags-, handels- eller 
föreningsregistren". 

B. Für Lieferaufträge: 

für Belgien das "Registre du commerce" - "Handelsregister"; 
für Dänemark das "Aktieselskabsregistret" , das 
"Fore.ningsregistret" ,uJ;ld.das. "Handelsregistret"; 
für Deutschland das "Handelsregister" und die 
"Handwerksrolle"; 
für Griechenland das "Viotechnik6 i Viomichanik6 i Emporik6 
Epimelitirio"; 
für Spanien das "Registro Mercantil" oder im Fall nicht 
eingetragener Einzelpersonen eine Bescheinigung, daß diese 
eidesstattlich erklärt haben, den betreffenden Beruf 
auszuüben; 
für Frankreich das "Registre du commerce" und das 
"R~pertoire des m~tiers"; 
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für Italien das "Registro della Camera di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato" und das "Registro 
delle Commissioni provinciali per l'artigianato"; 
für Luxemburg das "Registre aux firmes" und die "Röle de la 
Charnbre des metiers"; 
für die Niederlande das "Handelsregister"; 
für Portugal das "Registro Nacional das Pessoas Colectivas"; 
im Fall des Vereinigten Königreichs und Irlands kann der 
Unternehmer aufgefordert werden, eine Bescheinigung des 
"Registrar of Companies" oder des "Registrar of Friendly 
Societies" vorzulegen, aus der hervorgeht, daß die 
Lieferfirma "incorporated" oder "registered" ist, oder 
anderenfalls eine Bescheinigung über die von dem 
Betreffenden abgegebene eidesstattliche Erklärung, daß er 
den betreffenden Beruf in dem Lande, in dem er 
niedergelassen ist, an einern bestimmten Ort und unter einer 
bestimmten Firma ausübt; 
für österreich das "Firmenbuch", das "Gerwerberegister" , 
die "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"; 
für Finnland das "Kaupparekisteri" - "Handelsregistret"; 
für Island die "Firmaskra"; 
für Liechtenstein das "Gewerberegister"; 
für Norwegen das "Foretaksregisteret"; 
für Schweden die "aktiebolags-, handels- eller 
föreningsregistren". 

C. Für Dienstleistungsaufträge; 

für Belgien das "Registre du commerce" - "Handelsregister" 
und die "Ordres professionnels" - "Beroepsorden"; 
für Dänemark das "Erhvervs- og Selskabsstyrelsen"; 
für Deutschland das "Handelsregister", die "Handwerksrolle" 
und das "Vereinsregister"; 
für Griechenland kann von dem Dienstleistungserbringer eine 
vor dem Notar abgegebene eidesstattliche Erklärung über die 
Ausübung des betreffenden Berufes verlangt werden; in den 
von den geltenden nationalen Rechtsvorschriften 
vorgesehenen Fällen für die Durchführung der 
Studienaufträge des Anhanges 111 das Berufsregister "Mitr60 
Meletit6n" sowie das "Mitr60 Grafeion Melet6n"; 
für Spanien das "Registro Central de Empresas Consultoras y 
de Servicios deI Ministerio de Economia y Hacienda"; 
für Frankreich das "Registre du commerce" und das 
"Repertoire des metiers"; 
für Italien das "Registro della Camera di commercio, 
industria, agricoltura e artigianato", das "Registro delle 
Commissioni provinciali per l'artigianato" oder der 
"Consiglio nazionale degli ordini professionali"; 
für Luxemburg das "Registre aux firmes" und die "Röle de la 
Chambre des metiers" i... . . . 
für die Niederlande das "Handelsregister"; 
für Portugal das "Registro Nacional das Pessoas Colectivas"; 
im Fall des Vereinigten Königreichs und Irlands kann der 
Unternehmer aufgefordert werden, eine Bescheinigung des 
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"Registrar of Companies" oder des "Registrar of Friendly 
Societies" vorzulegen oder anderenfalls eine Bescheinigung 
über die von dem Betreffenden abgegebene eidesstattliche 
Erklärung, daß er den betreffenden Beruf in dem Lande, in 
dem er niedergelassen ist, an einem bestimmten Ort und 
unter einer bestimmten Firma ausübt; 
für österreich das "Firmenbuch", das "Gerwerberegister", 
die "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern"; 
für Finnland das "Kaupparekisteri" - "Handelsregistret"; 
für Island die "Firmaskra" und die "Hlutafelagaskra"; 
für Liechtenstein das "Gewerberegister"; 
für Norwegen das "Foretaksregisteret"; 
für Schweden die "aktiebolags-, handels- eller 
föreningsregistren". 
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ANHANG VI 

Muster für die Bekanntmachung von Lieferaufträgen 
gemäß §§ 46a Abs. 1 Z I, 46b und 52 

A) Vorinformationsverfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und Telefaxnurnmer des 
Auftraggebers und (gegebenenfalls) des Dienstes, von dem 
zusätzliche Angaben erlangt werden können. 

2. Art und Menge oder Wert der zu liefernden Ware: 
CPA-Referenznurnmer. 

3. Voraussichtlicher Zeitpunkt, zu dem das Verfahren zur 
Vergabe des Auftrages oder der Aufträge eingeleitet werden 
wird (sofern bekannt). 

4. Sonstige Angaben. 

5. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

6. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

B) Offene Verfahren 

~+ 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und Telefaxnurnmer des 
Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) Form des Vertrages, für den Angebote eingereicht werden 

sollen. 

3. a) Ort der Lieferung. 
b) Art und Menge der zu liefernden Waren: 

CPA-Referenznurnmer. 
c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile und/oder für 

die Gesamtheit der angeforderten Lieferungen 
eingereicht werden kann. 

d) Ausnahme von der Anwendung der Normen gemäß § 50. 

4. Allenfalls vorgeschriebene Lieferfrist. 

5 . a) 

b) 

c) 

6 • a) 
b) 
c) 

18533V 

Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzliche Unterlagen 
angefordert werden können. 
Tag, bis zu dem die genannten Unterlagen angefordert 
werden können. 
(Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten des 
Kostenbeitrages für Übersendung dieser Unterlagen. 

Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen. 
Anschrift der Stelle, bei der sie einzureichen sind. 
Sprache, in der sie abzufassen sind. 
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7. a) (Gegebenenfalls) Personen, die bei der Öffnung der 
Angebote anwesend sein dürfen. 

b) Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung der Angebote. 

8. (Gegebenenfalls) geforderte Sicherstellungsmittel. 

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf die 
Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

10. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, 
an die der Auftrag vergeben wird, haben muß. 

11. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

12. Frist, während der die Bieter an ihre Angebote gebunden 
sind. 

13. Kriterien für die Auftragserteilung. Andere Kriterien als 
der niedrigste Preis müssen genannt werden, falls sie 
nicht in den Ausschreibungsunterlagen enthalten sind. 

14. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder Alternativangeboten. 

15. Sonstige Angaben. 

16. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

17. Tag des Eingangs der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

C) Nicht offene Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und Telefaxnurnrner des 
Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) (Gegebenenfalls) Begründung für das beschleunigte 

Verfahren. 
c) Form des Vertrages, für den Angebote eingereicht werden 

sollen. 

3. a) Ort der Lieferung. 
b) Art und Menge der zu liefernden Waren: 

CPA-Referenznurnrner. 
c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile und/oder für 

die Gesamtheit der angeforderten Lieferungen 
eingereicht werden kann. 

d) Ausnahme von der Anwendung von Normen gemäß § 50. 

4. Allenfalls vorgeschriebene Lieferfrist. 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, 
an die der Auftrag vergeben wird, haben muß. 

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen 
müssen. 
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b) Anschrift der Stelle, bei der sie einzureichen sind. 
c) Sprache, in der sie abzufassen sind. 

7. Frist für die Absendung von Aufforderungen zur 
Angebotsabgabe. 

8. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

9. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

10. Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht in 
der Aufforderung zur Angebotsabgabe genannt sind. 

11. Beabsichtigte Zahl oder Marge von Lieferanten, die zur 
Angebotsabgabe aufgefordert wird. 

12. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder Alternativangeboten. 

13. Sonstige Angaben. 

14. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften oder Hinweis auf ihre 
Nichtveröffentlichung. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

16. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

D) Verhandlungsverfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und Telefaxnurnrner des 
Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) (Gegebenenfalls) Begründung für die Inanspruchnahme des 

beschleunigten Verfahrens. 
c) (Gegebenenfalls) Form des Vertrages, für den Angebote 

eingereicht werden sollen. 

3. a) Ort der Lieferung. 
b) Art und Menge der zu liefernden Waren: 

CPA-Referenznurnrner. 
c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile und/oder für 

die Gesamtheit der angeforderten Lieferungen 
eingereicht werden kann. 

d) Ausnahme von der Anwendung von Normen gemäß § 50. 

4. Allenfalls vorgeschrie.bene .Lief.erfrist. . 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, 
an die der AUftrag vergeben wird, haben muß. 

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der sie einzureichen sind. 
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c) Sprache, in der sie abzufassen sind. 

7. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

8. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

9. Beabsichtigte Zahl oder Marge von Lieferanten, die zur 
Angebotsabgabe aufgefordert wird. 

10. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder Alternativangeboten. 

11. (Gegebenenfalls) Name und Anschrift der vom Auftraggeber 
ausgewählten Unternehmer. 

12. Datum vorhergehender Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften. 

13. Sonstige Angaben. 

14. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

15. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

E) Vergebene Aufträge 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) Begründung der Wahl des Verhandlungsverfahrens gemäß 

§ 52 Abs. 2 und 3. 

3. Tag der Auftragserteilung. 

4. Kriterien für die Auftragserteilung. 

5. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

6. Name und Anschrift des oder der Auftragnehmer. 

7. Art und Menge der gelieferten Waren, gegebenenfalls nach 
Auftragnehmer: CPA-Referenznummer. 

8. Gezahlter Preis oder Preisspanne (Minimum/Maximum). 

9. (Gegebenenfalls) Wert und Teil des Auftrages, der an 
Dritte weitervergeben werden kann. 

10. Sons~ige Angaben. 

11. Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften. 

12. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

13. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

WP+ 18533V 

, . 

67/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original)368 von 394

www.parlament.gv.at



- 116 -

ANHANG VII 

Muster für die Bekanntmachung von Bauaufträgen 
gemäß §§ 46a Abs. 1 Z 2, 46b und 57 

A) Vorinformationsverfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und Telefaxnumrner des 
Auftraggebers. 

2. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen und bei Auf teilung des 

Bauwerkes in mehrere Lose (Gewerke) wesentliche 
Merkmale der einzelnen Lose (Gewerke) im Verhältnis zum 
Bauwerk. 

c) Falls verfügbar: Abschätzung der preisspanne für die 
geplanten Leistungen. 

3. a) Voraussichtlicher Zeitpunkt der Einleitung der (des) 
Vergabeverfahren(s). 

b) Falls bekannt: voraussichtlicher Baubeginn. 
c) Falls bekannt: vorgesehener Bauausführungs-Zeitplan. 

4. Falls bekannt: Zahlungs- und Preisberichtigungsbedingungen 
und/oder Verweis auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

5. Sonstige Angaben. 

6. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

7. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

B) Offene Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und Telefaxnumrner des 
Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) Art des Auftrages, der Gegenstand der Ausschreibung ist. 

3. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale des 

Bauwerkes. 
c) Falls das Bauwerk oder der Auftrag in mehrere Lose 

(Gewerke) aufgeteilt wird, Größenordnung der einzelnen 
Lose (Gewerke) und Möglichkeit, für eines, mehrere oder 
sämtliche Lose (Gewerke) Angebote einzu~eichen. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerkes oder der 
Bauleistung, wenn diese auch die Erstellung von 
Entwürfen umfaßt. 

e) Ausnahme von der Anwendung von Normen gemäß § 50. 

4. Allenfalls vorgeschriebene Ausführungsfrist. 
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5. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzlichen Unterlagen 
angefordert werden können. 

b) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten des 
Kostenbeitrages für Übersendung dieser unterlagen. 

6. a) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen. 
b) Anschrift der Stelle, bei der die Angebote einzureichen 

sind. 
c) Sprache, in der die Angebote abzufassen sind. 

7. a) (Gegebenenfalls) Personen, die bei der öffnung der 
Angebote anwesend sein dürfen. 

b) Datum, Uhrzeit und Ort der öffnung der Angebote. 

8. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweisung auf 
die Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

10. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, 
an die der Auftrag vergeben wird, haben muß. 

11. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

12. Frist, während der die Bieter an ihre Angebote gebunden 
sind. 

13. Kriterien für die Auftragserteilung. Andere Kriterien als 
der niedrigste Preis müssen genannt werden, falls sie 
nicht in den Ausschreibungsunterlagen enthalten sind. 

14. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder Alternativangeboten. 

15. Sonstige Angaben. 

16. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften oder Hinweis auf ihre 
Nichtveröffentlichung. 

17. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

18. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

C) Nicht offene Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und Telefaxnummer des 
Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) (Gegebenenfalls) Begründung für das beschleunigte 

Verfahren. 
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Ausschreibung ist. 

3. a) Ort der Ausführung. 
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b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine Merkmale des 
Bauwerkes. 

c) Falls das Bauwerk oder der Auftrag in mehrere Lose 
(Gewerke) aufgeteilt ist, Größenordnung der einzelnen 
Lose (Gewerke) und Möglichkeit, Angebote für eines, 
mehrere oder alle Lose (Gewerke) einzureichen. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerkes oder der 
Bauleistung, falls diese auch die Erstellung von 
Entwürfen umfaßt. 

e) Ausnahme von der Anwendung von Normen gemäß § 50. 

4. Allenfalls vorgeschriebene Ausführungsfrist. 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, 
an die der Auftrag vergeben wird, haben muß. 

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge einzureichen 
sind. 

c) Sprache, in der die Anträge abzufassen sind. 

7. Frist für die Absendung von Aufforderungen zur 
Angebotsabgabe. 

8. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

9. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die 
Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

10. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

11. Kriterien für die AUftragserteilung, wenn diese nicht in 
der Aufforderung zur Angebotsabgabe genannt sind. 

12. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder Alternativangeboten. 

13. Sonstige Angaben. 

14. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften oder Hinweis auf ihre 
Nichtveröffentlichung. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

16. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

D) Verhandlungsverfahre.n 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und Telefaxnummer des 
Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren. 
b) (Gegebenenfalls) Begründung für das beschleunigte 

Verfahren. 
c) Art des Auftrages, der Gegenstand der Ausschreibung ist. 

WP+ 18533V 

67/ME XX. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 371 von 394

www.parlament.gv.at



- 119 -

3. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine Merkmale des 

Bauwerkes. 
c) Falls das Bauwerk oder der Auftrag in mehrere Lose 

(Gewerke) aufgeteilt ist, Größenordnung der einzelnen 
Lose (Gewerke) und Möglichkeit, Angebote für eines, 
mehrere oder sämtliche Lose (Gewerke) abzugeben. 

d) Angaben über den Zweck des Bauwerkes oder der 
Bauleistung, falls diese auch die Erstellung von 
Entwürfen umfaßt. 

e) Ausnahme von der Anwendung von Normen gemäß § 50. 

4. Allenfalls vorgeschriebene Ausführungsfrist. 

5. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, 
an die der Auftrag vergeben wird, haben muß. 

6. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge einzureichen 
sind. 

c) Sprache, in der die Anträge abzufassen sind. 

7. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

8. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Verweis auf die 
Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

9. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

10. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder Alternativangeboten. 

11. (Gegebenenfalls) Name und Anschrift der vom Auftraggeber 
bereits ausgewählten Unternehmer. 

12. (Gegebenenfalls) Zeitpunkt vorhergehender 
Veröffentlichungen im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften. 

13. Sonstige Angaben. 

14. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften. 

15. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

16. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

, '.,. ..-., 

E) Vergebene Aufträge 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

2. Gewähltes Vergabeverfahren. 

3. Tag der Auftragserteilung. 
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4. Kriterien für die Auftragserteilung. 

5. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

6. Name und Anschrift der (des) Auftragnehrner(s). 

7. Art und Umfang der erbrachten Leistung, allgemeine 
Merkmale des errichteten Bauwerkes. 

8. Gezahlter Preis oder Preis spanne (Minimum/Maximum). 

9. (Gegebenenfalls) Wert und Teil des Auftrages, der an 
Dritte weitervergeben werden kann. 

10. Sonstige Angaben. 

11. Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften. 

12. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

13. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften . 
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Anhang VIII 

Muster für die Bekanntmachung von 
Baukonzessionsaufträgen 

gemäß § 66 

1. Name, Anschrift, Telefon-, Telex- und Telefaxnummer des 
Auftraggebers. 

2. a) Ort der Ausführung. 
b) Gegenstand der Konzession; Art und Umfang der Leistungen. 

3. a) Tag, bis zu dem die Bewerbungen eingehen müssen. 
b) Anschrift der Stelle, bei der die Bewerbungen einzureichen 

sind. 
c) Sprache, in der die Bewerbungen abzufassen sind. 

4. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

5. Kriterien für die AUftragserteilung. 

6. (Gegebenenfalls) Mindestprozentsatz der Arbeiten, die an 
Dritte vergeben werden. 

7. Sonstige Angaben. 

8. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

9. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 
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ANHANG IX 

Muster für die Bekanntmachung von Bauaufträgen, die vom 
Konzessionär gemäß § 66 vergeben werden 

1. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine Merkmale des 

Bauwerkes. 

2. Allfällige Frist für die Ausführung. 

3. Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzlichen Unterlagen 
angefordert werden können. 

4. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme und/oder die 
Angebote eingehen müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge auf Teilnahme 
und/oder die Angebote einzureichen sind. 

c) Sprache, in der die Anträge auf Teilnahme und/oder die 
Angebote abzufassen sind. 

5. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

6. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

7. Kriterien für die Auftragserteilung. 

8. Sonstige Angaben. 

9. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

10. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 
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Anhang X 
Muster für die Bekanntmachung von 

Dienstleistungsaufträgen gemäß §§ 46a Abs. 1 Z 3, 46b und 66a 

A) Vorinformationsverfahren 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls Telegrammanschrift, 
Telefon-, Telex- und Telefaxnummer des Auftraggebers und 
gegebenenfalls der Stelle, bei der zusätzliche Auskünfte 
erlangt werden können. 

2. Beabsichtigte Gesamtbeschaffungen von Dienstleistungen in 
jeder Kategorie des Anhanges 111. 

3. Voraussichtlicher zeitpunkt der Einleitung der (des) 
Vergabeverfahren(s), dargestellt nach Kategorien. 

4. Sonstige Angaben. 

5. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

6. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

B) Offene Verfahren 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls Telegrammanschrift, 
Telefon-, Telex- und Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung: 
CPC-Referenznummer. 

3. Ausführungsort. 

4. Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften einem besonderen 
Berufsstand vorbehalten ist.Hinweis auf die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften. Angabe, ob juristische Personen 
die Namen und die berufliche Qualifikation der Person(en) 
angeben müssen, die für die Ausführung der betreffenden 
Dienstleistung verantwortlich sein soll(en). 

5. Angaben, ob Unternehmer Angebote für einen Teil der 
betreffenden Dienstleistung(en) unterbreiten können. 

6. Gegebenenfalls Verbot von Teil- oder Alternativangeboten. 

2 7. Ausführungsfrist oder Dauer des Dienstleistungsauftrages. 

8. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzliche Unterlagen 
angefordert werden können. 

b) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten des 
Kostenbeitrages für Übersendung dieser Unterlagen. 
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9. a) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen. 
b) Anschrift der Stelle, bei der diese einzureichen sind. 
c) Sprache, in der diese abzufassen sind. 

10. a) Personen, die bei der Öffnung der Angebote anwesend 
sein dürfen. 

b) Datum, Uhrzeit und Ort der öffnung der Angebote. 

11. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

12. Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen 
und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

13. (Gegebenenfalls) Rechtsforrn, die die Bietergemeinschaft, 
an die der Auftrag vergeben wird, haben muß. 

14. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

15. Frist, während der die Bieter an ihre Angebote gebunden 
sind. 

16. Kriterien für die Auftragserteilung. Andere Kriterien als 
der niedrigste Preis sind anzugeben, falls sie nicht 
bereits in den Ausschreibungsunterlagen enthalten sind. 

17. Sonstige Angaben. 

18. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

19. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

C) Nicht offene Verfahren 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls Telegrarnrnanschrift, 
Telefon-, Telex- und Telefaxnurnrner des AuftraggeLers. 

2. Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung: 
CPC-Referenznurnrner. 

3. Ausführungsort. 

4. Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften einern besonderen 
Berufsstand vorbehalten ist.Hinweis auf die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften. Angabe, ob juristische Personen 
die Namen und die berufliche Qualifikation der Person(en) 
angeben müssen, die für die Ausführung der betreffenden 
Dienstleistung verantwortlich sein soll(en). 

5. Angaben, ob Unternehmer Angebote für einen Teil der 
betreffenden Dienstleistung(en) unterbreiten können. 

6. Beabsichtigte Zahl oder Marge von Unternehmern, die zur 
Angebotsabgabe aufgefordert wird. 
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7. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder Alternativangeboten. 

8. Ausführungsfrist oder Dauer des Dienstleistungsauftrages. 

9. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge einzureichen 
sind. 

c) Sprache, in der die Anträge abzufassen sind. 

10. (Gegebenenfalls) Begründung der Inanspruchnahme des 
beschleunigten Verfahrens. 

11. Tag, bis zu dem die Aufforderung zur Angebotsabgabe 
abgesandt werden muß. 

11. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

12. Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen 
und/oder Verweisung auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

13. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, 
an die der Auftrag vergeben wird, haben muß. 

14. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

15. Kriterien für die Auftragserteilung, wenn diese nicht in 
der Aufforderung zur Angebotsabgabe genannt sind. 

16. Sonstige Angaben. 

17. Tag der Veröffentlichung der Vorinformation im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften oder Hinweis auf ihre 
Nichtveröffentlichung. 

18. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

19. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

D) Verhandlungsverfahren 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls Telegrammanschrift, 
Telefon-, Telex- und Telefaxnummer des AUftraggebers. 

2. Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung: 
CPC-Referenznummer. 

3. Ausführungsort. 

4. Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung aufgrund von 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften einem besonderen 
Berufsstand vorbehalten ist.Hinweis auf die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften. Angabe, ob juristische Personen 
die Namen und die berufliche Qualifikation der Person(en) 
angeben müssen, die für die Ausführung der betreffenden 
Dienstleistung verantwortlich sein soll(en). 
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5. Angaben, ob Unternehmer Angebote für einen Teil der 
betreffenden Dienstleistung(en) unterbreiten können. 

6. Beabsichtigte Zahl oder Marge von Unternehmern, die zur 
Angebotsabgabe aufgefordert wird. 

7. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder Alternativangeboten. 

8. Ausführungsfrist oder Dauer des Dienstleistungsauftrages. 

9. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge einzureichen 
sind. 

c) Sprache, in der die Anträge abzufassen sind. 

10. (Gegebenenfalls) Begründung der Inanspruchnahme des 
beschleunigten Verfahrens. 

11. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

12. Wesentliche Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen 
und/oder verweisung auf die Vorschriften, in denen sie 
enthalten sind. 

13. (Gegebenenfalls) Rechtsforrn, die die Bietergemeinschaft, 
an die der Auftrag vergeben wird, haben muß. 

14. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise) . 

15. (Gegebenenenfalls) Name und Anschrift der vorn Auftraggeber 
bereits ausgewählten Unternehmer. 

16. Sonstige Angaben. 

17. Tag der Veröffentlichung der Vorinforrnation im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften. 

18. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

19. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

E) Vergebene Aufträge 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

2. a) Gewähltes Vergabeverfahren . . . 
b) Begründung der Wahl des Verhandlungsverfahrens ohne 

vorherige Veröffentlichung einer Ausschreibung. 

3. Kategorie der Dienstleistung und Beschreibung: 
CPC-Referenznurnrner. 

4. Tag der Auftragserteilung. 

5. Kriterien für die AUftragserteilung. 
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6. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

7. Name und Anschrift der (des) Auftragnehmer(s). 

8. Gezahlter Preis oder Preis spanne (Minimum/Maximum). 

9. (Gegebenenfalls) Wert und Teil des Auftrages, der an 
Dritte weitervergeben werden kann. 

10. sonstige Angaben. 

11. Tag der Veröffentlichung der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Europäischen Gemeinschaften. 

12. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

13. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

14. Hinsichtlich von Dienstleistungsaufträgen im Sinne des 
Anhanges IV: Einverständnis des Auftraggebers mit der 
Veröffentlichung gemäß § 46b Abs. 2. 
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ANHANG XI 
Muster für die Bekanntmachung von Wettbewerben 

gemäß § 66b 

A. Bekanntmachung über Wettbewerbe 

1. Namen, Anschrift und gegebenenfalls Telegrarnrnanschrift, 
Telefon-, Telex- und Telefaxnurnrner des Auftraggebers und 
der Stelle, bei der die einschlägigen oder ergänzenden 
unterlagen erhältlich sind. 

2. Beschreibung des Vorhabens (Projektes). 

3. Art des Wettbewerbes: offen oder beschränkt. 

4. Bei offenen Wettbewerben: Frist für den Eingang von 
Wettbewerbsarbeiten. 

5. Bei beschränkten Wettbewerben: 
a) beabsichtigte Zahl der Teilnehmer; 
b) gegebenenfalls Namen bereits ausgewählter Teilnehmer; 
c) Kriterien bei der Auswahl von Teilnehmern; 
d) Frist für den Eingang von Anträgen auf Teilnahme; 
e) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge einzureichen 

sind; 
f) Sprache, in der die Anträge abzufassen sind. 

6. Gegebenenfalls Angabe, ob die Teilnahme einern besonderen 
Berufsstand vorbehalten ist. 

7. Anzuwendende Auswahlkriterien. 

8. Gegebenenfalls Namen der ausgewählten Mitglieder des 
Preisgerichtes. 

9. Angabe, ob die Entscheidung des Preisgerichtes für den 
Auftraggeber verbindlich ist. 

10. Gegebenenfalls Anzahl und Höhe der Preise. 

11. Angabe, ob die Teilnehmer Anspruch auf Kostenersatz haben. 

12. Angabe, ob die Preisgewinner Anspruch auf den Zuschlag von 
Folgeaufträgen haben. 

13. Sonstige Angaben. 

14. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

15. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim 'Amt für ~tliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 

B. Ergebnisse von Wettbewerben 

1. Namen, Anschrift und gegebenenfalls Telegrarnrnanschrift, 
Telefon-, Telex- und Telefaxnurnrner des Auftraggebers. 
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2. Beschreibung des Vorhabens (Prokektes). 

3. Gesamtzahl der Teilnehmer. 

4. Anzahl der ausländischen Teilnehmer. 

5. Der/die Gewinner des Wettbewerbes. 

6. Gegebenenfalls der/die Preis(e). 

7. Sonstige Angaben. 

8. Verweisung auf die Bekanntmachung über den Wettbewerb. 

9. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

10. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften. 
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ANHANG XII 

Muster für die regelmäßige Bekanntmachung 
gemäß § 69 Abs. 2 

A) Bei Lieferaufträgen 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls Telegrammanschrift, 
Telefon-, Telex- und Telefaxnurnrner des Auftraggebers oder 
der Stelle, bei der zusätzliche Auskünfte erlangt werden 
können. 

2. Art und Menge oder Wert der Leistungen oder zu liefernden 
Waren; Lieferart. 

3. a) Voraussichtlicher Tag der Einleitung des 
Vergabeverfahrens (sofern bekannt). 

b) Art des Vergabeverfahrens. 

4. Sonstige Angaben (z.B. Angabe, ob eine Bekanntmachung für 
im Wettbewerb vergebene Aufträge zu einern späteren 
zeitpunkt veröffentlicht wird). 

5. Tag der Absendung der Bekanntmachung durch die 
Auftraggeber. 

6. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften (vorn 
Amt für amtliche Veröffentlichungen mitzuteilen). 

B) Bei Bauaufträgen 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls Telegrammanschrift, 
Telefon-, Telex- und Telefaxnurnrner des Auftraggebers. 

2. a) Ort der Ausführung. 
b) Art und Umfang der Leistungen, allgemeine Merkmale des 

Bauwerkes und Beschreibung der Baulose (Gewerke). 
c) Geschätzte Gesamtauftragssurnrne. 

3. a) Art des Vergabeverfahrens. 
b) Voraussichtlicher Tag der Einleitung der (des) 

Vergabeverfahren(s) (sofern bekannt). 
c) Voraussichtlicher Tag des Beginns der Bauarbeiten. 
d) Zeitplan für die Ausführung der Bauarbeiten. 

4. Zahlungs- und Preisberichtigungsbedingungen (sofern 
bekannt). 

5. Sonstige Angaben (z.B. Angabe, ob eine Bekanntmachung für 
im Wettbewerb vergebene Aufträge zu einern späteren 
Zeitpunkt veröffentlicht wird). 
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6. Tag der Absendung der Bekanntmachung durch die 
Auftraggeber. 

7. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften (vom 
Amt für amtliche Veröffentlichungen mitzuteilen). 

C) Bei Dienstleistungsaufträgen 

1. Name, Anschrift und gegebenenfalls Telegrammanschrift, 
Telefon-, Telex- und Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Voraussichtlicher Gesamtbetrag der Käufe in den einzelnen 
Dienstleistungskategorien des Anhanges 111. 

3. a) Voraussichtlicher Tag der Einleitung des 
Vergabeverfahrens (sofern bekannt). 

b) Art des Vergabeverfahrens. 

4. Sonstige Angaben (zB Angabe, ob eine Bekanntmachung für im 
Wettbewerb vergebene Aufträge zu einem späteren Zeitpunkt 
veröffentlicht wird). 

5. Tag der Absendung der Bekanntmachung durch den 
Auftraggeber. 

6. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für amtliche 
Veröffentlichungen der Europäischen Gemeinschaften (vom 
Amt für amtliche Veröffentlichungen mitzuteilen). 
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ANHANG XIII 

Muster für die Bekanntmachung gemäß § 71 Abs. 1 Z 1 

A) Offene Verfahren 

.. '.,. 

1. Name, Anschrift, Telegrammanschrift, Telefon-, Telex­
und Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrages (Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsauftrag: gegebenenfalls Angabe, ob es 
sich um eine Rahmenvereinbarung handelt). 
Dienstleistungskategorie gemäß Anhang III oder IV und 
Beschreibung der Dienstleistung (CPC-Referenznummer). 

3. Liefer- oder Ausführungsort. 

4 . 

5. 

Bei 
a) 

c) 

d) 

Bei 

Bau- und Lieferaufträgen: 
Art und Menge der zu liefernden Waren oder Art und 
Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale des 
Bauwerkes. 
Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile und/oder 
für die Gesamtheit der angeforderten Lieferungen 
eingereicht werden kann. Falls das Bauwerk oder der 
Auftrag in mehrere Lose (Gewerke) aufgeteilt ist, 
Größenordnung der einzelnen Lose (Gewerke) und 
Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder 
sämtliche Lose (Gewerke) abzugeben. 
Bei Bauaufträgen: 
Angaben über den Zweck des Bauwerkes oder der 
Bauleistung, wenn diese auch die Erstellung von 
Entwürfen umfaßt. 

Dienstleistungsaufträgen: 
Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung 
aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
einern besonderen Berufsstand vorbehalten ist 
und/oder Hinweis auf die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, in denen dies enthalten 
ist. Angabe, ob juristische Personen die Namen und 
die berufliche Qualifikation der Person angeben 
müssen, die für die Ausführung der betreffenden 
Dienstleistung verantwortlich sein sollen. Angabe, 
ob die Unternehmer Angebote für einen Teil der 
betreffenden Dienstleistungen unterbreiten können. 

6. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

7. Allenfalls vorgeschriepene Liefer- oder Ausführungßfrist 
oder Dauer des Dienstleistungsauftrages. '. 

8. Ausnahme von der Anwendung der Normen gemäß § 50. 

9. a) Name und Anschrift der Stelle, bei der die 
Ausschreibungsunterlagen und zusätzliche Unterlagen 
angefordert werden können. 

b) (Gegebenenfalls) Höhe und Einzelheiten des 
Kostenbeitrages für Übersendung dieser Unterlagen. 
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10. a) Tag, bis zu dem die Angebote eingehen müssen. 
b) Anschrift der Stelle, bei der die Angebote 

einzureichen sind. 
c) Sprache, in der die Angebote abzufassen sind. 

11. a) (Gegebenenfalls) Personen, die bei der Öffnung der 
Angebote anwesend sein dürfen. 

b) Datum, Uhrzeit und Ort der Öffnung der Angebote. 

12. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

13. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf 
die Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

14. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, 
an die der Auftrag vergeben wird, haben muß. 

15. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

16. Frist, während der die Bieter an ihre Angebote gebunden 
sind. 

17. Kriterien für die Auftragserteilung. Andere Kriterien 
als der niedrigste Preis müssen genannt werden, falls 
sie nicht in den Ausschreibungsunterlagen enthalten sind. 

18. Sonstige Angaben. 

19. (Gegebenenfalls) Fundsteile der Veröffentlichung der 
regelmäßigen Bekanntmachung, auf die dieser Auftrag sich 
bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

20. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

21. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

B) Nicht offene Verfahren 

1. Name, Anschrift, Telegrammanschrift, Telefon-, Telex­
und Telefaxnummer des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrages (Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsauftrag: gegebenenfalls Angabe, ob es 
sich um eine Rahmenvereinbarung handelt). 
Dienstleistungskategorie gemäß Anhang 111 oder IV und 
B~schreibung der Dienstle.istung (CPC~Referenznummer). 

3. Liefer- oder Ausführungsort. 

4. 
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c) Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile und/oder 
für die Gesamtheit der angeforderten Lieferungen 
eingereicht werden kann. Falls das Bauwerk oder der 
Auftrag in mehrere Lose (Gewerke) aufgeteilt ist, 
Größenordnung der einzelnen Lose (Gewerke) und 
Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder 
sämtliche Lose (Gewerke) abzugeben. 

d) Bei Bauaufträgen: 
Angaben über den Zweck des Bauwerkes oder der 
Bauleistung, wenn diese auch die Erstellung von 
Entwürfen umfaßt. 

5. Bei Dienstleistungsaufträgen: 
Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung 
aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
einern besonderen Berufsstand vorbehalten ist 
und/oder Hinweis auf die Rechts-und 
Verwaltungsvorschriften, in denen dies enthalten 
ist. Angabe, ob juristische Personen die Namen und 
die berufliche Qualifikation der Person angeben 
müssen, die für die Ausführung der betreffenden 
Dienstleistung verantwortlich sein sollen. Angabe, 
ob die Unternehmer Angebote für einen Teil der 
betreffenden Dienstleistungen unterbreiten können. 

6. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

7. Allenfalls vorgeschriebene Liefer- oder Ausführungsfrist 
oder Dauer des Dienstleistungsauftrages. 

8. Ausnahme von der Anwendung der Normen gemäß § 50. 

9. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der die Anträge abzufassen sind. 

10. Frist für die Absendung von Aufforderungen zur 
Angebotsabgabe. 

11. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

12. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf 
die Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

13. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, 
an die der Auftrag vergeben wird,· haben muß. 

14. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungs~achweise). 

15. Kriterien für die AUftragserteilung, wenn diese nicht in 
der Aufforderung zur Angebotsabgabe genannt sind. 

16. Sonstige Angaben. 
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17. (Gegebenenfalls) Fundstelle der Veröffentlichung der 
regelmäßigen Bekanntmachung, auf die dieser Auftrag sich 
bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

18. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

19. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften. 

C) Verhandlungsverfahren 

1. Name, Anschrift, Telegrarnrnanschrift, Telefon-, Telex­
und Telefaxnurnrner des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrages (Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsauftrag: gegebenenfalls Angabe, ob es 
sich um eine Rahmenvereinbarung handelt). 
Dienstleistungskategorie gemäß Anhang 111 oder IV und 
Beschreibung der Dienstleistung (CPC-Referenznurnrner). 

3. Liefer- oder Ausführungsort. 

4. 

5. 

Bei 
a) 

c) 

d) 

Bei 

Bau- und Lieferaufträgen: 
Art und Menge der zu liefernden Waren oder Art und 
Umfang der Leistung, allgemeine Merkmale des 
Bauwerkes. 
Angaben darüber, ob ein Angebot für Teile und/oder 
für die Gesamtheit der angeforderten Lieferungen 
eingereicht werden kann. Falls das Bauwerk oder der 
Auftrag in mehrere Lose (Gewerke) aufgeteilt ist, 
Größenordnung der einzelnen Lose (Gewerke) und 
Möglichkeit, Angebote für eines, mehrere oder 
sämtliche Lose (Gewerke) abzugeben. 
Bei Bauaufträgen: 
Angaben über den Zweck des Bauwerkes oder der 
BaUleistung, wenn diese auch die Erstellung von 
Entwürfen umfaßt. 

Dienstleistungsaufträgen: 
Angabe, ob die Erbringung der Dienstleistung 
aufgrund von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 
einern besonderen Berufsstand vorbehalten ist 
und/oder Hinweis auf die Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften, in denen dies enthalten 
ist. Angabe, ob juristische Personen die Namen und 
die berufliche Qualifikation der Person angeben 
müssen, die für die Ausführung der betreffenden 
Dienstleistung verantwortlich sein sollen. Angabe, 
ob die Unternehmer Angebote für einen Teil der 
betreffenden Dienstleistungen unterbreiten können. 

6. (Gegebenenfalls) Verbot von Teil- oder 
Alternativangeboten. 

7. Allenfalls vorgeschriebene Liefer- oder Ausführungsfrist 
oder Dauer des Dienstleistungsauftrages. 
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8. Ausnahme von der Anwendung der Normen gemäß § 50. 

9. a) Tag, bis zu dem die Anträge auf Teilnahme eingehen 
müssen. 

b) Anschrift der Stelle, bei der die Anträge 
einzureichen sind. 

c) Sprache, in der die Anträge abzufassen sind. 

10. (Gegebenenfalls) Geforderte Sicherstellungsmittel. 

11. Wesentliche Zahlungsbedingungen und/oder Hinweise auf 
die Vorschriften, in denen sie enthalten sind. 

12. (Gegebenenfalls) Rechtsform, die die Bietergemeinschaft, 
an die der Auftrag vergeben wird, haben muß. 

13. Anforderungen an den Unternehmer (Eignungsnachweise). 

14. (Gegebenenfalls) Name und Anschrift der vorn Auftraggeber 
bereits ausgewählten Unternehmer. 

15. (Gegebenenfalls) Datum vorausgegangener 
Bekanntmachung(en) im Amtsblatt der Europäischen 
Gemeinschaften. 

16. Sonstige Angaben. 

17. (Gegebenenfalls) Fundsteile der Veröffentlichung der 
regelmäßigen Bekanntmachung, auf die dieser AUftrag sich 
bezieht, im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 

18. Tag der Absendung der Bekanntmachung. 

19. Tag des Einganges der Bekanntmachung beim Amt für 
amtliche Veröffentlichungen der Europäischen 
Gemeinschaften." 
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133. Folgende Anhänge XV und XVI werden angefügt: 

"ANHANG XV 

Muster für die Bekanntmachung über 
vergebene Aufträge gemäß § 76 Abs. 5 

I. Angaben für die Veröffentlichung im Amtsblatt der 
Europäischen Gemeinschaften 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrages (Liefer-, Bau- oder 
Dienstleistungsauftrag: gegebenenfalls Angabe, ob es 
sich um eine Rahmenvereinbarung handelt). 

3. Art und Umfang der Lieferungen, Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen. 

4. a) Form des Aufrufs zum Wettbewerb. 
b) Fundstelle der veröffentlichung der Bekanntmachung 

im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften. 
c) Im Falle der Vergabe von Aufträgen ohne vorherigen 

Aufruf zum Wettbewerb, Angabe der betreffenden 
Bestimmung des § 70 Abs. 3. 

5. Gewähltes Vergabeverfahren. 

6. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

7. Tag der AUftragserteilung. 

8. Für Gelegenheitskäufe nach § 70 Abs. 3 Z 10 gezahlter 
Preis. 

9. Name und Anschrift der (des) Auftragnehmer(s). 

10. (Gegebenenfalls) Angabe, ob der Auftrag im Unterauftrag 
vergeben wurde bzw. vergeben werden könnte. 

11. Fakultative Angaben: 

(Gegebenenfalls) Wert und Teil des Auftrages, der an 
Dritte weitergegeben werden kann. 
Kriterien für die Auftragserteilung. 
Auftragssumme (oder Preisspanne). 

11. Nicht für die Veröffentlichung bestimmte Angaben 

12. Anzahl der vergebenen AUfträge (wenn ein Auftrag 
zwischen mehreren Auftragnehmern aufgeteilt worden ist). 

13. Wert jedes vergebenen Auftrages. 
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14. Ursprungsland der Ware oder Dienstleistung (EWR-Ursprung 
oder Nicht-EWR-Ursprung: im letzteren Fall nach 
Drittländern gegliedert). 

15. Ausnahme von der Anwendung von Normen gemäß § 50. Art 
der Ausnahme, die in Anspruch genommen wurde. 

16. Angewandtes Auswahlprinzip (Best- oder Billigstbieter). 

17. Ist der Auftrag an einen Bieter vergeben worden, der ein 
Alternativangebot eingereicht hat? 

18. Sind Angebote nicht gewählt worden, weil sie 
ungewöhnlich niedrig waren? 

19. Tag der Absendung dieser Bekanntmachung durch die 
Auftraggeber. 

20. Hinsichtlich Dienstleistungsaufträgen gemäß Anhang IV: 
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ANHANG XVI 

Angaben über vergebene AUfträge gemäß § 68a 
(Diese Angaben sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt) 

1. Name und Anschrift des Auftraggebers. 

2. Art des Auftrages (Bau-, Liefer- oder 
Dienstleistungsauftrag; gegebenenfalls Angabe, ob es 
sich um eine Rahmenvereinbarung handelt). 

3. Art und Umfang der Lieferungen, Bauarbeiten oder 
Dienstleistungen (Angabe der CPA- oder 
CPC-Referenznummer bzw. der KLassifikation gemäß dem 
Verzeichnis der wirtschaftlichen Tätigkeiten in der 
Europäischen Gemeinschaft - NACE). 

4. Angabe darüber, ob und wo (z.B. Zeitungen, 
Fachzeitschrift/en) auf den zu vergebenden Auftrag 
hingewiesen wurde. Wie wurde anderenfalls zum Wettbewerb 
aufgerufen? 

5. Anzahl der eingegangenen Angebote. 

6. Tag der Auftragserteilung. 

7. Name und Anschrift der (des) Auftragnehmer(s). 

8. Wert des vergebenen Auftrages. 

9. Voraussichtliche Liefer- oder Ausführungsfrist oder 
Dauer des Dienstleistungsauftrages. 

10. Wert und Teil des Auftrages, der an Dritte vergeben 
wurde bzw. vergeben werden könnte (nur bei mehr als 10vH 
des gesamten Auftragswertes). 

11. Ursprungsland der Ware oder Dienstleistung. 

12. Bei Auftragsvergabe nach dem Bestbieterprinzip: Angabe 
der Hauptvergabekriterien. 

13. Angabe, ob der Auftrag an einen Bieter vergeben wurde, 
der ein von den ursprünglichen Spezifikationen des 
Auftraggebers abweichendes Angebot vorlegte." 
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Artikel 11 

Das Ausländerbeschäftigungsgesetz 1975, BGB1.Nr. 218/1975, 

zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGB1.Nr. 895/1995 wird 

wie folgt geändert: 

1. § 28b lautet: 

"§ 28b. (1) Der Bundesminister für Arbeit und Soziales hat 

öffentlichen Auftraggebern, die vor Vergabe öffentlicher 

Aufträge um eine Auskunft ersuchen, binnen zwei Wochen 

mitzuteilen, ob den im Ersuchen genannten Unternehmen 

(Bewerbern, Bietern und deren Subunternehmern) eine 

wesentliche Verletzung dieses Bundesgesetzes zuzurechnen ist. 

(2) Eine wesentliche Verletzung dieses Bundesgesetzes ist 

Bewerbern, Bietern und deren Subunternehmern im Sinne des 

Abs. 1 zuzurechnen, wenn in einer Betriebsstätte oder auf 

einer auswärtigen Arbeitsstelle eines Unternehmens des 

Bewerbers, Bieters oder Subunternehmers Ausländer entgegen 

den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes beschäftigt wurden und 

entweder der Bewerber, Bieter oder Subunternehmer in seiner 

Eigenschaft als Inhaber des Unternehmens, im Fall des § 9 

Abs. 1 VStG ein zur Vertretung des Bewerbers, Bieters oder 

Subunternehmers nach außen berufenes Organ oder ein gemäß 

§ 28a Abs. 3 für ein Unternehmen des Bewerbers, Bieters oder 

Subunternehmers von diesem bestellter verantwortlicher 

Beauftragter nach dem 31. Oktober 1993 gemäß § 28 Abs. 1 Z 1 

rechtskräftig bestraft wurde. 

(3) Für Zwecke der Erteilung von Auskünften nach Abs. 1 hat 

der Bundesminister für Arbeit und Soziales eine zentrale 

Evidenz der wegen Verlet~ungen dieses "Bundesgesetzes in' 

Unternehmen rechtskräftig verhängten Verwaltungsstrafen zu 
führen. 
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(4) Liegt kein rechtskräftiger Strafbescheid vor sowie in den 

Fällen des Abs. 5 hat die Auskunft nach Abs. 1 zu lauten, daß 

eine wesentliche Verletzung, die dem im Ersuchen genannten 

Unternehmen zuzurechnen ist, gemäß den Bestimmungen dieses 

Bundesgesetzes nicht vorliegt. Andernfalls hat die Auskunft 

zu lauten, daß eine wesentliche Verletzung, die dem im 

Ersuchen genannten Unternehmen zuzurechnen ist, gemäß den 

Bestimmungen dieses Bundesgesetzes vorliegt. 

(5) Der erste nach dem 31. Oktober 1993 ergangene 

rechtskräftige Strafbescheid ist bei Erteilung der Auskunft 

nach Abs. 1 nicht zu berücksichtigen. Im Fall der zweiten 

rechtskräftigen Bestrafung ist der Strafbescheid nach Ablauf 

eines Jahres, im Fall jeder weiteren rechtskräftigen 

Bestrafung nach Ablauf von zwei Jahren nach Eintritt der 

Rechtskraft nicht mehr zu berücksichtigen. 

(6) Die Verwaltungsstrafbehörden und die unabhängigen 
Verwaltungs senate sind verpflichtet, nach Eintritt der 
Rechtskraft dem Bundesminister für Arbeit und Soziales 
unverzüglich eine Ablichtung aller Strafbescheide, die sich 
auf illegale Ausländerbeschäftigung in Unternehmen beziehen, 
zu übermitteln." 

2.§ 34 wird folgender Abs. 17 angefügt: 

"(17) § 28b in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr . 
.... /1996 tritt mit .... in Kraft." 
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